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Kapitel 1 
Einleitung

Übergänge stellen zentrale, kritische Ereignisse in den Lebensverläufen von In-
dividuen dar (Mayer/Müller 1989). Insbesondere Übergänge im Bildungssys-
tem, wie der von der Schule in den Ausbildungsmarkt, sind entscheidend für 
die späteren Arbeitsmarktchancen (vgl. Solga 2004, S. 39). Das deutsche Berufs-
ausbildungssystem wird international als eines betrachtet, welches gute Bedin-
gungen für einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang von der Schule in 
den Arbeitsmarkt bietet (vgl. Buchmann/Kriesi 2011, S. 493). Der Übergang in 
den Arbeitsmarkt erfolgt anhand von zwei Schwellen: Zunächst müssen Jugend-
liche, die eine Berufsausbildung absolvieren wollen, einen Ausbildungsplatz er-
langen. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung erfolgt dann 
der Übergang in den stark beruflich strukturierten Arbeitsmarkt. Übergänge von 
der Schule in Ausbildung haben eine herausgehobene Bedeutung für zukünftige 
Lebenschancen: Ausbildungslosigkeit erhöht das Risiko im weiteren Lebensver-
lauf arbeitslos zu werden und dadurch insgesamt in seiner Teilhabe an der Ge-
sellschaft eingeschränkt zu sein (vgl. Solga 2005; Konietzka 2007).

Formal gibt es keine Beschränkung hinsichtlich der zu erreichenden Schul-
abschlüsse für den Zugang zu einer dualen Berufsausbildung. Der Übergang 
nach der Schule kann vor diesem Hintergrund insbesondere für im Bildungs-
system benachteiligte Jugendliche, wie solche ohne Schulabschluss oder mit ma-
ximal Hauptschulabschluss, eine zweite Chance zur Teilhabe im Bildungssystem 
bedeuten:

„Die Chance, auch solche Schüler wieder für Lernprozesse aufzuschließen, deren 
schulische Karriere durch demotivierende Misserfolge gekennzeichnet war, hat bis 
heute das duale System zu einem Stabilisierungsfaktor in der Sozialstruktur von nicht 
zu unterschätzender Tragweite gemacht.“ (Baethge 2008, S. 547).

Hierzu trägt insbesondere die Verbindung von theoretischen und praktischen 
Inhalten bei, die motivierend wirken und dadurch neue Bildungschancen eröff-
nen kann (vgl. ebd., S. 552).

Bisherige Erkenntnisse zeigen jedoch, dass der deutsche Ausbildungsmarkt 
stark segmentiert ist und Jugendliche mit maximal Hauptschulabschluss heu-
te nur noch sehr geringe Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu erlangen 
(ebd., S. 568). Ein entscheidender Grund für Ausbildungslosigkeit ist dement-
sprechend eine geringe Schulbildung: Im Zuge der deutschen Bildungsexpansi-
on und der damit einhergehenden Öffnung des Gymnasiums und der Realschule 
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nahm der relative Anteil von Personen ab, der keinen oder lediglich einen Haupt-
schulabschluss erwarb. Gleichzeitig ist diese Gruppe unter den Ausbildungslosen 
überproportional vertreten (vgl. Solga 2005).

Förderschülerinnen und -schüler stellen mit 54,4 Prozent einen beträcht-
lichen Anteil derer, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Insgesamt 
verließen nach dem Schuljahr 2015/2016 fast 70 Prozent der Schülerinnen und  
Schüler aus Förderschulen diese ohne Hauptschulabschluss. Die größte Grup-
pe der Förderschülerinnen und -schüler wird an Förderschulen für sogenann-
te „Lernbehinderte“ unterrichtet (vgl. Statistisches Bundesamt 2016).1 Diese 
Gruppe ist im Folgenden gemeint, wenn von Förderschülerinnen und -schü-
lern gesprochen wird. Im gegliederten deutschen Schulsystem besuchen sie die 
niedrigste Schulform. Damit stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten diese 
benachteiligten Jugendlichen bei Verlassen der Schule haben, von der zweiten 
Chance zur Bildungs- und damit auch gesellschaftlichen Teilhabe zu profitieren.

Abgesehen davon, dass bekannt ist, dass Jugendliche mit maximal Haupt-
schulabschluss nur geringe Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu erlan-
gen, gibt es bislang wenig Erkenntnisse darüber, wie die Ausbildungschancen 
und Übergänge konkret von Förderschülerinnen und -schülern aussehen und 
wie diese erklärt werden können (siehe Kapitel 4). Die vorliegende Arbeit macht 
es sich daher zur Aufgabe, die Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern 
in Deutschland nach der Schule zu untersuchen. International hat sich zwar für 
unterschiedliche Systeme der Schul- und Berufsausbildung gezeigt, dass Jugend-
liche mit Behinderungen mit erschwerten Bedingungen beim Übergang in den 
Arbeitsmarkt konfrontiert sind. Gleichzeitig muss der Wissenstand um den 
Übergang von der Schule in den Beruf und seine Einflussfaktoren bei Menschen 
mit Behinderungen insgesamt und auch speziell für Deutschland als ausgespro-
chen dürftig bezeichnet werden (vgl. Kapitel 4). Vor dem Hintergrund des ins-
gesamt positiv bewerteten deutschen Übergangssystems soll diese Studie damit 
dazu beitragen, zu verstehen, wie die Übergänge nach der Schule von Jugend-
lichen mit (Lern-)Behinderung bzw. von Förderschulen und damit einer – wie 
im Folgenden ausgeführt werden wird – besonders benachteiligten Gruppe in 
einem stratifizierten Schulsystem mit einem anschließenden beruflich spezifi-
schen Ausbildungsmarkt aussehen, was sie beeinflusst und wie individuelle und 
institutionelle Merkmale hier zusammenspielen.

Übergänge werden dabei als das Ergebnis eines engen Zusammenspiels von 
Strukturen, Ressourcen und Agency betrachtet. Zusammen entscheiden diese 

1	 Das sonderpädagogische Fördersystem gliedert sich in Deutschland entlang von acht För-
derschwerpunkten: „Lernen“, „Sprache“, „emotionale und soziale Entwicklung“, „geistige 
Entwicklung“, „körperliche und motorische Entwicklung“, „Sehen“, „Hören“ und „langan-
dauernde Krankheit“, für die jeweils eigenständige Schularten zur Verfügung stehen (vgl. 
KMK 1994, S. 6 f.).
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drei Faktoren über ihren Zeitpunkt und Verlauf (vgl. Schoon/Lyons-Amos 2016, 
S. 13 f.). Als soziale Strukturen sind insbesondere Institutionen für die Übergän-
ge und die damit einhergehende Allokation zu sozialen Positionen entscheidend: 
Übergänge werden vollzogen im Rahmen von strukturierten Übergangsprozes-
sen, welche durch Institutionen und mit diesen verknüpften Fremdselektions-
prozessen von Gatekeepern maßgeblich definiert und gesteuert werden. Sie 
bestimmen die Spielräume, innerhalb derer Individuen handeln können (vgl. 
Mayer/Müller 1989; Sackmann/Wingens 2001; Mayer 2004). Die Nutzungsmög-
lichkeiten der Spielräume hängen einerseits von Ressourcen, andererseits von 
der Agency von Individuen ab. Bei Ressourcen handelt es sich um Mittel, auf die 
Akteure zurückgreifen können, um Handlungen zu vollziehen oder Ziele zu er-
reichen. Diese können sowohl in einer Person als auch ihren Beziehungen liegen 
oder materieller, z. B. finanzieller Art sein (vgl. z. B. Eberhard 2012). Der Begriff 
Agency beschreibt die Fähigkeit von Individuen, Entscheidungen zu treffen und 
soziale Beziehungen selbsttätig zu gestalten. Sie ist wichtig, da Übergänge Aktivi-
täten und Entscheidungen von Individuen verlangen, die ihren Verlauf nicht un-
erheblich beeinflussen (vgl. Sewell 1992; Hitlin/Elder 2007). Agency spielt ins-
besondere mit Blick auf Selbstselektionsprozesse eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle (vgl. Solga 2005). Lebensverläufe müssen als endogene, selbstreferentielle 
Prozesse verstanden werden, in denen Individuen auf Basis von früheren Erfah-
rungen und Ressourcen handeln (vgl. Mayer 2004, S. 166). So ist die Verfügbar-
keit von Ressourcen

„[…] das Resultat sozialstrukturell unterschiedlicher Lebensgeschichten und damit 
verbundener Aneignungsprozesse […]“ (Solga 2005, S. 53).

Aber auch die Agency kann nicht nur aufgrund von individuellen Präferenzen 
oder Persönlichkeitseigenschaften divergieren, sondern auch durch unterschied-
liche Lebensgeschichten. Übergänge sind damit auch das Ergebnis einer Kumu-
lation von Chancen oder Benachteiligungen. Dies macht sie als Gegenstand der 
Untersuchung von Prozessen sozialer Ungleichheit und ihrer Verstetigung im 
Lebensverlauf besonders bedeutsam.

Die Agency und Ressourcenausstattung, mit welcher Jugendliche den Über-
gangsprozess bewältigen können, werden zentral von drei Institutionen geprägt: 
von Familien und Schulen bzw. dem Bildungssystem sowie Ausbildungsmärk-
ten. Familien und die in diesen verfügbaren Ressourcen bestimmen maßgeb-
lich, welche Unterstützungsleistungen Jugendlichen im Bildungsprozess und 
bei der Ausbildungsplatzsuche zukommen (können) und damit ihre Chancen, 
in eine Ausbildung einzumünden. Zudem gibt es ein enges Zusammenspiel 
von familiärer Herkunft und schulischen Bildungschancen: Die Zuweisung zu 
den einzelnen Schulformen erfolgt in Deutschland stark herkunftsbasiert (vgl. 
z. B. Deutsches PISA-Konsortium 2003). Unterschiedliche Schulformen bieten 
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des Weiteren unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, und Ausbildungs-
chancen sind stark von den damit verknüpften schulischen Bildungsprozessen  
abhängig. Ausbildungschancen werden zudem von den Zugangsregeln des Aus-
bildungsmarktes sowie den Auswahlprozessen von Gatekeepern gesteuert. Nur 
mit einer Perspektive, die sowohl familiäre und schulische als auch Prozesse der 
Fremdselektion beim Eintritt in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt berück-
sichtigt, können daher Kontinuitäten sozialer Benachteiligung im Lebensverlauf 
aufgedeckt werden.

Was bedeutet dies konkret für die Betrachtung der Ausbildungschancen 
von Förderschülerinnen und -schülern? Bei Förderschülerinnen und -schülern 
handelt es sich um eine familiär sehr stark benachteiligte Gruppe: Die Jugendli-
chen sind hinsichtlich ihres sozialen Hintergrunds noch stärker benachteiligt als 
Hauptschülerinnen und -schüler (vgl. z. B. Gaupp/Geier 2010, S. 68). Kinder und 
Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status, solche mit 
Migrationshintergrund bzw. ausländischer Staatsbürgerschaft sowie Jungen sind 
an Förderschulen überrepräsentiert (vgl. Begemann 2002; Wagner/Powell 2003; 
Kornmann 2003; Wagner 2005, S. 19 f.; Cloerkes 2007, S. 94 ff.; Wocken 2007; 
Kemper/Weishaupt 2011; Powell/Wagner 2014). Förderschülerinnen und -schü-
ler kommen zudem häufig aus überdurchschnittlich großen, instabilen Fami-
lienverhältnissen, viele haben nicht immer mit ihren leiblichen Eltern zusam-
mengelebt und bereits Erfahrung mit Heimaufenthalten (vgl. Pfahl 2004, S. 13, 
51; Gaupp/Prein 2007, S. 14). Mit Blick auf ihre Bildungsherkunft wurde gezeigt, 
dass ihre Eltern häufig keinen oder nur einen Hauptschulabschluss und keine 
abgeschlossene berufliche Ausbildung haben. Sind sie erwerbstätig, dann vor al-
lem als Arbeiter oder in un- und angelernten Tätigkeiten (vgl. Marquardt 1977, 
S. 28 ff.; Willand/Verbeck 1994, S. 438 f.; Pfahl 2004, S. 146; Gaupp/Prein 2007, 
S. 16). Nicht zufällig wurde die Förderschule für „Lernbehinderte“ vor diesem 
Hintergrund auch als „Armenschule“ bezeichnet (vgl. Hänsel/Schwager 2004). 
Damit stehen den Jugendlichen bei Verlassen der Schule nur geringe familiäre 
Unterstützungsressourcen für das Finden einer Ausbildungsstelle zur Verfügung.

Grundlegend für die Überweisung an eine Förderschule „Lernen“ ist, dass ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf formal festgestellt wird. Bei diesem handelt 
es sich um den „schulisch institutionalisierten Behinderungsbegriff “ (Cloerkes/
Felkendorff 2007, S. 70). Der „Förderschwerpunkt Lernen“ bzw. eine Lernbe-
hinderung ist damit kein feststehender Begriff, sondern muss als ein schulisch 
institutionalisiertes, kulturell und historisch kontingentes Konstrukt verstanden 
werden (vgl. Powell 2011). Was das bedeutet, wird klar, wenn berücksichtigt 
wird, dass Vorstellungen von Lernbehinderung zwischen Ländern variieren (vgl. 
Werning/Lütje-Klose 2003, S. 18; Powell 2011; Tomlinson 2017). Wie kultur-
abhängig „Lernbehinderung“ interpretiert wird, verdeutlichen nicht zuletzt die 
auch innerhalb von Deutschland starken regionalen Unterschiede in den Klas-
sifikationsraten von Schülerinnen und Schülern als „lernbehindert“ (vgl. z. B. 
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Dietze 2011). Darüber hinaus unterliegt der Lernbehinderungsbegriff ständi-
gen historischen Veränderungen und hat sich seit Einführung der Förderschule 
„Lernen“2 zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrfach gewandelt (vgl. Pfahl 2011). 
Bis heute dominiert in der öffentlichen Wahrnehmung und Teilen der Wissen-
schaft die Vorstellung, dass es sich bei Lernbehinderung um ein Intelligenzdefi-
zit handelt. Dies ist jedoch wissenschaftlich nicht haltbar: Die Auffassung, dass 
sich die etikettierten Schülerinnen und Schüler tatsächlich aufgrund ihrer IQ- 
Werte von nicht-etikettierten unterscheiden, erzeugte vielfachen Widerspruch 
(ausführlich dazu Kapitel 7 und Abschnitt 8.1.1). Ausschlaggebend hierfür 
war nicht zuletzt, dass gezeigt wurde, dass es einen Überschneidungsbereich 
zwischen den IQ-Werten der Schülerinnen und Schüler in Förderschulen und 
Grund- bzw. Hauptschulen gibt (vgl. Thimm/Funke 1980, S. 589 ff.). Vor dem 
Hintergrund der Zusammensetzung der Schülergruppe ist vielmehr anzuneh-
men, dass es sich bei der Förderschulzuweisung um ein „herkunftsabhängiges 
Gatekeeping“ im Bildungssystem handelt (Solga 2005, S. 138). In diesem Zu-
sammenhang verweisen konflikttheoretische Perspektiven auf die Funktion des 
Bildungssystems, soziale Ordnung und die Hierarchie sozialer Klassen zu legiti-
mieren, indem der Anschein erweckt wird, diese basiere auf Begabung und Ver-
dienst (vgl. Bourdieu/Passeron 1971; siehe auch Tomlinson 1982).

Der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen hängt stark von den Bil-
dungsmöglichkeiten ab, die ihnen insbesondere in Schulen zur Verfügung ge-
stellt werden (vgl. Solga 2016, S. 206; Gomolla/Radtke 2002, Kapitel 2). Schu-
len verleihen zum einen Zertifikate, die für den Zugang zu Ausbildungsplätzen  
entscheidend sind. Zum anderen beeinflussen sie mit ihren institutionellen Ler-
numwelten maßgeblich, wie sich Schülerinnen und Schüler selbst sehen, wahr-
nehmen, wie sie handeln, welche Pläne sie fassen und damit ihre Agency (vgl. 
z. B. Pfahl 2011, 2012; siehe auch Knigge/Hannover 2011; Dumont et al. 2017). 
Ferner bieten verschiedene Schulformen unterschiedlich gute „learning oppor-
tunities“ (Gamoran 1987), die beeinflussen, über welche Ressourcen Kinder und 
Jugendliche verfügen, z. B. welche Fähigkeiten sie erwerben und welche sozialen 
Kontakte sie haben. Dies zusammen bestimmt maßgeblich die Handlungsoptio-
nen und -fähigkeit der Schülerinnen und Schüler nach Verlassen der Schule. Wie 
bereits erwähnt führt die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 
auch heute noch zur Überweisung an die Förderschule – trotz vieler Möglichkei-
ten für inklusive Beschulung an Regelschulen (vgl. Statistisches Bundesamt 2016; 
zu den Möglichkeiten der inklusiven/integrativen Beschulung an Regelschulen 
siehe Blanck 2014).3 Legitimiert wird die Sonderbeschulung damit, dass diese 

2	 Diese wurde bis in die 1960er Jahre Hilfsschule, danach Sonderschule genannt.
3	 Ferner bleibt die Zahl derer, die an Förderschulen unterrichtet werden, fast in allen Bun-

desländern über die Jahre stabil, trotz steigender Zahlen von Schülerinnen und Schülern 
mit Förderbedarf, die an Regelschulen unterrichtet werden (Statistisches Bundesamt 2016).
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besonders förderliche Bedingungen für die Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler böte und so ihre Benachteiligung im Schulsystem kompensieren würde 
(vgl. Hänsel 2003, S. 593). Eins der wichtigsten Ziele der segregierten Beschu-
lung von Kindern und Jugendlichen in Förderschulen war zudem von Anfang 
an, diese für einen Beruf zu qualifizieren und ihnen zu ermöglichen, ihren eige-
nen Lebensunterhalt zu verdienen (vgl. Werning/Lütje-Klose 2003, S. 26).

Aufgrund ihrer organisationalen Ausgestaltung handelt es sich bei Förder-
schulen jedoch um „ambivalente Institutionen“ (Powell 2011, S. 174): Die Fest-
stellung einer Behinderung ist in Wohlfahrtsstaaten mit einem grundsätzlichen 
Verteilungsproblem verknüpft. Bedürftige Personen sollen in diesen von staat-
lichen Organisationen mit den für das Leben notwendigen Ressourcen versorgt 
werden. Grundlage hierfür ist die Feststellung einer Bedürftigkeit basierend auf 
einem historisch entwickelten Kategoriensystem, das die Grenze der (Nicht-)
Bedürftigkeit definiert. Auch Behinderungen können unter eine solche Defi-
nition fallen. Die wohlfahrtsstaatliche Etikettierung als „bedürftig“ oder auch 
„behindert“ ist dann mit Privilegien verbunden, die darauf abzielen, die Betrof-
fenen durch bestimmte rehabilitative Maßnahmen wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern. Durch die Anwendung dieser Maßnahmen kommt es aber zu 
Einschränkungen anderer Rechte und einem sozialen Stigma (vgl. Stone 1984, 
S. 12 ff.). Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die „kommunikative Berücksich-
tigung“ einer Behinderung in Organisationen und die Zuweisung gesonderter 
Maßnahmen eigene Mechanismen der Ausgrenzung produziert (Wansing 2007, 
S. 289). Dieses Dilemma findet sich auch im Bereich des Schulsystems, worauf 
die viel verwendete Formel des „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemmas“ (Füssel/
Kretschmann 1993, S. 49) verweist: Werden Kinder oder Jugendliche als „behin-
dert“ klassifiziert, können sie einer Förderschule zugewiesen werden. Einerseits 
erhalten sie dort im Vergleich zu Regelschulen mehr Unterstützung. Beispiels-
weise werden sie in kleinen Lerngruppen unterrichtet, wodurch mehr Lehrer-
stunden pro Kopf als an anderen Schulen zur Verfügung stehen. Andererseits 
steht der Besuch einer Regelschule bei Vorliegen einer Behinderung auch heute 
noch oft unter einem Ressourcenvorbehalt – die Schulwahl obliegt also nicht der 
Wahl des Schülers oder der Schülerin (vgl. Klemm 2015, S. 17) – und der Besuch 
der Förderschule ist damit unumgänglich. Diesbezüglich zeigen Untersuchun-
gen, dass der Besuch der Förderschule eben nicht dazu führt, dass die in vielen 
Fällen bereits bei der Überweisung bestehenden Benachteiligungen der Schüle-
rinnen und Schüler – wie durch den häufig verwendeten Begriff „Schonraum“ 
impliziert – ausgeglichen, sondern vielmehr manifestiert und verfestigt werden 
(vgl. z. B. Schumann 2007; Wocken 2007).

Untersuchungen, die die Effekte der Zuweisung von Kindern und Jugend-
lichen in unterschiedliche Schulzweige oder -formen analysieren, haben eine 
lange Tradition in der Bildungsforschung – insbesondere für Deutschland mit 
seinem hierarchisch gegliederten Schulsystem (vgl. z. B. Baumert/Köller 1998; 
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Hallinan 2000). Darüber, wie die Übergänge von Förderschülerinnen und -schü-
lern nach der Schule verlaufen, ist jedoch wenig bekannt, ebenso wie über die 
Wirkung des Förderschulbesuchs auf die Ausbildungschancen von Jugendlichen, 
insbesondere im Verhältnis zur familiären Benachteiligung. Schließlich handelt 
es sich bei der Förderschule um eine Schulform, die lange Zeit weitgehend aus 
dem Blick der allgemeinen Schulforschung ebenso wie dem der Übergangsfor-
schung verschwunden war (vgl. Hänsel 2003). Erst seit Beginn der 2000er Jahre, 
insbesondere vor dem Hintergrund der hitzigen Debatte um die „Inklusion“ von 
Schülerinnen und Schülern mit Behinderung seit Ratifizierung der UN Konven-
tion (UN-BRK) über die Rechte von Menschen mit Behinderung im Jahre 2008, 
sind diese wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit und auch Bildungsforschung 
geraten. Gegenstand heftiger (bildungspolitischer) Debatten ist vor allem Arti-
kel 24 der UN-BRK (vgl. UN 2006; Blanck/Edelstein/Powell 2013), welcher 
Deutschland u. a. verpflichtet, die systematische Ausgrenzung behinderter Kin-
der und Jugendlicher aus dem Regelschulsystem zu beenden (vgl. Degener 2009). 
Der Artikel geht jedoch über den schulischen Bereich, auf den er überwiegend 
reduziert wird, hinaus. Artikel 24 verlangt die Verwirklichung von inklusiver 
Bildung auf allen Ebenen des Bildungssystems und umfassende Teilhabechancen 
für Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt. Hin-
sichtlich der Qualifizierung für den Arbeitsmarkt geben die bisherigen Unter-
suchungen deutliche Hinweise darauf, dass die Schülerinnen und Schüler durch 
den Besuch der Förderschule – entgegen ihrer Zielsetzung – zusätzlich „schu-
lisch behindert“ (Powell 2007) werden und sich der Förderschulbesuch negativ 
auf die Übergänge der Jugendlichen nach der Schule auswirkt (siehe dazu Ab-
schnitt 4.1). Als ausschlaggebend hierfür werden Prozesse betrachtet, die zum 
einen auf die schulische Segregation von sozial Benachteiligten in eine geson-
derte Schulform, geringe Möglichkeiten zum Lernen durch reduzierte Lehrpläne 
sowie auf die Begrenzung des Zertifikatserwerbs auf maximal den Hauptschul-
abschluss bzw. häufig nur den Abschluss der Förderschule an diesen zurückge-
führt werden. Zum anderen auf die Etikettierung als „lernbehindert“, welche in 
enger Verbindung mit Stigmatisierungsprozessen steht. Beides zusammen kann 
sich negativ auf die Ressourcenausstattung und Agency der Jugendlichen auswir-
ken, welche beim Übergang wichtig sind. Damit würde die herkunftsabhängige 
Feststellung einer Lernbehinderung in der Schule auch maßgeblich zu einer Be-
nachteiligung im weiteren Lebensverlauf führen.

Die wenigen vorhandenen Studien zu den Ausbildungschancen von Förder-
schülerinnen und -schülern sind jedoch bislang überwiegend regional begrenzt 
und qualitativ angelegt und basieren oftmals auf sehr kleinen, selektiven Unter-
suchungsgruppen. Zudem kommen sie zum Großteil ohne Vergleichsgruppe aus 
und die Selektivität der Schülergruppe hinsichtlich ihres sozialen Hintergrunds 
wird bei der Analyse der Ausbildungschancen nicht kontrolliert. Vor diesem 
Hintergrund bleibt einerseits unklar, wie die Übergänge von Förderschülerinnen 
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und -schülern in Deutschland tatsächlich aussehen und andererseits inwiefern 
die geringen Ausbildungschancen der Jugendlichen auf den Besuch der För-
derschule zurückzuführen sind. In dieser Arbeit wird vor diesem Hintergrund 
erstens zunächst anhand einer deutschlandweiten Stichprobe von Förderschüle-
rinnen und -schülern beschrieben, wie die Agency und Ressourcenausstattung 
dieser Gruppe und wie ihre Übergänge nach der Schule aussehen. Ermöglicht 
wird dies zum ersten Mal durch die Nutzung der Daten des nationalen Bildungs-
panels (NEPS, vgl. Blossfeld et  al. 2011; Ludwig-Mayerhofer et  al. 2011, siehe 
auch Abschnitt 7.2). Zudem wird anhand eines statistischen Matchings analy-
siert, welchen Effekt der Förderschulbesuch auf die Ausbildungschancen von Ju-
gendlichen hat. Für diesen Teil der Untersuchung werden Förderschülerinnen 
und -schüler mit Jugendlichen von Hauptschulen verglichen. Damit kann abge-
schätzt werden, wie die Agency und Ressourcenausstattung sowie Ausbildungs-
chancen von Förderschülerinnen und -schülern auch im Vergleich zu dieser 
ebenfalls (beim Ausbildungszugang) benachteiligten Gruppe ausfallen.4 Da die 
Förderschule das Ziel verfolgt, Jugendlichen einen erfolgreichen Übergang in die 
berufliche Ausbildung zu sichern, wird somit der Erfolg dieser Schulform mit 
Blick auf ihre eigene Zielsetzung überprüft (vgl. Pfahl 2011).

Darüber hinaus sollen in dieser Arbeit Gelingensbedingungen der Übergän-
ge in den Blick genommen werden. Während die psychologische Forschung in 
diesem Zusammenhang vor allem auf individuelle Resilienzfaktoren fokussiert, 
gilt es aus einer ungleichheitssoziologischen Perspektive neben behindernden 
Einflüssen auch soziale, institutionelle „Gelingensbedingungen“ zu betrachten, 
die zu einem „Erfolg wider Erwarten“ führen und besondere Ansatzpunkte 
für das Verringern sozialer Benachteiligung darstellen können (vgl. Solga et al. 
2013). Ein zentrales Interesse der Soziologie betrifft hier zum einen die Frage 
der Kompensation oder Verstärkung familiärer und sozialer Benachteiligungen 
durch (wohlfahrtsstaatliche) Organisationen und Institutionen. Für den Zugang 
zum dualen Ausbildungssystem sind vor allem die Auswahlprozesse von Be-
trieben entscheidend. Diese bestimmen, welche Jugendlichen als Auszubilden-
de aufgenommen werden. Förderschülerinnen und -schüler haben jedoch nur 
geringe Chancen, von Betrieben ausgewählt zu werden (vgl. Imdorf 2007; siehe 
auch Protsch 2014). Vor diesem Hintergrund kommt ein weiterer wohlfahrts-
staatlicher Akteur ins Spiel: Eine besondere Rolle für die Übergänge von Förder-
schülerinnen und -schülern spielt die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit. 
Sie hat den Auftrag, Jugendliche beim Übergang in die berufliche Ausbildung zu 

4	 Es wäre zudem interessant, für die anstehende Untersuchung einen Vergleich von För-
der- und Integrationsschülerinnen und -schülern – also Jugendlichen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf „Lernen“ an Regelschulen – vorzunehmen. Dies ist jedoch aufgrund 
der Datenlage nicht möglich, da es aktuell keine (deutschlandweite) repräsentative Stich-
probe von Integrationsschülerinnen und -schülern gibt.
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unterstützen und ihre Teilhabe am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermög-
lichen. Zu diesem Zweck stehen ihr verschiedene Instrumente zur Verfügung: 
Neben individueller Beratung der Jugendlichen ist insbesondere ihre Funktion 
als Vermittler zwischen Jugendlichen und Betrieben mit freien Ausbildungsplät-
zen zu nennen. Darüber hinaus kann sie Hilfen bereitstellen, die für das Finden 
und erfolgreiche Abschließen einer Berufsausbildung entscheidend sein können. 
Ferner gibt es die Möglichkeit, außerbetriebliche Ausbildungen zu finanzieren. 
Insgesamt besteht ein allein in direkten, fiskalischen Kosten gemessen milliar-
denschweres System umfangreicher institutioneller Unterstützungsmöglichkei-
ten (vgl. z. B. Neumann et al. 2010 zu den Kosten der Maßnahmen in Berufs-
bildungswerken).

Jedoch stehen nicht alle Fördermittel für alle Jugendlichen zur Verfügung, 
und die verschiedenen Maßnahmen der Berufsberatung bieten unterschiedlich 
gute Möglichkeiten der späteren Verwertung auf dem Arbeitsmarkt. Auch hier 
kommt wieder das grundsätzliche Verteilungsproblem in Wohlfahrtsstaaten zum 
Tragen (vgl. Stone 1984, S. 12 ff.): Entscheidend dafür, welche Unterstützungs-
leistungen die Jugendlichen von den Agenturen für Arbeit erhalten und welchen 
Maßnahmen sie zugewiesen werden, sind wiederum Klassifikationsprozesse  – 
hier entlang der Kategorien „Förderungsbedürftigkeit“ und „Behinderung“ so-
wie „Eignung“. Zwar gibt es formale Vorgaben dazu, wie sowohl bei der Klassifi-
kation als auch Zuweisung von Hilfen und zu Maßnahmen vorgegangen werden 
soll (vgl. Kapitel 3). Diese lassen aber erhebliche Entscheidungsspielräume für 
die (Reha-)Beraterinnen und Berater sowie Berufspsychologinnen und -psy-
chologen, welche in den Agenturen für Arbeit für diese zuständig sind: Bei der 
Feststellung von „Behinderung“ soll das Etikett „sonderpädagogischer Förder-
bedarf im Bereich Lernen“ z. B. nicht einfach aus dem schulischen Kontext über-
nommen werden, sondern es muss festgestellt werden, ob ein Jugendlicher oder 
eine Jugendliche eine Behinderung im Sinne der Sozialgesetzgebung aufweist. 
Was konkret unter einer Behinderung zu verstehen ist, ist jedoch weitgehend 
offen. Mit Blick auf die Kompensation der Benachteiligung von Jugendlichen 
ist die Feststellung einer „Behinderung“ zudem  – wie schon in der Schule  – 
spannungsreich: Für Jugendliche, die als behindert identifiziert und klassifi-
ziert werden, stehen einerseits zusätzliche Förderinstrumente zur Verfügung. 
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ihre Klassifikation mit der Überweisung 
in besondere Maßnahmen einhergeht, die nur geringe Verwertungschancen auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bringen. Die Feststellung von Eignung ist 
ferner zentral, da nur Jugendliche, die als „geeignet“ klassifiziert werden, auch 
als „Bewerberin“ oder „Bewerber“ geführt und über offene Ausbildungsstellen 
informiert oder ihnen außerbetriebliche Ausbildungen sowie Hilfen zur Unter-
stützung der Ausbildung finanziert werden können. Dabei bleibt weitgehend 
interpretationsoffen, wann ein Jugendlicher ausbildungsreif oder berufsgeeignet 
ist. Welche Jugendlichen vor diesem Hintergrund von der Unterstützung beim 

19



Ausbildungszugang profitieren können, hängt davon ab, wie im Prozess der Be-
rufsberatung mit diesen Entscheidungsspielräumen umgegangen wird. Damit 
greift die Untersuchung gleich zwei übergeordnete Themen auf: Die Unterschei-
dung zwischen dem Normalen und der Abweichung ist ein Kernthema der So-
ziologie (z. B. Durkheim 1983; Merton 1968/2016). Mit Fragen der Konstruktion 
von Behinderung befassen sich zudem insbesondere die Disability Studies (vgl. 
Albrecht/Seelmann/Bury 2011). Beide Prozesse laufen kombiniert in der Berufs-
beratung ab.

Entscheidungen, die in Organisationen wie den Agenturen für Arbeit ge-
troffen werden, können jedoch weder als alleiniges Ergebnis individueller Prä-
ferenzen und Einstellungen der Akteure noch als Ausdruck der individuellen 
Eigenschaften der Jugendlichen betrachtet werden (vgl. Cicourel/Kitsuse 1963; 
Gomolla/Radtke 2002). Im Rahmen neo-institutionalistischer organisations-
soziologischer Forschung konnte gezeigt werden, dass Organisationen auf kon-
fligierende Anforderungen und Deutungsangebote aus ihrer Umwelt  – z. B. 
von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Betrieben – mit 
der Herausbildung institutioneller Vorgaben reagieren. Akteure in Organisatio-
nen streben zudem nach Legitimität und richten ihre Entscheidungen und ihr 
Handeln dafür an solchen institutionellen Vorgaben aus – auch entgegen ihrer 
individuellen Präferenzen und Einstellungen (vgl. March/Olsen 1989; Scott/
Davis 2007; Gomolla/Radtke 2002). Grundsätzlich ist anzunehmen, dass der 
Schulbesuch in enger Verbindung mit den anschließenden Klassifikations- und 
Zuweisungsprozessen steht (vgl. Meyer 1977; siehe auch Bills 2003, S. 452). Zen-
tral für die Entscheidungsprozesse in der Berufsberatung ist demnach, wie der 
Förderschulbesuch in der Berufsberatung verarbeitet und die Klassifikations- 
und Zuweisungsprozesse von Jugendlichen aus Förderschulen in einem geteil-
ten Regelsystem institutionalisiert wurden, welches hier als „Institution Berufs-
beratung“ verstanden wird. Je nachdem, was die „Institution Berufsberatung“ 
umfasst, kann sie eine wichtige Unterstützungsquelle für gelingende Übergänge 
benachteiligter Jugendlicher nach der Schule sein und das Fehlen wichtiger Res-
sourcen (zumindest teilweise) kompensieren. Gleichzeitig besteht die Gefahr, 
dass die Benachteiligung der Jugendlichen auch im Prozess der Berufsberatung 
fortgesetzt wird (vgl. Stauber/Walther 2000). Die Berufsberatung kann damit als 
Gatekeeper betrachtet werden. Solche zeichnen sich dadurch aus, dass sie den 
Zugang zu knappen Gütern oder Positionen kontrollieren (vgl. Lewin 1947; 
Taylor 1975; DeSena 1994; Struck 2001; Corra/Willer 2002; Wells 2013). Für ein 
Verständnis der Bedeutung der Berufsberatung für die Übergänge von Jugend-
lichen mit Behinderung ist es also notwendig, nicht nur die Klassifizierten, son-
dern insbesondere die Klassifizierer, welche eine zentrale Rolle bei der Konstruk-
tion von Behinderung einnehmen in den Fokus zu stellen (Waldschmidt 2004, 
S. 366 f.). Bei der Untersuchung der Feststellung von Behinderung handelt es 
sich damit um eine Analyse von „Ableism“. Also dessen, was in einer Gesellschaft 

20



als normale bzw. un-/abnormale Befähigung betrachtet wird und damit um eine 
Problematisierung des Normalen, welches ideologisch geprägt und relational 
ist, also in den und durch die Beziehungen und Positionen einer Gesellschaft 
institutionalisiert. Dies hat für die Betroffenen symbolische, aber insbesonde-
re in Form von in Organisationen wie der Berufsberatung institutionalisiertem 
Ableism in Bildungs- und Wissensgesellschaften auch konkrete materielle sowie 
rechtliche Konsequenzen wie möglicherweise den Ausschluss oder die Segrega-
tion von Menschen, die als „abnormal“ betrachtet werden (vgl. Buchner/Pfahl/
Traue 2015): Denn mit ihrer Verteilungspolitik strukturiert die Berufsberatung 
die Übergänge und weiteren Lebensverläufe der Jugendlichen. Durch die enge 
Kopplung der Kategorien nicht-/behindert und nicht-/geeignet mit Hilfen und 
Maßnahmen kann sie maßgeblich dazu beitragen, dass sich Differenz in un-
gleiche soziale Positionen und damit soziale Ungleichheit übersetzt (vgl. Solga 
et  al. 2009). Durch eine Verbindung der Kategorie Lernbehinderung aus dem 
schulischen Bereich mit den Klassifikations- und Zuweisungsprozessen in der 
Organisation kann sie zudem zur Verstetigung von sozialer Benachteiligung im 
Lebensverlauf beitragen (vgl. Tilly 1998, Kapitel 3).

Eine systematische Untersuchung dazu, wie Förderschülerinnen und -schü-
ler in der Berufsberatung klassifiziert und welche Hilfen und Maßnahmen ihnen 
zugewiesen werden, steht bislang aus. Vor diesem Hintergrund wird in dieser 
Arbeit zweitens untersucht, in welchem Verhältnis der Förderschulbesuch zur 
Klassifikation von Behinderung und Eignung und den daran anknüpfenden 
Zuweisungsprozessen steht und ob die Berufsberatung zur Kompensation oder 
Fortsetzung der Benachteiligung dieser Schülergruppe beiträgt. Die konkrete 
Forschungsfrage lautet, wie die handlungsleitende „Institution Berufsberatung“ 
aussieht, in welche Ressourcen sie eingebettet ist und was sie für die Kompensation 
oder Fortsetzung der Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern beim 
Übergang nach der Schule bedeutet.

Der Forschungsstand weist hinsichtlich der Ausbildungschancen von För-
derschülerinnen und -schülern zudem darauf hin, dass trotz deutschlandweit 
ähnlicher schulischer und herkunftsbezogener Ausgangslagen sowie Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch die Agenturen für Arbeit eine nicht zu vernachlässi-
gende Heterogenität innerhalb der Gruppe der Förderschülerinnen und -schüler 
in den Übergängen besteht (vgl. Abschnitt 4.1). Es gibt also eine erklärungsbe-
dürftige Intragruppenvarianz in den Ausbildungschancen. Für Jugendliche mit 
maximal Hauptschulabschluss zeigte sich, dass Heterogenität in Ausbildungs-
chancen auch das Resultat unterschiedlicher Agency sowie Ressourcenausstat-
tungen ist. Inwiefern sich dies auf die Situation von Förderschülerinnen und 
-schülern übertragen lässt, ist jedoch weitgehend offen. Drittens wird in dieser 
Untersuchung daher danach gefragt, inwiefern die Ausbildungschancen von För-
derschülerinnen und -schülern das Ergebnis divergierender Agency und Ressour-
cenausstattungen der Jugendlichen sind. Vor dem Hintergrund der Untersuchung 
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des Effekts des Förderschulbesuchs sowie der Klassifikations- und Zuweisungs-
prozesse in der Berufsberatung ist der Fokus auf die Erklärung der Intragruppen-
varianz wichtig, um zum einen zu verstehen, welche Möglichkeiten die Jugendli-
chen selbst haben, sozialen Ausgrenzungsprozessen etwas entgegenzusetzen und 
den Übergang nach der Schule erfolgreich zu bewältigen. Zum anderen erweitert 
die Untersuchung der dritten Frage den Fokus dieser Arbeit, da analysiert wird, 
inwiefern Übergänge im Zusammenspiel von Selbst- und Fremdselektionspro-
zessen hervorgebracht werden. Die Analyse von Intragruppenvarianz ist zudem 
besonders geeignet, um Gelingensbedingungen zu identifizieren (vgl. Solga et al. 
2013).

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Zunächst wird vorgestellt, welche 
Anschlussmöglichkeiten für Förderschülerinnen und -schüler nach Verlassen 
der allgemeinen Schule bestehen, wer die zentralen Gatekeeper sind, die über 
den Zugang zu diesen entscheiden, und was darüber bekannt ist, welche Ver-
wertungschancen sie jeweils auf dem Arbeitsmarkt bieten (Kapitel 2). Anschlie-
ßend wird dargestellt, welche formalen Vorgaben es für die Berufsberatung und 
die Klassifikations- und Zuweisungsprozesse in dieser gibt. Dabei wird auch 
herausgearbeitet, welche Entscheidungsspielräume diese offenlassen (Kapitel 3). 
In Kapitel 4 wird der Forschungsstand zu den Untersuchungsfragen vorgestellt 
sowie konkret herausgearbeitet, welche Forschungslücken bestehen. Darauf fol-
gen die theoretischen Überlegungen dazu, wie die Agency und Ressourcenaus-
stattung von Jugendlichen durch den Förderschulbesuch in Kombination mit 
der familiären Benachteiligung der Jugendlichen beeinflusst werden und so auf 
ihre Ausbildungschancen wirken. Ferner wird erläutert, welche Möglichkeiten 
der Kompensation, aber auch welche Gefahren der Fortsetzung der Benachtei-
ligung von Förderschülerinnen und -schülern im Rahmen der Berufsberatung 
bestehen sowie welche Erklärungsansätze es für die Intragruppenvarianz in den 
Übergängen von Förderschülerinnen und -schülern geben kann. Die theoreti-
schen Überlegungen sind entlang von drei Mechanismenbündeln strukturiert:  
1. geringe Agency aufgrund von Stigmatisierung und Cooling-Out, 2. geringes 
Sozialkapital aufgrund von familiärer Benachteiligung und schulischer Segre-
gation sowie 3. geringes Humankapital und negative Signale als Hindernisse in 
den Auswahlprozessen von Arbeitgebern (Kapitel 5). In Kapitel 6 wird dann die 
theoretische Perspektive des Neo-Institutionalismus vorgestellt, welche grund-
legend für die Untersuchung der Entscheidungsprozesse in der Berufsberatung 
ist. Darauf folgen die empirischen Kapitel zu den o. g. Untersuchungsfragen (Ka-
pitel 7, 8 und 9). Abschließend werden zentrale Ergebnisse noch einmal zusam-
mengefasst und ein Fazit gezogen (Kapitel 10).

Methodisch folgt die Arbeit einem mixed methods Ansatz mit der Struktur 
(QUANQUALQUAN) (vgl. Kelle 2014): Die Ressourcen und Agency der 
Förderschülerinnen und -schüler und ihre Übergänge werden zunächst quan-
titativ beschrieben und mit denen von Hauptschülerinnen und -schülern ver-
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glichen sowie der Effekt des Förderschulbesuchs im Rahmen eines statistischen 
Matchings analysiert. Danach folgt eine qualitative Untersuchung der Entschei-
dungsprozesse in der Berufsberatung. Darauf aufbauend werden die Erklärungs-
faktoren für die Intragruppenvarianz wiederum quantitativ analysiert. Hierbei 
wird anhand von logistischen Regressionen eruiert, welche Faktoren beeinflus-
sen, ob Jugendliche direkt nach Verlassen der Schule oder ein Jahr später einen 
Ausbildungsplatz finden.
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Kapitel 2 
Anschlussmöglichkeiten nach der 
Förderschule und ihre Gatekeeper

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche zentralen Anschlussmöglichkeiten 
Förderschülerinnen und -schülern nach Verlassen der Schule formal offenste-
hen. Differenziert werden diese hier nach Möglichkeiten der Berufsausbildung, 
welche sich nach Lernorten und Art des Ausbildungsberufs unterscheiden. Zu-
dem werden Berufsvorbereitungen sowie Anschlussmöglichkeiten außerhalb 
des Systems der beruflichen Qualifizierung vorgestellt, z. B. die Erwerbstätigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt oder in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). 
Zu allen Anschlussmöglichkeiten wird zum einen jeweils erläutert, welche Ak-
teure über den Zugang entscheiden. Die zentralen Gatekeeper beim Zugang zur 
Ausbildung sind Betriebe, die Kultusministerien der Länder und die Berufsbera-
tung der Agenturen für Arbeit.5 Zum anderen wird ausgeführt – sofern Erkennt-
nisse dazu vorliegen –, welche Verwertungschancen die unterschiedlichen An-
schlussmöglichkeiten auf dem Ausbildungs- bzw. späteren Arbeitsmarkt bieten. 
Grundsätzlich stehen Förderschülerinnen und -schüler die gleichen Möglichkei-
ten offen in das berufliche Bildungssystem überzugehen wie Schülerinnen und 
Schülern von anderen Schulformen. Deshalb sollen hier alle relevanten Möglich-
keiten des Anschlusses nach der Schule vorgestellt werden, damit deutlich wird, 
welche alternativen Wege die Jugendlichen zumindest theoretisch einschlagen 
könnten. Für Förderschülerinnen und -schüler bestehen jedoch nicht in allen 
Anschlussmöglichkeiten die gleichen Chancen, in diese einzumünden. Abschlie-
ßend wird deshalb kurz diskutiert, was basierend auf der amtlichen Statistik 
über den Zugang von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss bekannt ist, zu 
denen Förderschülerinnen und -schüler überwiegend gehören (siehe Kapitel 1, 
zu den tatsächlichen Übergängen von Förderschülerinnen und -schülern, siehe 
Abschnitt 7.3.2).

5	 Über den Zugang zu einigen von den Agenturen für Arbeit finanzierten Maßnahmen ent-
scheiden ggf. auch die Maßnahmeträger. Da der Zugang grundsätzlich jedoch zunächst 
von der Berufsberatung genehmigt werden muss, wird diese hier als zentraler Gatekeeper 
betrachtet.
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2.1  Möglichkeiten der Berufsausbildung

Deutschland ist ein Land mit einem stark beruflich strukturierten Arbeitsmarkt. 
Der Zugang zu späteren, sicheren Beschäftigungsmöglichkeiten hängt daher davon 
ab, dass Jugendliche eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf absolvieren (vgl. Konietzka 2007). Bei Berufsausbildungen können betrieb-
liche, außerbetriebliche und schulische unterschieden werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-3 
BBiG; Baethge 2008, S. 543). Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Die betriebliche Ausbildung wird durch das 1969 verabschiedete Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) geregelt (vgl. Konietzka 2007, S. 275). Die Ausbildung 
erfolgt im dualen System. Das bedeutet, dass sie sowohl im Betrieb als auch im 
Teilzeitunterricht an einer Berufsschule durchgeführt wird. Der betriebliche Teil 
der Ausbildung wird nach bundesweit festgelegten, einheitlichen Vorgaben für 
den jeweiligen Ausbildungsberuf durchgeführt (vgl. Baethge et al. 2007, S. 14). 
Jugendliche mit Behinderung können dazu entweder reguläre Berufsschulen 
oder Förderberufsschulen besuchen (vgl. KMK 1994, S. 15). Der Beginn einer 
dualen Berufsausbildung ist nicht an bestimmte Formalqualifikationen gebun-
den (vgl. Müller-Kohlenberg et al. 2005, S. 21). Die Kontrolle des Zugangs zur 
betrieblichen Ausbildung liegt jedoch bei den Betrieben und ihren Auswahlpro-
zessen (vgl. Eberhard 2012, S. 34).

Darüber hinaus gibt es vollzeitschulische Berufsausbildungen an (voll quali-
fizierenden) Berufsfachschulen. Zentraler Gatekeeper für den Zugang zu diesen 
sind die Kultusministerien6, welche diese landesrechtlich regeln und sowohl über 
Zugangsvoraussetzungen als auch das Platzangebot an beruflichen Schulen ent-
scheiden (vgl. Baethge 2008, S. 578). Um eine schulische Ausbildung absolvieren 
zu können, müssen Jugendliche Mindestanforderungen an schulischen Kennt-
nissen und Zertifikate erfüllen (vgl. Dressel 2012, S. 3). In der Regel ist mindes-
tens ein mittlerer Schulabschluss vorausgesetzt, um eine schulische Berufsaus-
bildung zu absolvieren (vgl. Baethge 2008, S. 578). Darüber hinaus gibt es ein 
begrenztes Platzangebot (vgl. Solga et al. 2014, S. 8).

Zudem gibt es die Möglichkeit, eine außerbetriebliche Berufsausbildung zu 
machen (§ 76 und 79 SGB III). Eine solche findet entweder in einem kooperativen 
oder integrativen Modell statt. Bei ersterem werden die Jugendlichen mit sozial-
pädagogischer Begleitung in außerbetrieblichen Ausbildungsstätten bei einem Bil-
dungsträger oder in einem Berufsbildungswerk geschult, bei letzterem sowohl bei 
einem Bildungsträger als auch in einem Ausbildungsbetrieb ausgebildet (vgl. Eber-
hard 2012, S. 61; siehe auch Niehaus et al. 2012, S. 47). Über den Zugang zu außer-
betrieblichen Berufsausbildungen entscheidet die Berufsberatung der Agenturen 
für Arbeit, welche für deren Finanzierung zuständig ist (vgl. Eberhard 2012, S. 61).

6	 Bei „Schulen des Gesundheitswesens“ aber auch Kommunen, Kirchen und Verbände (vgl. 
Baethge 2008, S. 578).
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Schulische, duale und außerbetriebliche Ausbildungen erfolgen in einem 
nach BBiG und Handwerksordnung (HwO) anerkannten und per Ausbildungs-
ordnung geregelten Ausbildungsberuf (§ 4 und § 5 BBiG). Schulische Ausbildun-
gen können zusätzlich in einem nach Landesrecht geregelten Ausbildungsberuf 
außerhalb des Geltungsbereichs der HwO und des BBiG durchgeführt werden 
(vgl. Baethge 2008, S. 578).7 Die Ausbildung dauert oft drei Jahre. Zudem gibt es 
zweijährige Berufsausbildungen, welche für „Jugendliche mit schlechten Start-
chancen“ vorgesehen und in ihren theoretischen Anforderungen etwas reduziert 
sind (vgl. Friedrich 2004; Uhly et al. 2011). Grundsätzlich gilt:

„Behinderte Menschen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) sol-
len in anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden.“ (§ 64 BBiG, siehe auch 
§ 42 k HwO)

Menschen mit Behinderungen können zudem in Ausbildungsberufen mit spe-
ziellen Ausbildungsregelungen ausgebildet werden, wenn die „Art und Schwere 
ihrer Behinderung“ die Ausbildung in einem regulären Beruf verhindert (vgl. 
§ 66 Abs. 1 BBiG, § 42 m Abs. 1 HwO). Diese Ausbildungen können entweder 
nach individuell angepassten Ausbildungsordnungen von Regelberufen erfol-
gen oder in sogenannten Helfer- und Werker- bzw. Fachpraktikerausbildungen 
(im Folgenden nur noch Fachpraktikerausbildungen genannt). Fachpraktiker-
ausbildungen finden in Betrieben oder „Berufsbildungseinrichtungen“ statt, die 
„weder Betrieb noch Schule sind“, wie Bildungsträger und Berufsbildungswer-
ke (vgl. Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen für behinderte Menschen 
gemäß § 66 BBiG / § 42 m HwO, S. 14). Die Ausbildung im Betrieb ist jedoch 
dadurch erschwert, dass Ausbilderinnen und Ausbilder für Fachpraktikerausbil-
dungen eine rehabilitationspädagogische Zusatzausbildung im Umfang von 320 
Stunden erwerben müssen (vgl. Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen 
für behinderte Menschen gemäß § 66 BBiG / § 42 m HwO, S. 14). Während einer 
Fachpraktikerausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung machen die 
Jugendlichen lediglich zwischen acht und zwölf Wochen Praktikum in Betrieben 
des regulären Arbeitsmarktes (vgl. Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen 
für behinderte Menschen gemäß § 66 BBiG / § 42 m HwO, S. 11 ff.). Wenngleich 
Fachpraktikerausbildungen insbesondere für Menschen mit „Lernbehinderung“ 
vorgesehen sind, ist explizit geregelt, dass Förderschüler oder -schülerinnen 
nicht automatisch eine solche Ausbildung machen und auch Menschen von 
anderen Schulformen hierfür infrage kommen. Ob jemand nach Ausbildungs-

7	 „Welche Bildungsgänge ersatzweise schulisch absolviert werden können und zur Kammer-
prüfung zuzulassen sind, darüber hat seit 2005 die jeweilige Landesregierung im Beneh-
men mit dem jeweiligen Landesausschuss für Berufsbildung zu entscheiden (§ 43 Abs. 2 
BBiG)“ (Eberhard 2012, S. 63).

26



regelungen für Menschen mit Behinderung ausgebildet werden soll, wird von 
der Berufsberatung der Agenturen für Arbeit festgestellt (vgl. BIBB 2006, S. 3 f.).

Grundsätzlich ermöglichen Ausbildungen in anerkannten Ausbildungsberu-
fen einen relativ reibungslosen Übergang in den Arbeitsmarkt. Dies liegt unter 
anderem daran, dass die beruflich organisierte Ausbildung zu einer Transparenz 
der Qualifikation und deutschlandweiten Verwertbarkeit von Berufsabschlüssen 
führt (vgl. Eberhard 2012, S. 32). Der Übergang in eine Beschäftigung auf dem 
regulären Arbeitsmarkt ist nach einer außerbetrieblichen Ausbildung jedoch et-
was schwerer als nach einer betrieblichen, da die Möglichkeit der Übernahme 
durch den Ausbildungsbetrieb wegfällt (vgl. Braun et al. 1999, S. 18). Mit Blick 
auf ihre spätere Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt stehen die Fachpraktiker-
ausbildungen in der Kritik: Zwar sollen die Ausbildungsgänge inhaltlich an aner-
kannten Ausbildungsberufen orientiert sein (vgl. § 66 Abs. 1 BBiG/§ 42 m Abs. 1 
HwO). Die Ausbildungen und ihre Abschlüsse gelten aber lediglich im jeweiligen 
Kammer- oder Innungsbezirk (vgl. Ginnold 2008, S. 89). Hierdurch wird ein ent-
scheidender Vorteil der Berufsausbildung ausgesetzt: die hohe Transparenz und 
bundesweite Geltung der in diesem Rahmen vermittelten Qualifikationen. Des 
Weiteren sind Fachpraktikerausbildungen an außerbetrieblichen Einrichtungen 
auf bestimmte Berufe begrenzt und tarifvertraglich nicht vorgesehen  – so der 
Hinweis aus einer Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Dies führt 
dazu, dass Fachpraktiker und -praktikerinnen auch nach ihrer Ausbildung später 
nur als Helferinnen und Helfer auf dem Arbeitsmarkt eingestellt werden. Ferner 
zeigt sich empirisch, dass die Quote derer, die eine Ausbildung abbrechen, in 
den Fachpraktikerausbildungen höher ausfällt als in regulären Ausbildungsberu-
fen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, S. 183). Zudem gibt es 
überwiegend keine Möglichkeiten, die Fachpraktikerausbildungen zu einem spä-
teren Zeitpunkt für eine reguläre Ausbildung anrechnen zu lassen. Vollmer und 
Frohnenberg (2008, S. 25) fanden heraus, dass bei den von ihnen befragten Ein-
richtungen, die solche Ausbildungen anboten, in 62 Prozent der Ausbildungs-
regelungen für Menschen mit Behinderungen keine Anrechnungsbestimmun-
gen enthalten waren. Pfahl (2011, S. 203) verweist zudem darauf, dass sich „das 
Territorium des Sonderschulwesens“ z. B. im Rahmen von Sonderberufsschulen 
und Fachpraktikerausbildungen in den Bereich der Berufsausbildung ausdehnt. 
Diese hätten das Risiko zu einer Fortsetzung der Ausgrenzung und weiteren Be-
hinderung der Jugendlichen beizutragen.

2.2  Übergangssystem

Für Jugendliche, die ohne Ausbildungsplatz bleiben, kommen nach Abschluss 
der allgemeinbildenden Schule zunächst berufsvorbereitende Maßnahmen 
im sogenannten Übergangssystem in Betracht (BA 2007, S. 11). Die Angebote 
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vermitteln keinen beruflichen Abschluss und liegen daher unterhalb einer beruf-
lichen Ausbildung. Sie dienen der Erfüllung der Berufsschulpflicht, ermöglichen 
das Nachholen von Schulabschlüssen und sollen auf das Aufnehmen einer Be-
rufsausbildung vorbereiten (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007, S. 14; Baethge 2008, 
S. 543). Was das Übergangssystem konkret umfasst, ist nicht klar definiert. Be-
rufsvorbereitungen können unterschiedlichste Maßnahmen mit unterschied-
lichen Bezeichnungen sein (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007; Eberhard 2012, 
S. 145). Üblicherweise werden jedoch schulische Berufsvorbereitungen wie das 
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), teilquali-
fizierende Berufsfachschulen (BFS), Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
(BVB) der Agenturen für Arbeit sowie Einstiegsqualifizierungen (EQ) darunter 
gefasst (vgl. Beicht/Friedrich/Ulrich 2007; Ulrich 2008). Diese werden im Fol-
genden kurz vorgestellt.

BVJ, BGJ und BFS fallen unter die Regelungen der Länder für die Berufs-
schulen. Für Jugendliche mit Behinderung können diese wiederum entweder 
an einer regulären Berufsschule oder einer Förderberufsschule angesiedelt sein. 
Während die Jugendlichen im BVJ unterschiedliche Berufsfelder durchlaufen, ist 
das BGJ auf ein Berufsfeld konzentriert. Finden Jugendliche im Anschluss eine 
Ausbildung im selben Berufsfeld, können sie sich das Vorbereitungsjahr auf ihre 
Ausbildungsdauer anrechnen lassen (vgl. Gaupp et al. 2008, S. 31). Teilqualifizie-
rende Berufsfachschulen wiederum ermöglichen insbesondere den Erwerb des 
mittleren Schulabschlusses oder der Fachschulreife (vgl. Baethge 2008, S. 557).

Über die Finanzierung von BVB entscheidet die Berufsberatung der Agen-
turen für Arbeit. BVB beinhalten unterschiedliche Qualifizierungsbausteine 
wie eine Eignungsanalyse, berufliche Orientierung, Praktika oder den Erwerb 
des Hauptschulabschlusses. Zudem gibt es spezielle Reha-BVB. Ihre Zielgrup-
pe sind Jugendliche mit Behinderung. Sie werden in Einrichtungen oder bei 
Trägern angeboten, welche sich auf die Förderung von Jugendlichen mit Be-
hinderung spezialisiert haben wie beispielsweise Förderberufsschulen oder 
Träger der beruflichen Rehabilitation (vgl. § 51 SGB III; Bundesagentur für 
Arbeit 2012a).

Neben der Berufsvorbereitung gibt es die Möglichkeit, an einer EQ teilzu-
nehmen (vgl. § 54 a SGB III). Hierbei handelt es sich um ein vergütetes sechs bis 
acht monatiges Betriebspraktikum (vgl. BA 2013, S. 2), das

„[…] der Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher 
Handlungsfähigkeit“ (§ 54 a Abs. 1 SGB III)

dienen soll. Sollte ein Jugendlicher eine EQ absolvieren und später im gleichen 
Beruf eine Ausbildung machen, kann er sich die Zeit im Betrieb auf die Ausbil-
dung anrechnen lassen (vgl. BA 2013, S. 3). Der Betrieb wird für die Dauer der 
EQ finanziell von der Bundesagentur für Arbeit unterstützt (vgl. § 54 a Abs. 1 
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SGB III). Für das Absolvieren einer EQ treten damit neben der Berufsberatung 
wiederum Betriebe als Gatekeeper auf den Plan.

Durch Berufsvorbereitungen sollen Jugendlichen fachliche und soziale Kom-
petenzen vermittelt werden, die sie befähigen, eine Berufsausbildung zu absol-
vieren und sie bei der Berufswahl unterstützen (vgl. § 1 Abs. 2 BBiG; BA 2007, 
S. 11). Über die tatsächlichen Effekte von Berufsvorbereitungsmaßnahmen ist 
allerdings wenig bekannt (vgl. Solga 2015). Es gibt jedoch erhebliche Zweifel an 
ihrer späteren Verwertbarkeit. Die Quote derer, die eine Maßnahme abbrechen 
ist vergleichsweise hoch und die derer, die einen höheren Abschluss erwerben, 
niedrig. Darüber hinaus wird kritisiert, dass viele Jugendliche keine Ausbildung 
an eine Berufsvorbereitung anschließen, sondern in weitere Maßnahmen über-
gehen (vgl. Baethge/Solga/Wieck 2007). Insbesondere für die Berufsvorbereitun-
gen an Förderberufsschulen oder bei speziellen Trägern der Rehabilitation soll 
zudem wiederum hervorgehoben werden, dass sich auch in diesen die schuli-
sche Segregation von Jugendlichen mit Förderbedarf und somit vermutlich auch 
das „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“ (Füssel/Kretschmann 1993, S. 49) 
fortsetzt.

2.3 � Möglichkeiten außerhalb des Systems der beruflichen 
Qualifizierung

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass Jugendliche außerhalb des Systems 
der beruflichen Qualifizierung in den Arbeitsmarkt übergehen. Eine ausschließ-
liche Erwerbstätigkeit ebenso wie Beschäftigungslosigkeit, ist jedoch nur für sol-
che Jugendlichen möglich, die bereits ihre Berufsschulpflicht erfüllt haben. In den 
meisten Bundesländern ist dies nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Fall.

Kommt eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht infrage, gibt es 
die Möglichkeit, einer staatlich geförderten Erwerbstätigkeit nachzugehen, z. B. 
im Rahmen der unterstützten Beschäftigung (§ 38a SGB IX) oder in einem Integ-
rationsprojekt (§§ 132 ff. SGB IX). Diese Maßnahmen werden zwischen dem ers-
ten und zweiten Arbeitsmarkt verortet. Bei der unterstützten Beschäftigung wer-
den Menschen mit Behinderung in einem Unternehmen platziert, dort angelernt 
und dabei intensiv betreut. Integrationsprojekte sind Betriebe, in denen mindes-
tens ein Viertel an Angestellten schwerbehindert ist. Die Unternehmen werden 
durch die Integrationsämter unterstützt (vgl. Niehaus et al. 2012, S. 58 ff.).

Darüber hinaus gibt es die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). 
Sie stehen Personen offen,

„[…] die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch 
nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können […]“ 
(§ 136 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).
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Die WfbM verfügen auch über einen Berufsbildungsbereich. Ziel der Berufsvor-
bereitung im Berufsbildungsbereich der WfbM ist jedoch nicht, im Anschluss 
eine reguläre Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt aufzunehmen, sondern die 
Beschäftigung im Arbeitsbereich der WfbM (vgl. Doose 2009, S. 248; § 136 Abs. 1 
SGB IX). Der Übergang in die WfbM stellt damit eine Abkehr vom regulären 
Arbeitsmarkt dar. Die sogenannte Werkstattbedürftigkeit wird durch die zustän-
dige Agentur für Arbeit festgestellt (vgl. Niehaus et al. 2012, S. 47).

Tabelle 1: Anschlussoptionen nach der Förderschule und beteiligte Gatekeeper.

Art des Anschlusses Anschlussoption Gatekeeper

Lernort der Ausbildung Betriebliche Ausbildung Betriebe

Außerbetriebliche Ausbildung Agentur für Arbeit

Schulische Ausbildung Kultusministerien

Art des Ausbildungsberufs Regulärer Ausbildungsberuf Je nach Lernort der Ausbildung

Fachpraktikerausbildung Agentur für Arbeit

Übergangssystem Schulische Berufsvorbereitung 
(BVJ/BGJ/Berufsfachschule)

Kultusministerien

(Reha-)BVB Agentur für Arbeit

Einstiegsqualifizierung (EQ) Betriebe & Agentur für Arbeit

Außerhalb beruflicher  
Qualifizierung

Beschäftigung als Ungelernter 
oder Ungelernte (auch 
Integrationsprojekt) 

Betriebe

Werkstatt für behinderte  
Menschen (WfbM)

Agentur für Arbeit

Unterstützte Beschäftigung Betriebe & Agentur für Arbeit

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 1 fasst die hier diskutierten Anschlussmöglichkeiten sowie die für ihren 
Zugang zentralen Gatekeeper noch einmal zusammen. Dass nicht alle diese 
Möglichkeiten für Jugendliche von Förderschulen auch faktisch offenstehen, er-
kennt man unschwer an den Angaben der amtlichen Schulstatistik und Berufs-
bildungsstatistik (auch wenn diese konkret zur Beschreibung der Übergänge von 
Förderschülerinnen und -schülern nur wenig geeignet sind).8 Der Anteil derjeni-

8	 Für eine tatsächliche Analyse der Übergangsprozesse von Förderschülerinnen und -schü-
lern ist die Berufsbildungsstatistik nicht geeignet. Die Gründe dafür sind u. a. folgende: So 
wird diese Gruppe mit den Abgängerinnen und Abgängern anderer Schulformen gemein-
sam entweder in der Kategorie „mit Hauptschulabschluss“ oder „mit maximal Hauptschul-
abschluss“ erfasst, aber nicht separat ausgewiesen (vgl. Basendowski/Werner 2010, S. 65). 
Weder das Merkmal „sonderpädagogischer Förderbedarf “ noch „Behinderung“ werden 
erfasst. Darüber hinaus zeichnet sich die Berufsbildungsstatistik allgemein dadurch aus, 
dass lediglich die Bestands- und nicht die Zugangszahlen z. B. zu bestimmten Maßnah-
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gen ohne Hauptschulabschluss, zu denen Förderschülerinnen und -schüler über-
proportional häufig gehören, im Übergangssystem verschiedenster berufsvorbe-
reitender Maßnahmen beträgt 2015 21,3 Prozent. In Berufsvorbereitungsjahren 
(BVJ) machen sie sogar über 70 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus (vgl. BMBF 2015, S. 37, 39, Schaubild 10).

Der Anteil derjenigen ohne Hauptschulabschluss, die eine Ausbildung ab-
solvieren, beträgt hingegen jedes Jahr nur um die drei Prozent (vgl. ebd., S. 28, 
Schaubild 7). Für den Zugang zu betrieblichen Ausbildungen sind  – wie er-
wähnt – vor allem die Auswahlprozesse von Betrieben entscheidend, welche be-
stimmen, wer als Auszubildende oder Auszubildender aufgenommen wird. För-
derschülerinnen und -schüler haben jedoch nur geringe Chancen, von Betrieben 
ausgewählt zu werden (vgl. Imdorf 2007). Da die Aufnahme von schulischen 
Ausbildungen oftmals den mittleren Schulabschluss verlangt, ist Förderschüle-
rinnen und -schülern auch dieser Weg des Ausbildungszugangs direkt nach Ver-
lassen der Schule versperrt.

Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der Agenturen für Arbeit bzw. 
der Berufsberatung deutlich, die diesen Jugendlichen eine außerbetriebliche 
Ausbildung ermöglichen kann. Ihre Relevanz für den Ausbildungszugang wird 
noch deutlicher, wenn bedacht wird, dass es sich bei Förderschülerinnen und 
-schülern überproportional häufig um sozial benachteiligte Jugendliche handelt, 
die in ihrem privaten und insbesondere familiären Umfeld auf wenige Ressour-
cen für das erfolgreiche Bewältigen des Übergangs in Ausbildung zurückgreifen 
können. Neben Ausbildungsmöglichkeiten kann die Berufsberatung ihnen In-
formationen über freie betriebliche Ausbildungsstellen geben und Hilfen zum 
Absolvieren dieser finanzieren, die es möglicherweise für Betriebe attraktiver 
machen, die Jugendlichen einzustellen und das Gelingen einer Ausbildung zu 
sichern. Vor dem Hintergrund welcher rechtlichen Vorgaben die Berufsberatung 
über die Vergabe ihrer Unterstützungsleistungen entscheidet sowie welche Hil-
fen sie zusätzlich zur Finanzierung der genannten Maßnahmen anbieten kann, 
wird im Folgenden vorgestellt.

men ausgewiesen werden und nicht erfasst wird, ob jemand eine „Schulentlassene“ oder 
ein „Schulentlassener“ ist. Es werden nur grobe Altersgruppen ausgegeben. Des Weiteren 
besteht für Arbeitssuchende nur dann eine offizielle Meldepflicht, wenn der Verlust des 
Arbeitsplatzes droht, nicht aber für ausbildungssuchende Schulabgängerinnen und -ab-
gänger (vgl. Niehaus et al. 2012). Aus diesem Grund kann nicht eruiert werden, inwiefern 
Jugendliche von Förderschulen nach Verlassen der Schule in Arbeitslosigkeit übergehen. 
Aufgrund dieser Einschränkungen folgern Niehaus et al. (2012, S. 62), „[…] dass mit den 
vorliegenden Statistiken die Wege junger Menschen mit Behinderung von der Schule in das 
Maßnahmen-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktsystem nicht analysiert werden können.“

31



Kapitel 3 
Ablauf des und Entscheidungsspielräume  
im Berufsberatungsprozess

In diesem Kapitel wird ausgeführt, wie die Berufsberatung aufgebaut ist, vor dem 
Hintergrund welcher (rechtlichen) Vorgaben ihre Entscheidungsprozesse ablau-
fen und welche Akteure in den Agenturen für Arbeit daran beteiligt sind. Zudem 
wird verdeutlicht, welche Spielräume im Entscheidungsprozess der Berufsbera-
tung bei der Vergabe ihrer Unterstützungsleistungen an Förderschülerinnen und 
-schüler bestehen. Eingebettet wird die Darstellung in den formal vorgegebenen 
Ablauf des Beratungsprozesses. Hier werden drei zentrale Prozesse unterschie-
den, die in diesem angelegt sind: 1. Klassifikation von Förderungsbedürftigkeit 
und Behinderung, 2. Klassifikation von Eignung sowie 3. damit gekoppelte Zu-
weisungsprozesse von Hilfen und Maßnahmen. Bei Letzteren liegt hier der Fo-
kus auf solchen zur Ersteingliederung nach Verlassen der Schule.

Die Berufsberatung gehört zu den zentralen Aufgaben der Bundesagentur für 
Arbeit (§ 104, Abs. 1, SGB IX). Mit Blick auf ihre Ziele soll sie zum einen als Teil 
der Sozialgesetzgebung „zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit“ beitragen. 
Laut § 30 SGB III umfasst die Berufsberatung ferner

„[…] Auskunft und Rat
	y zur Berufswahl, zur beruflichen Entwicklung und zum Berufswechsel,
	y zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe,
	y zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung,
	y zur Ausbildungs- und Arbeitsstellensuche,
	y zu Leistungen der Arbeitsförderung,
	y �zu Fragen der Ausbildungsförderung und der schulischen Bildung, soweit sie für 

die Berufswahl und die berufliche Bildung von Bedeutung sind.“9

Die Berufsberatung für Jugendliche ist keine eigenständige Abteilung in den 
Agenturen für Arbeit, sondern wird von Berufsberaterinnen und -beratern 
durchgeführt, die in den sogenannten Teams U25 (Berufsberatung und Aus-
bildungsstellenvermittlung) und Reha/Schwerbehinderte (SB) arbeiten, wobei 
letzteres dafür zuständig ist, Menschen mit Behinderung beruflich zu beraten 
(Doose 2009, S. 245; Rübner/Sprengard 2011).

9	 Darüber hinaus gehören die Betreuung und Beratung von Betrieben zu den Aufgaben der 
Beraterinnen und Berater (vgl. Ostendorf 2005, S. 279).
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Abbildung 1: Idealtypischer Ablauf des Berufsberatungsprozesses

Die Berufsorientierung kann im Rahmen von Selbstinformationseinrichtungen 
über das Internet und in Berufsinformationszentren stattfinden (§ 40 SGB III; 
BA 2007, S. 5). Welche Anschluss- und Fördermöglichkeiten individuell beste-
hen, soll schließlich in einer Einzelfallbegutachtung in einem oder mehreren 
Beratungsgesprächen beurteilt werden, an denen die Jugendlichen freiwillig 
teilnehmen können (BA 2007 a, S. 5). Diese Möglichkeit wird offenbar auch stark 
wahrgenommen: 95,2 Prozent der im NEPS befragten Schulleiterinnen und -lei-
ter von Förderschulen „Lernen“ gaben an, dass alle oder fast alle Jugendlichen an 
ihrer Schule beim Einstieg in die Berufsausbildung eine individuelle Beratung in 
Anspruch nähmen (eigene Berechnung). Vor diesem Hintergrund scheint ge-
währleistet, dass fast alle Förderschülerinnen und -schüler zumindest einmal mit 
der Berufsberatung in Kontakt und somit für ihre Unterstützungsleistungen in-
frage kommen. Etwas negativer formuliert es Ostendorf (2005, S. 334):

„Entziehen können sich Mädchen wie Jungen der Berufsberatung kaum, nicht nur 
weil sie als Schüler/innen an deren Veranstaltungen teilnehmen müssen, sondern weil 
es anderweitig nur wenig Angebote an Informationsmaterial gibt.“

Welche Art der Unterstützung Förderschülerinnen und -schüler erhalten, hängt 
jedoch auch davon ab, ob sie als förderungsbedürftig oder behindert im Sinne 
des SGB kategorisiert werden.

3.1 � Klassifizierung von Förderungsbedürftigkeit und 
Behinderung

Um festzulegen, welche Förderung Förderschülerinnen und -schüler erhalten 
können, muss im Beratungsprozess zunächst entschieden werden, ob sie förde-
rungsbedürftig sind. Auf Antrag soll zudem eruiert werden, ob eine (drohende) 

Berufsorientierung in der Schule Selbstinformation (BIZ, Internet) 

Individuelle/s Beratungsgespräch/e (Team U25 oder Reha/SB) 
Ggf. psychologische oder ärztliche Begutachtung 

3. Zuweisung von anschließenden Hilfen und
Maßnahmen 

2. Klassifizierung von
Förderungsbedürftigkeit und Behinderung 

1. Klassifizierung von Eignung
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Behinderung im Sinne der Sozialgesetzgebung vorliegt (§ 69 Abs. 1 SGB IX). Bei-
des ist entscheidend dafür, welche Hilfen und Maßnahmen finanziert werden 
können. Als besonders förderungsbedürftig im Sinne von § 78 Abs. 1 und 2 SGB 
III werden beim Ersteinstieg in das System der Berufsausbildung folgende Per-
sonengruppen betrachtet:

„(1) Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte junge 
Menschen, die wegen in ihrer Person liegender Gründe ohne die Förderung
1. eine Einstiegsqualifizierung oder eine Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen 
oder erfolgreich beenden können […]
(2) Förderungsbedürftig sind auch Auszubildende,
1. bei denen ohne die Förderung mit ausbildungsbegleitenden Hilfen eine vorzeitige 
Lösung ihres Berufsausbildungsverhältnisses droht […]“.

Ausschlaggebend für die Förderungsbedürftigkeit sind damit eine Lernbeein-
trächtigung, soziale Benachteiligung sowie ein mögliches Scheitern beim Ein-
stieg oder Absolvieren einer Berufsausbildung.

Was genau eine Behinderung ausmacht kann nicht allgemeingültig festgelegt 
werden, sondern ist abhängig vom kulturellen und historischen Hintergrund. 
Für administrative Zwecke werden Behinderungen üblicherweise als Situationen 
definiert, die aufgrund medizinischer Ursachen zu Einschränkungen von einer 
bestimmten zeitlichen Dauer führen (vgl. Altman 2001, S. 97 ff.). In der deut-
schen Sozialgesetzgebung gibt es zwei zentrale Behinderungsbegriffe: Charak-
teristisch für eine Behinderung ist laut § 2 Abs. 1 SGB IX, dass der körperliche, 
geistige oder seelische Zustand länger als ein halbes Jahr von dem abweicht, was 
für das Lebensalter typisch ist und dadurch die Teilhabe an der Gesellschaft ein-
geschränkt ist. Die Einschränkung der Teilhabe wird in Graden der Behinderung 
angegeben (vgl. § 69 Abs. 1 SGB IX).10 Nach SGB III hingegen besteht eine Be-
hinderung, wenn die Teilhabe am Arbeitsmarkt aufgrund von körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Beeinträchtigungen, die Abweichungen vom „für das Le-
bensalter typischen Zustand“ darstellen, länger als sechs Monate eingeschränkt 
ist und deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Eingliederungshilfen 
benötigt werden. Lernbehinderung ist als eine solche Form der Behinderung ex-
plizit eingeschlossen (vgl. § 19 Abs. 1 SGB III). Die Unterscheidung der Behin-
derungsbegriffe ist wichtig, da es demnach Jugendliche geben kann, die eine Be-
hinderung im Sinne des SGB IX, aber nicht im Sinne des SGB III haben, da sich 

10	 Notwendige Bedingung für die Feststellung einer Schwerbehinderung ist, dass ein Schwe-
regrad von mindestens 50 vorliegt. Unter bestimmten Bedingungen kann aber auch 
ein Schweregrad von 30 als Schwerbehinderung anerkannt werden (vgl. § 2 Abs. 2 und 
3 SGB IX).
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ihre Beeinträchtigung nicht auf die Teilhabe an einer Berufsausbildung auswirkt 
(vgl. Enggruber/Rützel 2014, S. 17).

Wenngleich das SGB Hinweise darauf gibt, wann Förderungsbedürftigkeit 
und Behinderung vorliegen, sind die o. g. Definitionen dennoch interpretations-
offen. So ist unklar, wie konkret festgelegt wird, wann eine langandauernde Beein-
trächtigung besteht, die auf der Abweichung von einem für das Lebensalter typi-
schen Zustand beruht. Ferner ist die Abgrenzung von Lernbeeinträchtigung oder 
sozialer Benachteiligung und Lernbehinderung nicht eindeutig. Entsprechend 
wird davon ausgegangen, dass sich die Gruppen z. T. überschneiden. In diesem 
Zusammenhang geht das BMBF (2005, S. 17) davon aus, dass Lernbehinderungen

„[…] die ‚schweren Fälle‘ der Lernbeeinträchtigungen sind. Lernprozesse und Er-
gebnisse unterliegen einer schweren und dauerhaften Veränderung. Ursachen dafür 
liegen sowohl in sozialen wie in biologischen Voraussetzungen, die sich gegenseitig 
beeinflussen.“

Jugendliche mit Lernbehinderungen sind damit auch förderungsbedürftig, För-
derungsbedürftige aber nicht zwangsläufig lernbehindert.

Im Berufsberatungsprozess soll durch den Reha-Berater oder die -Beraterin 
festgestellt werden, ob eine Behinderung vorliegt (vgl. BA 2010, S. 5). Ihre Ent-
scheidung muss durch Gutachten belegt werden (§ 69, Abs. 2 SGB IX). Das Etikett 
aus dem schulischen Bereich (dort als „sonderpädagogischer Förderbedarf “ be-
zeichnet) soll jedoch keineswegs einfach übernommen werden. Als bereits aus-
reichender Beleg für das Vorliegen einer Behinderung gelten nur Rentenbescheide, 
Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidungen oder eine „vorläufige Bescheinigung 
der für diese Entscheidungen zuständigen Dienststellen“ (§ 69, Abs. 2 SGB IX). 
Liegen solche Gutachten nicht vor, können die Beraterinnen und Berater das Vor-
liegen einer „Behinderung“ durch die Fachdienste der Agenturen für Arbeit ärzt-
lich und psychologisch beurteilen zu lassen (BA 2012, S. 6). Wie diese entscheiden, 
dass eine (Lern-)Behinderung vorliegt, ist wiederum formal offengelassen. Auf der 
regulativen Ebene ist in der Feststellungspraxis damit jedoch eine Vorstellung an-
gelegt, die die Entstehung von Behinderung auf der individuellen Ebene als me-
dizinisches Problem begreift (zu unterschiedlichen Behinderungsmodellen siehe 
Abschnitt 8.1.1). Parallel zur Feststellung von Förderungsbedürftigkeit und Behin-
derung wird zudem die Eignung der Jugendlichen festgestellt.

3.2  Klassifizierung von Eignung

Nimmt ein Jugendlicher die Berufsberatung in Anspruch, regelt § 37 SGB III, 
dass die Agenturen für Arbeit unmittelbar nach der Meldung als Ausbildungssu-
chender oder Ausbildungssuchende eine Potenzialanalyse durchführen müssen. 
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Im Rahmen dieser wird ermittelt, welche Merkmale und Fähigkeiten Jugend-
liche haben, die für ihre Vermittlung relevant sind bzw. diese erschweren kön-
nen. Im Rahmen der Ausbildungsvermittlung ist festgelegt, dass Ausbildungssu-
chende Ausbildungsstellen bekommen sollen, die ihrer „Neigung, Eignung und 
Leistungsfähigkeit“ entsprechen (§ 35, Abs. 2, SGB  III; siehe auch § 29, Abs. 2, 
SGB III; § 32 SGB III). Gleichzeitig muss von den Berufsberaterinnen und Be-
ratern berücksichtigt werden, dass Betriebe geeignete Auszubildende finden. 
Deshalb gibt es die Vorgabe, bei der konkreten Vermittlung von Jugendlichen 
an Betriebe nicht nur die Eignung dieser zu berücksichtigen, sondern auch die 
Erwartungen der Ausbildungsbetriebe nicht zu vernachlässigen (vgl. § 35, Abs. 2, 
SGB III; BA 2007, S. 13).

Liegt bei einem oder einer Jugendlichen ein Vermittlungswunsch vor, muss 
der Berater oder die Beraterin daher beurteilen, ob er oder sie auch die notwen-
dige Eignung besitzt (§ 32 SGB III). Nur wer als geeignet klassifiziert wird, wird 
auch als Bewerber oder Bewerberin aufgenommen, und es werden ihm oder ihr 
Ausbildungsplätze vermittelt. Für die Eignungsfeststellung nach § 32 SGB III 
sind laut Bundesagentur für Arbeit (2009) drei Merkmale zentral: Ausbildungs-
reife, Berufseignung und Vermittelbarkeit. Was genau darunter zu verstehen ist, 
wird definiert im „Kriterienkatalog Ausbildungsreife“:

„Eine Person kann als ausbildungsreif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen 
Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit erfüllt und die Mindestvoraussetzun-
gen für den Einstieg in die berufliche Ausbildung mitbringt.“ (BA 2009, S. 13)

Berufseignung hingegen ist dann gegeben, wenn eine Person den Anforderun-
gen eines bestimmten Berufes gerecht werden kann und in ihm zufrieden ist (vgl. 
ebd., S. 15).11 Vermittelbarkeit liegt vor, wenn ihre Vermittlung in Ausbildung 
nicht z. B. durch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt eingeschränkt ist (vgl. 
ebd., S. 16).

In der Praxis sollen sich die Berufsberater und -beraterinnen bei der Feststel-
lung von Ausbildungsreife daran orientieren, ob ein Jugendlicher aufgrund sei-
ner „schulischen Basiskenntnisse“, „psychologischen Leistungsmerkmale“, „phy-
sischen Merkmale“, „psychologischen Merkmale des Arbeitsverhaltens und der 
Persönlichkeit“ sowie „Berufswahlreife“ als ausbildungsreif eingeschätzt werden 
kann (vgl. ebd.). Was genau unter den einzelnen Merkmalen verstanden wird, 
wird anhand von Beispielen aufgelistet, die hier nicht weiter ausgeführt werden 
müssen. Wichtig ist an dieser Stelle für die Feststellung der Eignung von Förder-
schülerinnen und -schülern nur, folgende Punkte festzuhalten: Erstens geht auch 

11	 Stellt ein Berufsberater oder eine -beraterin fest, dass ein Ratsuchender für den von ihm 
gewünschten Beruf nicht geeignet ist, ist es seine Aufgabe, ihn dabei zu unterstützen, einen 
realistischen Berufswunsch zu entwickeln (vgl. ebd.).
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aus den genannten Beispielen nicht eindeutig hervor, wann Eignung konkret vor-
liegt. Zweitens spielt die letzte besuchte Schulform oder der Schulabschluss für 
die Eignungsfeststellung offenbar keine Rolle. Als Entscheidungsrundlage bei der 
Eignungsfeststellung können drittens jedoch Zeugnisse der Schule und aus Prakti-
ka sowie andere Unterlagen zur Selbst- und Fremdeinschätzung der Jugendlichen 
sowie Beobachtungen und Aussagen im Beratungsgespräch herangezogen wer-
den. Zusätzlich können bei Bedarf wiederum ärztliche und psychologische Gut-
achten eingeholt werden (vgl. ebd., S. 61 ff.; siehe auch § 32 SGB III). Viertens ist 
das Verhältnis von Ausbildungsreife, Berufseignung und Vermittelbarkeit zuein-
ander weitgehend unklar: Mit Blick auf den Zusammenhang von Ausbildungs-
reife und Berufseignung stellt sich laut Ostendorf (2005, Abschnitt 4.2) die Frage, 
ob Jugendliche als geeignet klassifiziert werden, wenn sie geeignet für einen be-
stimmten Beruf sind, oder ob es sich um eine allgemeine Feststellung handelt. Laut 
Dressel (2012, S. 121) ist die Berufseignung im Unterschied zur Ausbildungsreife 
nicht ausschlaggebend für die Feststellung der Eignung. Wenngleich die Vermittel-
barkeit auch von der Anzahl der vorhandenen Ausbildungsplätze sowie Einstel-
lungsvorgaben der Betriebe z. B. zu Schulnoten und Schulabschlüssen abhängt, soll 
diese zudem keinen Einfluss auf die Klassifizierung von Eignung haben (vgl. Dres-
sel 2012, S. 99). Vielmehr sollen Jugendliche, deren Eingliederung in den Arbeits-
markt erschwert ist, besonders durch die Agenturen für Arbeit unterstützt werden 
(§ 35, Abs. 1, SGB III). Da Ausbildungsreife jedoch auch immer von den Betrieben 
beurteilt wird, ist unklar, wie konkret diese zur Vermittelbarkeit steht.

Ein zentrales Instrument zur Qualitätskontrolle der Beratungsgespräche ist 
allerdings die Vermittlungsquote, die in der Geschäftsstatistik der Bundesagen-
tur für Arbeit erfasst wird:

„In dieser werden jeweils monatlich bzw. zum Ende des Berichtsjahres die noch nicht 
vermittelten Bewerber sowie die noch unbesetzten Stellen ausgewiesen79 – beides viel-
beachtete Problemindikatoren sowohl für die Lage auf dem Lehrstellenmarkt als auch 
für die Vermittlungserfolge der Berufsberatung.“ (Dressel 2012, S. 87)

Dabei gelten die Beraterinnen und Berater als erfolgreich, wenn sie möglichst viele 
der als Bewerberin oder Bewerber aufgenommenen Jugendlichen in Ausbildung 
vermitteln. Die tatsächliche Vermittlungsquote hängt damit auch davon ab, wie 
gut die Beraterinnen und Berater das Matching zwischen den Bewerberinnen und 
Bewerbern und dem, was Betriebe suchen, einschätzen können: Versuchen die Be-
raterinnen und Berater aus Sicht der Betriebe nicht-geeignete Bewerberinnen und 
Bewerber an diese zu vermitteln, könnte dies die Konsequenz haben, dass die Be-
triebe keine freien Ausbildungsstellen mehr an die Agentur für Arbeit melden (vgl. 
Dressel 2012, S. 6 f.). Vor dem Hintergrund der Vorgabe, dass die Vermittelbarkeit 
keinen Einfluss auf die Klassifikation von Eignung haben sollte, handelt es sich hier 
um einen „spannungsreichen Selektionsauftrag“ (Dressel 2012, S. 87).
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Neben Informationen über freie Ausbildungsstellen, ist die Klassifikation 
von Eignung auch – ebenso wie die von Behinderung – mit den Möglichkeiten 
der Finanzierung von Maßnahmen verknüpft. Welche dies sind, wird im Folgen-
den dargestellt.

3.3  Zuweisung von Hilfen und zu Maßnahmen

Sowohl die Klassifikation von Eignung als auch von Förderungsbedürftigkeit 
und Behinderung hat Konsequenzen für die anschließenden Möglichkeiten der 
Unterstützung, Zuweisung von Hilfen und der Finanzierung von Maßnahmen. 
Grundsätzlich wird bei den Hilfen zwischen allgemeinen und besonderen Leis-
tungen für Menschen mit Behinderung unterschieden. Die besonderen Leistun-
gen beinhalten ebenso wie die allgemeinen solche zur Berufsvorbereitung und 
zur Berufsausbildung, sind jedoch umfassender. Sie werden dann genehmigt, 
wenn allgemeine nicht ausreichen. Die Maßnahmen und Leistungen sollen dabei 
individuell und unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktsituation ausgewählt 
werden (vgl. Niehaus et al. 2012, S. 44; siehe auch § 33 Abs. 4 SGB IX). Wichtige 
Hinweise, welche Hilfen und Maßnahmen notwendig sind, können zudem von 
Lehrkräften gegeben werden (BIBB 2006, S. 3 f.).

Die Eignungsfeststellung ist zunächst entscheidend dafür, welche Art von 
Beratung die Jugendlichen bekommen. Dabei wird zwischen einer sogenannten 
Orientierungs- und Entscheidungsberatung sowie einer integrationsbegleitenden 
Beratung unterschieden: Bei ersterer sollen die Ratsuchenden z. B. bei der Be-
rufswahl und der Planung des beruflichen Werdegangs unterstützt und über 
Fördermöglichkeiten informiert werden (vgl. Rübner/Sprengard 2011, S. 14 f., 
44). Die Jugendlichen können sich im Anschluss frei entscheiden, was sie mit 
den Ergebnissen des Beratungsgesprächs anfangen wollen (vgl. ebd., S. 15). Die 
integrationsbegleitende Beratung zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass sie 
im Rahmen eines festgelegten Vermittlungsauftrags durchgeführt wird und

„[…] den unmittelbaren Integrationsprozess in Arbeit und Ausbildung unterstützt 
und begleitet […]“ (ebd. 2011, S. 43, 44).

Bei dieser Art der Beratung geht es nicht mehr nur um ein Gespräch, bei dem 
es den Jugendlichen freisteht, was sie mit dessen Ergebnis machen wollen, son-
dern es wird eine „Eingliederungsvereinbarung“ abgeschlossen (vgl. BA 2007, 
S. 7; § 37 SGB III). In dieser wird festgelegt, was das konkrete Eingliederungsziel 
ist und wie dieses erreicht werden soll, also welche Bemühungen von Seiten des 
oder der Ausbildungssuchenden sowie von Seiten der Agentur für Arbeit un-
ternommen werden (§ 37 SGB III). Durch diese sind die Jugendlichen zur Mit-
wirkung verpflichtet und ihre „Integrationsfortschritte“ werden überprüft (vgl. 
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Rübner/Sprengard 2011, S. 14). Nur wenn ein Jugendlicher „ausbildungsreif “ 
ist, kann er oder sie zudem als Bewerber oder Bewerberin aufgenommen werden 
und nur solchen werden freie Ausbildungsstellen vermittelt (vgl. Nationaler Pakt 
für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland 2010-2014, S. 4, siehe 
auch Dressel 2012, S. 80).

Für Jugendliche, die als geeignet eingestuft wurden, kommt zudem die Fi-
nanzierung einer außerbetrieblichen Ausbildung infrage,

„[…] wenn der oder dem an der Maßnahme teilnehmenden Auszubildenden auch 
mit ausbildungsfördernden Leistungen nach diesem Buch eine Ausbildungsstelle in 
einem Betrieb nicht vermittelt werden kann […]“ (§ 76 Abs. 1 SGB III).

Wird bei einem oder einer Jugendlichen eine Behinderung festgestellt, kann eine 
außerbetriebliche Ausbildung zudem in einem Fachpraktikerberuf erfolgen. Da-
bei gibt es keine klaren Vorgaben, wann dies der Fall ist. Vielmehr soll über die 
Notwendigkeit der Ausbildung zum Fachpraktiker oder zur Fachpraktikerin auf 
Basis eines Gutachtens der Schule sowie eines des psychologischen oder medizi-
nischen Fachdienstes entschieden werden (vgl. BIBB 2006, S. 17).

Eine wichtige allgemeine Unterstützungsleistung für förderungsbedürftige 
junge Menschen, welche eine Ausbildung absolvieren, sind ausbildungsbeglei-
tende Hilfen (abH) (§ 79 SGB III)12. Zu den abH

„[…] gehören Maßnahmen
1.	 zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten,
2.	 zur Förderung fachpraktischer und fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten und
3.	 zur sozialpädagogischen Begleitung“ (§ 75 Abs. 1 Satz 2 SGB III).

Darüber hinaus gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, Betriebe, die Jugendliche 
mit Behinderung ausbilden, finanziell zu unterstützen. Hierzu gehören mone-
täre Zuwendungen zur Gestaltung des Arbeitsplatzes, volle Erstattung von Kos-
ten für Probebeschäftigungen sowie Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung (§ 34 
SGB IX; siehe auch Niehaus et al. 2012, S. 50 ff.). Des Weiteren können schwer-
behinderte Schulabgängerinnen und -abgänger, denen Jugendliche mit Behinde-
rungen während der Ausbildung gleichgestellt sind (vgl. § 68 Abs. 4 SGB IX), von 
Integrationsfachdiensten unterstützt werden (vgl. § 109 SGB IX). Sie begleiten 
u. a. die betriebliche Ausbildung von Jugendlichen mit Lernbehinderungen (vgl. 
§ 110 Abs. 2 Nr. 1 b SGB IX).

12	 Zudem gibt es die Möglichkeit, bei außerbetrieblichen Berufsausbildungen und in Berufs-
vorbereitungen eine Vergütung zu erhalten (Berufsausbildungsbeihilfe, kurz: BAB).
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Für Jugendliche, die von der Berufsberatung als nicht-geeignet kategorisiert 
werden, kommt ebenso wie für geeignete Jugendliche, die keinen betrieblichen 
Ausbildungsplatz bekommen haben, nach Abschluss der Schule zunächst nur 
die Finanzierung von BVB in Betracht (BA 2007, S. 11). Die BVB richten sich an 
förderungsbedürftige Jugendliche und insbesondere an sozial benachteiligte und 
lernbeeinträchtige Jugendliche (§ 68 BBiG; § 42o HwO). Zudem gibt es neben den 
regulären BVB für nicht-geeignete und ausbildungslose Jugendliche mit Behin-
derung die oben genannten Reha-BVB. Außerhalb der beruflichen Qualifizie-
rung entscheiden die Reha-Berater und -Beraterinnen zudem über die Finanzie-
rung einer Stelle in der WfbM oder unterstützte Beschäftigung.13

Zwar haben die Berufsberater und -beraterinnen einen ausgeprägten Ent-
scheidungsspielraum im Hinblick auf die Zuweisung von Hilfen und zu Maß-
nahmen von Jugendlichen mit und ohne Lernbehinderung. Dennoch gibt es 
zumindest von offizieller Seite eine Präferenz dessen, nach welchem Prinzip 
sie ihre Zuweisungsentscheidungen zu treffen haben. Ziel ist schließlich die 
dauerhafte Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Um dies zu erreichen wird das sogenannte „Normalitätsprin-
zip“ zugrunde gelegt. Bei Zuweisungsentscheidungen gilt daher grundsätzlich: 
„So normal wie möglich – so speziell wie erforderlich“ (Bundesanstalt für Ar-
beit 2002, S. 305). Darüber hinaus besagt die Lernortpräferenz zudem:

	y „Allgemeine Leistungen haben Vorrang vor besonderen Leistungen
	y �Betriebliche Maßnahmen haben Vorrang vor außerbetrieblichen Maßnahmen
	y �Wohnortnahe Maßnahmen haben Vorrang vor rehaspezifischen Maßnahmen
	y �Regelausbildungen haben Vorrang vor behindertenspezifischen“ (Bundesanstalt 

für Arbeit 2002, S. 305).

Einschränkend ist in einigen Bundesländern vorgesehen, dass BVB erst dann 
bewilligt werden können, wenn bereits ein BVJ absolviert und erneut kein Aus-
bildungsplatz gefunden wurde (vgl. Gaupp et al. 2008, S. 31).

3.4  Die Spielräume in den Entscheidungsprozessen

Zusammengefasst gehören zu den Aufgaben der verschiedenen mit Berufsbera-
tung beauftragten Teams die Berufsorientierung, die individuelle Beratung, die 
Feststellung von Förderungsbedürftigkeit und Behinderung, die Eignungsfeststel-
lung und ggf. anschließende Vermittlung, sowie die darauf aufbauende Zuweisung 

13	 Integrationsprojekte werden von den Integrationsämtern mitfinanziert. Die Zuweisung zu 
diesen liegt also nicht in der alleinigen Verantwortung der Berufsberatung (vgl. Niehaus 
et al. 2012, S. 60).
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von Hilfen und Maßnahmen (vgl. auch Dressel 2012, S. 73 ff.). Die Teilnahme an 
einem Beratungsgespräch wird zunächst von fast allen Förderschülerinnen und 
-schülern in Anspruch genommen. Das Gatekeeping der Berufsberatung im Bera-
tungsprozess beginnt damit mit dem Eintritt in den Beratungsprozess, in dem die 
Jugendlichen entlang der Begriffe (nicht-)förderungsbedürftig, (nicht-)behindert 
und (nicht-)geeignet klassifiziert und ihnen darauf aufbauend Hilfen und Maß-
nahmen zugewiesen werden. Die Vorgaben zu den Entscheidungen lassen dabei 
bedeutsame Interpretations- und Entscheidungsspielräume offen.

Tabelle 2: Möglichkeiten der Klassifizierung von Jugendlichen durch die Berufsberater 
hinsichtlich Eignung und Förder-/Behinderungsstatus.

Förderungsbedürftig 
und behindert

Förderungsbedürftig, 
aber nicht behindert

Weder behindert noch 
förderungsbedürftig

Nicht-geeignet 
(kein/e BewerberIn)

a b c

Geeignet 
(BewerberIn)

d e f

Quelle: Eigene Darstellung.

Mit Blick auf die Klassifizierungsprozesse sind theoretisch die in Tabelle 2 ge-
nannten Kombinationsmöglichkeiten der Klassifizierung von Jugendlichen von 
Förderschulen denkbar. Die Kategorien sind jedoch nicht eindeutig definiert 
und interpretationsoffen. Bei der Klassifizierung sollen daher verschiedenste In-
formationen berücksichtigt werden, wobei Gutachten der Fachdienste eine be-
sondere Bedeutung zugesprochen wird, ohne konkret zu klären, inwiefern diese 
berücksichtigt werden. Insbesondere bei der Klassifizierung von Eignung stellt 
sich die Frage, inwiefern diese auch von der Vermittelbarkeit bzw. den Vorgaben 
zu Vermittlungsquoten abhängt.

Die Kategorien sind ferner eng verknüpft mit Möglichkeiten der Zuweisung 
von Hilfen und zu Maßnahmen: Die Eignung ist relevant für die Aufnahme als 
Bewerber oder Bewerberin und die Vermittlung von Informationen über freie 
betriebliche Ausbildungsstellen. Ist ein Jugendlicher geeignet und förderungs-
bedürftig können ihm oder ihr auch außerbetriebliche Ausbildungsstellen ver-
mittelt werden. Die Klassifizierung von Behinderung ist maßgeblich für die 
Finanzierung von besonderen Hilfen sowie, ob z. B. Fachpraktikerausbildungen 
infrage kommen. Tabelle 3 fasst diese Zusammenhänge noch einmal zusammen.

Vor dem Hintergrund dieser Möglichkeiten und der diskutierten Entschei-
dungsspielräume stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage darüber entschie-
den wird, welche Unterstützungsleistungen bewilligt oder das Absolvieren einer 
Ausbildung für Menschen mit Behinderung oder der Übertritt in die WfbM für 
notwendig befunden werden.
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Tabelle 3: Maßnahmen und Hilfen der Agenturen für Arbeit für die Ersteingliederung 
in die Berufsausbildung basierend auf der Klassifizierung von Eignung, 
Förderungsbedürftigkeit und (Lern-)Behinderung.

Förderungsbedürftig und  
(lern-)behindert

Förderungsbedürftig, aber nicht 
(lern-)behindert

Nicht-geeignet/kein Ausbildungsplatz

	y Reguläre BVB

	y Reha-BVB

	y (Berufsbildungsbereich) WfbM

	y Unterstützte Beschäftigung

•	 Reguläre BVB

Geeignet

mögliche Art der Ausbildung 	y �Vermittlung in betriebliche 
Ausbildung

	y Außerbetriebliche Ausbildung

	y Fachpraktikerausbildung 

	y �Vermittlung in betriebliche 
Ausbildung

	y �Außerbetriebliche Ausbildung

mögliche Hilfen, wenn  
betrieblicher Ausbildungsplatz

•	 abH

•	 Integrationsfachdienste

•	 �Finanzielle Zahlungen an 
Betriebe

	y abH

Quelle: Eigene Darstellung.

In den vorangegangenen beiden Kapiteln wurde vorgestellt, welche Anschluss-
möglichkeiten für Förderschülerinnen und -schüler nach der Schule bestehen, 
welche Gatekeeper über den Zugang zu diesen entscheiden und welche formalen 
Vorgaben es für die Entscheidungsprozesse in der Berufsberatung gibt bzw. wel-
che Entscheidungsspielräume dort bestehen. Welche Anschlussmöglichkeiten 
realisiert werden, ist  – so wurde deutlich  – entscheidend für die spätere Ver-
wertbarkeit sowie die weiteren Lebens- und Berufsverläufe der Jugendlichen. 
Im Anschluss wird nun ausgeführt, was aus der Forschung darüber bekannt ist, 
wohin Jugendliche nach Verlassen der Förderschule gehen, welchen Einfluss die 
Förderschule im Vergleich zu anderen Schulformen auf die Ausbildungschan-
cen hat und wie die Entscheidungsprozesse in der Berufsberatung zu Förder-
schülerinnen und -schülern ablaufen. Ferner wird dargestellt, welche Faktoren 
möglicherweise zur Erklärung der Intragruppenvarianz in den Übergängen von 
Förderschülerinnen und -schülern beitragen.
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Kapitel 4 
Stand der Forschung

In diesem Abschnitt wird zunächst der Forschungsstand dazu vorgestellt, wie die 
Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern an der ersten Schwelle ausse-
hen und welche Faktoren diese Übergänge beeinflussen. Dies dient der Verdeut-
lichung der Forschungslücken sowie der Vorbereitung der theoretischen Über-
legungen. Das Kapitel beginnt mit einer Einordnung der Frage in den größeren 
Kontext der Übergangsforschung. Es folgt eine Darstellung dessen, was über die 
Übergänge bzw. Übergangsverläufe von Jugendlichen aus Förderschulen „Ler-
nen“ nach der Schule bekannt ist. Anschließend wird der Forschungsstand zu 
der Frage vorgestellt, wie die Berufsberatung Förderschülerinnen und -schüler 
klassifiziert sowie Hilfen und Maßnahmen zuweist. Nachfolgend wird erläutert, 
welche Agency-Faktoren und Ressourcen die Intragruppenvarianz in den Über-
gängen in Ausbildung erklären können.

Übergänge von der Schule in den Arbeitsmarkt stehen seit langem im Fokus 
der Bildungsforschung. Dabei wurde international vergleichend besonders das 
Zusammenspiel von individuellen und institutionellen Faktoren analysiert und 
die Bedeutung von Arbeitsmarktinstitutionen für den Übergang nach der Schule 
betont. Zum anderen wurde hervorgehoben, dass individuelle Merkmale eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle für das Gelingen des Übergangs spielen (vgl. 
z. B. Kogan/Gangl 2003; van der Velden/Wolbers 2003). Wichtige Einflussfakto-
ren waren hier zum einen die Bildungsabschlüsse, der sozioökonomische Hin-
tergrund, das Bildungsniveau der Eltern sowie Aspirationen und non-kognitive 
Fähigkeiten (z. B. Gutman/Schoon 2013; Schoon/Lyons-Amos 2016). Internatio-
nale Forschung, die untersuchte, welche Faktoren sich positiv auf den Übergang 
nach der Schule auswirken, konzentrierte sich jedoch bislang vor allem auf das 
amerikanische sowie das britische Bildungswesen, deren Übergangssysteme sich 
zum einen durch ein Gesamtschulsystem sowie zum anderen ein beruflich nicht 
spezifisches Ausbildungssystem auszeichnen (vgl. Bol/van de Werfhorst 2013, 
S. 294; Holtmann/Menze/Solga 2017, S. 2092). Die konkrete Ausgestaltung und 
das Zusammenspiel des allgemeinen und beruflichen Bildungssystems bzw. Ar-
beitsmarktes entscheiden jedoch stark über den Effekt, den Bildung auf Arbeits-
marktergebnisse hat (vgl. Müller/Shavit 1998).

Inwiefern sich internationale Befunde auf das deutsche System übertragen 
lassen ist unklar. Dies liegt an der spezifischen Ausgestaltung des deutschen 
Schul- und Berufsbildungssystems: Das deutsche Schulsystem hat gleich zwei 
wichtige Charakteristika, die es international hervorstechen lassen. Zum einen 
zeichnet sich Deutschland international durch sein stark hierarchisches, in 
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verschiedene Schulformen gegliedertes Schulsystem aus, dessen unterstes Glied 
die Förderschulen darstellen. Zum anderen hebt sich die Institutionalisierung 
des sonderpädagogischen Fördersystems international ab: Das deutsche sonder-
pädagogische Fördersystem gehört zwar zu den westlichen Modellen der Bildung 
von Jugendlichen mit Behinderungen, welches durch eine demokratische, büro-
kratische und individualistische Logik charakterisiert ist und sich neuerdings 
zumindest rhetorisch an den Prinzipien der „Bildung für alle“ sowie der „in-
klusiven Bildung“ orientiert. Dennoch gibt es auch innerhalb dieses westlichen 
Modells eine ausgeprägte Variation der konkreten Ausgestaltung sonderpädago-
gischer Förderung. Das deutsche System kann dabei als besonders starke Form 
der schulischen Segregation von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen 
betrachtet werden. Zwar gibt es auch hierzulande mittlerweile unterschiedliche 
Formen der sonderpädagogischen Förderung in Regelschulen, der grundsätzli-
che Dualismus zwischen Regelschule und Förderschule besteht aber nach wie vor 
fort (vgl. Richardson/Powell 2011; Blanck 2014). Förderschulen sind in Deutsch-
land zudem entlang von acht Förderschwerpunkten untergliedert. Zu diesen ge-
hört auch die Kategorie „Lernbehinderung“. Wenngleich die Existenz dieser pä-
dagogischen Kategorie hierzulande als selbstverständlich wahrgenommen wird, 
gibt es Länder, die ohne eine solche Lernbehinderungskategorie im Schulsystem 
auskommen (vgl. Powell 2011, S. 17 f.).

Darüber hinaus weist auch das deutsche Berufsausbildungssystem einige Al-
leinstellungsmerkmale auf: Die Kombination der gezielten Fachkräfteausbildung 
(im Gegensatz z. B. zum englischen on-the-job-training) nach dem Berufsprinzip 
mit der Dualität der beruflichen Lernorte Schule und Betrieb und der damit ein-
hergehenden engen Kopplung von Ausbildungssystem und Arbeitsmarkt ist ein-
zigartig. Ähnliche Systeme der Berufsausbildung finden sich nur in Österreich, 
der Schweiz und Dänemark (vgl. Ebner 2013, S. 15).

International hat sich zwar für unterschiedliche Systeme der Schul- und Be-
rufsausbildung gezeigt, dass Jugendliche mit Behinderungen mit erschwerten 
Bedingungen beim Übergang in den Arbeitsmarkt konfrontiert sind. Nicht nur 
haben sie geringere Chancen, in den Bereich der beruflichen Bildung überzuge-
hen, sondern münden auch häufiger in weniger qualifizierende (wohlfahrtsstaat-
liche) Bildungsangebote ein und erlangen (dort) seltener einen Abschluss im 
postsekundären Bildungsbereich (vgl. EADSNE 2002, S. 12 ff.; Shier/Graham/
Jones 2009; Win/Hay 2009; Newman et  al. 2011, S.  xxvi; Pallisera et  al. 2016). 
Gleichzeitig muss der Wissenstand um den Übergang von der Schule in den Be-
ruf und seine Einflussfaktoren bei Menschen mit Behinderungen insgesamt und 
auch speziell für Deutschland als ausgesprochen dürftig bezeichnet werden. Es 
gibt kaum Daten, die für die Beschreibung und Analyse der Übergänge heran-
gezogen werden können. Existierende Daten sind zudem oft nicht vergleichbar, 
was nicht zuletzt an den unterschiedlichen Klassifizierungssystemen, -kulturen 
und -praktiken von Behinderung in verschiedenen Ländern liegt.
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Die vorliegende Untersuchung knüpft an diese Diskurse und Desiderata an, 
indem sie danach fragt, wie die Übergänge von Jugendlichen, die als lernbehin-
dert etikettiert wurden, nach der Schule in einem stark stratifizierten Schulsys-
tem mit einem anschließenden beruflich spezifischen Ausbildungsmarkt ausse-
hen, was sie beeinflusst und wie individuelle und institutionelle Merkmale dabei 
zusammenspielen.

Darüber hinaus setzt die vorliegende Studie an der Frage an, welche Effek-
te die schulische Segregation von Schülerinnen und Schülern mit einer (Lern-)
Behinderung hat. Studien, die sich mit Fragen der Integration bzw. Inklusion 
von Kindern und Jugendlichen mit (Lern-)Behinderung im Bildungssystem 
befassen, gibt es seit langem. Schließlich wurden auch in Deutschland seit den 
1970er und 1980er Jahren Möglichkeiten für integrative/inklusive Beschulung 
an Regelschulen ausgebaut (vgl. Schnell 2003). Ausgelöst durch die Ratifizie-
rung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN 
2006) hat die Forschung in diesem Bereich zugenommen. Sie befasst sich aber 
vorrangig mit dem schulischen Bereich (siehe auch die folgenden Abschnitte). 
Einige wenige Darstellungen widmen sich zudem der Situation von Menschen 
mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt (z. B. Maschke 2008). Der Übergang in 
den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt stand und steht jedoch nur selten im Fokus 
(siehe dazu den nächsten Abschnitt). Die vorliegende Untersuchung zielt darauf, 
diese beiden Forschungsstränge zu verbinden und dadurch aufzuzeigen, wie das 
Ineinandergreifen von Schulsystem und Arbeitsmarkt zu spezifischen Lebens-
verläufen von (sozial benachteiligten) Menschen führt, die im Kindes- oder Ju-
gendalter als lernbehindert klassifiziert werden.

Aufgrund der Besonderheiten des deutschen (Förder-)Schul- und Berufsbil-
dungssystems sowie der deutschlandspezifischen Regelung des Berufsberatungs-
prozesses konzentriert sich die Darstellung des Forschungsstands vorrangig auf 
Literatur zu Deutschland. Zusätzlich werden insbesondere Erkenntnisse aus dem 
deutschsprachigen Raum einbezogen, also aus der Schweiz und Österreich, wo 
nicht nur ähnliche Systeme der Berufsausbildung, sondern auch der sonderpäd-
agogischen Förderung im schulischen Bereich institutionalisiert sind.

Die Betrachtung von Bildungs- und insbesondere Übergangsprozessen von 
Kindern und Jugendlichen mit (Lern-)Behinderung nach der Schule ist bislang 
vorrangig in der sonderpädagogischen bzw. rehabilitationswissenschaftlichen 
Forschung verortet. Soziologische oder bildungswissenschaftliche Studien, die 
sich mit dem Themenkomplex befassen, gibt es kaum (als Ausnahme sei hier ins-
besondere die Arbeit von Pfahl 2011 hervorzuheben). Die Forschung ist des Wei-
teren überwiegend empirisch-deskriptiv und nicht theorieprüfend, -erweiternd 
oder -generierend angelegt. Liegen den Studien quantitative Daten zugrunde, 
basieren diese oftmals auf so kleinen Fallzahlen, dass statistische Zusammen-
hänge nicht verlässlich geprüft werden können (siehe dazu auch den nächsten 
Abschnitt). Die vorliegende Studie hat zum Ziel, die Forschung in den genannten 
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Punkten zu erweitern: Aus einer soziologischen Perspektive werden Übergänge 
von Förderschülerinnen und -schülern theoretisch fundiert mit quantitativen 
und qualitativen Methoden empirisch untersucht.

Grundsätzlich lassen sich für Deutschland zudem zwei Arten von Unter-
suchungen zu den Übergängen von Förderschülerinnen und -schülern nach 
der Schule unterscheiden: Erstens Studien, die Abgängerinnen und Abgänger 
von Haupt- und Förderschulen gemeinsam betrachten, und zweitens solche, 
die entweder nur Förderschülerinnen und -schüler untersuchen oder diese zu-
mindest separat ausweisen (Förderschülerinnen und -schüler gemeinsam mit 
Hauptschülerinnen und -schülern14: Dietz/Matt 1994; Dietz et al. 1997; Hiller/
Merz 2002; Solga 2004; nur Förderschülerinnen und -schüler separat: Mar-
quardt 1977; Willand/Verbeck 1994; Friedemann/Schroeder 2000; Burgert 2001; 
Orthmann 2001; Pfahl 2004; Pfahl 2011; Pfriem/Moosecker 2004; Wagner 2005; 
Wagner 2005 a; Orthmann Bless 2006; Gaupp/Prein 2007; Ginnold 2008, 2009; 
Gaupp et  al. 2008; Basendowski/Werner 2010; Gaupp/Geier 2010; Hofmann-
Lun 2011; Zimmermann/Lex 2013; van Essen 2013; Holaschke 2015). Da es zur 
Erklärung der Intragruppenvarianz von Förderschülerinnen und -schülern aus-
schließlich deskriptive oder qualitative Studien gibt und zu den Klassifizierungs- 
und Zuweisungsprozessen in der Berufsberatung gar keine umfassende Unter-
suchung, werden die im Folgenden dargestellten Befunde insbesondere durch 
solche zu Jugendlichen mit oder ohne Hauptschulabschluss bzw. Hauptschüle-
rinnen und -schülern ergänzt, von denen Förderschülerinnen und -schüler oft 
eine Teilpopulation darstellen.

4.1 � Übergänge nach der Schule und der Effekt des 
Förderschulbesuchs

Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern nach der Schule standen in 
Deutschland lange Zeit kaum im Fokus der Forschung. Studien, die es sich zur 
Aufgabe machen, diese empirisch darzustellen, haben vor allem seit Beginn der 
2000er Jahre etwas zugenommen. Sie liefern wichtige Einblicke in die Schwierig-
keiten, mit denen Schülerinnen und Schüler von Förderschulen am Übergang 
nach der Schule konfrontiert sind und wie diese Übergänge aussehen können. 
Gleichzeitig unterliegen die Untersuchungen bedeutsamen Restriktionen. Diese 
sind ausschlaggebend dafür, dass sie zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsicht-
lich der Chancen von Förderschülerinnen und -schülern bei der beruflichen Ein-
gliederung bzw. der realisierten Übergänge kommen. Grundsätzlich lassen sich 
die Restriktionen folgendermaßen zusammenfassen:

14	 Die konkreten Inhalte dieser Studien werden in den folgenden Abschnitten diskutiert.
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1.	 Regionale Begrenztheit: Alle Studien, die sich mit den Übergängen von För-
derschülerinnen und -schülern beschäftigen, sind regional entweder auf 
bestimmte Städte, Landkreise oder gar einige wenige Schulen begrenzt 
(vgl. Marquardt 1977; Willand/Verbeck 1994; Dietz/Matt 1994; Dietz et  al. 
1997; Friedemann/Schroeder 2000; Burgert 2001; Orthmann 2001; Hiller/
Merz 2002; Ernst 2002; Pfahl 2004, 2011; Pfriem/Moosecker 2004; Wag-
ner 2005, 2005a; Orthmann Bless 2006; Gaupp/Prein 2007; Ginnold 2008; 
Ginnold 2009; Gaupp et  al. 2008; Basendowski/Werner 2010; Gaupp/Gei-
er 2010; Hofmann-Lun 2011; Zimmermann/Lex 2013; van Essen 2013; Ho-
laschke 2015). Regional am weitreichendsten ist noch die Untersuchung von 
Solga (2004), die Jugendliche aus Westdeutschland anhand der Lebensver-
laufsstudie betrachtet. Allerdings werden Haupt- und Förderschülerinnen und 
-schüler in dieser Untersuchung gemeinsam betrachtet, und Förderschülerin-
nen und -schüler sind in der Stichprobe unterrepräsentiert (Solga 2004, S. 46).

2.	 Überwiegend qualitative Forschung: Viele der Studien sind qualitativ angelegt, 
und ihre Ergebnisse beruhen oft auf einer einmaligen (retrospektiven) Be-
fragung ehemaliger Förderschülerinnen und -schüler (vgl. Marquardt 1977; 
Willand/Verbeck 1994; Dietz/Matt 1994; Burgert 2001; Orthmann 2001; 
Pfahl 2004; Pfriem/Moosecker 2004; Orthmann Bless 2006; Ginnold 2008; 
Hofmann-Lun 2011; Pfahl 2011; van Essen 2013; Holaschke 2015). Die tat-
sächlichen Übergänge werden also nicht beobachtet, sondern nachträglich 
rekonstruiert, und Angaben dazu sind möglicherweise aufgrund von Er-
innerungsproblemen fehlerbehaftet. Insbesondere in den Untersuchungen, 
in denen das Verlassen der Förderschule mehrere Jahre zurückliegt, ist dies 
wahrscheinlich (vgl. van Essen 2013; Holaschke 2015). Einige Untersu-
chungen befassen sich zudem zwar mit den Berufsfindungsprozessen und 
Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern, ohne jedoch 
ihre eigentlichen Übergänge zu beschreiben (vgl. Pfahl 2004; Pfriem/Moos-
ecker 2004; Hofmann-Lun 2011; Pfahl 2011).

3.	 Kleine Fallzahlen und Selektivität der Untersuchungsgruppen: Aufgrund der 
regionalen Begrenztheit und qualitativen Anlage der Untersuchungen sind 
die Fallzahlen der Förderschülerinnen und -schüler in allen Befragungen 
sehr gering. Darüber hinaus ist aufgrund der Sampling-Strategien in vielen 
Studien verstärkt davon auszugehen, dass es sich um sehr selektiv zusam-
mengesetzte Untersuchungspopulationen handelt: In einigen Untersuchun-
gen konzentriert sich die Befragung auf Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer spezieller Programme zur Unterstützung der Übergänge (vgl. Hiller/
Merz 2002; Wagner 2005; Ginnold 2008). Ferner erfassen manche Studien 
ausschließlich junge Männer (vgl. Dietz/Matt 1994; van Essen 2013) oder 
Frauen (vgl. Orthmann 2001; Orthmann Bless 2006) oder keine Personen 
mit Migrationshintergrund oder ausländischer Staatsbürgerschaft (hier nur 
die, die explizit Aussagen dazu treffen: Solga 2004; Burgert 2011).
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Als erste Forschungslücke kann daher bereits an dieser Stelle festgehalten wer-
den, dass es bislang an Studien fehlt, die die Übergänge von Förderschülerin-
nen und -schülern anhand einer deutschlandweiten Stichprobe darstellen und 
untersuchen.

Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, inwiefern die Studien trotz 
der kleinen Fallzahlen sowie regionalen und weiteren Unterschiede zu ähnlichen 
Ergebnissen hinsichtlich der Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern 
kommen und inwiefern hierauf in der folgenden Untersuchung aufgebaut wer-
den kann. Die Aussagekraft der genannten Studien dazu, wie groß der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler konkret ist, der in die unterschiedlichen Anschluss-
möglichkeiten nach der Schule einmündet, muss aus den oben genannten Grün-
den als begrenzt betrachtet werden. Darüber hinaus basieren die Studien z. T. auf 
so kleinen Fallzahlen, dass eine prozentuale Angabe von Anteilen von Schüle-
rinnen und Schülern je Anschlussmöglichkeit nicht zwischen diesen vergleich-
bar und nicht sinnvoll ist. Entsprechend soll an dieser Stelle nur festgehalten 
werden, dass sich der jeweilige Anteil der Schülerinnen und Schüler je nach-
dem, wo sie hingehen, zwischen diesen stark unterscheidet. Studien, die Anga-
ben zu den konkreten Übergängen machen, zeigen aber übereinstimmend, dass 
nur wenigen Schülerinnen und Schülern der Sprung direkt von der Schule in 
die Ausbildung gelingt. Der größte Teil hingegen wechselt zunächst in eine Be-
rufsvorbereitung (vgl. Friedemann/Schroeder 2000, S. 58; Wagner 2005, S. 201; 
Ginnold 2009, o. S.; Basendowski/Werner 2010, S. 73; van Essen 2013, S. 186 f.).15 
Zur Bedeutung der WfbM als Anschlussmöglichkeiten lassen sich keine Angaben 
machen, die zwischen den Studien übereinstimmten. Bei den Übergangszahlen 
in die WfbM scheint es vielmehr starke regionale Disparitäten zu geben (vgl. 
Ginnold 2008, S. 270; Basendowski/Werner 2010, S. 75). Nur ein geringer Anteil 
an Schülerinnen und Schülern geht ferner direkt nach Verlassen der Schule in 
ungelernte Tätigkeiten über oder befindet sich weder in Bildung noch in Ausbil-
dung oder Erwerbsarbeit. Gerade für Mädchen gibt es Hinweise darauf, dass die-
se teilweise zunächst in Elternzeit gehen und sich danach aus dem Arbeitsmarkt 
zurückziehen (vgl. Orthmann 2001, S. 399; Ginnold 2008, S. 255).

Was die weiteren Übergangsverläufe betrifft, gibt es weitgehende Überein-
stimmung zwischen den Studien, dass ein Anteil der Schülerinnen und Schüler 
nach einer Berufsvorbereitung in eine Ausbildung einmündet und auch Jugend-
liche, die zunächst arbeitslos waren oder ungelernt arbeiteten, zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch in eine Ausbildung einmünden können (Gaupp/Geier 2010, 

15	 Zudem gibt es Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern nach 
Verlassen der Förderschule auf andere allgemeinbildende Schulen – insbesondere Haupt-
schulen  – wechselt und versucht, hier einen Hauptschulabschluss zu erlangen (Gaupp/
Geier 2010, S. 75; van Essen 2013, S. 186 f.). Da es sich hierbei jedoch nicht um eine beruf-
liche Anschlussoption handelt, die in der vorliegenden Arbeit im Fokus stehen, wird dies 
hier nicht weiter diskutiert.
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S. 73 ff.; Basendowski/Werner 2010, S. 73). Gleichzeitig deuten die Untersuchun-
gen darauf hin, dass Förderschülerinnen und -schüler oft mehrere berufsvor-
bereitende Maßnahmen nacheinander absolvieren (Gaupp/Geier 2010, S. 64 f.; 
Holaschke 2015, S. 195). Der Eintritt in eine Berufsvorbereitung wäre damit 
auch der Beginn einer sogenannten „Maßnahmekarriere“, also das Absolvie-
ren mehrerer Berufsvorbereitungsmaßnahmen nacheinander. Untersuchungen 
konnten zeigen, dass ein solcher längerer Verbleib in Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen – ebenso wie einer in ungelernter Arbeit oder Arbeitslosigkeit – sich 
negativ auf das Finden eines Ausbildungsplatzes auswirkt (vgl. z. B. Gaupp et al. 
2011, S. 175). Studien mit einem längeren Untersuchungsfokus zeigen auch für 
Förderschülerinnen, dass einige auf lange Sicht vollständig ohne Ausbildung 
bleiben (Holaschke 2015, S. 197; van Essen 2013, S. 186). Dies liegt auch daran, 
dass einige Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen, diese wieder abbrechen 
(vgl. Friedemann/Schroeder 2000, S. 58; Basendowski/Werner 2010; Willand/
Verbeck 1994, S. 441).16

Wie bereits bei den Übergängen lassen sich auch hinsichtlich der Arten von 
Ausbildungen und Ausbildungsberufen, in die Förderschülerinnen und -schüler 
einmünden, zwischen den Studien Überschneidungen finden. Es zeigt sich, dass 
außerbetriebliche Ausbildungen einen großen Stellenwert bei der beruflichen 
Qualifizierung dieser Gruppe haben (Ginnold 2008, S. 256; Ginnold 2009, o. S.; 
Basendowski/Werner 2010, S. 64, 75; Gaupp/Geier 2010, S. 66; van Essen 2013, 
S. 189). Betriebliche Ausbildungen spielen hingegen offenbar nur eine unter-
geordnete Rolle (vgl. Ginnold 2008, S. 256). Mit Blick auf die Art der Ausbil-
dungsberufe wird zudem deutlich, dass die Jugendlichen – wenn überhaupt – 
überwiegend in Fachpraktikerausbildungen nach § 66 BBiG/§ 42 m HwO 
einmünden (Basendowski/Werner 2010, S. 64, 75; Friedemann/Schroeder 2000, 
S. 58; Gaupp/Geier 2010, S. 67).

Aus der Darstellung ergeben sich damit folgende Konsequenzen für die 
hier angestrebte Untersuchung: Die Ausbildungschancen von Förderschülerin-
nen und -schülern sind insgesamt als stark eingeschränkt zu bezeichnen. Nur 
einem kleinen Teil der Jugendlichen von Förderschulen gelingt der Übergang in 
Ausbildung direkt im Anschluss an das Verlassen der Schule. Der Übergang in 
Ausbildung ist jedoch ein Prozess, der zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend 
entschieden wird. Vielmehr gibt es Hinweise, dass einem gewissen Anteil der 
Förderschülerinnen und -schüler dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. 
nach dem Absolvieren einer Berufsvorbereitung gelingt. Daraus folgt, dass die 
Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern über den ersten Zeitpunkt 

16	 Die Gründe für die Abbrüche wären dabei auch genauer zu untersuchen, liegen aber jenseits 
des Fokus der vorliegenden Arbeit. Eine häufig und auch von Willand und Verbeck (1994, 
S. 440) geäußerte Vermutung ist, dass die Schüler Probleme mit theoretischen Anforde-
rungen in der Berufsschule haben und deshalb abbrechen.
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nach Verlassen der Schule hinaus mindestens bis nach Beenden der ersten Be-
rufsvorbereitung beobachtet werden sollten. Zentral ist auch die Art der Ausbil-
dung, die die Jugendlichen beginnen. Fachpraktikerausbildungen scheinen hier 
einen besonderen Stellenwert zu haben. Gleichzeitig ist aufgrund der oben ge-
nannten Anlage der Untersuchungen unklar, inwiefern sich diese Befunde verall-
gemeinern lassen und wie hoch der tatsächliche Anteil an Jugendlichen ist, die in 
Ausbildung, Berufsvorbereitung oder andere Anschlussmöglichkeiten übergeht.

Darüber hinaus stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, inwiefern der 
Förderschulbesuch ausschlaggebend für die eingeschränkten Ausbildungschan-
cen ist, insbesondere im Verhältnis zur bereits in der Einleitung diskutierten fa-
miliären Benachteiligung der Jugendlichen. International gibt es eine Fülle von 
Untersuchungen zu den Folgen von segregierter und integrierter/inklusiver Be-
schulung von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf. Diese untersuchen 
vor allem, wie sich Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf in integrativen/inklusiven schulischen Settings in Bezug auf ihre Leistun-
gen oder Kompetenzen, ihr Selbstkonzept, ihre soziale oder spätere Integration 
in den Arbeitsmarkt im Vergleich zu solchen in nicht-integrativen/-inklusiven 
Settings unterscheiden. Die Untersuchungen kommen z. T. zu widersprüchlichen 
Ergebnissen im Hinblick darauf, ob integrative/inklusive oder nicht-integrative/-
inklusive Unterrichtung vorteilhafter ist. Studien, die positive Effekte integrati-
ver/inklusiver Beschulung finden, überwiegen jedoch. Der Ausbildungszugang 
stand allerdings nur selten im Fokus – insbesondere im deutschsprachigen Raum 
müssen die Erkenntnisse als ausgesprochen limitiert bezeichnet werden (vgl. 
die Forschungsüberblicke von Hildeschmidt/Sander 1996; Bless 2000; Bless/
Mohr 2007; Lindsay 2007; Ruijs/Peetsma 2009). Internationale Befunde lassen 
sich zudem nicht einfach auf den deutschen Kontext übertragen. Dies liegt zum 
einen an den oben beschriebenen Besonderheiten des deutschen Schul- und Be-
rufsausbildungssystems. Zum anderen daran, dass die Klassifikationssysteme 
von Förderbedarf – also welche Arten von Förderbedarf wie identifiziert wer-
den – zwischen Ländern variieren. Das deutsche System zeichnet sich hier durch 
eine starke pädagogische Klassifikation aus, während z. B. das amerikanische 
Klassifikationssystem stärker medizinisch fokussiert ist (vgl. Powell 2011). Zum 
anderen befinden sich die untersuchten Schülerinnen und Schüler mit Förder-
bedarf zum Teil in sehr verschiedenen schulischen Organisationsformen. Was 
unter integrativ/inklusiv bzw. nicht-integrativ/inklusiv verstanden wird, ist von 
Land zu Land unterschiedlich und abhängig vom jeweiligen sonderpädagogi-
schen Fördersystem. Das deutsche Förderschulsystem ist  – wie bereits ausge-
führt – traditionell als eine besonders ausgeprägte Art der schulischen Segrega-
tion zu betrachten (vgl. Richardson/Powell 2011). In anderen Ländern werden 
Jugendliche mit Förderbedarf z. B. auch in Organisationsformen wie Sonderklas-
sen unterrichtet. Internationale Studien haben gezeigt, dass die Art der Beschu-
lung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf einen Einfluss auf die 
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jeweils untersuchten Ergebnisse hat (vgl. Markussen 2004; Wiener/Tardif 2004). 
Umso wichtiger wären für die Beantwortung der Frage nach den Vor- und Nach-
teilen inklusiver Beschulung vertiefte und – in einem weiteren Schritt – auch ver-
gleichende Länderstudien. International vergleichende Studien basieren jedoch 
oftmals auf einer kaum vergleichbaren Datenlage (siehe z. B. EADSNE 2018, 
S. 6 ff.). Eine Fallstudie des deutschen (Förderschul-)Systems ermöglicht es da-
gegen, klar herauszuarbeiten, welche Effekte die Unterrichtung von Menschen 
mit (Lern-)Behinderung in separaten Schulformen hat.

Restriktionen, die sich aus der Anlage der Untersuchungen zu den Übergän-
gen von Förderschülerinnen und -schülern in Deutschland ergeben, sind auch für 
das Wissen über die Effekte des Förderschulbesuchs auf die Ausbildungschancen 
zentral. Viele der Studien kommen ohne Vergleichsgruppe aus oder betrachten 
Förder- und Hauptschülerinnen gemeinsam. So zeigte z. B. Pfahl (2011) im Rah-
men ihrer qualitativen Fallstudien eindrücklich, wie der Besuch der Förderschu-
le die Handlungsfähigkeit von Jugendlichen beim Übergang in die berufliche 
Ausbildung behindert: Während die Jugendlichen in der Förderschule mit Zu-
schreibungen von Hilfsbedürftigkeit und Schwäche konfrontiert waren, die sie in 
ihre Selbstwahrnehmung inkorporierten, sind beim Übergang in die Ausbildung 
Aktivität und Selbstständigkeit gefragt (vgl. ebd., S. 226). Dabei bleibt allerdings 
offen, inwiefern sich der Förderschulbesuch an sich auf die Chancen auswirkt, 
einen Ausbildungsplatz zu erlangen, und ob bzw. unter welchen Bedingungen 
diese Zuschreibungsprozesse auch bei einer integrativen/inklusiven Beschulung 
auftreten könnten. Der Zugang zur Ausbildung ist zudem von Fremdselektions-
prozessen z. B. durch Betriebe sowie divergierende Merkmale der Jugendlichen 
abhängig. Die Frage, ob die als lernbehindert etikettierten Jugendlichen besse-
re Chancen auf einen Ausbildungsplatz hätten, wenn sie anders beschult wür-
den, kann dementsprechend anhand solcher Untersuchungen nicht beantwortet 
werden. Die wenigen Studien, die die Übergänge von Förderschülerinnen und 
-schülern vergleichend mit anderen Gruppen untersuchen, konzentrieren sich 
zudem vor allem auf die deskriptive Darstellung der Übergänge in Ausbildung 
von Förderschülerinnen und -schülern etwa im Vergleich zu Integrationsschü-
lerinnen und -schülern an Regelschulen. Beispielsweise zeigte Ginnold (2009), 
dass Integrationsschülerinnen und -schüler mit Förderschwerpunkt Lernen 
häufiger einen Ausbildungsplatz erlangten als Förderschülerinnen und -schüler 
(ebenso Blöchlinger 1991, S. 70 für Österreich; Riedo 2000 für die Schweiz). Für 
Oberösterreich verglich Hauer (1990) Förder- und Regelschulabgängerinnen 
und -abgänger hinsichtlich ihres Zugangs zu beruflicher Ausbildung. Dabei kam 
er zu dem Schluss, dass sich die Frage, welche der beiden Gruppen besser in 
den Arbeitsmarkt integriert sei nicht eindeutig beantworten lasse (ebd., S. 342). 
Hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf Deutschland sind die Ergebnisse jedoch 
vorsichtig zu betrachten, da Jugendliche in den Regelschulen in dieser Untersu-
chung keinerlei zusätzliche pädagogische Unterstützung erhielten. Zudem bleibt 
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bei dieser Art Untersuchung offen, ob die Ausbildungschancen der beiden Grup-
pen tatsächlich aufgrund des Förderschulbesuchs oder aufgrund der Gruppen-
zusammensetzung z. B. hinsichtlich des sozialen Hintergrunds divergieren.

Einzig die Studie von Haeberlin et  al. (2011) kontrollierte die Selektivi-
tät der Schülergruppe. Sie zeigte für die Schweiz einen negativen Effekt des 
Besuchs einer Sonderklasse auf das Finden eines Ausbildungsplatzes. In ihrer 
Untersuchung verglichen die Autorinnen und Autoren ehemalige Sonderklas-
sen- und Regelklassenschülerinnen, die in ihrem Geschlecht, der Nationalität, 
ihren sprachlichen Schulleistungen sowie sozioökonomischem Status vergleich-
bar waren. Die Bedeutung der Beschulung für den Übergang in eine berufliche 
Ausbildung blieb auch unter Kontrolle dieser Merkmale statistisch signifikant. 
Allerdings ist auch in dieser Untersuchung die Fallzahl – 33 vergleichbare Paa-
re – als sehr klein zu betrachten. Zudem bleibt unklar, inwiefern sich die Befunde 
zu Sonderklassen auf das deutsche Förderschulsystem übertragen lassen, wenn-
gleich die Vermutung naheliegt, dass die Effekte stärker ausfallen, wenn auch die 
schulische Segregation ausgeprägter ist. Die Frage, ob und wie der Förderschul-
besuch die Ausbildungschancen unter Kontrolle der Gruppenzusammensetzung 
beeinflusst, ist insbesondere für Deutschland damit nach wie vor klärungsbe-
dürftig. Diese Forschungslücke wird in Kapitel 7 aufgegriffen.

4.2 � Klassifizierungs- und Zuweisungsprozesse von 
Förderschülerinnen und -schülern in der Berufsberatung

Im folgenden Abschnitt wird dargelegt, was darüber bekannt ist, wie die Berufs-
beratung der Agenturen für Arbeit die Übergänge von Förderschülerinnen und 
-schülern beeinflusst. Hierfür ist zentral, wie sie die Jugendlichen entlang der 
Begriffe Förderungsbedürftigkeit, Behinderung und Eignung klassifiziert und 
Hilfen und Maßnahmen zuteilt. Der Hauptfokus der Darstellung liegt daher auf 
dem Wissensstand zu den genannten Klassifikations- und Zuweisungsprozessen.

Wurde die Berufsberatung im Zusammenhang mit den Übergangsprozessen 
nach der Schule thematisiert, stand allerdings bisher vorrangig im Mittelpunkt, 
wie zufrieden Jugendliche mit der Beratung sind. In diesem Zusammenhang 
fanden Kleffner und Schober (1998) heraus, dass 79 Prozent der von ihnen in 
einer repräsentativen Studie befragten Ratsuchenden im Anschluss mit dieser 
zufrieden waren. Konkret mit Blick auf Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz 
suchten, zeigte sich jedoch, dass diese häufig unzufrieden mit der Beratung wa-
ren. Hauptgrund hierfür war, dass sie sich von den Beraterinnen und Beratern in 
ihren Berufswünschen und ihrem Bestreben, einen Ausbildungsplatz zu finden, 
nicht ernstgenommen fühlten. Sie hatten den Eindruck, es würde nicht erklärt, 
wie sie einen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf erlangen könnten, son-
dern es würden ihnen – wenn überhaupt – vor allem (unattraktive) Berufe na-
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hegelegt, in denen es freie Ausbildungsstellen gibt (vgl. Faulstich-Wieland 1985; 
Dietz et al. 1997, S. 130). In den wenigen Studien, in denen spezifisch nach der 
Zufriedenheit von Jugendlichen mit (Lern-)Behinderung mit der Berufsbera-
tung gefragt wurde, zeigten sich gemischte Befunde: Auch hier berichteten Ju-
gendliche, dass die Beratung mit Konflikten verbunden war und sie sich in ihren 
(Berufs-)Wünschen nicht ernst genommen fühlten (vgl. Hofmann-Lun 2011, 
S. 63; Ernst 2002, S. 134, 242). Dagegen stuften immerhin 56 Prozent der in der 
Untersuchung von Gaupp und Prein (2007, S. 29) befragten Förderschülerinnen 
und -schüler die Berufsberatung der Arbeitsagentur als „sehr hilfreich“ ein.

Wie in Kapitel 3 ausgeführt, gehören zu den Aufgaben der Berufsberatung 
neben der Berufsorientierung und Beratung die Klassifizierung von Förderungs-
bedürftigkeit, Behinderung und Eignung sowie die Finanzierung von Hilfen und 
Maßnahmen, zu denen sowohl Berufsvorbereitungen als auch Ausbildungen 
gehören. Diese Aufgaben werden gemeinsam von der U25-, Reha-Beratung so-
wie den Fachdiensten erfüllt. Studien, die sich konkret mit den Entscheidungs-
prozessen sowie der Bedeutung der Berufsberatung für die Übergänge von 
Jugendlichen nach der Schule beschäftigen, gibt es bisher kaum. Wenngleich 
immer wieder betont wird, die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit sei 
„[das] zentrale Unterstützungssystem zur beruflichen Eingliederung“ (Hilde-
schmidt 1998, S. 316) für Förderschülerinnen und -schüler (siehe auch Dietz/
Matt 1994, S. 516). Bislang gibt es lediglich zwei umfassende Untersuchungen zu 
dieser, die sich jedoch nicht mit Förderschülerinnen und -schülern beschäftigen: 
Zum einen untersuchte Ostendorf (2005) die Bedeutung der Berufsberatung für 
Übergänge von Mädchen in geschlechtsuntypische Ausbildungsberufe. Zum an-
deren analysierte Dressel (2012) die Klassifizierung von Eignung in der Berufs-
beratung bei Hauptschülerinnen und -schülern. Zu den Klassifizierungs- und 
Zuweisungsprozessen von Förderschülerinnen und -schülern sowie insbesonde-
re zur Feststellung von Behinderung und ihrem Zusammenhang mit den ande-
ren Prozessen gibt es lediglich punktuelle Erkenntnisse. Diese beruhen überwie-
gend auf wenigen Interviews mit Reha-Beraterinnen oder -Beratern am Rande 
größer angelegter Studien (vgl. Faßmann et  al. 2004; Pfahl 2004; Hofmann-
Lun 2011), (kleinerer) Befragungen von Förderschülerinnen und -schülern dazu 
(vgl. Gaupp/Prein 2007; Ernst 2002) sowie der Analyse einiger psychologischer 
Gutachten sowie Erfahrungsberichten von Ginnold (2008). Dabei gibt es einen 
Überschneidungsbereich der Befunde, einige Widersprüche, aber auch viele of-
fene Fragen. Dies wird im Folgenden entlang der in Kapitel 3 herausgearbeiteten 
Bausteine des Beratungsprozesses Klassifizierung von 1. Förderungsbedürftigkeit 
und Behinderung, 2. Eignung sowie 3. der Zuweisung von Hilfen und Maßnahmen 
dargestellt.

Zum Ersten: Fragen der Konstruktion von Behinderung sind seit langer 
Zeit ein zentrales Thema der Disability Studies. Vielfach wurden sie mit Blick 
auf die Repräsentation von Menschen mit Behinderung in Kunst und Literatur 
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behandelt. Dabei wurde gezeigt, dass Behinderungen beziehungsweise Men-
schen mit Behinderung kulturhistorisch betrachtet oft negativ dargestellt wur-
den (vgl. Mitchell/Snyder 2001). Konkret die Wahrnehmung von Behinderung 
als negativer Abweichung vom durchschnittlichen Menschen steht in einem en-
gen Zusammenhang mit der Entwicklung der modernen Statistik: Noch in der 
Antike stellte der ideale Mensch, von dem alle realen Menschen negativ abwi-
chen, die Vergleichsfolie für das menschliche Sein dar. In der Moderne wurde 
dieses durch den durchschnittlichen Menschen abgelöst: Menschliche Merk-
male wurden fortan anhand einer Gaußschen Glockenkurve dargestellt, deren 
untere Ausprägungen als negativ und nicht wünschenswert betrachtet wurden 
(vgl. Davis 1997). Darüber hinaus wurde herausgearbeitet, dass sich sowohl 
die Wahrnehmung von, der Umgang mit als auch die Klassifikation von Be-
hinderung zwischen Kulturen unterscheiden und historisch gesehen immensen 
Wandlungsprozessen unterlagen. Es wurde betont, dass offizielle Klassifikatio-
nen von Behinderung zudem immer nur einen Teilausschnitt des Phänomens zu 
erfassen mögen und unterschiedliche Klassifikationen unterschiedliche Aspekte 
fokussieren (vgl. Braddock/Parish 2001; Altman 2001). Durch soziale und politi-
sche Strukturen, zu denen Klassifikationen gehören, werden behinderte Körper 
hervorgebracht. Die historische und kulturell geprägte Wahrnehmung und das 
Erleben von Körpern bzw. Behinderungen, welche ebenfalls ein zentraler Aspekt 
der Konstruktion von Behinderung sind, werden in diesen jedoch gar nicht er-
fasst (vgl. Turner 2001). Bei der Untersuchung der Feststellung von Behinde-
rung handelt es sich daher um eine Analyse von „Ableism“. Also dessen, was in 
einer Gesellschaft als normale bzw. un-/abnormale Befähigung betrachtet wird. 
Es geht damit um eine Problematisierung des Normalen, welche ideologisch ge-
prägt und relational ist, also in den und durch die Beziehungen und Positionen 
einer Gesellschaft institutionalisiert. Diese hat für die Betroffenen symbolische, 
aber insbesondere in Form von in Organisationen wie der Berufsberatung insti-
tutionalisiertem Ableism in Bildungs- und Wissensgesellschaften auch konkrete 
materielle sowie rechtliche Konsequenzen wie möglicherweise den Ausschluss 
oder die Segregation von Menschen, die als „abnormal“ betrachtet werden. Zu-
dem sind Vorstellungen von Behinderung Ausdruck von bestehenden Macht- 
und Herrschaftsverhältnissen (vgl. Buchner/Pfahl/Traue 2015). Für ein Ver-
ständnis des Phänomens Behinderung ist es daher essentiell, nicht nur – wie es 
in der Vergangenheit oft üblich war – die Klassifizierten, sondern insbesondere 
auch die Klassifizierer, welche eine zentrale Rolle bei der Konstruktion von Be-
hinderung einnehmen und die traditionell aus den Disziplinen Medizin, Psychi-
atrie und Rehabilitationswissenschaften kommen, mit ihrem „klinischen Blick“, 
der auf die Feststellung von negativen Abweichungen abstellt, in den Fokus von 
wissenschaftlichen Untersuchungen zu stellen (Waldschmidt 2004, S. 366 f.).

Mit Blick auf die konkrete Klassifizierung von Behinderung bei Förderschü-
lerinnen und -schülern in der Berufsberatung ist zunächst festzustellen, dass 
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offenbar nicht die Abgrenzung von Behinderung und Förderungsbedürftigkeit 
entscheidend ist, die in den regulativen Vorgaben zentral thematisiert wird. Im 
Mittelpunkt des Klassifizierungsprozesses steht vielmehr die Differenzierung 
zwischen einer Lernbehinderung und einer sogenannten Lernbeeinträchtigung. 
Damit wird bei der Feststellung von Förderungsbedürftigkeit nur einer der in den 
formalen Vorgaben genannten Teilaspekte berücksichtigt (siehe Abschnitt 3.1). 
Zudem berichten einige Studien übereinstimmend, dass die Reha-Beraterinnen 
und -Berater in der Praxis bei der Klassifizierung von Behinderung (fast) immer 
auf ein Gutachten des psychologischen Dienstes zurückgreifen und sich stark an 
diesem orientieren (vgl. Ginnold 2008, S. 86, 312; Faßmann et al. 2004, S. 239). 
Für die psychologische Begutachtung richteten die Reha-BeraterInnen explizit 
Fragen (z. B. zur  Behinderung oder Benachteiligung  – wie die Förderungsbe-
dürftigkeit früher hieß –, der Leistungsfähigkeit oder den benötigten Hilfen) an 
den psychologischen Dienst, zu denen dieser Einschätzungen vornehmen soll 
(vgl. Ginnold 2008, S. 298). Gaupp und Prein (2007, S. 27) berichten dazu, dass 
etwa drei Viertel der Förderschülerinnen und -schüler (im Vergleich zu einem 
Viertel an Hauptschulen) an solchen „diagnostischen Verfahren“17 teilnehmen. 
Dagegen berichten Faßmann et al. (2004, S. 239), dass die Klassifizierung von 
Jugendlichen durch Reha-Beraterinnen und -Berater als lernbeeinträchtigt oder 
lernbehindert eher zufällig erfolge. Dies sei diesen aber nicht nachzuweisen, da 
sie ein Interesse daran hätten, ihre Unterlagen so zu gestalten, dass ihre Ent-
scheidungen auch Überprüfungen standhalten würden. Dass die institutionelle 
Absicherung von Klassifikationsprozessen einen wichtigen Stellenwert bei der 
sozialen Konstruktion von (Lern-)Behinderung einnimmt, entspricht auch den 
theoretischen Erwartungen an das Handeln in der Berufsberatung, die ausführ-
licher in Kapitel 6 diskutiert werden.

Zum Zweiten: Mit Blick auf die Klassifizierung von Eignung von Förderschü-
lerinnen und -schülern gibt es konkret nur den Hinweis aus der Untersuchung 
von Ginnold (2008, S. 311), dass bei vier der von ihr analysierten neun Gutach-
ten die Psychologinnen und Psychologen gar keine Möglichkeit sahen, dass diese 
jemals ausbildungsreif werden könnten. Weiterführende Befunde zur Klassifi-
zierung von Eignung gibt es nur für Hauptschülerinnen und -schüler. Diesbe-
züglich berichtet Dressel (2012, S. 204 f.), dass sich die Berater und Beraterinnen 
vorwiegend an den Zeugnisnoten sowie Zeugnisbeurteilungen des Arbeitsver-
haltens oder auch Praktikumszeugnissen orientierten:

„Als Begründung für die mangelnde Ausbildungsreife wurden am häufigsten Defizite 
in schulischen Basiskenntnissen genannt, gefolgt von fehlender Berufswahlreife und 
Defiziten in Schlüsselqualifikationen und Arbeitstugenden.“ (ebd., S. 159)

17	 Unter Diagnostik fassen sie Beratungsgespräche, Fragebogenverfahren oder teil- und voll-
standardisierte Test- bis hin zu mehrtägigen Assessment-Verfahren.
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Auch in Bezug auf die Berufseignung hatten sie nur geringe Ansprüche an das 
Wissen der Jugendlichen über ein gewünschtes Berufsbild. Die Neigungen der 
Jugendlichen bei der Berufswahl waren insgesamt wenig wichtig. Vielmehr zähl-
te, dass die schulischen Kenntnisse zum genannten Berufswunsch passten (vgl. 
ebd., S. 198 ff.). Zwar gaben die befragten Beraterinnen und Berater an, dass 
Zeugnisnoten nur bedingt geeignet seien, um die Kompetenzen der Jugendli-
chen zu beurteilen. Eine geringe Mitwirkung der Jugendlichen sowie schwere 
Erreichbarkeit des berufspsychologischen Services seien aber ausschlaggebend 
dafür, dass sich die Beraterinnen und Berater kein eigenständiges Bild von den 
Leistungen ihrer „Kunden“ machen könnten und sich auf die Zensuren konzen-
trierten (vgl. ebd., S. 206). Wurden psychologische Gutachten eingeholt, hatten 
diese jedoch einen zentralen Stellenwert bei der Klassifizierung von Eignung 
(vgl. ebd., S. 159) – wobei unklar bleibt, inwiefern. Weiteres Kriterium für die 
Klassifizierung der Eignung und damit Aufnahme eines oder einer Jugendlichen 
als Bewerberin oder Bewerber war die Mitwirkung im Beratungsprozess (z. B. re-
gelmäßige Kontaktaufnahme, Einholen von Informationen) (ebd., S. 182). In der 
Untersuchung von Dressel (2012) erhielt die Hälfte der Jugendlichen einen sol-
chen Bewerberstatus (ebd., S. 148). Bei einem direkten Vergleich der Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit den Nicht-Bewerberinnen und -Bewerbern zeigte sich, 
dass sich die Jugendlichen in den beobachteten Merkmalen kaum voneinander 
unterschieden. Geringe Unterschiede gab es lediglich dahingehend, dass die ge-
eigneten Jugendlichen seltener Noten gleich oder schlechter als vier im Zeugnis 
hatten, nach eigener Aussage etwas besser über ihren Wunschberuf informiert 
waren und sich insbesondere im Bereich „Verantwortungsbewusstsein“ besser 
einschätzten (Dressel 2012, S. 161 ff.). Offizielle Definitionen von Ausbildungs-
reife spielten für die Entscheidungen der Beraterinnen und Berater hingegen 
keine Rolle.

Zum Dritten: Etwas besser ist bekannt, wie die Zuweisungsprozesse von För-
derschülerinnen und -schülern zu Maßnahmen und von weiteren Hilfen ablau-
fen. Zum einen berichtet Ginnold (2008, S. 311), dass sich die Psychologinnen 
und Psychologen fast immer für die Zuordnung zur beruflichen Rehabilitation 
aussprächen und nur in wenigen Fällen offenließen, ob eine Förderung im Rah-
men der Benachteiligtenförderung – bzw. Leistungen für „Förderungsbedürfti-
ge“ – möglich wäre (ebd., S. 101). Übereinstimmend wird berichtet, dass für die 
Jugendlichen vor allem Berufsvorbereitungsmaßnahmen in Betracht gezogen 
werden. Die von Hofmann-Lun (2011, S. 68) befragten Berufsberaterinnen hiel-
ten für Absolventinnen und Absolventen von Förderschulen insbesondere BVB 
oder BVJ im Anschluss an die Schule für sinnvoll (ebenso Pfahl 2004, S. 59). In 
diesem Zusammenhang berichtet Ginnold (2008) sogar von einem Reha-Berater, 
welcher explizit wollte, dass die Jugendlichen möglichst lange zur Schule gingen. 
Daraus folgte, dass er sie zunächst in eine schulische Berufsvorbereitung, später 
in eine BVB und erst danach in eine außerbetriebliche Ausbildung überweisen 
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wollte (vgl. Ginnold 2008, S. 210). Mit Blick auf die Art der Ausbildungen er-
achteten die Beraterinnen und Berater vor allem Fachpraktikerausbildungen als 
gute Anschlussmöglichkeit für Förderschülerinnen und -schüler (vgl. Hofmann- 
Lun 2011, S. 89; Ginnold 2008, S. 311). Ferner sollten Ausbildungen in Berufs-
bildungswerken stattfinden, wenn Jugendliche einen hohen Bedarf an Unterstüt-
zung hätten und eine reguläre, kooperative Ausbildung nicht erfolgreich absol-
vieren könnten (Hofmann-Lun 2011, S. 68). Ernst (2002, Kap. 3) berichtet sogar, 
dass die von ihr befragten Schulabgängerinnen mit Behinderung (sowohl aus 
integrativen Klassen als auch Förderschulen in Berlin) angaben, dass die Berufs-
beraterinnen und -berater als einzige Anschluss- und Ausbildungsmöglichkeit 
für die Jugendlichen Berufsbildungswerke in Betracht zogen. Für Österreich be-
richten Fasching und Biewer (2011, S. 48), dass Jugendlichen von Sonderschulen 
am häufigsten der Besuch von Werkstätten nahegelegt wurde. An Regelschulen 
integrierten Jugendlichen mit „intellektuellen Beeinträchtigungen“ wurde hin-
gegen überwiegend der Besuch einer Maßnahme nahegelegt. Die Untersuchung 
offenbart damit unterschiedliche Zuweisungspraktiken, je nachdem auf welcher 
Schulform die Jugendlichen mit Behinderung unterrichtet werden.

Laut Friedemann und Schroeder (2000, S. 58) erhalten viele Jugendliche von 
Förderschulen in Berufsausbildungen zudem abH. Gleichzeitig scheint es Krite-
rien zu geben, die dazu führen, dass Förderschülerinnen und -schüler gar keine 
Hilfen erhalten: Hofmann-Lun (2011, S. 88) berichtet, dass Förderschülerinnen 
und -schüler, die ihren Hauptschulabschluss nachträglich an einer Hauptschu-
le erwerben, keine weitere Förderung zur beruflichen Rehabilitation erhalten 
könnten, und auch Pfahl (2004, S. 19) schreibt, dass Jugendliche, die trotz Klas-
sifizierung als „ausbildungsunfähig“ einen Ausbildungsplatz annehmen, ohne 
weitere Förderung der Arbeitsagentur auskommen müssten. Fraglich ist, inwie-
fern sich die genannten Einzelbefunde verallgemeinern lassen.

Darüber hinaus gibt es Vermutungen, dass zum einen die Verfügbarkeit von 
Maßnahmeplätzen, zum anderen das regionale Ausbildungsangebot die Zu-
weisungsprozesse beeinflussen. Hinsichtlich ersterem wird mehrfach die Ver-
mutung geäußert, dass sich die Zuweisungsprozesse vor allem am bestehenden 
Maßnahmenangebot sowie Rentabilitäts- und Effizienzkriterien der Agentu-
ren orientierten. Hofmann-Lun (2011, S. 69, 77, 87, 135) spricht diesbezüglich 
von einer „Mehrfachfunktion“ der Bundesagentur für Arbeit. Diese umfasse 
die Feststellung der benötigten Leistungen, Überweisung in und Finanzierung 
von Maßnahmen. Die Zuweisung zu bestimmten Angeboten laufe aufgrund 
dieser „Mehrfachfunktion“ Gefahr, eher von Kostenfragen und dem Bedürf-
nis nach Planungssicherheit auf Seiten der Berufsschulen und Bildungsträger 
abzuhängen als davon, was für die Jugendlichen das Beste sei.18 Die Verteilung 

18	 Als Bestätigung für diese Vermutung betrachtet sie die Aussagen einiger Jugendlicher de-
ren „Berufswünschen“ von der Agentur nicht entsprochen wurde.
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auf Maßnahmen orientiere sich deshalb vor allem am Angebot bestehender Plät-
ze und der dort vorhandenen Berufsbereiche, die bereits vor Beginn der Maß-
nahmen geplant würden (vgl. Hofmann-Lun 2011, S. 100). Auch Ginnold (2008, 
S. 316) berichtet von zwei Fällen, in denen die Zuweisung zu außerbetrieblichen 
Ausbildungsplätzen von der Anzahl der in diesem Jahr zur Verfügung stehen-
den Plätze abhing. Diese Mehrfachfunktion verhindere, dass die Berufsberatung 
ihre Aufgabe erfülle, die Jugendlichen in Ausbildung zu bringen und Defizite in 
Kenntnissen auszugleichen (vgl. Marquardt 1977, S. 58). Eine Untersuchung der 
Zuweisungsprozesse in der Berufsberatung und ihrer Bedeutung für Jugendliche 
mit Lernbehinderung muss vor diesem Hintergrund auch der Frage nachgehen, 
inwiefern die bürokratische Eigenlogik der Ressourcenverteilung in der Berufs-
beratung die Entscheidungsprozesse strukturiert.

Gleichzeitig gibt es die Annahme, die jedoch ebenfalls nicht hinreichend 
untersucht wurde, die Möglichkeiten der Berufsberatung seien von den Be-
dingungen des Arbeitsmarkts abhängig (vgl. Dressel 2012, S. 220; siehe auch 
Marquardt 1977, S. 58). Vor diesem Hintergrund schlussfolgert Dressel (ebd., 
S. 210 f.) für Hauptschülerinnen und -schüler, dass vor allem die weniger be-
nachteiligten Jugendlichen als geeignet klassifiziert würden. Der Grund dafür 
sei folgender: Ist der Lehrstellenmarkt angespannt, riskiere ein Berater oder eine 
Beraterin, der oder die einen Jugendlichen oder eine Jugendliche mit schlechten 
Zensuren als Bewerber oder Bewerberin auswählt, dass dieser oder diese nicht 
vermittelt werde und in der Geschäftsstatistik als Altbewerber bzw. -bewerberin 
auftauche. Das Erreichen bestimmter Ziele bzw. Vermittlungsquoten beeinflusst 
einen großen Teil der finanziellen Mittel – des „Haushalts“ – der einer Agentur 
zugewiesen wird (vgl. Behrend/Ludwig-Mayerhofer/Sondermann 2007, S. 4). 
Daher tendieren die Beraterinnen und Berater dazu, vor allem solche Jugend-
lichen als geeignet zu klassifizieren, die auf dem Ausbildungsmarkt am ehesten 
vermittelt werden können. Schwer zu vermittelnden Hauptschülerinnen und 
-schülern wurde der Vermittlungswunsch dagegen ausgeredet und zunächst Be-
rufsausbildungsvorbereitungen vorgeschlagen, sich jedoch anschließend nicht 
weiter um ihren Verbleib gekümmert. Da diese aber nicht in der Geschäftsstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit auftauchen, nahmen die Beraterinnen und Berater 
von sich aus keinen Kontakt mehr zu den Jugendlichen auf (vgl. Dressel 2012, 
S. 192, 216). Dressel (ebd., S. 222) folgert daraus, die Beraterinnen und Berater 
führten ein „creaming“ durch, welches Schülerinnen und Schüler mit schlech-
ten Ausbildungschancen benachteilige, statt sie beim Übergang in Ausbildung 
zu unterstützen. Damit imitierten die Berater und Beraterinnen das Rekrutie-
rungsverhalten der Betriebe (ebd., S. 207). Auch an dieser Stelle ist jedoch unge-
klärt, inwiefern sich die Befunde auf Jugendliche von Förderschulen übertragen 
lassen. Konträr zu diesen Befunden steht zudem die folgende Feststellung von 
Ostendorf (2005, S. 17). In ihrer Untersuchung zeigte sich, dass für die Über-
gänge von Mädchen in gewerblich-technische Berufe nicht das Angebot an eben 
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solchen Ausbildungsplätzen im Einzugsgebiet einer Agentur für Arbeit entschei-
dend war, sondern ob die Bereitschaft von Betrieben, Mädchen auszubilden, in 
der Berufsberatung wahrgenommen wurde. Für diese Art der Informationsver-
arbeitung sind offenbar auch regionale Bedingungen entscheidend: Ostendorf 
(ebd.) stellte fest, dass die Haltungen des jeweiligen Personals wenig Bedeutung 
für die Vermittlung von Mädchen in geschlechtsuntypische Ausbildungsberufe 
hätten. Entscheidend war vielmehr das Zusammenspiel der in der jeweiligen Re-
gion arbeitenden Organisationen mit den Agenturen. Beispielsweise spielten der 
Berufswahlunterricht und die Zusammenarbeit mit den Schulen eine zentrale 
Rolle dafür, in welchem Umfang Mädchen in nicht-geschlechtstypische Berufe 
vermittelt wurden (vgl. ebd., S. 357). Auf die Bedeutung regionaler Gegebenhei-
ten im Umfeld der Agenturen verweisen auch Gaupp und Prein (2007, S. 45), 
die feststellen, dass an Schulen mit besserer soziodemographischer Zusammen-
setzung der Schülerschaft weniger Tests zur Berufseignungsdiagnostik durchge-
führt werden. Des Weiteren verweist Eberhard (2012, S. 144) auf die Bedeutung 
regionaler Zuweisungspraktiken von erfolglosen Ausbildungsstellenbewerbern:

„Während sie in den alten Ländern öfter mit teilqualifizierenden Maßnahmen des 
Übergangssystems versorgt werden, werden für sie in den neuen Bundesländern häu-
figer ersatzweise außerbetriebliche Ausbildungsstellen bereitgestellt.“

Die Ausführungen machen deutlich, dass das Zusammenspiel von Akteuren und 
regionalen Bedingungen im „organisationalen Feld“ (DiMaggio/Powell 1991, 
S. 64, siehe dazu ausführlicher Kapitel 6) bei der Untersuchung der Entschei-
dungsprozesse in der Berufsberatung reflektiert werden müssen.

Zusammenfassend soll hier festgehalten werden: Kapitel 3 machte deutlich, 
dass in der Berufsberatung erhebliche Entscheidungsspielräume bezüglich der 
Klassifizierungs- sowie Zuweisungsprozesse bestehen. Bislang fehlt jedoch eine 
systematische und umfassende Untersuchung der Nutzung der Entscheidungs-
spielräume bezüglich der Klassifizierung und Zuweisung von Förderschüle-
rinnen und -schüler durch die Berufsberatung und damit Untersuchung ihrer 
Bedeutung für die Ausbildungschancen dieser Schülergruppe. Der Forschungs-
stand gibt bislang überwiegend vereinzelte Hinweise darauf, wie die Prozesse ab-
laufen. Die einzigen umfassenden Analysen beschäftigen sich nicht mit Förder-
schülerinnen und -schülern, weshalb unklar bleibt, inwiefern sich ihre Befunde 
auf diese Gruppe übertragen lassen.

Diese Forschungslücke soll hier aufgegriffen werden. Es soll geklärt werden, 
wie die genannten Prozesse ablaufen, aber auch in welchem Verhältnis die Klas-
sifizierung als (nicht-)behindert, (nicht-)geeignet und die Zuweisung von Hil-
fen und zu Maßnahmen zueinanderstehen. Diese Untersuchung kann trotz der 
dünnen Erkenntnislage auf folgendem Wissen aufbauen: Zum einen ist es auf-
grund der zentralen Stellung der Gutachten des berufspsychologischen Services 
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notwendig, in eine Untersuchung der Bedeutung der Berufsberatung für die 
Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern neben Reha-Beraterinnen 
und -Beratern auch Berufspsychologinnen und -psychologen einzubeziehen. 
Darüber hinaus muss geklärt werden, welche Dokumente und Merkmale der Ju-
gendlichen – neben den psychologischen Gutachten – für ihre Klassifizierung 
herangezogen werden. Zudem gibt es die Vermutung, dass sich die Berufsbera-
tung bei der Gestaltung der Entscheidungsprozesse an den verfügbaren (finan-
ziellen) Ressourcen, Maßnahmeplätzen sowie ihren eigenen Erfolgsindikatoren 
orientieren muss. Der Stellenwert dieser Faktoren, die zentrale Bestandteile der 
bürokratischen Eigenlogik der Berufsberatung sind, ebenso wie die Bedeutung 
der regionalen Lage auf dem Ausbildungsmarkt für die Klassifizierungs- und Zu-
weisungsprozesse müssen reflektiert werden. Darüber hinaus deuten die Ergeb-
nisse noch auf etwas anderes hin: Wenngleich immer nur einzelne Agenturen 
untersucht wurden, scheint es Praktiken in den Klassifizierungs- und Zuwei-
sungsprozessen zu geben, die agenturübergreifend institutionalisiert sind (z. B. 
die Präferenz für Berufsvorbereitungen). Um die Entscheidungsprozesse verste-
hen zu können, muss die Berufsberatung daher eingebettet in ihr organisatio-
nales Feld betrachtet werden. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass die 
Interpretation der offiziellen Vorgaben zum Beratungsprozess und ebenso die 
Bedeutung der Berufsberatung für die Ausbildungschancen von Jugendlichen 
auch von regionalen Bedingungen sowie agenturinternen Verfahrensweisen, der 
Wahrnehmung ihrer Umwelt und der Jugendlichen selbst abhängt.

4.3 � Agency und Ressourcenausstattungen als Erklärungen 
für die Intragruppenvarianz in den Übergängen von 
Förderschülerinnen und -schülern

Nachdem geklärt wurde, was darüber bekannt ist, wie der Besuch der Förder-
schule sowie die Berufsberatung die Übergänge von Förderschülerinnen und 
-schülern beeinflussen, soll nun noch diskutiert werden, wie erklärt werden 
kann, dass es manche Förderschülerinnen und -schüler schaffen, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Schließlich weisen die in Abschnitt 4.1 genannten Unter-
suchungen darauf hin, dass es auch innerhalb der Gruppe der Jugendlichen eine 
nicht zu vernachlässigende Heterogenität in den Ausbildungschancen gibt. Kon-
kret interessiert hier, welche Ressourcen und Agency-Faktoren zur Erklärung 
der Ausbildungschancen beitragen.

Spezifisch für Förderschülerinnen und -schüler wurden Erklärungsfaktoren 
für die Intragruppenvarianz bisher lediglich im Rahmen qualitativer Untersu-
chungen und anhand von deskriptiven Befunden herausgearbeitet (siehe Ab-
schnitt 4.1). Nur in wenigen Studien bezogen sich die Ergebnisse auf gemein-
same (quantitative) Untersuchungen von Haupt- und Förderschülerinnen und 
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-schülern bzw. beziehen auch Jugendliche mit Förderschulabschluss mit ein (vgl. 
Solga 2004; Diehl/Friedrich/Hall 2009). Dabei blieb zum einen offen, ob die Me-
chanismen tatsächlich auch erklärende Kraft für die Ausbildungschancen von 
Förderschülerinnen und -schülern haben – insbesondere unter Kontrolle ande-
rer Merkmale. Zum anderen ist unklar, ob Mechanismen, die sich in gemein-
samen Untersuchungen von Haupt- und Förderschülerinnen und -schülern als 
ausschlaggebend für deren Ausbildungschancen erwiesen, bei Jugendlichen von 
Haupt- bzw. Förderschulen jeweils gleichermaßen wirken. Quantitative Analy-
sen, die die beschriebenen Zusammenhänge zwischen einzelnen Faktoren und 
den Übergängen multivariat ausschließlich für Förderschülerinnen und -schüler 
überprüfen, gibt es für Deutschland bislang nicht.

Im Folgenden soll dennoch diskutiert werden, welche Erkenntnisse die bis-
herige Forschung erbracht hat, da dies für die anschließende Untersuchung 
aufschlussreich sein kann. Da Förderschülerinnen und -schüler nicht selten 
(nachträglich) einen Hauptschulabschluss erwerben, sollen die begrenzten Er-
kenntnisse über Erklärungen der Intragruppenvarianz bei Förderschülerinnen 
und -schülern insbesondere um solche zu den Einflussfaktoren in den Über-
gängen von Jugendlichen mit maximal Hauptschulabschluss bzw. Hauptschü-
lerinnen und -schülern ergänzt werden. Dabei muss jedoch wiederum bedacht 
werden, dass Jugendliche mit geringen Bildungschancen insgesamt bislang vor 
allem als homogene Gruppe wahrgenommen wurden. Deshalb wurde in der 
Forschung wenig auf die Heterogenität der Gruppe hinsichtlich ihrer Ressour-
cen und Agency fokussiert, sondern eher die Intergruppenvarianz in den Aus-
bildungschancen von Jugendlichen mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen 
analysiert (vgl. Solga 2015, S. 4 f.).

Mit Blick auf Agency wird Bildungsaspirationen und dem Vorliegen von 
Berufswünschen sowie dem Bewerbungsverhalten von Förderschülerinnen 
und -schülern eine wichtige Rolle für das Gelingen des Übergangs in Ausbil-
dung zugeschrieben (z. B. Dietz/Matt 1994; Orthmann 2001, S. 400 f.; Hof-
mann-Lun 2011, S. 121). Konkret untersucht wurde die Bedeutung eines Berufs-
wunsches jedoch bislang für diese Gruppe nicht. Für Jugendliche mit maximal 
Hauptschulabschluss bzw. Hauptschülerinnen und -schüler zeigte sich jedoch, 
dass die Identifikation mit dem Bildungssystem sowie die Pläne der Jugendlichen 
für die Zeit nach Verlassen der Schule deren Übergangschancen beeinflussen. So 
hat der Wunsch, auch nach Verlassen der allgemeinen Schule weiter im Bildungs-
system zu verbleiben, einen positiven Effekt auf das Finden einer Ausbildungs-
stelle (vgl. Beicht/Ulrich 2008, S. 7). Ferner verdeutlichte die Untersuchung von 
Skrobanek (2009, S. 26 f.), dass auch die Art der Pläne bedeutsam ist. So hatten 
Jugendliche, die sich wünschten, eine weiterführende Schule zu besuchen oder 
eine Berufsvorbereitung zu absolvieren, geringere Chancen, einen Ausbildungs-
platz zu bekommen als solche, die sich wünschten, in eine Ausbildung zu gehen. 
Schulschwänzen, welches als Abwenden von Bildungsinstitutionen betrachtet 
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werden kann, steigert dagegen das Risiko, ohne Ausbildungsplatz zu verbleiben 
(vgl. Gaupp/Großkurth/Reißig 2008, S. 399). Darüber hinaus fanden Gaupp, 
Großkurth und Reißig (2008, S. 399), dass Jugendliche, die einen konkreten Be-
rufswunsch angeben konnten, bessere Chancen hatten, einen Ausbildungsplatz 
zu finden als solche, die das nicht konnten. Auch das Suchverhalten der Jugend-
lichen hat einen Einfluss auf die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erlangen: 
So hatten Jugendliche, die sich seltener bewarben auch eine geringere Einmün-
dungswahrscheinlichkeit in Ausbildung (vgl. Skrobanek 2009, S. 29).

Darüber hinaus zeigten sich für Hauptschülerinnen und -schüler teilweise Ef-
fekte von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Ausbildungschancen. Protsch und 
Dieckhoff (2011, S. 84) fanden heraus, dass sich steigende Neurotizismuswerte 
negativ auf die Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss 
auswirkten, andere Persönlichkeitsmerkmale hatten dagegen keinen Einfluss für 
diese Gruppe. In der Untersuchung von Solga und Kohlrausch (2013) erwiesen 
sich dagegen auch bei Hauptschülerinnen und -schülern die Persönlichkeits-
merkmale Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit als Erklärungsfaktoren für 
divergierende Ausbildungschancen, wobei eine höhere Gewissenhaftigkeit und 
Verträglichkeit jeweils einen positiven Effekt hatten.

Des Weiteren wird angenommen, dass der familiäre Hintergrund von För-
derschülerinnen und -schülern eine Bedeutung für deren Übergang in Aus-
bildung hat. Dieser wird vor allem in Verbindung mit anderen Einflussfakto-
ren (Berufswahl u. ä.) und in seiner Bedeutung für die Förderschulzuweisung 
und den Erwerb eines Schulabschlusses als bedeutsam diskutiert (vgl. z. B. van 
Essen 2013). Gleichzeitig kann er einen eigenständigen Effekt auf die Über-
gangschancen haben. So hatte ein niedriger sozioökonomischer Status in der 
Studie von Haeberlin et al. (2011) einen negativen Einfluss auf die Ausbildungs-
chancen sowohl von schweizer Regel- als auch Sonderklassenschülerinnen und 
-schülern. Solga (2004) zeigte zudem für Abgängerinnen und Abgänger mit ma-
ximal Hauptschulabschluss, dass „instabile Familienverhältnisse“ und „Kinder-
reichtum in der Familie (4 und mehr Kinder)“ negativ auf die Ausbildungschan-
cen wirkten. Ferner zeigte sich, dass die Ausbildungschancen von Jugendlichen 
geringer sind, wenn der Vater keiner qualifizierten Beschäftigung nachgeht, aber 
größer, wenn die Eltern über einen Schul- und Berufsabschluss verfügen (vgl. 
Beicht/Ulrich 2008, S. 4; Beicht/Granato 2009, S. 23).

Ferner wird der Unterstützung durch Eltern und andere Personen wie Lehr-
kräfte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agenturen für Arbeit eine 
bedeutende Funktion für den Übergang beigemessen. Die Rolle von Lehre-
rinnen und Lehrern für den Übergang in Ausbildung von Förderschülerinnen 
und -schülern wird jedoch unterschiedlich gesehen. Einerseits werden positive 
Übergangsverläufe häufig auf das Engagement von Lehrerinnen und Lehrern 
zurückgeführt (vgl. Willand/Verbeck 1994, S. 448 f.; Gaupp/Prein 2007, S. 27; 
Orthmann 2001, S. 401; Geier et al. 2009, S. 51 f.; Hofmann-Lun 2011, S. 121). 
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Andererseits werden Lehrkräfte als besondere Befürworterinnen oder Befür-
worter von Berufsvorbereitungen  – und nicht Ausbildungen  – als Anschluss 
an die Förderschule dargestellt (vgl. Hofmann-Lun 2011, S. 84 f.). Mit Blick auf 
institutionelle Unterstützungsstrukturen verweist Pfahl (2004) zudem darauf, 
dass Jugendliche, die im Rahmen eines Projektes in NRW von sogenannten Job-
Coaches unterstützt wurden, diese nur als Unterstützung erlebten, wenn sie auch 
anderweitig Unterstützung erhielten. Für Jugendliche mit maximal Hauptschul-
abschluss zeigte sich, dass eine höhere Qualität der elterlichen Beziehung die 
Übergänge in Ausbildung positiv beeinflusst (vgl. Beicht/Granato 2009, S. 23, 
Protsch/Dieckhoff 2011, S. 84). Gaupp, Großkurth und Reißig (2008, S. 399) 
fanden ferner, dass eine Unterstützung durch Eltern im Bewerbungsprozess die 
Chancen von Jugendlichen von Hauptschulen erhöht, einen Ausbildungsplatz zu 
finden (ebenso Beicht/Ulrich 2008, S. 4). Ulrich (2011, S. 12) zeigte zudem, dass 
eine gute schulische Vorbereitung auf den Übergang einen positiven Effekt auf 
die Einmündung in Ausbildung hatte. Ebenfalls positiv wirkte sich in seiner Un-
tersuchung die institutionelle Übergangsunterstützung durch einen Einstiegsbe-
gleiter aus. Unterstützung durch Verwandte und Bekannte hatte dagegen einen 
negativen Effekt. Dies erklärt Ulrich (2011, S. 13) damit, dass sich Jugendliche 
erst an solche wenden, wenn sie bei der Ausbildungsplatzsuche erfolglos waren. 
Der Effekt wäre damit nicht durch die Unterstützung der Personen an sich zu 
erklären, sondern vielmehr ein Selektionseffekt dessen, wer überhaupt diese Art 
der Unterstützung in Anspruch nimmt.

Ein positiver Einfluss auf die Ausbildungschancen wird zudem von Prakti-
ka erwartet (Friedemann/Schroeder 2000, S. 62; Riedo 2000, S. 181; Hofmann-
Lun 2011, S. 121). In der Forschung zu den Übergangschancen von Hauptschü-
lerinnen und -schülern zeigten diese auch tatsächlich positive Effekte auf die 
Chancen, in eine Ausbildung einzumünden (vgl. Gaupp/Großkurth/Reißig 2008; 
Solga/Kohlrausch 2013). Dies wird darauf zurückgeführt, dass sie zu einem soge-
nannten „Klebeeffekt“ führen könnten (Gaupp/Großkurth/Reißig 2008, S. 396). 
Das bedeutet, dass die Jugendlichen von den Betrieben übernommen werden, in 
denen sie ihr Praktikum absolviert haben – sie also dort „kleben“ bleiben.19

Ferner wird angenommen, dass der Schulabschluss der Jugendlichen be-
deutsam für die Übergänge in Ausbildung sei. Insbesondere der Abschluss 
der Förderschule wird im Vergleich zum Hauptschulabschluss als Hindernis 
beim Finden einer Ausbildungsstelle diskutiert (vgl. Marquardt 1977, S. 37; 
Willand/Verbeck 1994, S. 448 f.; Hofmann-Lun 2011, S. 88). Abschlüsse für 

19	 Während sich in der Studie von Solga und Kohlrausch (2013) jedoch insbesondere längere 
Praktika positiv auf die Ausbildungschancen auswirkten, zeigte sich in der Untersuchung 
von Gaupp, Lex und Reißig (2008, S. 399) die Anzahl der Praktika als bedeutsam. Jugend-
liche mit fünf oder mehr Praktika hatten eine höhere Chance, einen Ausbildungsplatz zu 
finden als Jugendliche mit vier oder weniger Praktika.
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Lernbehinderte sind auf dem deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, auf 
dem schulische Zertifikate eine ausgesprochen wichtige Rolle spielen, nicht als 
für eine Berufsausbildung qualifizierend anerkannt (vgl. Wagner 2005, S. 25). In 
Übereinstimmung mit dieser Annahme zeigte sich, dass Jugendliche ohne Ab-
schluss noch geringere Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu finden, als 
solche mit Hauptschulabschluss (vgl. Solga 2004, S. 61; Beicht/Ulrich 2008, S. 4; 
Skrobanek 2009, S. 26; Beicht/Granato 2009, S. 23).

Darüber hinaus wurde in der Forschung zu Jugendlichen mit maximal 
Hauptschulabschluss bzw. Hauptschülerinnen und -schülern gezeigt, dass auch 
die Schulnoten von Jugendlichen einen Einfluss auf deren Übergangschancen 
haben können. Allerdings finden sich gemischte Befunde dazu, welche Noten für 
den Ausbildungszugang ausschlaggebend sind. So fanden einige Autoren, dass 
die durchschnittlichen Abschlussnoten zentral für den Ausbildungszugang wa-
ren, wobei bessere Noten mit besseren Ausbildungschancen einhergingen, wäh-
rend die Mathematik- und Deutschnoten ohne Einfluss blieben (vgl. Solga/Kohl-
rausch 2013; siehe auch Beicht/Ulrich 2008, S. 4; Beicht/Granato 2009, S. 23 f.; 
Diehl/Friedrich/Hall. 2009, S. 59). In anderen Untersuchungen hingegen beein-
flusste vor allem die Deutschnote die Übergangschancen (vgl. Skrobanek 2009, 
S. 26). In wieder anderen die Mathematiknote (vgl. Haeberlin et al. 2005, S. 124; 
Imdorf 2005, S. 246 ff.; Protsch/Dieckhoff 2011, S. 81).

Diskutiert wird auch die Bedeutung von Berufsvorbereitungen für späte-
re Ausbildungseintritte. Während häufig eher vermutet wurde, dass diese kei-
nen positiven Effekt auf den Auszubildungszugang hätten (z. B. Baethge/Solga/
Wieck 2007), zeigte die Studie von Kübler und Schmid (2015), dass sich zumin-
dest bei jungen Frauen mit mittlerem Schulabschluss der Besuch einer Berufs-
vorbereitung positiv auf den Bewerbungserfolg auswirken kann.

Die Darstellung macht deutlich, dass Agency und Ressourcen zur Erklärung 
der Intragruppenvarianz in den Ausbildungschancen von Jugendlichen von 
Hauptschulen bzw. mit maximal Hauptschulabschluss zentral sind. Gleichzei-
tig blieb bisher offen, inwiefern sich diese Erkenntnisse auf Förderschülerinnen 
und -schüler übertragen lassen. Diese Forschungslücke soll im Folgenden auf-
gegriffen und untersucht werden, inwiefern sich die Intragruppenvarianz in den 
Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern durch deren diver-
gierende Agency und Ressourcenausstattung erklären lässt.

Nachdem in den vorherigen Abschnitten dargelegt wurden, welche bisheri-
gen Erkenntnisse es zu den in dieser Arbeit betrachteten Forschungsfragen gibt, 
werden im Folgenden die theoretischen Erklärungsansätze für die Ausbildungs-
chancen von Förderschülerinnen und -schülern ausgeführt, auf denen die empi-
rischen Kapitel aufbauen.
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Kapitel 5 
Mechanismen des Ausbildungszugangs von 
Förderschülerinnen und -schülern

Abschnitt 4.1 machte deutlich, dass Förderschülerinnen und -schüler nur mit einer 
geringen Wahrscheinlichkeit nach Verlassen der Schule in eine Ausbildung ein-
münden. In diesem Kapitel werden drei zentrale, komplementäre Bündel von Er-
klärungsmechanismen für die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und 
-schülern dargestellt. Mit 1. „geringe Agency aufgrund von Stigmatisierung und 
Cooling-Out“ sowie 2. „geringes Sozialkapital aufgrund von familiärer Benachteili-
gung und schulischer Segregation“ werden hier primär arbeitskraftangebotsseitige 
Mechanismen benannt, die auf Selbstselektionsprozessen der Jugendlichen basie-
ren. Mit „geringes Humankapital und negative Signale als Hindernisse in den Aus-
wahlprozessen durch Arbeitgeberinnen und -geber“ wird 3. ein Mechanismenkom-
plex benannt, der sich besonders eignet, um nachfrageseitige Prozesse zu erklären. 
Entlang dieser drei Bündel von Erklärungsmechanismen wird jeweils ausgeführt:

a)	 welche damit verbundenen Ressourcen oder Agency-Faktoren sich im Allge-
meinen positiv auf die Übergänge von benachteiligten Jugendlichen auswirken 
und inwiefern der Besuch der Förderschule im Besonderen negativ auf diese 
wirken kann. Also wie Agency und Ressourcen durch den Besuch der Förder-
schule und somit Ausbildungschancen eingeschränkt werden. Herausgearbei-
tet wird dies im Vergleich zum Besuch der Hauptschule. Der Fokus auf Haupt-
schülerinnen und -schüler ergibt sich zum einen daraus, dass diese auch in den 
folgenden Analysen als Vergleichsgruppen herangezogen werden. Wenngleich 
ein direkter Vergleich mit an Regelschulen unterrichteten Jugendlichen mit 
Förderschwerpunkt „Lernen“ ebenfalls gewinnbringend gewesen wäre, gibt es 
derzeit keine verfügbaren Daten, anhand derer ein solcher möglich wäre. Zum 
anderen sind Hauptschülerinnen und -schüler insofern eine gute Vergleichs-
gruppe, um den Effekt der Förderschule auf die Ausbildungschancen herauszu-
arbeiten, als dass auch sie familiär, schulisch und beim Übergang benachteiligt 
sind und davon auszugehen ist, dass es zwischen Förder- und Hauptschülerin-
nen und -schülern eine Überlappung z. B. hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft 
und ihrer Schulabschlüsse gibt. Im Gegensatz zu Förderschulen sind Haupt-
schulen jedoch Regelschulen und auch in anderen Merkmalen vergleichsweise 
nicht so stark abgehängt, wie im Folgenden herausgearbeitet wird.

b)	 welche Möglichkeiten die Berufsberatung hätte, die Benachteiligung der Ju-
gendlichen nach Verlassen der Schule zu kompensieren, fehlende notwendige 
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Ressourcen zur Verfügung zu stellen und so eine Integration in Berufsausbil-
dung zu ermöglichen. Aber auch welche Risiken bestehen, dass die Benach-
teiligung der Förderschülerinnen und -schüler durch mangelnden Zugang 
zu diesen Ressourcen fortgesetzt wird und Jugendliche in der Konsequenz 
möglicherweise aus dem Ausbildungssystem herausfallen.

c)	 Ferner wird eruiert, inwiefern divergierende Agency und Ressourcenausstat-
tungen zwischen Förderschülerinnen und -schülern bestehen können, die 
helfen den Übergang erfolgreich zu meistern und einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. Damit werden Erklärungen für die Intragruppenvarianz in den 
Übergängen sowie mögliche Gelingensbedingungen der Übergänge herge-
leitet. In diesem Zusammenhang wird auch diskutiert, mit Blick auf welche 
Ressourcen und Agency-Dimensionen die Jugendlichen die Möglichkeit ha-
ben, Faktoren schulischer Behinderung nachträglich  – z. B. durch den Be-
such einer Berufsvorbereitung oder aber auch den Besuch von Kursen oder 
Praktika – zu überwinden. Dies muss bei einer Untersuchung der Übergänge 
berücksichtigt werden, wenn nicht nur der direkte Übergang betrachtet wird, 
sondern auch Übergänge zu späteren Zeitpunkten – was notwendig ist, wie 
der Blick auf den Forschungsstand zeigte.

Der Aufbau der theoretischen Argumente entspricht damit der Vorbereitung und 
dem Aufbau der empirischen Kapitel, in denen zunächst die (schwierige) Aus-
gangslage von Förderschülerinnen und -schülern hinsichtlich ihrer Ressourcen und 
Agency beim Verlassen der Schule und dem Eintritt in den Ausbildungsmarkt mit 
der von Hauptschülerinnen und -schülern verglichen und der Effekt des Förder-
schulbesuchs auf die Ausbildungschancen untersucht wird. Anschließend wird die 
Nutzung der Entscheidungsspielräume in der Berufsberatung analysiert und eruiert, 
inwiefern sie die Benachteiligung der Jugendlichen kompensiert oder fortsetzt und 
so auf ihre Übergänge wirkt. Die dritte empirische Untersuchung widmet sich der 
Frage, inwiefern die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern 
durch divergierende Ressourcenausstattungen und Agency der Jugendlichen erklärt 
werden können. Zu prüfende Hypothesen oder theoretische Erwartungen, welche 
auf den folgenden Ausführungen basieren und sich deshalb in diesem Kapitel schon 
abzeichnen, werden am Anfang der jeweiligen empirischen Kapitel vorgestellt. Dies 
dient einer größeren Leserfreundlichkeit und dazu Redundanzen zu vermeiden.

5.1 � Geringe Agency aufgrund von Stigmatisierung und  
Cooling-Out

Betrachtet man Agency und Selbstselektionsprozesse beim Ausbildungszugang, 
gerät zunächst in den Blick, wie sich Jugendliche im Bewerbungsprozess ver-
halten. Der Forschungsstand verweist hier auf die Bedeutung der beruflichen 
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Aspirationen von Jugendlichen wie Zukunftspläne und Berufswünsche. Für 
das Finden eines Ausbildungsplatzes sind zudem Aktivität und Selbstbewusst-
sein gefordert. Jugendliche müssen aktiv nach Stellen suchen, sich auf diese be-
werben und sich dann im Auswahlgespräch selbstbewusst präsentieren können 
(siehe Abschnitt 4.3). Zugleich zeigte sich, dass sich benachteiligte Jugendliche 
oft gar nicht erst auf Ausbildungsstellen bewerben oder keinen Berufswunsch 
entwickeln (vgl. Dietz et al. 1997, S. 12; Pfahl 2004, S. 57 f.; Solga 2005, S. 157 f., 
Gaupp/Prein 2007, S. 37; Hofmann-Lun 2011, S. 131; Pfahl 2011, S. 209 f.; 
Holaschke 2015, S. 276). Ausschlaggebend für diese Selbstselektion sind aus the-
oretischer Sicht Prozesse der Subjektivierung und eine damit verknüpfte Identi-
tätsbeschädigung in der Schule (vgl. Pfahl 2011): Stigmatisierung sowie Cooling-
Out. Diese werden im Schulsystem durch „negative Selektionen“ ausgelöst, wie 
sie die Haupt- oder Förderschulzuweisung darstellt (vgl. Dietz et al. 1997, S. 77). 
An Schulen für den Förderschwerpunkt „Lernen“ sind sie im Vergleich zu Haupt-
schulen jedoch besonders ausgeprägt, da die Schulformenzuweisung zusätzlich 
mit dem Labeling einer „Lernbehinderung“ verknüpft ist. Was genau sich hinter 
diesen Prozessen verbirgt, wird im Folgenden erläutert.

Der Labeling-Ansatz wurde entwickelt von Cicourel und Kitsuse (1963, 
1974). Sie beschreiben, wie das Verhalten von Jugendlichen in Schulen vom dor-
tigen Personal zunächst typisiert wird und Jugendliche als Ergebnis dieses Pro-
zesses mit einem Etikett bzw. Label im Sinne einer Gruppenzugehörigkeit ver-
sehen werden. So werden sie etwa als „Streber“ oder „Faulenzer“, „Unruhestifter“ 
oder „Rowdy“ etikettiert (Cicourel/Kitsuse 1974, S. 364 f.). Die Labels beeinflus-
sen das Verhalten des Schulpersonals gegenüber den Schülerinnen und Schülern, 
etwa wenn diesen der Zugang zu bestimmten Kursen bzw. Schulformen erlaubt 
oder verwehrt wird, wodurch schulische Lern- aber auch Kontaktmöglichkei-
ten strukturiert werden. Somit können Labels weitreichende Konsequenzen für 
die weiteren Lebens- und Bildungsverläufe entwickeln. Für die Bewertung des 
Verhaltens eines Schülers oder einer Schülerin spielt nicht zuletzt sein oder ihr 
sozioökonomischer Hintergrund eine Rolle, wobei Jugendliche aus sozioökono-
misch höhergestellten Familien oftmals positiver eingeschätzt und gelabelt wer-
den (vgl. ebd.).

Ein Label, welches mit der Zuschreibung negativer Eigenschaften verknüpft 
ist, kann ein Stigma konstituieren. Ein Stigma ist laut Goffman (1963/1998, 
S. 10 f.) eine Eigenschaft, ein „Makel“, die eine Person in der Wahrnehmung an-
derer abwerten, also diskreditieren kann. Goffman (1963/1998, S. 10 f.) unter-
scheidet zwischen diskreditierten und diskreditierbaren Personen. Während das 
Stigma bei ersteren direkt sichtbar ist, ist es im zweiten Fall nicht sofort sichtbar, 
sondern kann erst in bestimmten Situationen erkannt werden und diskreditie-
rend wirken. Eine Eigenschaft ist jedoch nie an sich diskreditierend, sondern wird 
erst im Kontext sozialer Beziehungen und Verhältnisse als eine solche wahrge-
nommen (vgl. ebd.). Wird eine Person mit einem negativen Etikett versehen, das 
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für andere sichtbar ist, wird sie sozial diskreditiert und damit stigmatisiert. Das 
Individuum verliert seine vormals gesellschaftlich anerkannte Rolle, und sein 
Selbst wird in eine Krise gestürzt (vgl. Goffman 1952). Eine mit dem Rollenver-
lust verbundene Diskreditierung beschädigt zudem seine soziale Identität (vgl. 
Goffman 1963/1998). Daraufhin können Prozesse des „Cooling-Out“ ausgelöst 
werden, um eine solche Situation sozial zu entschärfen und beim Individuum 
Akzeptanz für die veränderte Situation und den Rollenverlust zu erzeugen. Co-
oling-Out bzw. Auskühlung bedeutet, dass sogenannte „Abkühlungsagenten“ auf 
den Plan treten, die es übernehmen, dem Individuum einen neuen Referenzrah-
men für die Redefinition seines Selbst und das Finden einer neuen Rolle anzu-
bieten. Basiert der Rollenverlust auf einem Stigma, wird die Person hierbei aller-
dings mit negativen sozialen Zuschreibungen konfrontiert. Dabei lernt sie, dass 
sie gemessen an den Normalitätserwartungen der Gesellschaft unzureichend ist, 
und beginnt, die negativen Zuschreibungen in ihre Selbstbeschreibung aufzu-
nehmen (vgl. ebd.; siehe auch Pfahl 2011).

Werden Jugendliche in der Schule aufgrund einer Etikettierung stigmatisiert 
und beinhaltet das Stigma Zuschreibungen und Verhaltenserwartungen, die 
Aktivität und Selbstbewusstsein im Bewerbungsprozess behindern, kann dies 
das Finden eines Ausbildungsplatzes (stark) erschweren (vgl. Pfahl 2011). Es ist 
ebenfalls möglich, dass sich Individuen weigern, ihre neue Rolle anzunehmen. 
In einem solchen Fall wird diese zwar nach außen hin akzeptiert, die Individuen 
wenden sich aber gleichzeitig von ihr ab, resignieren und identifizieren sich nicht 
mehr mit ihr (vgl. Goffman 1952, S. 459). Konkret könnte dies bedeuten, dass 
sich Jugendliche von ihrer Rolle als Schüler oder Schülerin abwenden, sich in der 
Schule nicht mehr engagieren und einbringen. Resignation kann sich bei Jugend-
lichen in Schulschwänzen und mangelnder Mitarbeit äußern, wodurch sie ihre 
Schulleistung (weiter) sabotieren, was sich in schlechten Noten auf dem Zeugnis 
manifestieren kann (vgl. Dietz et al. 1997, S. 77). Schlechte Noten können ferner 
die Auswahl durch Betriebe verhindern (siehe Abschnitt 5.3). Mit Blick auf Aus-
bildungschancen ist Resignation insofern wichtig, als dass mit Goffman (1952, 
S. 460) davon auszugehen ist, dass Individuen im weiteren Verlauf versuchen, 
die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Cooling-Out zu reduzieren. Hierzu ge-
hört, sich vor weiteren Rollenverlusten zu schützen, indem man sich gar nicht 
erst für bestimmte Rollen engagiert (vgl. ebd.). Dies kann dann z. B. dazu führen, 
dass Jugendliche sich nicht auf Ausbildungsstellen bewerben oder mit der Aus-
bildungssuche insofern gar nicht erst identifizieren, als dass sie keine Ausbil-
dungsaspirationen ausbilden.

Sowohl bei der Haupt- als auch Förderschulzuweisung ist davon auszugehen, 
dass Prozesse des Labeling mitentscheidend für die Schulformenzuweisung sind. 
Zum einen sind sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen 
überrepräsentiert (vgl. Solga/Wagner 2007). Zum anderen wurde bereits in der 
Einleitung (Kapitel 1) diskutiert, dass sozial benachteiligte Jugendliche aufgrund 

68



von ungleichen Bewertungsprozessen in Schulen im Vergleich zu nicht-benach-
teiligten Jugendlichen auch häufiger als sonderpädagogisch förderbedürftig eti-
kettiert werden, wobei ihre familiäre Benachteiligung noch stärker ausgeprägt 
ist als die von Hauptschülerinnen und -schülern (vgl. Gaupp/Prein 2007). Des 
Weiteren stellt sowohl der Besuch der Hauptschule als auch der Förderschule 
eine negative Selektion dar, die mit Stigmatisierung und Cooling-Out verbunden 
sein kann, und mit dem Verlust einer gesellschaftlich anerkannten Rolle einher-
geht. Basierend darauf wird ihre Handlungsfähigkeit und damit auch Agency am 
Übergang in die berufliche Ausbildung eingeschränkt (vgl. Pfahl 2012): Durch 
die schulische Selektion verlieren die Jugendlichen an Selbstbewusstsein, sie ha-
ben Schwierigkeiten, berufliche Aspirationen auszubilden und sehen aufgrund 
ihrer wahrgenommenen Chancenlosigkeit und Vorstellungen mangelnder Fä-
higkeiten davon ab, sich überhaupt auf Ausbildungsstellen zu bewerben.

Schülerinnen und Schüler von Förderschulen sind von den beschriebenen 
Prozessen jedoch vermutlich noch stärker betroffen als Hauptschülerinnen und 
-schüler: Zwar kann auch der Besuch der Hauptschule ein Stigma konstituieren. 
Für die Überweisung an die Förderschule werden Kinder und Jugendliche aber 
zusätzlich formal als „förderbedürftig“ im „Förderschwerpunkt Lernen“ und da-
mit als „lernbehindert“ etikettiert. Diese formale Etikettierung verstärkt die Stig-
matisierungsgefahren (vgl. Pfahl 2004, S. 29). Diskreditierend ist die Zuschrei-
bung der Lernbehinderung, da Schülerinnen und Schüler mit der Feststellung 
eines sonderpädagogischen Förderbedarfs von der Schule offiziell als negativ von 
der Norm abweichend eingestuft werden, als „auffällig“ oder „beeinträchtigt“ 
(Powell/Pfahl 2012, S. 727). Spätestens mit der Überweisung an die Förderschule 
und damit der Aussonderung aus der Regelschule wird das Etikett „Lernbehin-
derung“ zudem sozial sichtbar, und die Jugendlichen werden zu Diskreditierten. 
An der Förderschule übernehmen insbesondere die dort tätigen Sonderpäda-
gogen und -pädagoginnen die Rolle von Abkühlungsagenten. Sie machen den 
Schülerinnen und Schülern Deutungsangebote zu ihrer neuen Rolle als „Lern-
behinderte“ und „Förderschülerinnen und -schüler“, welche die Jugendlichen 
im Prozess der Stigmatisierung internalisieren: Entsprechend der institutiona-
lisierten Vorstellungen von Lernbehinderung beginnen sie sich selbst als wenig 
leistungsfähig, dumm und hilfsbedürftig wahrzunehmen, wodurch ihre Agency 
stark eingeschränkt wird (vgl. Pfahl 2011). Entsprechend zeigte sich, dass sich 
viele Jugendliche selbst dann nicht auf Ausbildungsplätze bewerben, wenn sie 
sich wünschen, eine Ausbildung zu machen (Wagner 2005, S. 198).

Mit Blick auf die Kompensationsmöglichkeiten der Berufsberatung wäre 
denkbar, dass die Beraterinnen und Berater den Jugendlichen Wege aufzeigen, 
wie sie trotz ihrer schwierigen Ausgangslage einen Ausbildungsplatz finden 
können, sie bei der Berufswahl unterstützen und zu Bewerbungen ermutigen. 
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass auch die Berufsberaterinnen und -berater 
als Abkühlungsagenten fungieren, welche versuchen, die Jugendlichen vor einem 
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weiteren Rollenverlust zu bewahren (vgl. Goffman 1952, S. 460). In diesem Fall 
würden sie ihnen von Bewerbungen abraten und direkt auf Berufsvorbereitun-
gen verweisen  – möglicherweise sogar spezielle Maßnahmen für „(Lern-)Be-
hinderte“. Positiv könnte sich wiederum die Teilnahme an einem Eignungstest 
der Berufsberatung auswirken, wenn dieser den Jugendlichen hilft, sich ihrer 
Stärken und Fähigkeiten bewusst zu werden. Allerdings ist auch denkbar, dass 
die Eignungstests eine zusätzliche Stigmatisierung bedeuten, wenn diese nicht 
(ausreichend) auf die Stärken der Jugendlichen abzielen, sondern vor allem ihre 
Defizite hervorheben, wie dies von Pfahl (2004) und Ginnold (2008) beschrie-
ben wird. Ferner könnte die Stigmatisierung durch eine erneute Etikettierung als 
„behindert“ im Sinne der Sozialgesetzgebung oder „nicht-geeignet“ fortgesetzt 
und möglicherweise gar verschärft werden.

Heterogenität in den Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und 
-schülern könnte damit erklärt werden, dass es trotz Stigmatisierung und Co-
oling-Out an Förderschulen Unterschiede in der Agency der Jugendlichen geben 
kann. Dies könnte z. B. auf Unterschiede in den Persönlichkeitsmerkmalen der 
Jugendlichen zurückgeführt werden, die in unterschiedlichen Verarbeitungs-
strategien der schulischen Behinderung resultieren. Mit Blick auf Selbstselektion 
geraten insbesondere Differenzen zwischen den Jugendlichen hinsichtlich der 
Stärke ihrer Stigmatisierung und ihres Auskühlens in den Fokus (vgl. Pfahl 2012, 
S. 430). Für ihre Handlungsfähigkeit am Übergang ist, wie beschrieben, rele-
vant, ob sie es schaffen, einen Berufswunsch aus dem eingegrenzten Spektrum 
an Berufen zu entwickeln, das für sie offensteht.20 Ferner ist zu erwarten, dass 
Jugendliche, die ihre Bewerbungen weiter streuen, bessere Chancen haben, einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Zudem kann es Unterschiede der wahrgenomme-
nen „Chancenlosigkeit“ geben.21 Zimmermann und Lex (2013, S. 28 f.) zeigen, 
dass etwa ein Drittel der Jugendlichen im Anschluss an die Schule direkt eine 
Ausbildung beginnen möchten. Entsprechend der in Abschnitt 4.3 präsentierten 
bisherigen Befunde könnten Ausbildungschancen bei diesen höher sein als bei 
anderen Jugendlichen. Darüber hinaus wird der Übergang in Ausbildung von 
familiären Ressourcen und Diskursen – also dem Sozialkapital – beeinflusst (vgl. 
Pfahl 2004, S. 207). Dies ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

20	 Besonders Mädchen stehen vor Herausforderungen, berufliche Aspirationen zu entwi-
ckeln. Dies kann damit begründet werden, dass frauentypische Berufe überwiegend im 
Schulberufssystem erlernt werden können, welche einen mittleren Schulabschluss voraus-
setzen. Da jedoch in den späteren Analysen keine Effekte der Interaktion von Geschlecht 
und Berufswunsch überprüft werden können, soll dieser Gedanke an dieser Stelle nicht 
weiterverfolgt werden.

21	 Möglicherweise hängt dies auch davon ab, welche anderen Rollen die Jugendlichen außer-
halb der Schule verinnerlicht und welche Vorstellungen sie von ihrem zukünftigen Selbst 
entwickelt haben (vgl. Hitlin/Elder 2007, S. 183). Da dies jedoch nicht Gegenstand der 
Untersuchung ist, soll dieser Gedanke hier nicht weiterverfolgt werden.
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5.2 � Geringes Sozialkapital aufgrund von familiärer 
Benachteiligung und schulischer Segregation

Auch Netzwerkressourcen, welche hier als Sozialkapital verstanden werden, 
haben sich als bedeutsam für das Finden eines Ausbildungsplatzes erwie-
sen (siehe Abschnitt 4.3). Es gibt verschiedene Ansätze, die erklären können, 
wie Sozialkapital auf Bildungs- und Berufschancen wirkt (vgl. Coleman 1988; 
Granovetter 1973; Bourdieu 1983). Alle diese Ansätze betonen, dass Sozialkapi-
tal in den sozialen Beziehungen einer Person liegt. Es basiert sowohl auf den in 
den Netzwerken von Personen vorhandenen Ressourcen als auch der Gruppen-
zugehörigkeit einer Person. Sozialkapital kann von Individuen eingesetzt wer-
den, um bestimmte Ziele zu erreichen und ist nicht zuletzt ein wichtiger Fak-
tor beim Bildungserwerb (Coleman 1988, S. 98, 101; Bourdieu 1983, S. 190 ff.). 
Nach Coleman kann Sozialkapital in Netzwerken 1. in Form von Informationen, 
2. Verpflichtungen sowie 3. Normen bestehen (vgl. Coleman 1988, S. 119). Da 
sich die Verfügbarkeit dieser drei Formen von Sozialkapital gut für die Erklärung 
von Ausbildungschancen eignet, sollen sie hier genauer beleuchtet werden:

Für Jugendliche sind nach Verlassen der Schule insbesondere Informatio-
nen über freie Ausbildungsstellen wichtig, die diese über ihre sozialen Netz-
werke erhalten können. Bezüglich des Zugangs zu Informationen muss mit 
Granovetter (1973) zwischen starken und schwachen Verbindungen zwischen 
Personen unterschieden werden. Die Stärke einer Verbindung ist eine Kombi-
nation aus der Zeit, die Individuen miteinander verbringen, ihrer emotionalen 
Intensität und Intimität im Sinne gegenseitigen Vertrauens ebenso wie der Rezi-
prozität der Beziehung (vgl. ebd., S. 1361). Als Beispiel nennt Granovetter (ebd., 
S. 1368) den Unterschied zwischen Freunden und Bekannten, wobei erstere star-
ke Verbindungen repräsentieren und letztere schwache. Für das Erlangen neuer 
Informationen eignen sich demnach besonders schwache Verbindungen. Dies 
liegt daran, dass sich Personen mit starken Verbindungen häufig sehr ähnlich 
sind und bereits so viel Zeit miteinander verbringen, dass über diese kaum neue 
Informationen erlangt werden können (ebd., S. 1362). Dagegen haben schwa-
che Verbindungen das Potenzial, verschiedene Netzwerke miteinander zu ver-
knüpfen und so neue Informationen verfügbar zu machen (ebd., S. 1364). Neue 
Informationen über freie Ausbildungsstellen würden demnach vor allem von 
Personen kommen, mit denen die Jugendlichen schwache Verbindungen haben. 
Allerdings zeigte sich in der bisherigen Forschung, dass schwache Verbindungen 
keine relevante Erklärungskraft für den Zugang zu Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen haben (vgl. Voss 2007, S. 333; Ulrich 2011, S. 13).

Auf der anderen Seite sind mit Coleman (1988) beim Bildungserwerb – wozu 
der Zugang zu Ausbildung gehört – insbesondere Zeit und Einsatz der Eltern für 
„intellektuelle Belange“ ihrer Kinder relevant (ebd., S. 109 f.). Dabei kann familiär 
vorhandenes soziales, kulturelles Kapital – also z. B. Bildung – in soziales Kapital 
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der Jugendlichen umgewandelt werden und sich positiv auf den Ausbildungszu-
gang auswirken (vgl. Bourdieu 1983). Die Umwandlung findet u. a. dadurch statt, 
dass Eltern Zeit in die Unterstützung ihrer Kinder im Bewerbungsprozess investie-
ren. Die Übertragung von sozialem Kapital der Eltern auf die Kinder funktioniert 
zudem über Verpflichtungskapital. Solches besteht, wenn z. B. eine Person einer an-
deren einen Gefallen schuldet (Coleman 1988: 102). Beim Ausbildungszugang kann 
Verpflichtungskapital eine Rolle spielen, wenn Bekannte oder gar Arbeitgeberinnen 
und -geber der Eltern Jugendliche als Lehrlinge aufnehmen. Gleichzeitig bürgen 
die Eltern dafür, dass die Jugendlichen sich in der Ausbildung anstrengen und Ein-
satz zeigen und verleihen ihren Kindern somit „Kreditwürdigkeit“ (Bourdieu 1983, 
S. 191). Seyfried (2006, S. 35) zeigte, dass Empfehlungen von Familienmitgliedern, 
Nachbarn und Freunden eine zentrale Rolle für Betriebe bei der Einstellung Gering-
qualifizierter spielen. Des Weiteren spielen familiäre Normen eine wichtige Rolle 
für den Übergang. Sozialkapital in Form von Normen kann entweder internalisiert 
werden oder im Netzwerk durch externe Anreize oder Sanktionen durchgesetzt 
werden und so Handlungen steuern (vgl. Coleman 1988, S. 105). Dies wäre beim 
Ausbildungszugang relevant, wenn Bildung und das Finden eines Ausbildungsplat-
zes im sozialen Umfeld der Familie eines oder einer Jugendlichen als außerordent-
lich wichtig betrachtet werden und der oder die Jugendliche sich deshalb besonders 
anstrengt, einen Ausbildungsplatz zu finden und sich vielfach bewirbt.

An Förder- und Hauptschulen befinden sich Jugendliche überwiegend in ei-
nem sozial sehr homogenen Umfeld. Sie kommen dort nur mit solchen Jugend-
lichen in Kontakt, die den gleichen „Typisierungen“ (Cicourel und Kitsuse 1974, 
S. 368) unterworfen sind  – vorwiegend anderen sozial Benachteiligten. Die 
„soziale Verarmungsthese“ besagt vor diesem Hintergrund, dass durch das 
Schrumpfen der Hauptschulen Jugendliche an diesen Schulen nur noch über 
sehr geringe schulische, aber auch familiäre Netzwerkressourcen verfügen, die 
selten Informationen über freie Ausbildungsstellen oder Verpflichtungskapital 
bieten (vgl. Solga/Wagner 2007, S. 187 f.). Darüber hinaus ist davon auszuge-
hen, dass die Eltern der Jugendlichen selbst nur wenig Wissen über den Aus-
bildungsmarkt haben und daher ihre Möglichkeiten begrenzt sind, sich im 
Bewerbungsverfahren einzusetzen, und so zum Gelingen der Ausbildungsplatz-
suche beizutragen. Pfahl (2004, S. 61) berichtet, dass ein substantieller Anteil an 
Förderschülerinnen und -schülern niemanden hat, der sie im Bewerbungspro-
zess unterstützt. Gleichzeitig sind aus Sicht der Jugendlichen insbesondere Eltern 
die wichtigsten Ratgeber für den Bewerbungsprozess (Gaupp/Prein 2007, S. 27). 
Ferner gibt es Hinweise darauf, dass die Bildungsdiskurse in den Familien nur 
wenig ausgeprägt sind, da die Jugendlichen oft nicht mal den Bildungsabschluss 
ihrer Eltern benennen können. Dieser Befund verweist auf eine geringe norma-
tive Bedeutung von Bildung in der Familie (vgl. Solga 2004, S. 47).

Auch in diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass die Förder-
schülerinnen und -schüler im Vergleich zu Hauptschülerinnen noch zusätzlich 
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benachteiligt sind. Wie aus dem Forschungsstand bekannt, sind die Eltern von 
Förderschülerinnen und -schülern z. B. noch häufiger als die von Hauptschü-
lerinnen und -schülern erwerbslos (vgl. Gaupp/Prein 2007, S. 16). Vor diesem 
Hintergrund ist anzunehmen, dass zum einen das familiäre Sozialkapital noch 
geringer ist als das von Hauptschülerinnen und -schülern. Ferner ist zu erwar-
ten, dass durch die Zusammensetzung der Schülerschaft an Förderschulen auch 
die schulischen Lernumwelten noch stärker sozial verarmt sind, was sich negativ 
auf das verfügbare Sozialkapital auswirkt, über das zum Beispiel Informationen 
über freie Ausbildungsstellen erlangt werden können. Auf der anderen Seite er-
halten die Jugendlichen an der Förderschule aufgrund der besseren Ausstattung 
mit Lehrerwochenstunden möglicherweise zusätzliche Unterstützungsangebote 
für den Berufsfindungsprozess, welche eine kompensierende Wirkung auf das 
geringe Sozialkapital der Schülerinnen und Schüler haben können.

Im Zusammenhang mit sozialem Kapital und Informationsmöglichkeiten 
sind die Kompensationsmöglichkeiten der Berufsberatung recht offensichtlich. 
Mit Imdorf (2005, S. 131) kann vermutet werden, dass Berufsberaterinnen und 
-berater als Teil eines „institutionalisierten Netzwerks“ fungieren können, wel-
ches das Potential hat, z. B. eingeschränkte informelle soziale Netzwerke zumin-
dest teilweise zu kompensieren und so die Integration in den Ausbildungsmarkt 
zu erleichtern. Den Mangel an Informationen könnten die Berufsberater und 
-beraterinnen ausgleichen, indem sie die Jugendlichen über freie Ausbildungs-
stellen informieren. Ferner könnten sie Anreize und Erwartungen an die Jugend-
lichen stellen, dass sich diese auf Ausbildungsstellen bewerben. Ob dies geschieht, 
hängt jedoch zum einen davon ab, ob die Jugendlichen als „geeignet“ klassifiziert 
und in den Bewerberpool aufgenommen werden. Ferner besteht die bereits im 
Zusammenhang mit Cooling-Out benannte Gefahr, dass die Beraterinnen und 
Berater – sofern sie davon ausgehen, dass die Jugendlichen keinen Ausbildungs-
platz bekommen können – diese vor einem erneuten Scheitern bewahren wollen 
und ihnen von Bewerbungen abraten und keine Ausbildungsstellen vermitteln.

Die Heterogenität in den Übergängen könnte durch Unterschiede in der 
Ausstattung mit Sozialkapital erklärt werden. So können die Jugendlichen wahr-
scheinlich auf eine unterschiedlich gute familiäre Ausstattung mit kulturellem 
und sozialem Kapital zurückgreifen: Eltern, die erwerbstätig sind und in qua-
lifizierten Tätigkeiten arbeiten, haben möglicherweise Verpflichtungskapital, 
über das die Jugendlichen eine Anstellung im selben Unternehmen oder in dem 
eines oder einer Bekannten bekommen können. Dies, ebenso wie ein höheres 
Bildungsniveau der Eltern, geht zudem wahrscheinlich mit besseren Möglich-
keiten der Unterstützung im Bewerbungsprozess einher.22 Darüber hinaus 

22	 In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise darauf, dass Jugendliche mit Migrationshinter-
grund mit Blick auf ihr familiäres Sozialkapital noch zusätzlich benachteiligt sind (vgl. z. B. 
Beicht/Granato 2009). Da jedoch in den späteren Analysen keine Effekte der Interaktion 
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könnte es Unterschiede zwischen Jugendlichen darin geben, wie viele Kontakte 
sie haben, durch die sie wertvolle Informationen über freie Ausbildungsplätze 
erlangen können. Für Hauptschülerinnen und -schüler hat sich ferner gezeigt, 
dass die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, besser sind, wenn die 
Jugendlichen (mindestens) ein Praktikum absolviert haben. In dessen Rahmen 
können sie wichtige Kontakte knüpfen sowie ihre Fähigkeiten unter Beweis stel-
len und damit der Diskreditierung durch Arbeitgeberinnen und -geber (siehe 
Abschnitt 5.3) entgegenwirken (vgl. Solga/Kohlrausch 2013). Ferner ist denkbar, 
dass es Unterschiede zwischen den Jugendlichen darauf basierend gibt, wie gut 
sie in der Schule auf den Übergang vorbereitet wurden.

5.3 � Geringes Humankapital und negative Signale 
als Hindernisse in den Auswahlprozessen durch 
Arbeitgeberinnen und -geber

Aber nicht nur Prozesse, die sich auf der Seite der Jugendlichen manifestieren, 
müssen betrachtet werden. Ausbildungsmärkte sind schließlich Matching-Märk-
te, in denen Jugendliche mit freien Ausbildungsstellen gematcht werden (vgl. 
Sørensen/Kalleberg 1981). Eine wichtige Determinante für den Zusammenhang 
zwischen schulischer Bildung und Arbeitsmarktpositionen sind damit die Aus-
wahlprozesse von Arbeitgeberinnen und -gebern (vgl. Bills 2003, S. 442). Hier 
werden drei zentrale Erklärungsansätze für diese und die daraus entstehenden 
Erwerbschancen von unterschiedlichen Bildungsgruppen vorgestellt: Human-
kapital, Weiterentwicklungen der Humankapitaltheorie wie Signaling und das 
Warteschlangenmodell sowie statistische Diskriminierung und Diskreditierung. 
Für die auf der Humankapitaltheorie beruhenden Ansätze ist zentral, dass sie 
davon ausgehen, dass Arbeitgeberinnen und -geber Arbeitskräfte basierend auf 
Informationen über Fähigkeiten in Bildungszertifikaten auswählen, wobei die 
Personen mit den größeren Fähigkeiten eher ausgewählt werden. Für den Aus-
bildungszugang sind demnach insbesondere die Fähigkeiten der Jugendlichen 
ausschlaggebend. Auf der anderen Seite betont der Ansatz der statistischen Dis-
kriminierung, dass der Zugang zu Arbeitsplätzen auch von Stereotypen beein-
flusst wird, weshalb manche Gruppen geringere Chancen haben. Der Diskre-
ditierungsansatz geht über diese Annahme noch hinaus und konstatiert, dass 
bestimmte Personengruppen aufgrund normativer Annahmen von Arbeitgebe-
rinnen und -gebern vollständig vom Zugang zu Arbeitsplätzen ausgeschlossen 
werden.

von Migrationshintergrund und Sozialkapital überprüft werden können, soll dieser Ge-
danke an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden.
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Aus der Perspektive der Humankapitaltheorie wird Bildung als Prozess be-
trachtet, in dem sich Individuen Fähigkeiten aneignen und in ihr Humankapital 
investieren. Im Rahmen meritokratischer Auslese erwerben demnach die fä-
higsten Individuen die höchste Bildung (vgl. Becker 1962; siehe auch Bills 2003, 
S. 444). Unterschiede im Humankapital führen dann zu solchen in der Produkti-
vität. Schulische Bildung umfasst „allgemeines Humankapital“, welches im Beruf 
durch „spezifisches Humankapital“ erweitert werden kann (vgl. Becker 1975). 
In der Humankapitaltheorie nach Becker (1975) wird darauf aufbauend ange-
nommen, dass Arbeitgeberinnen und -geber rational handeln und Arbeitskräfte 
danach auswählen, wie produktiv sie sind. Unterschiede in den Erwerbschancen 
unterschiedlicher Bildungsgruppen sind damit das Ergebnis von divergierenden 
Ressourcen im Sinne von Fähigkeiten und korrespondierenden Produktivitäts-
niveaus, die entsprechend differenziell entlohnt werden (vgl. Solga 2005, S. 61). 
Mit der Humankapitaltheorie wäre anzunehmen, dass Arbeitgeber und -ge-
berinnen insbesondere die Jugendlichen als Auszubildende auswählen, die die 
größten Fähigkeiten haben. Die Humankapitaltheorie hat jedoch viel Kritik her-
vorgerufen. Insbesondere ihre unrealistischen Grundannahmen standen dabei 
im Fokus. Zentral ist die Kritik an der Vorstellung, dass auf Arbeitsmärkten voll-
ständiger Wettbewerb und vollständige Information bestünden (vgl. Bills 2003, 
S. 444). Diese Annahme kann allein deshalb nicht aufrechterhalten werden, weil 
z. B. Fähigkeiten und Produktivität von Arbeitgebern vor der Auswahl oftmals 
nicht direkt beobachtet werden können (Spence 1973, S. 356). Entsprechend 
zeigte sich sowohl bei Protsch und Dieckhoff (2011) als auch bei Solga und Kohl-
rausch (2013), dass kognitive Fähigkeiten bei Hauptschülerinnen und -schülern 
keinen Einfluss auf die Ausbildungschancen hatten, sofern sie nicht von Arbeit-
geberinnen und -gebern z. B. anhand von Schulnoten beobachtet werden konn-
ten. Aber auch die Einsicht in die Bedeutung des sozialen Hintergrunds für den 
Bildungserfolg stellt die Vorstellung meritokratischer Auslese infrage (vgl. Deut-
sches PISA-Konsortium 2003; siehe auch Protsch 2014, S. 72).

Wichtige Hinweise zum Zusammenhang von Personenmerkmalen, Bil-
dungszertifikaten und Ausbildungszugang liefern vor diesem Hintergrund 
Weiterentwicklungen der Humankapitaltheorie: Theorien der statistischen 
Diskriminierung (Phelps 1972), des Screening (Arrow 1973; Stiglitz 1975) und 
Signaling (Spence 1973) sowie das Warteschlangenmodell (Thurow 1975; siehe 
auch Bills 2003, S. 448; Solga 2005, S. Teil II). Sie gehen davon aus, dass Arbeit-
geberinnen und -geber auf sogenannte screening devices zurückgreifen, um 
die fähigsten und produktivsten Bewerber und Bewerberinnen auszuwählen 
(Stiglitz 1975, S. 283). Spence (1973) unterscheidet hier zwischen veränderlichen 
Personenmerkmalen, die er Signale nennt und nicht-veränderlichen Merkmalen 
wie Geschlecht oder Alter, die er Indizes nennt. Welche Merkmale Arbeitgeber 
und -geberinnen heranziehen, hängt von ihren Erfahrungen ab. Aufgrund die-
ser entwickeln sie wahrscheinlichkeitstheoretische Annahmen darüber, welche 
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Personengruppen die größten Fähigkeiten haben und deshalb als Arbeitneh-
mer oder Arbeitnehmerinnen vorzuziehen sind. Aufgrund dieser Annahmen 
beginnen sie dann, gegen die anderen Gruppen (statistisch) zu diskriminieren 
(Phelps 1972; Spence 1973, S. 357). Ein besonders geeignetes Signal für die pro-
duktivsten Arbeitskräfte sind demnach Bildungszertifikate (Thurow 1975, S. 87). 
Dies liegt laut Arrow (1975) zum einen daran, dass das Bildungssystem als Filter 
für die Individuen mit den größten Fähigkeiten funktioniert. Zum anderen, dass 
Individuen sich die Erträge für ihre Bildungsinvestitionen sichern wollen und 
Arbeitgeberinnen und -gebern daher Informationen über ihre Fähigkeiten zur 
Verfügung stellen (vgl. Stiglitz 1975, S. 287).

Da viele Fähigkeiten jedoch erst on-the-job erlernt werden, ziehen Arbeit-
geberinnen und -geber laut Thurow (1975, S. 86) Hintergrundmerkmale einer 
Person vor allem heran, um ihre Lernfähigkeit (trainability) einzuschätzen 
und danach Arbeitskräfte auszuwählen. Schließlich beeinflusst die Lernfähig-
keit, wie hoch die Kosten sind, die für die Einarbeitung einer Person entstehen. 
Diese Kosten wollen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber möglichst gering hal-
ten. Hierfür sortieren sie die Bewerberinnen und Bewerber in einer Arbeits-
kräfteschlange, wobei die Individuen mit den geringsten wahrgenommenen 
Trainingskosten ganz vorne in der Schlange stehen. Neben Fähigkeiten signa-
lisieren diese auch die Arbeitstugenden (industrial discipline) einer Person wie 
z. B. Pünktlichkeit, die am Arbeitsplatz schwer vermittelt werden können (vgl. 
Thurow 1975, S. 88).

Im Gegensatz zur Humankapitaltheorie, in der Erwerbschancen absolut von 
Produktivitätsunterschieden bestimmt werden, stellt das Modell der Arbeits-
kräfteschlange die relativen Beschäftigungschancen in den Vordergrund, die 
sich aus dem Rang in der Bewerberschlange ergeben.23 Die Annahme, dass Aus-
bildungschancen von den Fähigkeiten der Jugendlichen abhängen, wie es in 
der Humankapitaltheorie vermutet wird, ist damit nicht grundsätzlich infrage 
gestellt. Das Modell der Arbeitskräfteschlange ergänzt diese Sichtweise jedoch 
um den Aspekt, dass die Chancen auch davon abhängen, welche und wie vie-
le Jugendliche sich auf Ausbildungsstellen bewerben (vgl. Thurow 1975, S. 87). 
Dies wird sowohl durch das örtliche Bildungsangebot als auch durch die lokalen 
Arbeitsmarktbedingungen und damit die Ausbildungsmöglichkeiten beeinflusst. 
Bildung als besonders wichtiges Signal ist damit ein positionales Gut, dessen Be-
deutung für den Arbeitsmarkterfolg auch von den Charakteristika der anderen 
Bewerber und Bewerberinnen abhängt (vgl. Solga 2005, Teil III).24

23	 Individuen zeichnen sich z. B. dadurch aus, dass sie unterschiedliche Trainingskosten für 
unterschiedliche Jobs haben. Deshalb können Personen bei unterschiedlichen Berufen an 
verschiedenen Stellen in der Bewerberschlange platziert werden (Thurow 1975, S. 87).

24	 Aber nicht nur Arbeitgeber und -geberinnen bringen Arbeitskräfte in eine Warteschlange. 
Auch Arbeitnehmerinnen und -nehmer sortieren vorhandene Arbeitsplätze in eine Rang-
folge und konkurrieren um die attraktiveren Arbeitsplätze (Reskin/Roos 1990). Je nach 
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Darüber hinaus ist es möglich, dass Arbeitgeberinnen und -geber aufgrund 
von Stereotypen Personen mit bestimmten Merkmalen grundsätzlich am hin-
teren Ende der Arbeitskräfteschlange platzieren oder gar vollständig von die-
ser ausschließen (vgl. Thurow 1975, S. 174).25 Der Diskreditierungsansatz geht 
noch über den der statistischen Diskriminierung hinaus und stellt die Funktion 
von Bildung als sozialer Norm für die Erklärung der Bedeutung von Bildungs-
zertifikaten für den Ausbildungszugang in den Vordergrund (vgl. Solga 2005). 
Collins (1979) betont, dass Arbeitgeberinnen und -geber nicht die produktivs-
ten Bewerberinnen und Bewerber auswählen. Vielmehr erfolgt die Selektion 
basierend auf gesellschaftlich geteilten normativen Vorstellungen davon, in 
welchem Verhältnis Bildungszertifikate zu Arbeitsmarktpositionen stehen soll-
ten (vgl. Collins 1979; siehe auch Bills 2003, S. 452). Die Diskreditierungsthese 
bezieht sich konkret darauf, wie die Arbeitsmarktchancen Geringqualifizierter 
durch solche institutionalisierten normativen Vorgaben hervorgebracht werden: 
Im Zuge der Bildungsexpansion wurde die Gruppe derer, die über keinen oder 
maximal einen Hauptschulabschluss verfügen, immer kleiner. Im Ergebnis sind 
fehlende oder geringe Bildungsabschlüsse mit einer normativen Abwertung bzw. 
einem Stigma verbunden. Personen, die über ein derartig geringes Bildungsni-
veau verfügen, werden daher von Arbeitgeberinnen und -gebern grundsätzlich 
als nicht ausbildungsfähig betrachtet und – unabhängig von ihren eigentlichen 
Fähigkeiten sowie regionalen Arbeitsmarktgegebenheiten – vollständig aus der 
Bewerberschlange aussortiert:

„Die Ranking-Prozesse tragen also für gering qualifizierte Personen zunehmend den 
Charakter von Sorting-out-Prozessen. Die mit diesem Label markierten Personen gel-
ten als ‚nicht beschäftigungsfähig‘ oder bestenfalls nur für Arbeitsplätze mit geringen 
und geringsten Anforderungen als beschäftigungsfähig.“ (Solga 2005, S. 108 ff.)

Mit Blick auf die genannten Prozesse sind Förder- und Hauptschülerinnen 
und -schüler beim Übergang in die Berufsausbildung benachteiligt: Die Vor-
aussetzungen, an diesen Schulformen ein hohes Humankapital zu erwerben, 

Ausstattung mit Humankapital, Signalen und Indizes müssen sie ihr Suchverhalten anpas-
sen (vgl. Protsch 2014, S. 73).

	 	� „As a result the best jobs go to the most preferred workers, and less attractive jobs go 
to workers lower in the labor queue; bottom-ranked workers may go jobless, and the 
worst jobs may be left unfilled.“ (Reskin/Roos 1990, S. 30)

	 Jugendliche stehen damit vor der Herausforderung Berufswünsche zu entwickeln, die rea-
lisierbar sind (vgl. Dombrowski 2015). Die Entwicklung von Berufswünschen sowie in wel-
chem Arbeitsmarktsegment sich Jugendliche bewerben, sind nicht Teil der anschließenden 
Untersuchung, weshalb dies hier nicht weiter ausgeführt wird.

25	 Beispielsweise tendieren sie aufgrund von Stereotypen über geschlechtsspezifische Pro-
duktivität dazu, Männer bei der Auswahl zu bevorzugen (vgl. Reskin/Roos 1990, S. 38).
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sind im Vergleich zu anderen Schulformen gering. Dies liegt sowohl an Pro-
zessen, die mit der schulischen Segregation als auch der Etikettierung als 
Haupt- und Förderschülerin bzw -schüler zusammenhängen. Basierend auf 
der Zuweisung zu den beiden niedrigsten Schulformen kann es von Seiten 
der Lehrer zu einem „didaktischen Reduktionismus“ (Wocken 2005, S. 62) 
kommen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre 
Leistungserwartungen und -anforderungen verringern. Des Weiteren können 
die Schülerinnen und Schüler mit (negativ) verzerrten Bewertungen konfron-
tiert werden, die sie weiter benachteiligen (vgl. Wocken 2007, S. 55 f.). Dies in 
Kombination mit der sozialen Homogenität der Schülerschaft an Haupt- und 
Förderschulen führt dort zu sehr anregungsarmen Lernumwelten (vgl. Solga/
Wagner 2007; Powell 2011). In der Konsequenz können die Leistungspoten-
ziale der Schülerinnen und Schüler nicht ausgeschöpft werden. Diese Aussage 
wird gestützt durch die Schlussfolgerung von Dumont et al. (2013). In ihrem 
Forschungsüberblick über Untersuchungen der letzten 20 Jahre kommen sie 
zu dem Ergebnis, dass

„[…] Schülerinnen und Schüler, die von einer sozial besser gestellten Schülerschaft 
umgeben sind, bessere Schulleistungen aufweisen und mehr dazu lernen als Schüle-
rinnen und Schüler, die sich in einer Gruppe mit Kindern und Jugendlichen aus sozial 
schwachen Familien befinden“ (ebd., S. 168).

Zugleich ist anzunehmen, dass Förderschülerinnen und -schüler mit Blick 
auf die Auswahlprozesse der Arbeitgeber noch stärker benachteiligt sind als 
Hauptschülerinnen und -schüler: Zum einen ist davon auszugehen, dass das 
Humankapital der Jugendlichen noch geringer ist. Dies liegt daran, dass die 
Lernumwelten durch die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft, die be-
reits in den vorangegangenen Abschnitten diskutiert wurde, mutmaßlich noch 
anregungsärmer sind. Zudem ist zu erwarten, dass die Etikettierung von Ju-
gendlichen als „lernbehindert“ zu noch geringeren Leistungserwartungen und 
schlechteren Bewertungen der Lehrerinnen und Lehrer führt. Darüber hin-
aus sind aber auch die Lehrpläne an Förderschulen im Vergleich zu Haupt-
schulen reduziert, was sich negativ auf die Intelligenzentwicklung auswirken 
kann (vgl. Wocken 2000). Zusätzlich zum geringeren Humankapital ist für 
die Benachteiligung beim Ausbildungszugang ausschlaggebend, dass Förder-
schülerinnen und -schüler mit „Lernbehinderung“ an ihren Schulen oft ma-
ximal den Hauptschulabschluss erwerben können. Faktisch verlassen sie die 
Schule überwiegend nur mit einem Abschluss der Förderschule „Lernen“ oder 
vollständig ohne Abschluss (vgl. Statistisches Bundesamt 2016; Wagner 2005, 
S. 23 f.). Zwar sind Jugendliche mit Hauptschulabschluss insgesamt damit kon-
frontiert, am Ende der Bewerberschlange platziert zu werden. Aufgrund ihres 
geringen Abschlusses sind sie zudem davon bedroht, vollständig aus der Be-
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werberschlange ausgeschlossen zu werden (vgl. Protsch 2014). Dies kann noch 
verstärkt werden, wenn dieser an einer Förderschule erworben wurde, was aus 
dem Zeugnis erkennbar sein kann. Insbesondere der Förderschulabschluss 
und der mit diesem verknüpfte Begriff der „Lernbehinderung“ signalisiert den 
Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen jedoch eine sehr geringe trainability und 
entsprechend hohe Trainingskosten. Imdorf (2007, S. 166) fand basierend auf 
Experteninterviews mit Betrieben heraus, dass diese Jugendliche, bei welchen 
in der Schule ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, als 
Auszubildende ablehnen, weil sie davon ausgehen, dass sie den Anforderungen 
in der Berufsschule nicht gewachsen sind.

„Die Sonderschule erhält und verstärkt die soziale Benachteiligung, und sie drückt 
den Jugendlichen den ‚amtlichen Stempel‘ des Defizienten auf.“ (Marquardt 1977, 
S. 37)

Die Möglichkeiten der Berufsberatung auf das Humankapital bzw. die Fähig-
keiten der Förderschülerinnen und -schüler bei Verlassen der Schule einzu-
wirken und ihnen so den Übergang in eine Ausbildung zu erleichtern, sind 
als gering einzuschätzen. Allerdings könnten sie durch die Bereitstellung von 
Unterstützungsleistungen (siehe Abschnitt 3.3) für das Absolvieren der Be-
rufsausbildung die Hemmschwelle von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
senken, auch solche Jugendliche als Auszubildende aufzunehmen, die auf-
grund ihrer Abschlüsse hohe Ausbildungskosten vermuten lassen. Sofern die 
Jugendlichen von den Betrieben diskreditiert und aus der Bewerberschlange 
ausgeschlossen werden, hat die Berufsberatung zudem die Möglichkeit, ih-
nen außerbetriebliche Ausbildungsstellen zu finanzieren. Gleichzeitig besteht 
aber auch das Risiko einer Diskriminierung bis hin zur Diskreditierung der 
Förderschülerinnen und -schüler durch die Berufsberatung, wenn diese als 
nicht-geeignet klassifiziert und somit auch vom Bewerberpool der BA aus-
geschlossen werden. Denkbar wäre auch, dass die Berufsberaterinnen und 
-berater es – wie der Forschungsstand in Abschnitt 4.2 vermuten lässt – vor-
ziehen, die Jugendlichen zunächst in Berufsvorbereitungsmaßnahmen zu 
überweisen, in denen sie schulische Defizite aufarbeiten und höhere Schul-
abschlüsse erwerben sollen. In diesem Fall würden die Chancen der Jugend-
lichen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, allerdings nur dann verbessert, 
wenn die schulischen Defizite in der Berufsvorbereitungsmaßnahme auf-
gearbeitet, Abschlüsse nachgemacht und im Anschluss an das Absolvieren 
einer solchen Maßnahme tatsächlich Ausbildungsstellen vermittelt würden. 
Ob insbesondere letzteres tatsächlich erfolgt, muss vor dem Hintergrund des 
Forschungsstandes zum Übergangssystem zumindest als fraglich bezeichnet 
werden (siehe Abschnitt 2.2). Sollte es gelingen, würde die Berufsberatung 
mit dieser Strategie zudem nicht zu direkten, sondern eher zu nachträglichen 
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Übergängen in Ausbildung beitragen. Ferner könnte die Überweisung in Be-
rufsvorbereitungen zu einer Fortsetzung der Stigmatisierung und weiteren 
Auskühlung führen  – insbesondere, wenn es sich wiederum um spezielle 
Berufsvorbereitungen für Jugendliche mit Behinderung handelt. Vor diesem 
Hintergrund ist derzeit nicht eindeutig festzulegen, ob es sich bei der Über-
weisung in Berufsvorbereitungsmaßnahmen um eine Kompensation oder 
Fortsetzung der Benachteiligung handelt.

Erklärungsmöglichkeiten für die Heterogenität der Übergänge von För-
derschülerinnen und -schülern könnten in den Ressourcen der Jugendlichen 
bestehen, hier verstanden als Fähigkeiten bzw. Humankapital sowie Signa-
len – sofern ehemalige Förderschülerinnen und -schüler nicht von Diskredi-
tierungsprozessen betroffen sind, die verhindern, dass sie überhaupt in die Ar-
beitskräfteschlange aufgenommen werden. Ein höheres Humankapital würde 
es einigen erlauben, doch einen Ausbildungsplatz zu erlangen. Ferner bestehen 
Unterschiede zwischen den Jugendlichen, wie stark ihre signalisierte „trainabi-
lity“ durch den Förderschulbesuch eingeschränkt ist. Beides kann auch durch 
Schulstrukturen bedingt sein, da in einigen Bundesländern neun und in an-
deren zehn Schuljahre an Förderschulen vorgesehen sind. Ein zusätzliches 
Schuljahr könnte sich in besseren Ausbildungschancen niederschlagen, da die 
Jugendlichen möglicherweise mehr Fähigkeiten haben oder mindestens signa-
lisieren können.26 Ferner ist wahrscheinlich relevant, ob Jugendliche einen För-
der- oder Hauptschulabschluss erwerben. Dabei ist anzunehmen, dass Jugend-
liche mit einem Abschluss der Förderschule oder vollständig ohne Abschluss 
einem höheren Diskreditierungsrisiko ausgesetzt sind als solche mit Haupt-
schulabschluss. Erwerben Jugendliche ohne Abschluss oder mit Förderschul-
abschluss zudem nachträglich einen Hauptschulabschluss (z. B. in einer Be-
rufsvorbereitungsmaßnahme), könnte dies das Finden einer Ausbildungsstelle 
nachträglich erleichtern, wenngleich Solga (2004, S. 53) darauf hinweist, dass 
ein nachgeholter Abschluss das Risiko, keinen Ausbildungsplatz zu erlangen, 
nicht vollständig zu kompensieren vermag. Ferner bedeuten bzw. signalisieren 
möglicherweise bessere Zeugnisnoten eine größere Lernfähigkeit, höhere Pro-
duktivität sowie Anstrengungsbereitschaft und können so Ausbildungschancen 
verbessern.

In den vorherigen Abschnitten wurden drei zentrale Bündel von Mecha-
nismen herausgearbeitet, die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen 

26	 Ferner hängen die individuellen Ausbildungschancen möglicherweise von den regionalen 
Strukturen des Ausbildungsmarktes ab. Gibt es ein geringes Angebot an Ausbildungsplatz-
bewerbern, verbessern sich die relativen Chancen der Förderschülerinnen und -schüler, 
einen Ausbildungsplatz zu erhalten.
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beeinflussen: 1. geringe Agency aufgrund von Stigmatisierung und Cooling-
Out, 2. geringes Sozialkapital aufgrund von familiärer Benachteiligung und 
schulischer Segregation sowie 3. geringes Humankapital und negative Signale 
als Hindernisse in den Auswahlprozessen von Arbeitgeberinnen und -gebern. 
Es wurde diskutiert, welche Agency-Faktoren und Ressourcen sich positiv auf 
die Ausbildungschancen auswirken und erläutert, inwiefern sowohl Haupt- als 
auch Förderschülerinnen und -schüler durch ihre familiäre Benachteiligung 
und den Besuch der jeweiligen Schulform beim Ausbildungszugang benachtei-
ligt sind. Darauf aufbauend wurde dann erläutert, wieso zu erwarten ist, dass die 
auf der Agency und den Ressourcen basierenden Ausbildungschancen von För-
derschülerinnen und -schülern auch im Vergleich zu Jugendlichen von Haupt-
schulen noch geringer sind, wodurch ihre Ausbildungschancen noch stärker 
eingeschränkt werden. Als ausschlaggebend hierfür wurden die an Förder-
schulen vorherrschenden Strukturen sowie die mit der Förderschulzuweisung 
verbundenen Etikettierungs- und Segregationsprozesse betrachtet, welche sich 
nachteilig auf die Ressourcenausstattung und die Agency auswirken können. 
Ferner wurde eruiert, inwiefern die Berufsberatung die Möglichkeit hat, auf 
diese Benachteiligungsfaktoren am Übergang einzuwirken und sie (zumindest 
teilweise) zu kompensieren, indem sie Ressourcen bereitstellt. Aber auch welche 
Gefahren bestehen, dass die Benachteiligung der Schülergruppe im Rahmen der 
Berufsberatung fortgesetzt wird. Zudem wurde erörtert, wie die Heterogenität 
in den Übergängen erklärt werden könnte. Als ausschlaggebend zeigten sich aus 
theoretischer Sicht divergierende Agency und Ressourcenausstattungen. Ferner 
gelingt es den Jugendlichen möglicherweise in unterschiedlichem Maße, nach 
Verlassen der Schule (z. B. in Berufsvorbereitungen) benachteiligende Faktoren 
aufzuheben. Durch beides können theoretisch negative Konsequenzen des Be-
suchs der Förderschule kompensiert werden und Jugendliche die Möglichkeit 
bekommen, wider Erwarten erfolgreich zu sein (Schoon/Lyons-Amos 2016, 
S. 13). Die zentralen Erkenntnisse dieses Kapitels sind in Tabelle 4 zusammen-
gefasst. Die basierend auf den Ausführungen gebildeten Erwartungen und Hy-
pothesen werden in den empirischen Kapiteln 7, 8 und 9 jeweils am Anfang 
vorgestellt.

Während die Bedeutung des Förderschulbesuchs für die Übergänge eben-
so wie die Erklärungskraft von Agency und divergierenden Ressourcenaus-
stattungen auf der Ebene der Jugendlichen untersucht werden können, müssen 
die Entscheidungsprozesse in der Berufsberatung auf der der Agenturen für 
Arbeit analysiert werden. Dafür muss jedoch geklärt werden, wie das Handeln 
der Berufsberater und -beraterinnen theoretisch gefasst werden kann, wofür es 
eines eigenen theoretischen Erklärungsansatzes bedarf, der auf der Meso-Ebe-
ne von Organisationen ansetzt. Diesem wird im Folgenden ein eigenes Kapital 
gewidmet.
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Tabelle 4: Zusammenfassung der theoretischen Annahmen zu den Faktoren 
schulischer Behinderung, den Kompensationsmöglichkeiten der Berufsberatung und 
Quellen der Heterogenität in den Übergängen von Förderschülerinnen und -schülern in 
die Berufsausbildung.

Faktoren familiärer 
Benachteiligung 
und schulischer 
Behinderung

Agency und Ressourcen-
Faktoren von Förder- 
im Vergleich zu 
Hauptschülerinnen 
und -schülern

Kompensations
möglichkeiten der 
Berufsberatung

Quellen der Heterogenität 
in den Übergängen

Geringe Agency 
aufgrund von 
beschädigten 
Identitäten 
durch Labeling, 
Stigmatisierung 
und Cooling-Out

Geringeres 
Selbstbewusstsein

Geringere Aktivität bei der 
Ausbildungsplatzsuche 
(Bewerbungsverhalten)

Geringere oder 
keine beruflichen 
Aspirationen (z. B. Pläne, 
Berufswünsche)

Kompensation:

Zu Bewerbungen 
ermutigen

Durch Eignungstests 
helfen, sich über die 
eigenen Stärken bewusst 
zu werden.

Gefahr der Fortsetzung:

Cooling-Out mit Blick auf 
Ausbildungschancen/
Abraten von 
Bewerbungen

Fortgesetzte 
Stigmatisierung durch 
erneute Etikettierung als 
„behindert“ nach SGB

Eignungstests 
fokussieren auf Defizite

Zuweisung zu speziellen 
Maßnahmen für  
„(Lern-)Behinderte“

Unterschiede im Ausmaß 
der Stigmatisierung und 
des Cooling-Out

Persönlichkeitsunter
schiede

Geringes 
Sozialkapital 
aufgrund von 
familiärer 
Benachteiligung 
und schulischer 
Segregation

Weniger Personen, über 
die Informationen über 
freie Ausbildungsstellen 
erlangt werden können

Geringeres familiäres 
Sozialkapital

Geringere normative 
Bedeutung von Bildung  
in der Familie

An Förderschulen 
mehr Unterstützung 
(kompensatorisch)

Kompensation:

Klassifizierung 
als geeignet und 
Information über freie 
Ausbildungsstellen

Gefahr der Fortsetzung:

Klassifizierung als nicht-
geeignet und Ausschluss 
vom Bewerberpool

Unterschiedliche 
Ausstattung mit familiärem 
Sozialkapital (basierend 
auf Erwerbs- und 
Berufstätigkeit der Eltern 
sowie deren kulturellem 
Kapital)

Unterschiede in der 
Ausstattung mit nicht-
familiärem Sozialkapital 
(auch Unterstützung durch 
die Schule)
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Faktoren familiärer 
Benachteiligung 
und schulischer 
Behinderung

Agency und Ressourcen-
Faktoren von Förder- 
im Vergleich zu 
Hauptschülerinnen 
und -schülern

Kompensations
möglichkeiten der 
Berufsberatung

Quellen der Heterogenität 
in den Übergängen

Geringes 
Humankapital und 
negative Signale 
als Hindernisse 
in den Auswahl
prozessen durch 
ArbeitgeberInnen

Geringeres Humankapital 
und negativere Signale 
(z. B. Jugendliche 
erwerben seltener den 
Hauptschulabschluss)

Kompensation:

Finanzierung von 
außerbetrieblichen 
Ausbildungsstellen

Bereitstellen von 
Unterstützungsleistungen 
für das Absolvieren der 
Berufsausbildung

Gefahr der Fortsetzung:

Zuweisung zu 
Maßnahmen 
mit reduzierten 
Lernmöglichkeiten 
nach der Schule, 
insbes. Fachpraktiker
ausbildungen

Klassifizierung als 
nicht-geeignet und 
keine Förderung der 
Berufsausbildung

Unterschiede in der 
Humankapitalausstattung

Unterschiede in den 
Signalen

Quelle: Eigene Darstellung.
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Kapitel 6 
Theoretische Betrachtungsweise 
der Entscheidungsprozesse in der 
Berufsberatung

In Kapitel 3 wurde erläutert, dass die Berufsberatung ratsuchende Jugendliche 
entlang der Kategorien Förderungsbedürftigkeit, Behinderung und Eignung 
klassifiziert. Darauf basierend kann sie dann wohlfahrtsstaatliche Güter in Form 
von Hilfen und Maßnahmen finanzieren. Im Rahmen der Kategorisierungs- und 
Zuweisungsprozesse kann die Berufsberatung dazu beitragen, dass sich Diffe-
renz in ungleiche soziale Positionen übersetzt und so soziale Ungleichheit er-
zeugt oder fortgesetzt wird: Im vorherigen Abschnitt wurde herausgearbeitet, an 
welchen Punkten Möglichkeiten für die Berufsberatung bestehen, die Benach-
teiligung von Förderschülerinnen und -schülern zu kompensieren – aber auch, 
wo Gefahren für eine fortgesetzte Behinderung der Übergänge bestehen (zusam-
menfassend dazu Tabelle 4). Vor diesem Hintergrund kann festgehalten werden, 
dass von den Entscheidungsprozessen in der Berufsberatung eine strukturieren-
de Wirkung auf die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern 
ausgeht. Wie diese tatsächlich ablaufen und auf welcher Grundlage Entscheidun-
gen getroffen werden, ist jedoch alles andere als eindeutig vorgegeben und bis-
lang kaum erforscht. Vielmehr bestehen erhebliche Entscheidungsspielräume für 
die Berufsberaterinnen und -berater sowie den berufspsychologischen Service.

Grundlegend für die Untersuchung der Wirkung der Berufsberatung auf die 
Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern ist damit eine Untersuchung 
ihrer Entscheidungsprozesse bzw. der Nutzung ihrer Entscheidungsspielräume 
und in welchem Verhältnis diese zum Förderschulbesuch stehen. Hierfür bedarf 
es eines theoretischen Verständnisses davon, wie und auf welcher Grundlage 
Entscheidungsprozesse auf der Meso-Ebene von Organisationen ablaufen und 
was ihre Nutzung bestimmt. Für dieses Vorhaben eignet sich der theoretische 
Ansatz des Neo-Institutionalismus. Dieser zeichnet sich durch einen differen-
zierten Institutionenbegriff aus. Ein solcher erlaubt es zu erfassen, wie das Han-
deln von Akteuren durch ein intersubjektiv geteiltes Regelsystem strukturiert 
wird, welches hier als „Institution Berufsberatung“ verstanden wird.

Dem theoretischen Zugang wird ein eigener Abschnitt gewidmet, da ein Ver-
ständnis davon, was unter einer Institution verstanden werden kann, wieso sich 
eine solche in einer Organisation wie den Agenturen für Arbeit herausbildet und 
welche Konsequenzen diese für das Handeln der Organisationsmitglieder hat – 
hier insbesondere Berufsberaterinnen und -berater sowie -psychologinnen und 
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-psychologen –, zentral für das Verständnis ist, wie die Entscheidungsprozesse in 
der Berufsberatung untersucht werden müssen.

Im Folgenden wird zunächst erläutert, wieso sich Institutionen in Organi-
sationen herausbilden. Dabei sind insbesondere Einflüsse und Anforderungen 
aus der Umwelt der Organisation entscheidend, die in dieser verarbeitet werden 
müssen, damit sie legitim ist und ihr Überleben sichern kann. Darauf aufbauend 
wird ausgeführt, was unter Institutionen im Allgemeinen und der „Institution 
Berufsberatung“ konkret verstanden wird. In diesem Zusammenhang wird auch 
das Verhältnis von individuellen Handlungsentscheidungen und Institutionen 
noch einmal ausführlicher beleuchtet und herausgearbeitet, was dies für die an-
stehende empirische Untersuchung bedeutet.

6.1 � Entscheidungsprozesse in Organisationen 
zwischen Unsicherheit, Umweltanforderungen und 
Legitimationszwang

Historisch betrachtet ist es nicht selbstverständlich, dass die Versorgung von 
Menschen mit Behinderung durch den Staat und staatliche Organisationen ge-
regelt wird (vgl. Braddock/Parish 2001). In modernen, kapitalistischen Gesell-
schaften wird die Organisation von wohlfahrtsstaatlichen Prozessen jedoch als 
nur in bürokratischen Organisationen rational gewährleistet betrachtet (vgl. We-
ber 2005, S. 703; Meyer/Rowan 1977). Organisationen sind soziale Gebilde, die 
auf der Meso-Ebene sozialer Systeme verortet werden (vgl. Rosenmund 2011, 
S. 72 f.). Grundsätzlich verlaufen ihre Grenzen entlang von Mitgliedschaften, 
wobei klar zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern unterschieden wer-
den kann (vgl. Luhmann 1988, S. 171). In dieser Arbeit stehen die Agenturen 
für Arbeit als Organisationen im Fokus, deren Mitglieder ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den einzelnen Abteilungen sind. Organisationen haben ko-
difizierte Ziele sowie Vorgaben dazu, wie sie diese erreichen wollen und sollen 
und wie sich ihre einzelnen Einheiten – z. B. Abteilungen – zueinander verhal-
ten (vgl. Scott/Davis 2007, S. 22). Die Aufgaben und Ziele der Berufsberatung 
wurden in Kapitel 3 vorgestellt. Mit dem Ziel der Ausbildungsförderung klassi-
fiziert sie Jugendliche entlang der Begriffe Eignung und Förderungsbedürftig-
keit/Behinderung und stellt darauf aufbauend Informationen sowie Hilfen und 
Maßnahmen zur Verfügung. Die daran beteiligten Abteilungen der Agenturen 
sind die U25- und Reha-Beratung sowie der berufspsychologische Service. Da-
bei beruht der gesamte Prozess der Feststellung einer (Lern-)Behinderung auf 
dem Mythos, dass diese in einem neutralen, bürokratischen Prozess gestützt 
von objektiven psychologischen und medizinischen Testverfahren abläuft. Dass 
dies nicht der Fall ist, zeigen nicht zuletzt die bedeutenden regionalen Unter-
schiede in den schulischen Feststellungsraten zu denen die Praktiken der daran 
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beteiligten mächtigen Professionen  – Sonderpädagogik, Psychologie und Me-
dizin – führen (vgl. Richardson/Powell 2011, S. 140). Nach Skrtic (1991) führt 
die bürokratische und auf Standardisierung und Performanz abzielende Orga-
nisation von Schulen überhaupt erst dazu, dass Behinderung als festzustellende 
Pathologie betrachtet wird und unterläuft damit zugleich ihre eigenen Ideale: 
Gleichheit und Förderung von Exzellenz.

Wohlfahrtsstaatliche Organisationen wie die Agenturen für Arbeit stehen bei 
der Verfolgung ihrer Ziele und der Umsetzung ihrer Vorgaben vor erheblichen 
Herausforderungen. Denn erstens sind diese – wie bereits dargestellt – unklar: Es 
ist z. B. nicht eindeutig festzulegen, wie die Berufswahl oder die Lehrstellensuche 
am besten gefördert werden können. Die Spielräume bezüglich der Klassifizie-
rungs- und Zuweisungsprozesse wurden ebenfalls in Kapitel 3 herausgearbeitet. 
Deshalb lässt sich von den Mitgliedern der Organisation keine eindeutige Präfe
renzstruktur für Handlungen, z. B. Zuweisungen zu bestimmten Maßnahmen, 
formulieren. Zweitens bestünden – selbst wenn die Ziele eindeutig wären – er-
hebliche Unsicherheiten für die Organisation, wie sie diese überhaupt erreichen 
kann (vgl. March/Olsen 1976, S. 12). Da kausale Zusammenhänge zwischen dem 
Organisationshandeln und den daraus entstehenden Konsequenzen außerhalb 
der Organisation für diese obskur sind. Nicht zuletzt zeigt der Forschungsstand 
auf, wie komplex die Frage des Ausbildungszugangs ist (siehe Abschnitt 4.3). 
Dies bedeutet, dass selbst wenn eindeutig festzulegen wäre, wann die Unterstüt-
zung der Lehrstellensuche erreicht ist, für die Berufsberatung dennoch nicht klar 
wäre, wie dies geschehen kann – also welche Hilfen oder Maßnahmen zur Er-
füllung dieses Ziels beitragen. Drittens zeichnen sich Entscheidungen in Organi-
sationen nicht dadurch aus, dass die Entscheider und Entscheiderinnen ständig 
umfassend informiert wären und bei ihren Handlungen „[…] alle Alternativen, 
Ziele und Konsequenzen im Blick behalten“ (Gomolla/Radtke 2002, S. 64).

Darüber hinaus werden Organisationen mit (konfligierenden) Anforderun-
gen und Deutungsangeboten aus ihrer Umwelt konfrontiert, die es zusätzlich 
erschweren, eindeutige Handlungspräferenzen festzulegen (vgl. Vollmer 1996). 
Die relevante Umwelt von Organisationen, aus welcher diese Anforderungen 
kommen, stellen organisationale Felder dar:

„By organizational field we mean those organizations that, in the aggregate, constitute 
a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, 
regulatory agencies, and other organizations that produce similar services or prod-
ucts.“ (DiMaggio/Powell 1991, S. 64; Hervorh. i. O.).

Organisationale Felder entstehen im Rahmen von gesellschaftlichen Problemen 
wie der Ausbildungsstellenvermittlung, die von einzelnen Akteuren nicht al-
lein bewältigt werden könnten. Im Zuge der Entwicklung eines organisationa-
len Feldes entstehen in diesen routinierte Interaktionsmuster, die das Vertrauen 
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zwischen den beteiligten Akteuren erhöhen (Zapp/Powell, S. 540 f.). Zu den 
„consumers“ im organisationalen Feld der Agenturen für Arbeit gehören ins-
besondere Betriebe, aber auch Träger, die Hilfen und Maßnahmen anbieten, 
die von den Agenturen für Arbeit finanziert werden. Schulen hingegen sind die 
„key suppliers“ (vgl. Ostendorf 2005, S. 273, 336). Ebenfalls gehören der Staat 
mit seiner Sozialgesetzgebung sowie die Bundesagentur für Arbeit („regulatory 
agencies“) und andere Agenturen („organizations that produce similar services 
or products“) dazu. Aber auch supranationale Organisationen wie z. B. die Ver-
einten Nationen (UN), die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit (OECD) oder die Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) sind im organisationalen Feld 
der Berufsberatung relevante Akteure. Die Bedeutung dieser supranationalen 
Organisationen lässt sich nicht zuletzt daran erkennen, dass die Bundesagentur 
für Arbeit die hier genutzte Förderschulstichprobe des NEPS maßgeblich mit-
finanziert hat und so zu der in Artikel 31 der UN-BRK (UN 2006) geforderten 
Forschungsdatensammlung zum Monitoring der Umsetzung der Konvention 
beiträgt. Die konkreten Anforderungen und Deutungsangebote der einzelnen 
Akteure werden in Abschnitt 8.1 ausführlich diskutiert. Für die hier diskutierte 
theoretische Betrachtung ist vor allem folgendes relevant: Alle diese Akteure, die 
auf unterschiedlichen Ebenen des Sozialen angesiedelt sind, haben unterschied-
liche Bedürfnisse, die die Berufsberatung für sie erfüllen soll und rücken diese 
damit in ein Spannungsfeld divergierender Erwartungen. Dies zeigt sich bei-
spielhaft an zwei Punkten, die für Übergänge in Ausbildung relevant sind:

1.	 Die Berufsberatung als Organisation entstand bereits während des Kai-
serreichs und verfolgte von Anfang an das Ziel, Berufsberatung mit Lehr-
stellenvermittlung für Betriebe zu verbinden und hierfür die Eignung und  
Neigungen von Ausbildungssuchenden zu beurteilen. Mit dieser Zielsetzung 
war sie von Anfang mit widerstreitenden Interessen konfrontiert, da sowohl 
die der Ausbildungssuchenden als auch der Arbeitgeber bzw. die Erforder-
nisse des Arbeitsmarktes berücksichtigt werden sollten. Unterbrochen wurde 
diese Widersprüchlichkeit nur während der Zeit des Nationalsozialismus im 
Rahmen der dort stattfindenden „Berufslenkung“ in deren Zuge der Zugang 
zu Berufen und ab 1939 auch die Kündigung von Arbeitsplätzen unter staat-
liche Kontrolle gebracht wurde. Gleichzeitig zeigte sich in der Geschichte der 
Berufsberatung, dass diese nur dann überhaupt agieren konnte, wenn Arbeit-
geber hinreichend Lehrstellen anboten und diese auch an die Berufsberatung 
meldeten. Kompensationsmöglichkeiten für mangelnde Ausbildungsstel-
len und damit einen Bedeutungsverlust der Berufsberatung boten lediglich 
Berufsvorbereitungen und außerbetriebliche Ausbildungen, die jedoch nur 
unter den Bedingungen der von staatlicher Seite zur Verfügung stehenden 
finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden konnten. Darüber hinaus war 
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die Berufsberatung von Beginn an ein gesellschaftlicher Mechanismus zur 
Vermeidung sozialer Spannungen: Wurde sie zunächst gegründet, um Frau-
en den Zugang zu (frauentypischen) Berufen zu erleichtern, erhielt sie bei-
spielsweise nach dem ersten Weltkrieg besonderen Aufwind durch die Not-
wendigkeit der Reintegration von Kriegsveteranen in die Berufswelt, für die 
sie deren Eignung feststellte (vgl. Krämer 2001).

2.	 Der durch die unterschiedlichen Anforderungen sehr komplexe Auftrag der 
Berufsberatung wird zudem dadurch erschwert, dass die Organisationen im 
organisationalen Feld nach unterschiedlichen institutionellen Logiken funk-
tionieren, zwischen denen die Berufsberatung vermitteln soll. So findet der 
Übergang von der Schule in Ausbildung zwischen zwei Institutionen mit 
konträren Logiken statt: Schule und Arbeitsmarkt. Während das allgemeine 
Bildungssystem die Unterrichtung aller Personen einer bestimmten Alters-
gruppe anstrebt (wenn auch in Deutschland an unterschiedlichen Schulfor-
men), sind Ausbildungs- und Arbeitsmärkte (und die zu ihnen gehörenden 
Organisationen, die Betriebe) selektive und exkludierende Systeme (Tschanz/
Powell 2020). Während Förderschulen zudem auf der Hilfsbedürftigkeit ihrer 
Schülerschaft aufbauen, erfordert die Integration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt Aktivität und Teilhabe (Pfahl 2011).

Darüber hinaus sind die Güter der Berufsberatung zum einen teuer und werden 
aus Steuern finanziert und stehen zum anderen nur in begrenztem Umfang zur 
Verfügung, weshalb sie den „Richtigen“ zugutekommen sollen. Zum Beispiel gibt 
es, wie oben erwähnt, nur eine begrenzte Anzahl von außerbetrieblichen Aus-
bildungsstellen, die an Jugendliche ohne regulären Ausbildungsplatz vermittelt 
werden können. Diese sollen gerecht unter den Anwärterinnen und Anwärtern 
verteilt werden. Da die Zielerreichung wohlfahrtsstaatlicher Organisationen aber 
schwer messbar ist (im Gegensatz z. B. zu Produktionsstückzahlen in Betrieben), 
sind sie darauf angewiesen, dass ihre Prozesse als legitim betrachtet werden. So 
stehen etwa die Berufsberaterinnen und -berater unter Druck, Fälle richtig zu 
bearbeiten und ihre Entscheidungen zu belegen bzw. so abzusichern, dass sie 
nachträglich nicht in Zweifel gezogen werden können (vgl. Faßmann et al. 2004, 
S. 239; Behrend/Ludwig-Mayerhofer/Sondermann 2007, S. 4).

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen die unterschiedlichen 
Anforderungen aus dem organisationalen Feld in einer Organisation verarbeitet 
werden und beeinflussen dadurch ihr Handeln und beschränken Handlungs-
optionen (March/Olsen 1976, S. 17). Unsicherheit und Umweltanforderungen 
verhindern dabei rationales, an klaren Präferenzen, Informationen sowie Kosten 
und Nutzen ausgerichtetes Handeln. Gleichzeitig müssen wohlfahrtsstaatliche 
Organisationen den „Mythos“ aufrechterhalten, eben dieses wäre der Fall und 
ihr Handeln folge kulturellen Gerechtigkeitsvorstellungen (Struck 2001). So si-
chern sie ihre Legitimität und damit ihren Fortbestand (vgl. Meyer/Rowan 1977). 
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Organisationen reagieren auf die genannten An- und Herausforderungen, in-
dem sie Handlungsprogramme institutionalisieren, an denen sich ihre Mitglie-
der orientieren und über die sie ihr Handeln gleichzeitig legitimieren können. 
Um Legitimität zu erzielen, inkorporieren sie institutionelle Elemente  – wie 
Strukturen oder Klassifikationen – aus ihrem organisationalen Feld in ihre eige-
ne Struktur (vgl. Meyer/Rowan 1977; Scott 1995, S. 54 f.; siehe auch Weatherly/
Lipsky 1977). Welche institutionellen Elemente aus der Umwelt einbezogen und 
in organisationsinternen Wissensstrukturen verarbeitet werden, wird von der 
Organisation in Eigenleistung bearbeitet (vgl. Vollmer 1996, S. 317 f.; siehe auch 
Gomolla/Radtke 2002, S. 68).

Insbesondere aufgrund der dargestellten Uneindeutigkeit dessen, wie beruf-
liche Eingliederung und eine gerechte Verteilung der Güter gewährleistet werden 
können, ist davon auszugehen, dass sich basierend auf Umweltanforderungen 
und Deutungsangeboten auch für den Prozess der Berufsberatung von Förder-
schülerinnen und -schülern in den Agenturen für Arbeit Handlungsregeln he-
rausgebildet haben, an denen sich die Mitglieder der beteiligten Abteilungen 
orientieren und über die sie ihre Entscheidungen legitimieren können und die 
somit die formal bestehenden Entscheidungsspielräume begrenzen. Mit dem 
Neo-Institutionalismus können diese Programme als Institution – hier: „Insti-
tution Berufsberatung“  – begriffen werden. Was das konkret bedeutet und in 
welchem Verhältnis Institutionen zu Organisationen sowie den Entscheidungen 
individueller Akteure stehen, ist Gegenstand der folgenden Abschnitte.

6.2  Die drei Säulen einer Institution

Wie in Kapitel 3 deutlich wurde, handelt es sich bei den Entscheidungsprozes-
sen zu Förderschülerinnen und -schülern in der Berufsberatung um komplexe 
Abläufe. Sie umfassen die Klassifizierung von Jugendlichen sowie die Zuwei-
sung von Hilfen und zu Maßnahmen. Vor dem Hintergrund von Unsicherheit 
und konfligierenden Umwelterwartungen ist nicht davon auszugehen, dass es 
sich bei dem institutionalisierten Handlungsprogramm um vereinzelte, ver-
stetigte Abläufe handelt. Vielmehr muss es sich um ein komplexes Regelsystem 
handeln, in dem unterschiedliche Handlungsabläufe und Legitimationen mit-
einander verknüpft sind. Ein solches kann mit der theoretischen Perspektive 
des Neo-Institutionalismus als Institution begriffen werden (vgl. Zucker 1991; 
siehe auch Jepperson 1991, S. 145; Koch/Schemann 2009, S. 22). In der neo-ins
titutionalistischen Forschung gibt es zwei Perspektiven auf das Verhältnis von 
Organisationen und Institutionen: In der einen werden Organisationen als 
Orte der Institutionalisierung bzw. Untersuchung von Institutionen betrachtet 
(vgl. Zucker 1991). In der anderen liegt der Fokus auf der Wirkung von Institu-
tionen in der Umwelt von Organisationen auf deren Handeln und Strukturen. 
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Institutionen werden dafür auf einer Metaebene dargestellt und als Rahmen-
bedingungen des Organisationshandelns betrachtet, jedoch nicht am konkreten 
Beispiel von Organisationen rekonstruiert (z. B. Meyer/Rowan 1977). Die hier 
vorliegende Untersuchung verfolgt das Ziel, eine Institution und ihre Wirkungs-
weise konkret am Beispiel der Berufsberatung und zugleich der Betrachtung 
mehrerer Organisationen (Agenturen für Arbeit) zu rekonstruieren und analy-
sieren. Für die hier angestrebte Untersuchung werden damit beide Perspektiven 
auf das Verhältnis von Institution und Organisation verbunden. Dabei werden 
jedoch nicht Institutionalisierungsprozesse in Organisationen an sich betrachtet. 
Vielmehr wird vor dem Hintergrund der Deutungsangebote und Anforderungen 
in der Umwelt der Agenturen für Arbeit untersucht, wie diese in den Organi-
sationen Agenturen für Arbeit bzw. deren Einheit „Berufsberatung“ verarbeitet 
wurden und wie im Ergebnis das über die einzelnen Organisationen hinausge-
hende institutionalisierte Regelsystem aussieht, welches die Entscheidungen der 
jeweiligen Organisationsmitglieder strukturiert. Eine Darstellung dessen, wie es 
zu organisationsübergreifenden Institutionen kommen kann, wird ausführlich 
in Abschnitt 8.3 diskutiert.

Institutionen werden hier mit March und Olsen (2006, S. 3) folgendermaßen 
verstanden:

„An institution is a relatively enduring collection of rules and organized practices, 
embedded in structures of meaning and resources […].“

Was bedeutet dies konkret? Es ist davon auszugehen, dass den Berufsberaterin-
nen und -beratern z. B. während des Prozesses der beruflichen Sozialisation be-
stimmte Routinen oder Handlungsregeln vermittelt werden, wie im Prozess der 
Berufsberatung gehandelt wird bzw. werden muss.27 Diese sind in Ressourcen 
sowie Bedeutungsstrukturen eingebettet und werden durch sie legitimiert und 
reproduziert. Mit Scott (1995, S. 33 f., 2008, S. 50) kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich die Routinen, Regeln und Bedeutungsstrukturen in drei Säulen 
manifestieren: einer regulativen, einer normativen und einer kulturell-kogniti-
ven. Diese werden durch jeweils spezifische Mechanismen durchgesetzt und ver-
leihen Handlungen auf unterschiedliche Arten Legitimität. Häufig bestehen In-
stitutionen aus Elementen aller drei genannten Säulen gleichzeitig. Es ist jedoch 
auch möglich, dass eine Institution lediglich durch eine der Säulen aufrechter-
halten wird oder eine der Säulen für eine Institution eine größere Bedeutung hat 
als die anderen (vgl. Scott 2008, S. 62). Die Unterscheidung der drei Säulen ist 
dabei eine analytische, denn in der Realität sind sie miteinander verwoben. So 
beinhalten regulative Vorgaben häufig auch normative und kulturell-kognitive 

27	 Diese werden gegebenenfalls auch nicht erst „on the job“, sondern bereits während der 
Ausbildung zum Berater oder zur Beraterin vermittelt und erlangt.
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Elemente. Aber auch zwischen der normativen und kulturell-kognitiven Säule 
kann es zu Überschneidungen kommen. Als analytischer Rahmen ist die Un-
terscheidung der drei Säulen aber ein nützliches Instrument, das zur Beschrei-
bung von Institutionen eingesetzt werden kann (vgl. z. B. Powell 2011; Powell/ 
Bernhard/Graf 2012).

Die regulative Säule von Institutionen umfasst formale und non-formale 
Regeln (vgl. North 1990, S. 36 ff.), die durch Zwang („coercion“) durchgesetzt 
werden. Zwang bedeutet, dass Akteure bei nicht-regelkonformem Handeln mit 
Sanktionen rechnen müssen (vgl. Scott 1995, S. 35 f.). Die formalen Vorgaben 
für den Umgang mit Förderschülerinnen und -schülern im Beratungsprozess 
wurden bereits vorgestellt (siehe Kapitel 3). Neben solchen Vorgaben, kann es 
aber auch andere mehr oder weniger formalisierte Regeln geben, an die sich die 
individuellen Akteure halten müssen, um nicht sanktioniert zu werden. Hierbei 
kann es sich z. B. um Vorgaben handeln, die in einzelnen Agenturen aufgestellt 
werden wie Verfahrensregeln zum Umgang mit Förderschülerinnen und -schü-
lern. Zur regulativen Säule können ferner

„[…] Ziel-, Nutzen- und Werterwartungen [einer; Anm.: JMB] Organisation bzw. 
ihrer Auftraggeber […]“ (Struck 2001, S. 36)

gehören. Ferner kann es non-formale Regeln geben, die von den Akteuren an-
gewendet werden müssen, aber nicht formalisiert (z. B. schriftlich fixiert) sind. 
Die Existenz solcher Regeln schränkt dabei die Entscheidungsspielräume in der 
Berufsberatung ein.

Die normative Säule von Institutionen umfasst insbesondere Werte und Nor-
men (Scott 1995, S. 39). Mit Werten werden z. B. bestimmte Ziele, also das fest-
gelegt, was als wünschens- und erstrebenswert gilt. Normen geben dagegen vor, 
mit welchen Mitteln diese Ziele zu erreichen sind. Werte und Normen erzeugen 
eine „logic of appropriateness“, nach der Akteure handeln (March/Olsen 1989). 
Legitimität besteht folglich dann, wenn sich Akteure moralisch angemessen ver-
halten (vgl. Scott 2008, S. 51). Hinsichtlich ihrer Durchsetzung zeichnen sich 
Werte und Normen dadurch aus, dass sie internalisiert werden und ihre Ein-
haltung häufig intrinsisch motiviert ist (Scott 2008, S. 61). Handlungen, die nicht 
mit normativen Vorgaben konform sind, können einerseits mit Beschämung 
und Ehrverlust durch andere sanktioniert werden. Aber auch ohne äußere Kon-
trolle kann das Verletzen von Werten und Normen bei einem Akteur zu Reue 
und Verlust des Selbstrespekts führen (vgl. Scott 2008, S. 56). Mit Blick auf die 
Nutzung der Entscheidungsspielräume in der Berufsberatung bedeutet dies, dass 
analysiert werden muss, welche Werte und Normen im Beratungsprozess für die 
Klassifizierung und Zuweisung von Förderschülerinnen und -schülern gelten. 
Von Interesse ist hier z. B., was die Berufsberaterinnen und -berater und Berufs-
psychologinnen und -psychologen als Ziele des Beratungsprozesses definieren 
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und welche Mittel sie als angemessen erachten, um diese zu erreichen. Dies kann 
beeinflussen, wie die Zuweisungsprozesse ablaufen.

Teil der normativen Säule einer Institution können auch soziale Rollen sein. 
Von diesen spricht man, wenn mit Akteuren oder sozialen Positionen spezifische 
Werte und (Verhaltens-)Normen verknüpft sind (vgl. Scott 1995, S. 38). Rol-
lenerwartungen werden von den Individuen z. B. im Prozess der (beruflichen) 
Sozialisation erlernt und internalisiert, wodurch sie Handeln beeinflussen (vgl. 
Hall/Taylor 1996, S. 948). Handlungen von Personen, die Positionen in Ämtern 
einnehmen, sind besonders anfällig für diese Art der Institutionalisierung (vgl. 
Zucker 1991, S. 83 ff.). In diesem Zusammenhang ist auch ein Bestandteil der 
dritten, nämlich der kulturell-kognitiven Säule zu sehen. Mit Blick auf soziale 
Rollen geht sie noch über die normative hinaus, indem sie nicht nur die an die 
Akteure und Rollen gestellten Erwartungen als Teil einer Institution sieht, son-
dern die Existenz und Wahrnehmung der Akteure und Rollen selbst (vgl. Berger/
Luckmann 1967, S. 76 ff.; Scott 1995, S. 44; Hall/Taylor 1996, S. 948). Um heraus-
zufinden, wie die Entscheidungsspielräume in der Berufsberatung genutzt und 
legitimiert werden und darüber zu eruieren, welche Bedeutung sie für die Über-
gänge von Förderschülerinnen und -schülern hat, gilt es deshalb herauszufinden, 
ob und wenn ja welche unterschiedlichen Rollen es in der Berufsberatung gibt 
und mit welchen normativen Aufgaben und Erwartungen, aber auch mit wel-
chem Selbstverständnis diese verbunden sind. Genannte Aspekte sozialer Rollen 
in der Berufsberatung betreffen möglicherweise die Arbeitsteilung zwischen der 
U25- und der Reha-Beratung oder auch die Funktion des Berufspsychologischen 
Services in den Entscheidungsprozessen. Im Prozess der Berufsberatung über-
nehmen die Berufspsychologinnen und -psychologen vermutlich die Funktion 
von „professional experts“ (vgl. Behrens/Rabe-Kleberg 1992). Diese zeichnet 
aus, dass sie nicht die eigentlichen Entscheidungen über eine Statuspassage tref-
fen, sondern anderen Gatekeepern ihre Expertise zur Verfügung stellen. Sie sind 
dabei für die Richtigkeit ihrer Einschätzung, aber nicht die darauf aufbauenden 
Entscheidungen verantwortlich (ebd. 247).

„This expertise is regarded as an independent source of knowledge, rendering these 
gatekeepers less vulnerable to the claims of individuals, and indeed for this reason 
appears to enable a socially conflict-laden decision to be depoliticised.“ (ebd., S. 243)

Insbesondere bei der Feststellung von Behinderung hat die Expertise von me-
dizinischen Professionen zu einer Akzeptanz und Legitimität der Diagnose von 
Seiten der klassifizierten Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern beigetragen (vgl. 
Tomlinson 1982, S. 84 f.). Das Zusammenwirken von Professional Experts und 
Gatekeepern führt zudem oftmals dazu, dass Entscheidungsprozesse undurch-
sichtig werden: Gatekeeper basieren ihre Entscheidungen auf der Meinung 
der Experten, während Experten darauf verweisen, dass sie nur Meinungen zu 
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Teilaspekten abgeben (vgl. Behrens/Rabe-Kleberg 1992, S. 247). Das Zusam-
menspiel der verschiedenen am Berufsberatungsprozess beteiligten Akteure 
muss daher bei einer Rekonstruktion der „Institution Berufsberatung“ berück-
sichtigt werden.

Neben dem Verweis auf die Selbstwahrnehmung von Akteuren umfasst die 
kulturell-kognitive Säule vor allem kognitive Skripte und Schemata (Scott 1995, 
S. 40 ff.; Scott 2008, S. 56 ff.). Sie repräsentieren Handlungsroutinen sowie kul-
turell-kognitive Vorstellungen der Welt, welche von individuellen Akteuren 
u. a. während des Prozesses der (beruflichen) Sozialisation erlernt, internalisiert 
und anschließend nicht mehr hinterfragt werden („taken for grantedness“) (vgl. 
Scott 2008, S. 51; siehe auch Berger/Luckmann 1967). Sie werden herangezogen, 
um Situationen und Handeln zu interpretieren und ihnen so sozialen Sinn zu 
verleihen (vgl. Scott 1995, S. 40). Eine besondere Rolle spielen in diesem Zu-
sammenhang Klassifikations- und Kategoriensysteme oder auch Typisierungen, 
in welchen sich Realitätsdeutungen herauskristallisieren und unter welche Er-
fahrungen, Handlungen und Akteure laufend subsumiert werden (vgl. Berger/
Luckmann 1967, S. 76 f.; siehe auch Scott 1995, S. 41 f.). Für die (Nutzung der) 
Entscheidungsspielräume in der Berufsberatung ist diesbezüglich entscheidend, 
welche Routinen sowie Vorstellungen von Behinderung, Förderungsbedürftig-
keit und Eignung institutionalisiert sind und in welchem Verhältnis diese zum 
Besuch einer Förderschule stehen.

Dem Säulenmodell folgend sind für die Klassifizierungs- und Zuweisungs-
prozesse von Förderschülerinnen neben den Ressourcen formale und non-for-
male Regeln, Werte und Normen, soziale Rollen sowie kulturell-kognitive Vor-
stellungen zentral. Diese bestimmen, wie groß die Entscheidungsspielräume 
im Berufsberatungsprozess tatsächlich sind, wie sie genutzt werden und damit, 
welche Wirkung die Berufsberatung auf die Ausbildungschancen von Förder-
schülerinnen und -schülern hat. Ihre Gesamtheit bezeichne ich im Folgenden als 
„Institution Berufsberatung“. Wie diese konkret aussieht, ist ein Ergebnis davon, 
wie Anforderungen aus der Umwelt der Agenturen für Arbeit in der Berufsbera-
tung verarbeitet werden.

6.3  Entscheidungsprozesse als „choices within constraints“

Durch die Herausbildung einer Institution wird der Ablauf von Prozessen in 
einer Organisation in zweierlei Hinsicht weitgehend unabhängig von den In-
dividuen, die an diesen beteiligt sind: Zum einen von den individuellen Mit-
gliedern von Organisationen. Diese sind zwar essentiell für das Funktionieren 
der Organisation. Die Individuen an sich sind aber austauschbar und einzel-
ne Akteure entbehrlich für ihre Arbeitsabläufe und ihr Funktionieren. Jansen 
(2008, S. 11) bezeichnet dies als „Überindividualität“ von Organisationen. Die 
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organisationssoziologische Forschung konnte in diesem Zusammenhang zeigen, 
dass Akteure in Organisationen vor allem nach Legitimität  – und nicht etwa 
nach ihrer individuellen Nutzenmaximierung – streben und zum Erreichen von 
Legitimität auch entgegen ihrer individuellen Präferenzen und Einstellungen 
handeln (vgl. March/Olsen 1989, Kapitel 2).

„For highly institutionalized acts, it is sufficient for one person simply to tell another 
that this is how things are done.“ (Zucker 1991, S. 83)

Legitimität wird dadurch erreicht, dass Handeln an institutionellen Regeln aus-
gerichtet wird. Institutionen geben damit vor, welche Handlungen als mög-
lich wahrgenommen werden und legitim sind und welche nicht (vgl. Berger/
Luckmann 1967, S. 58; Hall/Taylor 1996, S. 939; Hasse/Krücken 2005, S. 15). 
Dadurch beschränken sie einerseits bestimmte Formen des Handelns, ermögli-
chen es aber auch, indem sie manchen Akteuren besondere Befugnisse verleihen 
(vgl. Scott 1995, S. 38; Scott 2008, S. 50). Das Wissen über legitime Handlungs-
möglichkeiten erzeugt Handlungserwartungen, die von Akteuren an ihr eigenes 
ebenso wie das Handeln anderer angelegt und dadurch ständig in Interaktionen 
reproduziert werden (Berger/Luckmann 1967).28 Durch das Ausrichten ihrer 
Handlungen an institutionellen Regeln werden Akteure befähigt, diese (nach-
träglich) zu erklären, zu rechtfertigen und ihnen sozialen Sinn und intersubjektiv 
geteilte Bedeutung zu verleihen (vgl. Berger/Luckmann 1967, S. 66; siehe auch 
Powell/DiMaggio 1991, S. 9; Scott 1995, S. 33 f.; Hall/Taylor 1996, S. 947). Die 
Nutzung von Entscheidungsspielräumen lässt sich daher anhand der Rechtferti-
gungen der Entscheider rekonstruieren (vgl. Gomolla/Radtke 2002, S. 142).

Zum anderen werden die Prozesse von den Individuen unabhängig, da ihr 
Ablauf nicht mehr das Ergebnis der individuellen Eigenschaften der von der Or-
ganisation „prozessierten“ Personen ist (vgl. Hasenfeld 1972). Schließlich sind 
die institutionalisierten Vorgaben z. B. im Falle der Berufsberatung ausschlag-
gebend dafür, welche Merkmale eines oder einer Jugendlichen als relevant für 
die Klassifizierungsprozesse wahrgenommen werden und welche Zuweisungs-
prozesse von Hilfen und zu Maßnahmen an diese anschließen (vgl. Cicourel/
Kitsuse 1963; Gomolla/Radtke 2002, S. 55).

Vor dem Hintergrund der Zentralität der handlungsregulierenden Funktion 
der „Institution Berufsberatung“ für die Entscheidungsprozesse ist es aber wich-
tig darauf hinzuweisen, dass Institutionen lediglich den Handlungskontext indi-
vidueller Akteure definieren, nicht aber ihr Handeln determinieren (vgl. Mayntz/
Scharpf 1995). Der Neo-Institutionalismus wurde verschiedentlich dafür kriti-

28	 Dies erzeugt Kontinuitäten und Pfadabhängigkeit im Handeln der Organisationsmitglie-
der. Einmal institutionalisierte Handlungen erzeugen schließlich Druck, zukünftig ähnlich 
zu handeln, da neue Handlungsabläufe vorherige potenziell delegitimieren würden.
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siert, der Eigenständigkeit von Akteuren keine hinreichende Bedeutung beizu-
messen. Die hier im Fokus stehenden Entscheidungsprozesse sollen deshalb als 
„choices within constraints“ (Nee 2001, S. 8) verstanden werden. In dieser Lesart 
des Neo-Institutionalismus konfrontieren institutionalisierte Regeln in Organi-
sationen ihre Mitglieder mit Verhaltenserwartungen (vgl. Vollmer 1996, S. 319). 
Sie bestimmen die Grundlagen, auf denen einzelne Akteure ihre Entscheidungen 
treffen, was in der Masse zu einem bestimmten Ergebnis führt. Es ist aber durch-
aus möglich, dass Individuen vor dem Hintergrund gleicher institutioneller Vor-
gaben unterschiedliche Handlungsoptionen wählen (vgl. Scott 2008, S. 76 ff.). 
Freiräume hierfür entstehen insbesondere dann, wenn diese widersprüchliche 
Handlungserwartungen erzeugen. Entscheidungen müssen dann aktiv in Ausei-
nandersetzung mit der Institution getroffen werden (vgl. Hasse/Krücken 2005). 
Aber auch unabhängig von Widersprüchen können Institutionen von Akteuren 
hinterfragt werden, und diese können sich z. B. unter Berufung auf andere Insti-
tutionen gegen sie wenden (vgl. Mayntz/Scharpf 1995, S. 52 f.; Scott 1995, S. 130; 
Scott 2008, S. 61). Aus diesem Grund ermöglicht die Rekonstruktion der „Ins-
titution Berufsberatung“ nur, die Strukturierung der Entscheidungsprozesse in 
der Berufsberatung zu verstehen. Eine solche Analyse kann keine Aussagen über 
Einzelfallentscheidungen treffen (vgl. Gomolla/Radtke 2002, S. 142). Gleichzei-
tig müssen Handlungsspielräume, die z. B. durch widersprüchliche Vorgaben 
entstehen, berücksichtigt werden. Darüber hinaus tendieren Organisationen 
dazu, ernsthafte Evaluationen ihrer Aktivitäten zu umgehen und nur oberfläch-
lich oder „zeremoniell“ durchzuführen. Dies ermöglicht ihnen, bestimmte legi-
time formale Strukturen beizubehalten, ihre eigentlichen Aktivitäten aber von 
diesen abzukoppeln. Dies wird als „lose Kopplung“ bezeichnet wird (vgl. Meyer/
Rowan 1977, S. 359; Weick 1991/2009, S. 99). Das Ausbleiben von Kontrollen 
und Sanktionen bei Verstößen gegen formale Vorgaben erhöht schließlich die 
Handlungsspielräume der individuellen Akteure. Aus Sicht des soziologischen 
Neo-Institutionalismus kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Akteure sich in solchen Situationen anhand von ex ante bestehenden Nutzen-
kalkülen oder Präferenzen für die ein oder andere Alternative entscheiden oder 
gar von institutionellen Vorgaben abweichen. Vielmehr muss davon ausgegan-
gen werden, dass die Art, wie mit den Institutionen umgegangen bzw. sie hinter-
fragt werden, wiederum institutionalisiert ist (Hall/Taylor 1996, S. 949; Hasse/ 
Krücken 2005, S. 19, 67). Die theoretische Frage, die sich vor diesem Hinter-
grund sowie der Betrachtung der drei Säulen von Institutionen eröffnet ist, 
durch welche normativen oder kulturell-kognitiven Regeln die Freiräume gefüllt 
werden, welche durch eine lose Kopplung der tatsächlichen Aktivitäten mit den 
(regulativen) formalen Vorgaben entstehen.

In diesem Kapitel wurde unter Rückgriff auf den Neo-Institutionalismus er-
läutert, warum nicht davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei der Nut-
zung der Entscheidungsspielräume im Berufsberatungsprozess um individuelle 
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Einzelfallentscheidungen von Einzelakteuren handelt. Vielmehr wird theoretisch 
angenommen, dass die tatsächlichen Spielräume maßgeblich durch eine „Insti-
tution Berufsberatung“ begrenzt und die Entscheidungen der beteiligten Akteu-
re dadurch strukturiert werden. Die „Institution Berufsberatung“ ist das Ergeb-
nis der Verarbeitung von Deutungsangeboten aus der organisationalen Umwelt 
der Agenturen für Arbeit. Sie umfasst Handlungspraktiken, die eingebettet sind 
in Ressourcen sowie formale und non-formale Regeln, Werte und Normen, so-
ziale Rollen und kulturell-kognitive Vorstellungen. Diese bestimmen, wie die 
Entscheidungsspielräume im Berufsberatungsprozess genutzt werden und ob 
bestehende Benachteiligungen von Förderschülerinnen und -schülern durch die 
Berufsberatung kompensiert oder fortgesetzt werden. Da Akteure in Organisa-
tionen ihr Handeln an institutionellen Regeln ausrichten und so legitimieren, 
kann die Rekonstruktion der Institution „Berufsberatung“ anhand einer Analyse 
dessen erfolgen, wie Entscheidungen in den Agenturen für Arbeit gerechtfertigt 
und damit legitimiert werden. Die Entscheidungen der Beraterinnen und Bera-
ter werden jedoch nicht als durch eine Institution determiniert betrachtet. Viel-
mehr werden sie als „choices within constraints“ (Nee 2001, S. 8) verstanden, für 
die die Institution als Referenzrahmen dient. Ziel einer Untersuchung der „Insti-
tution Berufsberatung“ ist es damit nicht, individuelle Einzelfallentscheidungen 
vorherzusagen, sondern zu beschreiben, wie die Entscheidungsprozesse struk-
turiert sind, auf welche Regeln sich die Akteure bei diesen beziehen und bezie-
hen müssen, und welche Entscheidungen dadurch wahrscheinlicher werden und 
warum. Hierbei muss berücksichtigt werden, wie (stark) die Entscheidungspro-
zesse in der Berufsberatung durch die Institution strukturiert werden. Das heißt, 
es ist wichtig, auch die Widersprüchlichkeit von Handlungsanforderungen und 
dadurch entstehende Freiräume sowie den Umgang mit diesen zu untersuchen.

Im Anschluss an die theoretischen Überlegungen folgen nun die empirischen 
Kapitel. Deren Aufbau entspricht den Ausführungen insofern, als dass zunächst 
dargestellt wird, inwiefern sich die Ressourcenausstattung und Agency von För-
der- und Hauptschülerinnen bzw. -schülern in zentralen Dimensionen sowie 
ihre Ausbildungschancen unterscheiden. Anschließend wird die „Institution 
Berufsberatung“ rekonstruiert und analysiert, ob die Berufsberatung zu einer 
Kompensation oder Fortsetzung der Benachteiligung von Förderschülerinnen 
und -schülern beiträgt. Im dritten empirischen Kapitel wird herausgearbeitet, 
inwiefern individuelle Unterschiede in der Agency und Ressourcenausstattung 
der Förderschülerinnen und -schüler dazu beitragen zu erklären, dass einigen 
trotz schlechter Ausgangschancen der Einstieg in die Berufsausbildung gelingt.
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Kapitel 7 
Empirische Analyse I 
Ressourcenausstattung, Agency und 
Ausbildungschancen von Förder- und 
Hauptschülerinnen und -schülern 
im Vergleich

Förderschülerinnen und -schüler kommen überproportional häufig – und noch 
häufiger als Hauptschülerinnen und -schüler – aus sozioökonomisch benachteilig-
ten Familien (vgl. Kapitel 1 sowie Abschnitt 5.2). Die theoretischen Überlegungen 
aus Kapitel 5 veranlassen ferner zu der Annahme, dass die familiäre Benachteili-
gung der Jugendlichen zusätzlich durch den Besuch der Förderschule verstärkt 
werden kann. Familiäre und schulische Benachteiligung zusammen, so die Ver-
mutung, manifestiert sich auf Seiten der Förderschülerinnen und -schüler in einer 
selbst im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern noch geringeren Agency 
sowie geringeren Ressourcenausstattung, welche zentral für die Erklärung der 
Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern ist. Die bisherigen 
Erkenntnisse über die Agency, Ressourcenausstattung und Ausbildungschancen 
von Förderschülerinnen beruhen bislang jedoch auf nur kleinen, selektiven Stich-
proben und überwiegend qualitativen Studien, so dass ungeklärt ist, inwiefern sie 
verallgemeinert werden können. Darüber hinaus fehlen bislang eindeutige Bele-
ge, dass die geringen Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern 
nicht nur ursächlich auf ihre familiäre Benachteiligung zurückzuführen sind, son-
dern dass es einen eigenständigen Effekt des Förderschulbesuchs auf diese gibt.

7.1  Theoretische Erwartungen und Hypothese

Ziel dieses Kapitels ist es, vor diesem Hintergrund erstens empirisch zu be-
schreiben, wie Abgängerinnen und Abgänger von Förderschulen im Vergleich 
zu solchen von Hauptschulen hinsichtlich der o. g. für den Ausbildungszugang 
zentralen Ressourcen- und Agency-Dimensionen beschrieben werden können. 
Tabelle 5 fasst die theoretischen Erwartungen noch einmal zusammen, die in Ka-
pitel 5 für die unterschiedlichen Dimensionen der Ressourcen- und Agency-Aus-
stattungen der Jugendlichen herausgearbeitet wurden. Grundsätzlich wird davon 
ausgegangen, dass die Agency und Ressourcen im Vergleich zur ebenfalls benach-
teiligten Gruppe der Hauptschüler und -schülerinnen noch eingeschränkter sind.
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Tabelle 5: Theoretische Erwartungen zur Agency und Ressourcenausstattung von 
Förder- im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern.

Faktoren familiärer Benachteiligung  
und schulischer Behinderung

Ausstattung von FörderschülerInnen mit Agency und 
Ressourcen im Vergleich zu HauptschülerInnen

FörderschülerInnen haben… 

Geringe Agency aufgrund von 
beschädigten Identitäten durch Labeling, 
Stigmatisierung und Cooling-Out

Geringeres Selbstbewusstsein

Geringere Aktivität bei der Ausbildungsplatzsuche

Geringere Aspirationen

Geringes Sozialkapital aufgrund 
von familiärer Benachteiligung und 
schulischer Segregation

Weniger Personen, über die Informationen über freie 
Ausbildungsstellen erlangt werden können

Geringeres familiäres kulturelles und soziales Kapital

Geringere normative Bedeutung von Bildung in der Familie

An Förderschulen mehr Unterstützung (kompensatorisch)

Geringes Humankapital und 
negative Signale als Hindernisse 
in den Auswahlprozessen durch 
Arbeitgeberinnen und -geber

Geringeres Humankapital und negativere Signale  
(z. B. Jugendliche erwerben seltener den 
Hauptschulabschluss)

Quelle: Eigene Darstellung.

Zweitens wird beschrieben, wie die Übergänge von Förder- und Hauptschülerin-
nen und -schülern nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule aussehen und 
ob sich Unterschiede zwischen den Jugendlichen der beiden Schulformen zeigen.

Betrachtet man jedoch lediglich deskriptiv die Unterschiede in der Agen-
cy, den Ressourcen und Übergängen zwischen Förder- und Hauptschülerin-
nen und -schülern, bleibt unklar, ob die damit theoretisch verknüpften Aus-
bildungschancen tatsächlich auf den Besuch der Förderschule zurückzuführen 
oder möglicherweise lediglich ein Effekt der Komposition der Schülergruppen 
hinsichtlich ihrer sozialen Merkmale sind. Drittens soll hier deshalb untersucht 
werden, ob der Besuch der Förderschule einen eigenständigen Effekt auf die 
Ausbildungschancen hat. Konkret soll die schulische Behinderungshypothe-
se getestet werden. Basierend auf der in Kapitel 5 vorgestellten Theorie wird 
angenommen, dass im Zusammenspiel von Faktoren, die mit der schulischen 
Segregation (z. B. Zusammensetzung der Schülerschaft, reduzierte Lehrpläne) 
und solchen, die mit der Etikettierung verbunden sind (z. B. Stigmatisierung, 
verringerte Leistungserwartungen), an Förderschulen eine „schulische Behin-
derung“ (Powell 2007) entsteht, welche die Benachteiligung der Jugendlichen 
beim Übergang in die Ausbildung zusätzlich verstärkt. Konkret besagt die 
Hypothese, dass die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern 
auch im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern schlechter sind, die hin-
sichtlich ihrer familiären Ressourcen, kognitiven Fähigkeiten und sozialstruktu-
rellen Merkmale vergleichbar sind. Um diese Hypothese zu überprüfen, wird der 
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Effekt des Förderschulbesuchs auf die Ausbildungschancen von vergleichbaren 
Förder- und Hauptschülerinnen und -schülern im Rahmen eines Coarsened 
Exact Matchings (CEM) analysiert.

Im Folgenden werden also zwei Arten von Analysen zum Einsatz kommen: 
Zum einen deskriptive Analysen der Agency- und Ressourcenausstattungen der 
Jugendlichen bei Verlassen der Schule sowie ihrer Übergänge. Zum anderen 
wird, um den (kausalen) Effekt der Förderschule auf die Ausbildungschancen 
von Jugendlichen zu ermitteln, ein CEM basierend auf für die Selektion in die 
Förderschule relevanten Merkmalen durchgeführt. Für die anstehende Unter-
suchung bedarf es damit eines Datensatzes, der es erstens gestattet, den Status 
der Jugendlichen nach Verlassen der Schule zu ermitteln. Zweitens müssen hin-
reichende Informationen über die Agency- und Ressourcenausstattungen von 
Jugendlichen an Förder- und Hauptschulen vorliegen. Drittens sollten ausrei-
chende Fallzahlen für einen Vergleich der beiden Gruppen vorliegen. Die einzige 
bislang in Deutschland verfügbare Datenbasis hierfür stellt derzeit das NEPS dar, 
welches deshalb zur Untersuchung herangezogen wird.

Das Kapitel ist so aufgebaut, dass zunächst das auf Basis des NEPS, Startko-
horte 4 (SC4), gebildete Analysesample vorgestellt wird. Ferner wird diskutiert, 
wie in dieser Arbeit mit fehlenden Werten in den Befragungsdaten verfahren 
wurde. Anschließend werden die zentralen Variablen „Übergang in Ausbildung“ 
bzw. der Status nach Verlassen der Schule sowie die letzte besuchte Schulform 
und die Operationalisierung der theoretischen Konstrukte vorgestellt. Die Aus-
führungen zu Daten, Methoden und Operationalisierung sind vergleichsweise 
ausführlich. Sie bilden aber in vielerlei Hinsicht auch die Basis für die Analysen 
in Kapitel 9, wodurch ihr Umfang gerechtfertigt ist. Mit Blick auf die empiri-
schen Ergebnisse wird zunächst dargestellt, wie sich Förder- und Hauptschü-
lerinnen und -schüler in ihrer Agency und ihrer Ressourcenausstattung unter-
scheiden und ihre Übergänge beschrieben. Im Anschluss wird erläutert, wie die 
schulische Behinderungshypothese anhand eines CEM überprüft wird und die 
Ergebnisse der Prüfung der schulischen Behinderungshypothese vorgestellt. Ab-
schließend folgt ein erstes Zwischenfazit.

7.2  Daten und Operationalisierung

Ziel dieses Abschnitts ist es, zunächst das genutzte Analysesample zu beschrei-
ben. Ferner wird dargestellt, wie in dieser Arbeit mit fehlenden Angaben umge-
gangen wurde, die in Befragungsdaten aufgrund von sogenannter item und unit 
nonresponse entstehen. Im Anschluss daran wird dann die Operationalisierung 
der abhängigen Variable „Übergang in Ausbildung“, der letzten besuchten Schul-
form sowie der theoretischen Konstrukte vorgestellt.

99



7.2.1  Beschreibung der Analysesamples

Als Datengrundlage für die folgenden Analysen wird die SC4 des NEPS herange-
zogen. Im NEPS werden Längsschnittinformationen zu schulischen und außer-
schulischen Bildungsprozessen über den Lebensverlauf erfasst. Diese gliedern 
sich entlang von sechs Themenkomplexen: Kompetenzentwicklung, Lernum-
welten, Bildungsentscheidungen, Migrationshintergrund und Bildungsrenditen. 
Im Rahmen eines Multi-Kohorten-Sequenzdesigns werden verschiedene Start-
kohorten befragt. Der Zuschnitt der Startkohorten orientiert sich an wichtigen 
Bildungsphasen und -übergängen (vgl. Blossfeld/Roßbach/von Maurice 2011). 
Die hier verwendete SC4 begann mit einer Befragung von Schülerinnen und 
Schülern in der 9. Klasse mit dem Ziel Übergänge in die Sekundarstufe II, die 
berufliche Bildung und den Arbeitsmarkt untersuchen zu können (vgl. Ludwig-
Meyerhofer et al. 2011). In der SC4 sind Schülerinnen und Schüler von Haupt- 
und Förderschulen „Lernen“ der 9. Klassen überrepräsentiert. Hierdurch sind 
hinreichende Fallzahlen für statistische Analysen gewährleistet. Die Stichpro-
benziehung für die SC4 erfolgte in einem stratifizierten, zweistufigen Verfahren. 
Zunächst wurden alle Neuntklässlerinnen und Neuntklässler entlang der Schul-
formen in Strata eingeteilt. Im ersten Sampling-Schritt wurden dann Schulen aus 
den verschiedenen Strata ausgewählt, wobei sich die Auswahlwahrscheinlichkeit 
proportional zur Schulgröße verhielt. Im zweiten Schritt wurden Klassen an den 
ausgewählten Schulen nach dem Zufallsprinzip gezogen, aus denen alle Schüle-
rinnen und Schüler in die Befragung einbezogen wurden (vgl. Steinhauer et al. 
2015, S. 133). An 103 teilnehmenden Förderschulen aus allen 16 Bundesländern 
waren 1186 Jugendliche bereit, sich an der Befragung zu beteiligen (Hauptschu-
len: 181 Schulen, 3805 Jugendliche). Die Befragung startete an den Schulen im 
Herbst 2010. Danach wurden sie zunächst halbjährlich, später jährlich zu ihren 
weiteren Bildungsverläufen befragt. Im hier verwendeten Scientific Use File 
(S. U. F. 9.1.1.) lagen insgesamt neun Befragungswellen vor. Zusätzlich zu den Ju-
gendlichen wurden die Klassen- sowie Fachlehrerinnen und -lehrer der Fächer 
Deutsch und Mathematik sowie Schulleiterinnen und -leiter jährlich und in der 
ersten und siebten Befragungswelle auch jeweils ein Elternteil befragt.

Für die in diesem Kapitel angestrebten Analysen wird auf zwei Substichpro-
ben der Haupt- und Förderschulstichproben der SC4 zurückgegriffen. Diese um-
fassen Jugendliche, die in der 9. Klasse eine Förder- oder Hauptschule besucht 
haben und diese entweder nach der 9. oder 10. Klasse verlassen haben, keine 
allgemeinbildende Schule mehr besuchten und für die der Status im Oktober 
direkt nach Verlassen der Schule sowie ein Jahr später ermittelbar war. Als all-
gemeinbildende Schulformen wurden solche eingestuft, an denen ausschließlich 
allgemeinbildende und keine beruflichen Abschlüsse erworben oder Berufsvor-
bereitungen absolviert werden können. Im Ergebnis konnten 670 Förder- und 
1661 Hauptschülerinnen und -schüler in die Untersuchung einbezogen werden.
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig, noch einmal hervorzuheben, dass 
damit nur Jugendliche einbezogen wurden, die tatsächlich in der 9. Klasse eine 
Haupt- oder Förderschule besucht und diese als letzte allgemeinbildende Schule 
verlassen haben. Nur diese können im engen Sinne als Abgängerinnen und Ab-
gänger von Haupt- und Förderschulen gelten.29 Nicht enthalten sind damit z. B. 
Förderschülerinnen und -schüler, die nach der 9. Klasse auf eine Hauptschule 
oder eine Schule mit mehreren Bildungsgängen wechselten.30 Bei den Haupt-
schülerinnen und -schülern sind ferner – um die Vergleichbarkeit der Gruppe 
mit den Förderschülerinnen und -schülern zu gewährleisten  – nur solche im 
Sample enthalten, die maximal einen Hauptschulabschluss erworben haben. 
Nur diese Gruppe ist gemeint, wenn im Folgenden von Hauptschülerinnen und 
-schülern gesprochen wird.

Eine Betrachtung der Gruppenzusammensetzung des Samples zeigt, dass die 
Jugendlichen im Mittel etwa 15 Jahre alt sind. Abgängerinnen und Abgänger von 
Förderschulen weisen zu etwa 29 Prozent und von Hauptschulen sogar zu fast 
40 Prozent einen Migrationshintergrund auf. Mädchen stellen etwas weniger als 
die Hälfte der Förder- und Hauptschülerinnen und -schüler (vgl. Tabelle 30 im 
Online-Anhang).

7.2.2  Umgang mit fehlenden Werten

In Fragebogenerhebungen kommt es immer wieder dazu, dass Personen Fragen 
nicht beantworten. Dadurch entstehen fehlende Werte auf einer oder mehreren 
Variablen. Grundsätzlich werden fehlende Werte danach unterschieden, ob sie 1. 
aufgrund von Teilnahmeausfällen entstehen (unit nonresponse) oder ob 2. ledig-
lich einzelne Fragen nicht beantwortet wurden (item nonresponse), die Befragten 
aber an der Erhebung teilgenommen haben. Ferner werden drei Mechanismen 
unterschieden, die fehlende Werte produzieren: Missing Completely At Random 
(MCAR), Missing At Random (MAR) und Missing Not At Random (MNAR) 
(vgl. Rubin 1976). MCAR zeichnet sich dadurch aus, dass die Wahrscheinlich-
keit eines fehlenden Wertes für alle Befragten gleich ist. Es handelt sich damit 
um einen zufälligen Ausfall einer Antwort. Im Falle von MAR hingegen fehlen 
Werte nicht komplett zufällig, sondern ihr Ausfall basiert darauf, dass Werte in 
bestimmten Gruppen mit größerer Wahrscheinlichkeit ausfallen. MAR setzt vo-
raus, dass der Ausfallmechanismus auf Merkmalen beruht, die sich basierend 
auf den genutzten Daten abbilden lassen (van Buuren 2012, S. 7). Der Ausfall 

29	 Zur Identifikation der letzten besuchten Schulform siehe Abschnitt 7.2.3.
30	 Der Anteil der Abgängerinnen und -abgänger, auf die dies zutrifft, ist aber insgesamt als 

gering zu betrachten. So wechselten nach der 9. Klasse etwa 4 Prozent der Förderschülerin-
nen und -schüler sowie nicht ganz 6 Prozent der Hauptschülerinnen und -schüler an eine 
andere allgemeinbildende Schule (vgl. NEPS, SC4, eigene Berechnung).
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ist damit zufällig unter Kontrolle der für diesen entscheidenden Kovariaten. Al-
lerdings gibt es auch fehlende Werte, die weder MCAR noch MAR sind. Im Fall 
von MNAR sind die Gründe für das Fehlen von Angaben unbekannt (vgl. van 
Buuren 2012, S. 6 f.).

Eine oft verwendete Methode des Umgangs mit fehlenden Werten stellt der 
listenweise Ausschluss (listwise deletion) von Befragten mit fehlenden Angaben 
auf mindestens einer Variablen aus dem Analysesample dar. Handelt es sich bei 
dem Ausfallmechanismus, der den fehlenden Werten zugrunde liegt, jedoch 
nicht um MCAR, kann dies zu verzerrten Schätzern und großen Standardfeh-
lern führen.31 Insbesondere bei kleinen Stichproben geht listwise deletion zudem 
mit einem Verlust an statistischer Aussagekraft einher (vgl. Enders 2010, S. 39 f.). 
Aus diesem Grund sollten andere Verfahren zum Umgang mit fehlenden Wer-
ten angewendet werden. Traditionell werden unit nonresponse und item nonre-
sponse methodisch unterschiedlich behandelt. Verzerrungen aufgrund von unit 
nonresponse, welche das Ergebnis von unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten 
der Beteiligung an Befragungen sind, wird üblicherweise durch Gewichtung be-
gegnet (van Buuren 2012, S. 21 ff.). Auch in der SC4 des NEPS fielen Jugendliche 
endgültig aus der Befragung aus. Daher werden alle deskriptiven Ergebnisse in 
diesem Kapitel für die Teilnahmewahrscheinlichkeit der letzten Welle gewichtet, 
an der die Jugendlichen teilgenommen haben.

Darüber hinaus gibt es fehlende Werte, die dadurch zustande kamen, dass 
Jugendliche temporär an einzelnen Befragungswellen nicht teilgenommen hat-
ten. Dies ist ein spezieller Fall der unit non-response, der in der Literatur – im 
Gegensatz zu endgültigen Ausfällen  – nur selten diskutiert wird (vgl. Young/
Johnson 2015). Ferner gab es fehlende Werte aufgrund von item nonresponse. 
Mit beiden Arten von Ausfällen wurde hier in zwei Schritten verfahren, welche 
im Folgenden kurz beschrieben werden sollen:

Für die Konstruktion von Variablen stehen im NEPS oft mehrere Informa-
tionsquellen zur Verfügung (z. B. Angaben von Schülerinnen und Schülern so-
wie ihren Eltern zum Beruf der Eltern). Deshalb wurden hier erstens fehlende 
Angaben in einer Quelle durch solche aus anderen Quellen ergänzt (vgl. Ab-
schnitt 13.2.1 im Online-Anhang). Dennoch fehlten auch nach diesem Vorgehen 
weiter Angaben auf vielen Variablen. Unter Berücksichtigung aller Variablen, die 
in die Deskription und multivariaten Modelle in diesem und in Kapitel 9 ein-
bezogen werden, würde sich die Fallzahl der Förderschülerinnen und -schüler, 
die für Analysen zur Verfügung stehen, mit listwise deletion von 670 Fällen auf 
nur 78 bereits für den Zeitpunkt direkt nach der Schule reduzieren, ein Jahr nach 
Verlassen der Schule auf 69 was als sehr ineffizient betrachtet werden muss und 
die voraussetzungsvolle Annahme des MCAR unplausibel macht.

31	 Für eine ausführliche Diskussion, bei welchen weiteren üblichen Verfahren welche Ver-
zerrungen auftreten, siehe Enders (2010) und van Buuren (2012).
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Vor diesem Hintergrund wurden die fehlenden Werte zweitens für die Schul-
abgängerinnen und -abgänger von Förder- und Hauptschulen anhand multipler 
Imputationen mit iterative chained equations (ICE) ersetzt. Bei diesem Verfah-
ren werden multiple Datensätze erstellt und fehlende Werte iterativ Variable für 
Variable imputiert, wobei sowohl die beobachteten als auch die zuvor imputier-
ten Werte aller Variablen des Imputationsmodells einbezogen werden.32 Voraus-
setzung für ein solches Verfahren ist, dass der Ausfallmechanismus mindestens 
MAR ist, sich also basierend auf beobachteten Merkmalen abbilden lässt (siehe 
weiter oben in diesem Abschnitt). Die Annahme des MAR lässt sich empirisch 
allerdings nur überprüfen, indem nachträglich Informationen von Befragten 
über die Gründe des Fehlens von Antworten eingeholt werden. Dies ist mit den 
hier verwendeten Daten nicht praktikabel. Das Vorliegen von MAR muss da-
her theoretisch begründet werden. Gleichzeitig ist eine ernsthafte Verletzung der 
MAR-Annahme nur selten zu vermuten, wenn weitere Merkmale von Befrag-
ten herangezogen werden (vgl. Enders 2010, S. 15 ff.).33 Zudem wurden weitere 
Informationen einbezogen, die das Fehlen von Werten beeinflussen könnten 

32	 Es ist nichts darüber bekannt, wie sich eine multiple Imputation von Werten, die aufgrund 
von den genannten temporären Ausfällen entstehen auf statistische Schätzer auswirkt. 
Young und Johnson (2015) führten eine Simulationsstudie durch, die zeigte, dass multiple 
Imputationen für vollständig fehlende Wellen aufgrund von endgültigen Ausfällen vor al-
lem im sogenannten „wide-Format“ zu zuverlässigen Schätzern führten. Im wide-Format 
erhält jede Person im Datensatz eine Datenzeile, in der alle genutzten Informationen über 
sie enthalten sind. Wenngleich sich die Ergebnisse nicht direkt auf den Fall von unit non-
response aufgrund von temporären Ausfällen übertragen lassen (vgl. Young/Johnson 2015, 
S. 292), wäre eine Imputation im wide-Format aufgrund der genannten Erkenntnisse auch 
hier wünschenswert gewesen. Wie bereits von Young und Johnson (2015) vermutet, er-
zeugte die hohe Korrelation wiederholter Messungen von Merkmalen jedoch Konver-
genzprobleme des Imputationsmodells. Aus diesem Grund waren multiple Imputationen 
nur im Long-Format möglich, bei dem jede Person im Datensatz durch mehrere Beob-
achtungszeilen repräsentiert wird. Bei der Imputation werden diese Zeilen dann als unab-
hängige Beobachtungen behandelt. Ob dies zu verzerrten Schätzern führt, ist unerforscht. 
Die Schlussfolgerung von Young und Johnson (2015, S. 292) kann einen diesbezüglich vor-
sichtig optimistisch stimmen: „We expect that MI would offer additional advantages in 
this context because the proportion of known information relative to missing information 
would exceed the levels seen in our simulation here.“ Um eine Verzerrung der Schätzer aus-
zuschließen, wurde ferner ausführliche Konvergenzdiagnostik durchgeführt sowie weitere 
Variablen in das Imputationsmodell einbezogen, die über die in den Analysen verwendeten 
hinausgehen (siehe dazu auch weiter unten in diesem Abschnitt).

33	 In das Imputationsmodell wurden alle Variablen einbezogen, die in diesem und in Ka-
pitel 9 in den Analysen verwendet werden. Hierdurch wird Kongenialität erzeugt und 
Verzerrungen der Schätzer verhindert (vgl. van Buuren 2012, S. 250). Lediglich die Ma-
krovariablen Bundesland, Förderquote nach Bundesland 2010 und die Jugendarbeits-
losigkeitsquote wurden nicht einbezogen, da unklar ist, inwiefern diese Indikatoren zur 
Erklärung individueller Ausfälle beitragen und ob ihr Einbezug nicht zu Verzerrungen 
führt. Ebenfalls nicht einbezogen wurde der genaue Status nach Verlassen der Schule, 
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(sogenannte auxiliary variables). Hierzu gehörten u. a. Informationen zur Ein-
gangsselektion der Stichprobe, dem ersten Zeitpunkt der Teilnahme an der 
Befragung, der Teilnahme pro Welle, dem Wohnort (West/Ost), ob Daten aus 
der Elternbefragung verfügbar sind, weitere Schulnoten sowie das akademische 
Selbstkonzept der Jugendlichen.

Um zu gewährleisten, dass die Imputationsmodelle konvergieren, mussten 
einige kategoriale Variablen vergröbert werden, insbesondere wenn diese mehr 
als zwei bzw. einige nur gering besetzte Ausprägungen aufwiesen. Die Vergröbe-
rung der Antwortkategorien konnte jedoch vorgenommen werden, ohne inhalt-
lich zentrale Ausprägungen zu verlieren. An welchen Stellen Vergröberungen 
vorgenommen wurden, wird bei der Operationalisierung jeweils angemerkt (sie-
he Abschnitte 7.3.3, 7.3.4 und 9.2). Eine Variable musste zudem von der Imputa-
tion ausgeschlossen werden, da ihr Einbezug die Konvergenz der Imputationen 
verhinderte. Hierbei handelte es sich um die wahrgenommene Chancenlosigkeit 
im Bewerbungsprozess (siehe Abschnitt 7.2.4), die konditional hätte imputiert 
werden müssen. Um hier keine Informationen zu verlieren, wird auf diese in 
der folgenden Deskription dennoch inhaltlich unter Verweis auf die Fallzahl – 
jedoch nicht in den multivariaten Analysen – zurückgegriffen.

In das Imputationsmodell wurden zunächst auch die Abgängerinnen und 
Abgänger einbezogen, für die der Status im Herbst ein und zwei Jahre nach Ver-
lassen der Schule nicht ermittelbar war, die also fehlende Werte auf der abhän-
gigen Variable hatten. Hierdurch kann die Beziehung zwischen den abhängigen 
und unabhängigen Variablen bei der Imputation berücksichtigt werden. Die Be-
obachtungen mit imputierten Angaben auf der abhängigen Variablen wurden 
nach erfolgter Imputation aus dem Analysesample gelöscht und in die späteren 
Analysen nicht einbezogen. Dies entspricht der Empfehlung des „multiple im-
putation, then deletion (MID)“ nach von Hippel (2007). Die Anzahl der Impu-
tationen wurde auf 45 festgesetzt.34 Abschließend wurde ausführliche Konver-
genzdiagnostik durchgeführt. Mit ihr wird sichergestellt, dass sich zum einen 
die imputierten Werte bzw. deren Mittelwerte und Standardabweichungen über 
die Iterationen hinweg stabilisieren. Zum anderen sollte gewährleistet werden, 
dass sich die imputierten Werte der Iterationsketten nicht auf unterschiedlichen 
Niveaus stabilisieren. Beides wurde anhand grafischer Verfahren geprüft (vgl. 
van Buuren 2012, S. 142 ff.).35 Des Weiteren wurde sichergestellt, dass die Ver-
teilungen der imputierten und nicht-imputierten Variablen ähnlich sind:

welcher das Imputationsmodell am Konvergieren hinderte. Alle diese Merkmale hatten 
keine fehlenden Werte, so dass sie selbst nicht imputiert werden mussten.

34	 Die Zahl der Imputationen sollte mindestens dem höchsten Anteil an fehlenden Werten 
entsprechen, den es auf einer Variablen gibt (hier der höchste Schulabschluss der Eltern, zu 
welchem 27,5 Prozent der Angaben fehlten) (vgl. White/Royston/Wood 2011).

35	 Um eine Stabilisierung der imputierten Werte zu gewährleisten, wurde als Reaktion auf die 
Konvergenzdiagnostik die Anzahl der Iterationen auf 30 festgesetzt.
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„The idea is that good imputations have a distribution similar to the observed data.“ 
(van Buuren 2012, S. 16 ff.; siehe auch Eddings/Marchenko 2012).

Nachdem das Analysesample sowie der Umgang mit fehlenden Werten vorge-
stellt wurde, wird im Folgenden nun beschrieben, wie die zentralen Variablen 
„letzte besuchte Schulform“ und „Übergang in Ausbildung“ konstruiert wur-
den. Anschließend wird die Operationalisierung der theoretischen Konstrukte 
erläutert.

7.2.3 � Operationalisierung der letzten besuchten Schulform und des 
Übergangs in Ausbildung

In diesem Teil wird zunächst beschrieben, wie die letzte besuchte Schulform ope-
rationalisiert wurde. Anschließend, wie die für die Untersuchung zentrale (ab-
hängige) Variable, ob die Jugendlichen im Oktober nach Verlassen der Schule 
eine Ausbildung absolvieren, generiert wurde.

Für die Ermittlung, welche Schulform Jugendliche als letztes besucht haben, 
stehen im NEPS zwei Informationsquellen zur Verfügung: Erstens die Angaben 
des Befragungsinstituts dazu, ob jemand an einer Schule im Klassenkontext oder 
als Schulabgängerin oder -abgänger individuell außerhalb einer Schule befragt 
wurde. Die zweite Informationsquelle stellen zwei Arten von Angaben der Ju-
gendlichen selbst dar: Zum einen wurden Jugendliche, die die Schule nach der 9. 
Klasse verließen und in Welle 3 an der außerschulischen Befragung teilnahmen, 
zu der von ihnen besuchten Schulform im Mai 2010, also in der 9. Klasse, be-
fragt. Zum anderen werden in jeder Welle im Längsschnitt die Bildungsverläufe 
fortgeschrieben und damit auch besuchte Schulformen von den Jugendlichen er-
hoben. Bei der Konstruktion der Variable wurde vor diesem Hintergrund folgen-
dermaßen vorgegangen: Hatten Jugendliche zunächst im Klassenkontext und in 
der anschließenden Welle direkt als Schulabgängerin oder -abgänger an der Be-
fragung teilgenommen (also waren nicht temporär oder endgültig ausgefallen), 
wurde ihnen die Schulform, an der sie zuletzt befragt wurden, als letzte Schul-
form zugewiesen. Für Jugendliche, auf die das nicht zutraf, weil sie z. B. tempo-
rär ausgefallen waren, wurden die Angaben des Längsschnitts genutzt. War auch 
aus diesen nicht eindeutig ersichtlich, welches die letzte besuchte Schulform war, 
wurden für die Jugendlichen, welche die Schule nach der 9. Klasse verließen, die 
Angaben aus der Querschnittsbefragung in Welle 3 ergänzt.36 Die Variable wurde 

36	 Die Priorisierung beim Einbeziehen der Informationen kann folgendermaßen begründet 
werden: Die Angaben des Befragungsinstituts haben den Vorteil, dass sie sehr verlässlich 
sind, sofern jemand an einer Befragung teilgenommen hat oder noch die Schule besucht, 
an der er ursprünglich gezogen wurde. Hat jemand jedoch nicht teilgenommen, basie-
ren die Daten auf den Angaben der zuständigen Lehrkräfte. Ob diese immer wissen, ob 
ein Jugendlicher oder eine Jugendliche nur die Schule gewechselt hat oder im System der 
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binär kodiert. Kamen Jugendliche von Förderschulen, erhielt die Variable den 
Wert 1, kamen sie von Hauptschulen, erhielt sie den Wert 0.

Die zweite zentrale Information für diesen Teil der Untersuchung ist, ob 
Schulabgängerinnen und -abgänger einen Ausbildungsplatz finden und wenn 
nicht, welchen Status sie stattdessen innehaben. Wie der Forschungsstand deut-
lich machte, sollte bei der Untersuchung der Ausbildungschancen von Förder-
schülerinnen und -schülern mehr als ein Zeitpunkt nach Verlassen der Schule 
berücksichtigt werden. Die vorliegenden Daten ermöglichen es, sowohl für Ab-
gängerinnen und Abgänger der 9. als auch 10. Klasse zu zwei Zeitpunkten den 
Übergang in Ausbildung zu berücksichtigen. Ziel der Konstruktion der abhän-
gigen Variable war es daher zu ermitteln, ob Jugendliche im Herbst direkt oder 
ein Jahr nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule einen Ausbildungsplatz 
gefunden haben und falls nicht, welcher Art von Tätigkeit sie sonst nachgehen. 
Die Festlegung auf den Herbst ist zunächst dadurch begründet, dass Berufsaus-
bildungen in Deutschland in Ausbildungsjahren organisiert sind, die im Herbst 
beginnen, so dass zu diesen Zeitpunkten jeweils ein Übergang möglich ist (vgl. 
Protsch 2014, S. 147). Vor diesem Hintergrund wurde ermittelt, welchen Status 
die Jugendlichen für den Oktober nach Verlassen der allgemeinbildenden Schu-
le sowie ein Jahr später angaben. Die Festlegung auf den Oktober erfolgte, da 
sich zeigte, dass die meisten Statuswechsel (also Übergang von der Schule z. B. 
in Ausbildung oder Berufsvorbereitung) zwischen September und Oktober be-
richtet wurden.37 Für Jugendliche, die die Schule nach der 10. Klasse verließen, 
wurde für den Status ein Jahr nach Verlassen der Schule allerdings nicht der Ok-
tober, sondern der August herangezogen. Dies liegt daran, dass die Befragung 
der Welle 7 bereits im August startete. Für die dann direkt Befragten, die an den 
späteren Wellen nicht teilnahmen, lag kein Status für den Oktober vor. Durch 
das Vorziehen auf August konnte der Verlust von Fallzahlen verhindert werden. 

beruflichen Ausbildung ist, kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Ferner ist es 
möglich, dass Jugendliche zwar zunächst planen, die Schule zu verlassen, dies dann aber 
doch nicht tun. Der Rückgriff auf die Angaben aus dem auf den Bildungsverläufen ba-
sierenden Längsschnitt hat den Vorteil, dass auf Basis der Schülerangaben sichergestellt 
werden kann, dass Befragte, die von Lehrkräften erstmals als in der „beruflichen Bildung“ 
(s. o.) klassifiziert wurden, aber in dieser Welle nicht teilgenommen haben, nicht doch wei-
ter auf eine andere allgemeinbildende Schule gegangen sind. Der Nachteil ist, dass hier 
manchmal auch unplausible Werte oder lediglich eine Schulepisode, z. B. der Besuch der 
Grundschule, berichtet werden, obwohl aus der Teilnahme an der Befragung deutlich ist, 
dass danach noch mindestens eine weitere Schulform (Haupt- oder Förderschule) be-
sucht wurde. Gegenüber der Querschnittsinformation der Jugendlichen aus Welle 3 ist der 
Längsschnitt jedoch – sofern die Angaben plausibel sind – zu bevorzugen, weil zum einen 
detailliertere Informationen erhoben werden und zum anderen die Anfangs- und End-
daten der dort erfassten Episoden über den gesamten Bildungsverlauf harmonisiert sind.

37	 Die Feststellung erfolgte mittels grafischer Analysen anhand des Programms Truetales 
View (vgl. Künster 2016).
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Das Vorgehen ist zudem inhaltlich dadurch gerechtfertigt, dass Ausbildungen 
auch bereits im August oder September beginnen können. Gleichzeitig wird der 
Übergang in Ausbildung für Jugendliche, die die Schule nach zehn Jahren verlas-
sen und erst ein Jahr später einen Ausbildungsplatz finden, dadurch möglicher-
weise etwas unterschätzt.

Beim Ermitteln der konkreten Tätigkeit im Oktober nach Verlassen der Schu-
le wurde folgendermaßen vorgegangen: Wie bei Lebensverlaufsdaten üblich, ist 
es möglich, dass sich verschiedene Status überlappen. Beispielsweise kann ein 
Jugendlicher oder eine Jugendliche zur Schule gehen, aber nebenher eine Er-
werbstätigkeit ausüben. Um die Übergänge analysieren zu können, ist es deshalb 
notwendig, die Daten so zu bearbeiten, dass es keine Überlappungen einzelner 
Status gibt (vgl. Erhardt/Künster 2014). Hierfür muss eine Priorisierung paralle-
ler Statusepisoden festgelegt werden. Basierend auf dieser wird dann immer nur 
die Statusepisode mit der höchsten Priorisierung als tatsächlicher Status gewertet. 
Eine Auflistung der konkreten Priorisierung findet sich im Online-Anhang (sie-
he Abschnitt 13.2.3). Grundsätzlich soll dazu hier festgehalten werden, dass bei 
Parallelitäten einerseits immer das Ereignis gewertet wurde, welches die besten 
Verwertungschancen auf dem Arbeitsmarkt bietet. Gleichzeitig wurde das For-
schungsinteresse berücksichtigt. Aus diesem Grund standen Berufsausbildungen 
an erster Stelle der Priorisierung.38 Bei den Jugendlichen, die eine Ausbildung 
begannen, wurde hier differenziert, welche Art von Ausbildung dies ist. Dabei 
konnten folgende drei Möglichkeiten unterschieden werden: 1. Fachpraktiker-
ausbildungen, 2. zweijährige Ausbildungsberufe, 3. reguläre Ausbildungsberufe.

Trotz der insgesamt sehr genauen Erfassung und Aufbereitung der unter-
schiedlichen Status war es leider nicht möglich, basierend auf den Angaben der 
Jugendlichen zu identifizieren, ob bzw. wie viele der Jugendlichen im Anschluss 
an die Schule in eine WfbM übergingen. Dies stellt eine eindeutige Restriktion 
für die Beschreibung der Übergänge dar. Schließlich deutet der Forschungs-
stand darauf hin, dass möglicherweise ein substantieller Anteil von ihnen in eine 
WfbM wechselt und damit den ersten Arbeitsmarkt verlässt. Denkbar ist, dass 
sich Anteile dieser Gruppe in den Kategorien „Kurse, Lehrgänge“ (hier, wenn 
überhaupt, sehr geringer Anteil), „Erwerbstätigkeit“ und „Sonstiges“ befinden. 
In welchem Umfang dies tatsächlich der Fall ist, kann jedoch leider nicht weiter 
spezifiziert werden.

38	 Ferner folgte die Priorisierung dem Ziel, möglichst plausible Angaben zu erhalten. So 
gaben einige Jugendliche sowohl eine Lehre als auch eine in eine Berufsschule integrierte 
Ausbildung an. Hier ist davon auszugehen, dass dies der Befragungslogik geschuldet ist. 
Dieser folgend wurde zunächst der Besuch einer Berufsschule und dann das Absolvie-
ren einer Ausbildung abgefragt, was erklären kann, warum einige Jugendliche beides  
angaben.
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7.2.4  Operationalisierung der theoretischen Konstrukte

Im nun folgenden Abschnitt soll beschrieben werden, wie die Agency und Res-
sourcenausstattung der Jugendlichen operationalisiert wurden, die mit den drei 
in Kapitel 5 vorgestellten Erklärungsmechanismen für die Ausbildungschancen 
von Förderschülerinnen und -schülern verknüpft sind. Grundsätzlich soll hier 
für die Operationalisierung aller theoretischen Konstrukte Folgendes festgehal-
ten werden: Wie bereits oben erwähnt, stehen für die Konstruktion von Variab-
len im NEPS oft mehrere Informationsquellen zur Verfügung (z. B. Angaben von 
Jugendlichen und Eltern zum Beruf der Eltern). In einem solchen Fall können 
fehlende Angaben in einer Quelle durch solche aus anderen Quellen ergänzt 
werden. Dies wurde hier, soweit es möglich war, vorgenommen. Eine Übersicht 
über die konkreten Fragen sowie die Reihenfolge ihres Einbezugs befindet sich 
in Online-Anhang (Abschnitte 13.2.1 und 13.2.2).

Geringe Agency aufgrund von Stigmatisierung und Cooling-Out

Für das erste Mechanismenbündel, welches unter der Überschrift „Geringe 
Agency aufgrund von Stigmatisierung und Cooling-Out“ zusammengefasst wur-
de, wurden theoretisch für die Ausbildungschancen vor allem drei Faktoren als 
ausschlaggebend betrachtet: Das geringe Selbstbewusstsein der Jugendlichen, die 
Probleme oder Schwierigkeiten der Jugendlichen bei der Entwicklung berufli-
cher Aspirationen sowie ihre mangelnde Aktivität bei der Ausbildungsplatzsu-
che (basierend auf einem Gefühl der Chancenlosigkeit).

Das Selbstbewusstsein wurde hier über das Merkmal „Selbstwirksamkeit“ 
abgebildet. Die Erhebung dieses Merkmals basiert im NEPS auf einer von Je-
rusalem und Schwarzer (1999) vorgeschlagenen Messung. Die Abfrage erfolgte 
in Welle 5 anhand der Zustimmung (trifft nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/
teils, trifft eher zu, trifft völlig zu) zu folgenden Aussagen: „Wenn sich Wider-
stände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen“, „Die Lösung 
schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe“, „Es 
bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu verwirkli-
chen“, „In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie ich mich verhalten 
soll“, „Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut mit ih-
nen zurechtkommen kann“, „Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil 
ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen kann“, „Was auch immer passiert, ich 
werde schon klarkommen“, „Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden“, 
„Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich damit umgehen 
kann“, „Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern“. 
Basierend auf diesen Angaben wurde eine additive Skala aller Nennungen ge-
bildet, die entsprechend zwischen 10 und 40 variieren konnte, und die Variable 
anschließend zentriert.
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Die Entwicklung beruflicher Aspirationen wurde über zwei Merkmale ope-
rationalisiert: Zum einen wurde erfasst, ob die Jugendlichen einen Berufswunsch 
angeben konnten. Hierzu wurde in der 9. Klasse erfasst, auf welchen Beruf sich 
die Jugendlichen als erstes bewerben wollten. Gaben sie bei dieser Frage nichts 
an, erhielten sie den Wert 0. Gaben sie einen Berufswunsch an, erhielten sie den 
Wert 1.39 Zum anderen wurde die idealistische Ausbildungsaspiration erfasst. 
Also was die Jugendlichen am liebsten nach der Schule machen würden. Die Va-
riable wurde folgendermaßen kodiert: 1. weiter zur Schule gehen, 2. eine Aus-
bildung, 3. eine Berufsvorbereitung oder etwas anderes machen.40

Die Aktivität bei der Ausbildungsplatzsuche wurde über die absolute Anzahl 
der Bewerbungen der Jugendlichen auf Ausbildungsplätze operationalisiert. Ga-
ben Jugendliche an, dass sie sich im letzten Jahr nicht um eine Ausbildungsstelle 
beworben hatten, wurde der Wert 0 aufgenommen. Hatten sie sich beworben, 
wurde die absolute Anzahl der Bewerbungen erfasst. Um deskriptiv abbilden zu 
können, ob die Nicht-Bewerbung auf Stigmatisierung und Cooling-Out beruht, 
wurde das Gefühl der Chancenlosigkeit über die Frage abgebildet, ob sich Ju-
gendliche, die sich nicht bewarben, dies unterlassen hatten, weil sie keine Chance 
auf den Erhalt eines Ausbildungsplatzes hätten. Wurde diese Frage bejaht, erhiel-
ten die Jugendlichen den Wert 1, sonst den Wert 0.

Geringes Sozialkapital aufgrund von familiärer Benachteiligung und 
schulischer Segregation

Wie in Abschnitt 5.2 herausgearbeitet, ist soziales Kapital eine wichtige Un-
terstützungsressource beim Zugang zu Ausbildungsplätzen. Als zentral wur-
den folgende Bestandteile von Sozialkapital herausgearbeitet: Der Zugang zu  

39	 Bei dieser Variable wurde eine Ausnahme gemacht und aufgrund von item nonresponse 
fehlende Werte nicht multipel imputiert: Gaben Jugendliche in der Schulbefragung keinen 
Berufswunsch an, d. h. ließen sie das Feld leer, wurde dies als „weiß nicht“ gewertet. Da 
den Schülerinnen und Schülern keine „weiß nicht“-Kategorie für ihre Antworten vorge-
geben wurde, war dies die einzige Möglichkeit, zum Ausdruck zu bringen, wenn sie noch 
keinen Berufswunsch entwickelt hatten. Da dies substantiell als eine wichtige Information 
betrachtet wird, wurden fehlende Angaben, die aufgrund von item non-response bestanden, 
hier als inhaltliche Kategorie umkodiert. Leider konnten die Jugendlichen auch nicht an-
geben, wenn sie die Antwort lediglich verweigern wollten. Hierdurch ergeben sich mög-
licherweise Verzerrungen, die jedoch zugunsten des inhaltlichen Interesses in Kauf genom-
men wurden.

40	 Die Zusammenfassung der dritten Kategorie war notwendig, da das Imputationsmodell 
sonst nicht konvergiert wäre. Da hier die Frage im Fokus steht, ob die Jugendlichen Aus-
bildungspläne entwickeln, ist die Zusammenfassung für das inhaltliche Interesse nicht von 
großem Nachteil, wenngleich wünschenswert gewesen wäre abzubilden, ob Förderschüle-
rinnen und -schüler möglicherweise häufiger zunächst eine Berufsvorbereitung anstreben 
als Hauptschülerinnen und -schüler.
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Informationen über freie Ausbildungsstellen, die Unterstützung durch die El-
tern sowie deren kulturelles und soziales Kapital, die normative Bedeutung 
von Bildung in der Familie der Jugendlichen sowie die Unterstützung beim 
Übergang durch die Schule. Diese Merkmale wurden folgendermaßen opera-
tionalisiert:

Der Zugang zu Informationen wurde zum einen über die Netzwerkgröße der 
Jugendlichen erfasst, also wie viele Personen den Jugendlichen Informationen 
über freie interessante Ausbildungsstellen gegeben haben. Antworteten die Ju-
gendlichen auf diese Frage mit „niemand“, erhielten sie den Wert 0. Gaben die 
Jugendlichen an, dass ihnen jemand Informationen gegeben hatte, wurden sie 
zu der Frage weitergeleitet, wie viele Personen ihnen solche Informationen ge-
geben hatten. Dort konnten die Jugendlichen dann angeben, ob ihnen „1 Person“, 
„2 Personen“, „3 bis 5 Personen“, „6 bis 10 Personen“, „11 bis 15 Personen“ oder 
„mehr als 15 Personen“ Informationen gegeben hatten. Diese Kategorisierung 
wurde so beibehalten.

Darüber hinaus wurde in Abschnitt 5.3 diskutiert, dass Jugendliche an För-
derschulen möglicherweise z. B. durch zusätzliche Angebote besser beim Über-
gang unterstützt werden als Hauptschülerinnen und -schüler. Auch diese Art 
der institutionellen Unterstützung kann als soziales Kapital betrachtet werden. 
Aus diesem Grund wurde erfasst, wie sehr die Jugendlichen den Aussagen zu-
stimmten, dass sie gut auf den Übergang in Ausbildung und Arbeitsmarkt vorbe-
reitet wurden. Die vierstufige Antwortskala reichte dabei von „stimme gar nicht 
zu“ bis „stimme völlig zu“. Offensichtlich können über dieses Item nur subjek-
tive Einschätzungen der Jugendlichen zur Qualität der Vorbereitung und nicht 
die objektive Angebotsstruktur abgebildet werden. Gleichzeitig ist die wahr-
genommene Qualität der Unterstützung vermutlich zentral, da sie beeinflusst, 
inwiefern sich die Jugendlichen selbst gut auf den Übergang vorbereitet fühlen 
und damit, wie selbstbewusst sie in den Übergangsprozess starten können. Im 
Forschungsstand wurde ferner deutlich, dass sich Praktika förderlich auf den 
Übergang in Ausbildung auswirken können. Auch hierbei handelt es sich oft 
um von der Schule begleitete Betriebspraktika. Daher wurde die Information 
aufgenommen, ob die Jugendlichen vor Verlassen der Schule ein Praktikum ab-
solviert hatten. Jugendliche, für die ermittelt wurde, dass sie vor dem Verlassen 
der Schule ein Praktikum absolviert hatten, erhielten den Wert 1, alle anderen 
den Wert 0.

Auch mit Blick auf das familiäre Sozialkapital der Jugendlichen wurden ver-
schiedene Merkmale herangezogen: Die Unterstützung der Eltern wurde darüber 
operationalisiert, ob die Jugendlichen angaben, ihre Eltern hätten sich im Bewer-
bungsprozess dafür eingesetzt, dass sie einen Ausbildungsplatz erhalten. Jugend-
liche, die dem zustimmten, erhielten den Wert 1, alle anderen den Wert 0. Wie 
gut Eltern ihre Kinder unterstützen können, hängt zudem von ihrem eigenen 
kulturellen und sozialen Kapital ab. Als Indikator für das kulturelle Kapital der 
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Eltern wurde einbezogen, welchen höchsten Schulabschluss die Eltern haben. 
Kein Schulabschluss bzw. ein Förderschulabschluss wurden mit einer 1 kodiert, 
Hauptschul- und vergleichbare Abschlüsse wurden zu „Hauptschulabschluss“ 
zusammengefasst und mit 2 kodiert. Abschlüsse der mittleren Reife wurden mit 
3 kodiert und als „Mittlere Schulabschlüsse“ zusammengefasst. Die Abschlüsse 
Fachabitur, Abitur, (Fach-)Hochschulabschluss sowie Promotion wurden zu-
sammengefasst und als (Fach-)Abitur mit einer 4 kodiert. Kritisch anzumerken 
ist, dass berufliche Abschlüsse der Eltern aufgrund der Abfrage nicht berück-
sichtigt werden konnten, so dass das Bildungsniveau der Eltern möglicherweise 
unterschätzt wird. Des Weiteren wurde das soziale und kulturelle Kapital an-
hand dessen erfasst, ob mindestens ein Elternteil der Jugendlichen erwerbstätig 
war und ob die Eltern sich in einer qualifizierten Beschäftigung befanden. Hie-
rüber können insbesondere das Verpflichtungskapital sowie Wissen der Eltern 
über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abgebildet werden. Die Variable zur 
Erwerbstätigkeit der Eltern wurde mit 0 kodiert, wenn kein Elternteil, und mit 1, 
wenn mindestens ein Elternteil erwerbstätig war (unabhängig davon, ob es sich 
um eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung handelte). Ob sich die Eltern in einer 
qualifizierten Beschäftigung befanden, wurde basierend auf den Angaben der 
Eltern dazu ermittelt, in welcher Art von Tätigkeit sie sich befinden oder zuletzt 
befanden. Diese waren entsprechend der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 
2010) kodiert. Anhand der KldB 2010 lassen sich vier unterschiedliche Anforde-
rungsniveaus der Tätigkeiten unterscheiden 1. Anlerntätigkeiten, 2. mindestens 
zweijährige Berufsausbildung, 3. Meistertätigkeit oder ähnliches, auch BA-Ab-
schluss und 4. hochkomplexe Tätigkeiten (vgl. Paulus/Matthes 2013). Die Tätig-
keiten wurden zunächst in diese vier Kategorien eingeteilt. Anschließend wurde 
eine Variable gebildet, welche mit 0 kodiert wurde, wenn beide Elternteile ma-
ximal in einer Anlerntätigkeit beschäftigt waren, und mit 1, wenn mindestens 
ein Elternteil in einer Beschäftigung mit mindestens dem Anforderungsniveau 2 
beschäftigt waren.41

Theoretisch wurde ferner diskutiert, dass Normen eine Rolle für den Aus-
bildungszugang spielen können. Bildungsnormen wurden bei den Förder-
schülerinnen und -schülern im NEPS leider nicht für alle erfasst.42 Die Bedeu-
tung von Bildung und Ausbildung in der Familie wurde stattdessen darüber 

41	 Eine weitere Aufgliederung der beiden Variablen, z. B. danach, ob beide Eltern erwerbstätig 
waren oder nur ein Elternteil, nach Voll- und Teilzeit oder den vier Anforderungsniveaus, 
konnte zugunsten der Konvergenz des Imputationsmodells nicht aufrechterhalten werden.

42	 Lediglich bei den Abgängerinnen der 10. Klasse wurde in der PAPI-Befragung in Welle 3 
erfasst, wie viele Personen aus dem Freundeskreis der Jugendlichen z. B. das Abitur ma-
chen möchten. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits ein substantieller Anteil der För-
derschülerinnen und -schüler die Schule verlassen hatte, wurde diese Information nicht 
verwendet.
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operationalisiert, dass ermittelt wurde, ob die Jugendlichen von mindestens 
einem Elternteil den Bildungsabschluss angeben können. In diesem Fall nahm 
die Variable den Wert 1, sonst 0 an. Können sie dies nicht, weist dies auf eine 
sehr geringe Bedeutung hin, da anscheinend wenig bis keine Kommunikation 
über Bildung in der Familie stattfindet (vgl. Solga 2004).

Geringes Humankapital und negative Signale als Hindernisse in den 
Auswahlprozessen durch Arbeitgeberinnen und -geber

In Abschnitt 5.3 wurde diskutiert, dass die Auswahlprozesse von Arbeitgebe-
rinnen und -gebern maßgeblich durch das Humankapital sowie die Signale der 
Jugendlichen für ihre trainability beeinflusst werden. Zwar zeigte sich – wie be-
reits erwähnt – sowohl bei Protsch und Dieckhoff (2011) als auch bei Solga und 
Kohlrausch (2013), dass kognitive Fähigkeiten zumindest bei Hauptschülerin-
nen und -schülern keinen Einfluss auf die Ausbildungschancen hatten, sofern 
sie nicht von Arbeitgeberinnen und -gebern z. B. anhand von Schulnoten be-
obachtet werden konnten. Im Falle von beobachtbarem Humankapital lässt sich 
dies empirisch nicht mehr eindeutig von Signalen unterscheiden. Es ist jedoch 
unklar, inwiefern sich dieser Befund auf Förderschülerinnen und -schüler über-
tragen lässt.

Für die Operationalisierung von Humankapital und Signalen wird hier des-
halb auf vier Konstrukte zurückgegriffen: Zunächst wurde ermittelt, wann die 
Jugendlichen die Schule verlassen haben. Dabei werden Abgängerinnen und Ab-
gänger unterschieden, die die Schule nach der 9. und 10. Klasse verlassen haben. 
Des Weiteren wurden die durchschnittlichen Abschlussnoten der Jugendlichen 
sowie ihre Schulabschlüsse erfasst. Die Variablen Schulabschluss und Schulab-
gangsdatum wurden binär kodiert. Jugendliche, die die Schule nach der 9. Klas-
se verlassen hatten, erhielten den Wert 0, Jugendliche, die die Schule nach der 
10. Klasse verlassen hatten, den Wert 1. Bei den Schulabschlüssen wurden die 
Kategorien „kein Schulabschluss“ und „Förderschulabschluss“ zugunsten der 
Konvergenz des Imputationsmodells zu einer Kategorie mit dem Wert 0 zu-
sammengefasst. Die zweite Kategorie wurde mit 1 kodiert und umfasste Haupt-
schulabschlüsse. Darüber hinaus werden als Indikator für das Humankapital 
der Jugendlichen ihre kognitiven Grundfähigkeiten herangezogen. Diese wurden 
im NEPS anhand von zwei Instrumenten erfasst: Zum einen wurde die Wahr-
nehmungsgeschwindigkeit anhand eines Bild-Zahlen-Tests (NEPS-BZT) und 
zum anderen das logisch-schlussfolgernde Denken anhand eines Matritzentests 
(NEPS-MAT) erfasst (vgl. Lang et al. 2014; Nusser/Messingschlager 2018). Die 
Wahrnehmungsgeschwindigkeit wurde anhand eines Summenscores mit einer 
Skala von 0 bis 100 erfasst, das logisch-schlussfolgernde Denken auf einer Skala 
von 0 bis 15.
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Tabelle 6: Übersicht über die zentralen Agency- und Ressourcen-Dimensionen 
sowie ihre operationalen Definitionen untergliedert nach Mechanismen des 
Ausbildungszugangs.

Zentrale Agency- und Ressourcen-Dimensionen 
für die Ausbildungschancen

Operationale Definition

Stigma und Cooling-Out

Selbstbewusstsein 	– Selbstwirksamkeit

Berufliche Aspirationen 	– �Jugendliche können einen Berufswunsch 
angeben

	– �Idealistische Pläne für die Zeit nach der  
9. Klasse

Aktivität bei der Ausbildungsplatzsuche 	– Anzahl der Bewerbungen

Wahrgenommene Chancenlosigkeit 	– �Nicht-Bewerbung aufgrund wahrgenommener 
Chancenlosigkeit

Sozialkapital

Zugang zu Informationen über Ausbildungsplätze 	– �Wie viele Personen informieren über 
Ausbildungsplätze

Institutionelle Unterstützung an Schulen 	– �Wahrnehmung der Jugendlichen: Schule hat 
gut auf den Übergang vorbereitet 

	– Praktikum vor Verlassen der Schule

Familiäres kulturelles und soziales Kapital 	– �Eltern setzen sich für einen Ausbildungsplatz 
ein

	– Höchster Schulabschluss der Eltern

	– Mindestens ein Elternteil erwerbstätig

	– �Mindestens ein Elternteil in qualifizierter 
Tätigkeit

Normative Bedeutung von Bildung in der Familie 	– �Jugendliche können den Bildungsabschluss 
mindestens eines Elternteils benennen

Humankapital und Signaling

Humankapital/Signale 	– Abschlussnote

	– Schulabgangsdatum

	– Schulabschluss

	– Kognitive Grundfähigkeiten

Quelle: Eigene Darstellung.

In diesem Abschnitt wurde diskutiert, wie die theoretisch hergeleiteten Agen-
cy- und Ressourcendimensionen hier operationalisiert wurden. Tabelle 6 fasst 
die Operationalisierung der theoretischen Konstrukte noch einmal zusammen. 
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten das Ziel der Untersuchung, die 
Analysestrategie, die Operationalisierung zentraler Variablen und theoretischen 
Konstrukte sowie der Umgang mit fehlenden Werten vorgestellt wurde, sollen 
nun die Ergebnisse der deskriptiven Analysen vorgestellt werden.
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7.3  Deskription

In diesem Abschnitt wird deskriptiv dargestellt, ob und wie sich Förder- und 
Hauptschülerinnen und -schüler mit Blick auf ihre Agency und Ressourcen nach 
Verlassen der Schule und die Übergänge direkt sowie ein Jahr nach Verlassen der 
Schule unterscheiden.

7.3.1 � Ressourcen und Agency von Förder- und Hauptschülerinnen 
und -schülern im Vergleich

Tabelle 7 gibt einen Überblick über die Verteilung von Agency und Ressourcen 
zwischen Förder- und Hauptschülerinnen. In vier der fünf Agency-Dimen-
sionen, welche mit Stigmatisierung und Cooling-Out in Verbindung stehen, 
zeigen sich erwartungsgetreu Unterschiede zwischen Abgängerinnen und Ab-
gängern von Förder- und Hauptschulen. Wobei die Agency der Jugendlichen 
von Förderschulen in vier von fünf Dimensionen eingeschränkter ist als die 
derer von Hauptschulen: Jugendliche von Förderschulen bewerben sich durch-
schnittlich seltener auf Ausbildungsstellen. Unter den Jugendlichen, die sich 
nicht auf Ausbildungsstellen bewerben, geben von den Förderschülerinnen 
und -schülern 36,1 Prozent an, dass sie dies nicht tun, weil sie keine Chance 
auf einen Ausbildungsplatz hätten. Bei den Hauptschülerinnen und -schülern 
geben dies nur 18,2 Prozent an – und damit fast halb so viele. Des Weiteren hat 
nur die Hälfte der Förderschülerinnen und -schüler einen Berufswunsch ent-
wickelt, bei den Jugendlichen von Hauptschulen sind es mit fast zwei Dritteln 
immerhin etwas mehr, wenngleich dies eine Agency-Dimension ist, in der die 
Unterschiede eher gering ausgeprägt sind. Auffallend sind ferner die Unter-
schiede zwischen Förder- und Hauptschülerinnen und -schülern hinsichtlich 
ihrer Aspirationen. Nicht nur wünschen sich die Förderschülerinnen und 
-schüler seltener, weiter zur Schule zu gehen, sie wollen auch weniger häufig 
direkt im Anschluss an das Verlassen der allgemeinbildenden Schule eine Aus-
bildung beginnen.

Tabelle 7: Agency und Ressourcen von Förder- und Hauptschülerinnen und -schülern 
beim Verlassen der allgemeinbildenden Schule im Vergleich.

Theoretische Dimension FörderschülerInnen HauptschülerInnen

Stigma und Cooling-Out

Selbstwirksamkeit (Ø)a 0,3 0,1

Anzahl der Bewerbungen (Ø) 4,3 10,5

Nicht-Bewerbung aufgrund wahrgenommener 
Chancenlosigkeit ( %)b

36,1 18,2

Berufswunsch liegt vor ( %) 50,0 57,1
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Theoretische Dimension FörderschülerInnen HauptschülerInnen

Idealistische Pläne für die Zeit nach der 9. Klasse ( %)

… Schule 27,0 39,8

… Ausbildung 36,1 45,9

… Berufsvorbereitung oder etwas anderes 37,0 14,3

Sozialkapital

Wie viele Personen informieren über  
Ausbildungsplätze ( %)

…keiner 18,4 11,2

…1 Person 3,1 4,6

…2 Personen 10,2 7,8

…3 bis 5 Personen 33,3 36,9

…6 bis 10 Personen 16,9 24,3

…11 bis 15 Personen 7,8 7,9

…mehr als 15 Personen 10,3 7,3

Praktikum vor Verlassen der Schule ( %) 94,8 96,4

Wahrnehmung der Jugendlichen: Schule hat gut auf den 
Übergang vorbereitet ( %)

…stimme gar nicht zu 3,0 7,6

…stimme eher nicht zu 11,1 12,7

…stimme zu 45,8 49,6

…stimme völlig zu 40,1 30,1

Eltern haben sich für Ausbildungsplatz eingesetzt ( %) 49,8 42,0

Höchster Schulabschluss der Eltern ( %)

…kein Abschluss 13,4 6,1

…Hauptschulabschluss 43,7 37,7

…Mittlerer Schulabschluss 35,3 40,2

…(Fach-)Abitur 7,6 16,0

Mindestens ein Elternteil erwerbstätig ( %) 81,8 93,7

Mindestens ein Elternteil in qualifizierter Tätigkeit ( %) 82,0 89,7

Jugendlichen können Bildungsabschluss mind. eines 
Elternteils benennen ( %)

46,1 77,6

Humankapital und Signaling

Abschlussnote (Ø) 2,8 2,9

Schulabgangsdatum: Abgang nach der 9. Klasse ( %) 54,2 72,1

Schulabschluss: Hauptschulabschluss ( %) 29,0 95,5

Kognitive Grundfähigkeiten: Schlussfolgern (Ø) 4,8 6,9

Kognitive Grundfähigkeiten: 
Wahrnehmungsgeschwindigkeit (Ø)

48,5 56,0

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung basierend auf NEPS, SC4, SUF 9.1.1.; Anzahl der 
Beobachtungen: 2331; Ø = Mittelwert; % = Prozentangaben; Angaben gerundet; a Mittelwert u. a. aufgrund 
von Imputation trotz Zentrierung nicht exakt 0; b basierend auf nicht-imputierten Werten, Anzahl der 
Beobachtungen: 496; Angaben gewichtet für non-response.
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Dies ist vermutlich auch ein Effekt ihrer wahrgenommenen Chancenlosigkeit, 
die zu einer Anpassung ihrer Erwartungen geführt hat. 37 Prozent von ihnen 
wollen hingegen eine Berufsvorbereitung oder etwas anderes machen – bei den 
Hauptschülerinnen und -schülern trifft dies mit knapp 14 Prozent auf weniger 
als halb so viele zu. Frappierend ist dieser Befund auch insofern, als dass es sich 
bei der Abfrage um die idealistische, nicht realistische Aspiration handelt, also 
was die Jugendlichen gerne tun würden, nicht, was sie tatsächlich zu tun glau-
ben. Dass auch ihre idealistischen Aspirationen jenseits von schulischer Bildung 
und beruflicher Ausbildung ausgeprägt sind, spricht für eine starke Auskühlung 
der Jugendlichen. Der Anteil von nur 27 Prozent der Förderschülerinnen und 
-schülern, die weiter zur Schule gehen wollen, stärkt zudem die Vermutung, dass 
ein substantieller Anteil dieser Jugendlichen resigniert ist und sich von seiner 
Rolle als Schüler oder Schülerin abgewandt hat. In Verbindung mit dem großen 
Anteil Jugendlicher, die sich bei Bewerbungen auf Ausbildungsstellen als chan-
cenlos wahrnehmen und deshalb nicht bewerben, spricht dies für den Versuch, 
ihr Selbst vor der weiteren Notwendigkeit des Auskühlens zu schützen. Einzig 
hinsichtlich der Selbstwirksamkeit gibt es keine nennenswerten Unterschiede 
zwischen Haupt- und Förderschülerinnen und -schülern.

Auch mit Blick auf das Sozialkapital der Jugendlichen zeigen sich in fast 
allen Dimensionen substantielle Unterschiede zwischen Förder- und Haupt-
schülerinnen und -schülern: Mit Blick auf die Netzwerkgröße stechen vor allem 
die Differenzen in der Häufigkeit hervor, mit der die Jugendlichen angeben, 
dass ihnen keiner oder 6 bis 10 Personen Informationen gegeben haben. Wäh-
rend 18,4 Prozent der Förderschülerinnen und -schüler angeben, dass ihnen 
niemand Informationen über freie Ausbildungsstellen gegeben hat, sind dies 
bei den Hauptschülerinnen und -schülern nur knapp 11,2 Prozent. Ein ähnli-
ches Bild zeigt sich bezüglich der Kategorie „6 bis 10 Personen“. Dies geben 16,9 
Prozent der Förderschülerinnen und -schüler, aber immerhin 24,3 Prozent der 
Hauptschülerinnen und -schüler an. Besonders am unteren und oberen Ende 
der Skala scheint es also Unterschiede zwischen den Jugendlichen von Förder- 
und Hauptschulen zu geben, wobei die Förderschülerinnen und -schüler hin-
sichtlich der Anzahl an Personen, die ihnen Informationen geben, klar benach-
teiligt sind.

Mit Blick auf die Häufigkeit eines Praktikums vor Verlassen der Schule 
scheint es keine substantiellen Unterschiede zwischen Jugendlichen von Haupt- 
und Förderschulen zu geben. Fast alle Jugendlichen absolvieren vor Verlassen 
der Schule ein Betriebspraktikum. Dagegen ist mit Blick auf das soziale Kapital 
der Jugendlichen positiv hervorzuheben, dass es zumindest Hinweise auf einen 
kompensatorischen Effekt der Förderschule mit Blick auf die wahrgenomme-
ne Vorbereitung des Übergangs geben könnte: Immerhin stimmen Jugendliche 
dieser Schulform etwas häufiger zu oder eher zu, dass die Schule sie gut auf den 
Übergang vorbereitet hat.
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Was das familiäre Sozialkapital der Jugendlichen angeht, zeigen sich gemisch-
te Befunde: Zwar geben Jugendliche von Förderschulen etwas häufiger an, dass 
ihre Eltern sich dafür eingesetzt haben, dass sie einen Ausbildungsplatz bekom-
men. Eindeutig benachteiligt sind die Jugendlichen von Förderschulen im Ver-
gleich zu solchen von Hauptschulen jedoch hinsichtlich des kulturellen und so-
zialen Kapitals ihrer Eltern. Nicht nur haben die Eltern von Förderschülerinnen 
und -schülern mehr als doppelt so häufig beide keinen Schulabschluss und nur 
halb so oft hat mindestens eine oder einer ein (Fach-)Abitur, bei fast einem Fünf-
tel der Jugendlichen von Förderschulen ist kein Elternteil erwerbstätig. Ferner 
sind die Eltern von Förderschülerinnen und Schülern etwas seltener in quali-
fizierten Tätigkeiten beschäftigt.

Des Weiteren gibt es starke Unterschiede in der normativen Bedeutung von 
Bildung und Ausbildung zwischen den Familien von Förder- und Hauptschü-
lerinnen und -schülern. Während nicht einmal die Hälfte der Jugendlichen von 
Förderschulen von mindestens einem Elternteil den Schulabschluss benennen 
kann, sind dies bei denen von Hauptschulen 77,6 Prozent.

Neben den Agency- und Ressourcen-Dimensionen, die mit Stigmatisierung 
und Cooling-Out sowie dem Sozialkapital der Jugendlichen verbunden sind, ist 
es auch wichtig zu betrachten, über welches Humankapital und welche Signale 
für Trainability die Jugendlichen verfügen, um Arbeitgeberinnen und -geber im 
Bewerbungsprozess zu überzeugen. Es zeigt sich, dass die Gesamtabschlussnoten 
der Jugendlichen an beiden Schulen fast gleich sind. Dies liegt wahrscheinlich 
daran, dass Noten unter anderem unter Berücksichtigung der Bezugsgruppe ver-
geben werden, so dass Hauptschülerinnen und -schüler weder durchschnittlich 
bessere noch schlechtere Noten bekommen als Förderschülerinnen und -schüler 
(vgl. Cicourel/Kitsuse 1963, S. 55). Starke Unterschiede zeigen sich jedoch mit 
Blick auf die Schulabschlüsse. Während weniger als fünf Prozent der hier be-
trachteten Hauptschülerinnen und -schüler die allgemeinbildende Schule ohne 
Schulabschluss verlassen, sind dies bei den Förderschülerinnen und -schülern 
71 Prozent. Vor dem Hintergrund, dass auch der Hauptschulabschluss auf dem 
deutschen Ausbildungsmarkt nur einen geringen Wert hat, muss festgehalten 
werden, dass Förderschülerinnen und -schüler, die zum Großteil nicht einmal 
diesen erwerben, mit Blick auf die Signale über ihr Humankapital und ihre Trai-
nability, die sie an Arbeitgeberinnen und -geber senden können, hier stark be-
nachteiligt sind.43

43	 Dabei sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass erstens Hauptschülerinnen und -schü-
ler mit mittleren Schulabschlüssen von vornherein nicht ins Analysesample aufgenom-
men wurden, um die Vergleichbarkeit der Gruppen zu gewährleisten. Zweitens wird nicht 
zwischen einfachen und qualifizierenden Hauptschulabschlüssen unterschieden. Drittens 
kann nicht abgebildet werden, ob und inwiefern bei den Jugendlichen, die den Hauptschul-
abschluss auf der Förderschule erwerben, z. B. durch den Schulnamen auf dem Zeugnis 
erkennbar ist, dass dieser an einer Förderschule („Lernen“) erworben wurde, wodurch  
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Des Weiteren zeigt sich, dass Förderschülerinnen und -schüler allgemeinbil-
dende Schulen seltener schon nach der 9. Klasse verlassen. Das bedeutet, dass 
sie ein Jahr mehr Zeit haben, Humankapital zu erwerben bzw. dies signalisieren 
können, was sich positiv auf ihre Ausbildungschancen auswirken könnte. Da die 
Ausgestaltung des Förderschulwesens in einem Bundesland sowohl bestimmt, 
ob an Förderschulen neun oder zehn Schuljahre angeboten werden als auch, wel-
che Schulabschlüsse dort erworben werden, stellt sich die Frage, inwiefern die 
Humankapitalausstattung gemessen an den Schuljahren mit dem Erwerb eines 
Hauptschulabschlusses zusammenhängt und ob Förderschülerinnen und -schü-
ler, die nach neun Jahren die Schule verlassen, diesbezüglich sogar doppelt be-
nachteiligt sind.

Tabelle 8: Zusammenhang von Schulabgangsdatum und Schulabschluss beim 
Verlassen der allgemeinbildenden Schule bei Förder- und Hauptschülerinnen und 
-schülern (in Prozent).

Abgang nach der  
9. Klasse 

Abgang nach der  
10. Klasse 

FörderschülerInnen

Kein Abschluss/Förderschulabschluss 85,6 53,6

Hauptschulabschluss 14,4 46,4

Total 100 100

HauptschülerInnen

Kein Abschluss/Förderschulabschluss 4,0 5,7

Hauptschulabschluss 96,0 94,3

Total 100 100

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, SUF 9.1.1.; Angaben gerundet; Angaben gewichtet 
für non-response; Anzahl der Beobachtungen: 2331.

Tabelle 8 zeigt den Zusammenhang des Schulabschlusses und der Schulbesuchs-
jahre getrennt für Haupt- und Förderschülerinnen und -schüler. Für Hauptschü-
lerinnen und -schüler gibt es nur einen geringen Zusammenhang zwischen dem 
Abgangsdatum und dem erworbenen Schulabschluss. Für Förderschülerinnen 
und -schüler hingegen ist dieser deutlich. Immerhin erwerben 85,6 Prozent von 
ihnen keinen Hauptschulabschluss, wenn sie die Schule bereits nach Klasse 9 
verlassen. Diese Jugendlichen sind also in zweifacher Hinsicht benachteiligt und 
haben es somit vermutlich noch schwerer, von Betrieben als Auszubildende aus-
gewählt zu werden. Aber auch das Verlassen der Schule nach zehn Schuljahren 

zusätzlich negative Signale an die Betriebe gesendet würden. Wären diese Punkte berück-
sichtigt, würden die Unterschiede zwischen Förder- und Hauptschülerinnen und -schülern 
mit großer Wahrscheinlichkeit noch stärker ausfallen.
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bedeutet für nicht mal die Hälfte der Förderschülerinnen und -schüler auch den 
Erwerb des Hauptschulabschlusses im Gegensatz zu 94,3 Prozent der betrachte-
ten Hauptschülerinnen und -schüler. Auch die Jugendlichen von Förderschulen, 
die zehn Schuljahre absolvieren, sind also gegenüber solchen von Hauptschulen 
benachteiligt.

Darüber hinaus wird deutlich, dass Unterschiede zwischen den Jugend-
lichen von Haupt- und Förderschulen hinsichtlich ihres Humankapitals ge-
messen an ihren kognitiven Grundfähigkeiten bestehen. Im Mittel haben 
Hauptschülerinnen und -schüler etwas höhere kognitive Grundfähigkeiten in 
der 9. Klassenstufe. Gleichzeitig verdeutlichen die Abbildungen 2 und 3 in Ab-
schnitt 7.4.1, dass in allen Bereichen der Verteilung der kognitiven Grundfähig-
keiten Überschneidungen zwischen Jugendlichen an den beiden Schulformen 
bestehen. Ferner bleibt zu klären, ob die kognitiven Grundfähigkeiten für den 
Ausbildungszugang überhaupt relevant sind, da sie nicht von Arbeitgeberinnen 
und -gebern direkt beobachtet werden können (siehe dazu den Abschnitt 4.3 im 
Forschungsstand; für eine ausführlichere Diskussion dazu, ob kognitive Fähig-
keiten zentral für die Überweisung an die oder das Ergebnis des Besuchs der 
Förderschule sind, siehe Abschnitt 7.4.1; zur empirischen Bedeutung kognitiver 
Grundfähigkeiten für die Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern 
siehe Abschnitt 9.4.2).

Die dargestellten Unterschiede zwischen Haupt- und Förderschülerinnen 
und -schülern in diesem Abschnitt machen deutlich, dass letztere, wie bereits ba-
sierend auf den theoretischen Ausführungen in Kapitel 5 zu erwarten war, in fast 
allen der hier präsentierten Agency- und Ressourcendimensionen benachteiligt 
sind. Im Folgenden Abschnitt werden nun die Übergänge von Jugendlichen von 
Förder- und Hauptschulen vergleichend dargestellt.

7.3.2 � Übergänge von Haupt- und Förderschülerinnen und -schülern 
im Vergleich

Tabelle 9 gibt einen Überblick über die Status der Jugendlichen von Förder- 
und Hauptschulen direkt nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule und 
ein Jahr später. Mit Blick auf den Ausbildungszugang zeigen sich deutliche Un-
terschiede zwischen Förder- und Hauptschülerinnen und -schülern. Während 
nur 16,9 Prozent der Jugendlichen von Förderschulen direkt nach Verlassen 
der Schule einen Ausbildungsplatz bekommen, sind dies bei denen von Haupt-
schulen mit 48,6 Prozent fast die Hälfte und damit mehr als doppelt so viele. 
Positiv zu vermerken ist: Den Großteil der Ausbildungen machen in beiden 
Gruppen die regulären Ausbildungsberufe aus. Lediglich 2,5 Prozent der För-
derschülerinnen und -schüler beginnen direkt nach Verlassen der Schule eine 
Fachpraktikerausbildung. Eine zusätzliche Auswertung weist zudem zumindest 
darauf hin, dass ein substantieller Anteil der Jugendlichen diese Ausbildungen 
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auch in Betrieben absolviert.44 Etwa 79,5 Prozent der Jugendlichen von Förder-
schulen (92,4 Prozent an Hauptschulen), die hier angeben, eine Ausbildung zu 
machen und auch Angaben zur Art ihres Ausbildungsvertrags gemacht haben, 
geben an, diesen mit einem regulären Betrieb abgeschlossen zu haben.45 Das 
bedeutet, dass diese Jugendlichen – sofern ihnen denn der Sprung direkt in die 
Ausbildung gelingt – diese überwiegend auch auf dem regulären Ausbildungs-
markt absolvieren.

Dagegen gehen drei Viertel der Förderschülerinnen und -schüler zunächst 
in eine Berufsvorbereitungsmaßnahme über. Bei Hauptschülerinnen und -schü-
lern besuchen zwar auch immerhin 41,7 Prozent eine Berufsvorbereitung, was 
keineswegs als geringer Anteil bezeichnet werden kann. Dennoch ist der Anteil 
derer, die eine Berufsvorbereitung absolvieren, hier im Vergleich zu den För-
derschülerinnen und -schülern wesentlich geringer. Die weiteren Status sind in 
beiden Gruppen jeweils recht spärlich besetzt, was darauf zurückgeführt werden 
kann, dass fast alle Jugendlichen entsprechend ihrem Alter noch als berufsschul-
pflichtig gelten und somit verpflichtet sind, eine Berufsvorbereitungsmaßnahme 
zu absolvieren, wenn sie keinen Ausbildungsplatz bekommen haben.

Tabelle 9: Status direkt nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule (t1) und ein Jahr 
später (t2) von Förder- und Hauptschülerinnen und -schülern im Vergleich (in Prozent).

Status 

FörderschülerInnen HauptschülerInnen

t1 t2 t1 t2

Ausbildung

… FachpraktikerIn 2,5 9,7 0,8 1,6

…zweijährig 1,9 3,9 5,5 6,8

…regulär 12,5 23,4 42,3 48,2

Berufsvorbereitung 74,6 35,5 41,7 24,9

Kurse, Praktika usw. 1,3 2,9 0,7 1,7

Erwerbstätigkeit 1,7 5,2 2,2 4,7

Beschäftigungslos 3,6 11,9 3,4 8,0

Anstreben Fachabitur 0,0 0,0 0,0 0,2

Sonstiges 1,9 7,4 3,3 3,9

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F 9.1.1.; Angaben in Prozent und gerundet; 
Angaben gewichtet für non-response; Anzahl der Beobachtungen zu t1 und t2: 2331.

44	 Nicht ermittelt werden konnte, inwiefern die Ausbildung durch öffentliche Gelder finan-
ziert wird und ob die Jugendlichen z. B. zusätzlich eine Förderberufsschule besuchen.

45	 Angaben konnten nicht imputiert werden. Anzahl der Beobachtungen für Art der Ausbil-
dungsverträge zu t1 bei den Förderschülerinnen und -schülern = 83, bei Hauptschülerin-
nen und -schülern = 657.
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Wie bereits basierend auf dem Forschungsstand anzunehmen war, verändert 
sich die Verteilung der Status nach einem Jahr beträchtlich. Positiv zu sehen ist, 
dass sich zu diesem Zeitpunkt mehr als doppelt so viele Jugendliche von För-
derschulen – immerhin 37 Prozent – in einer Berufsausbildung befinden. Gut 
ein Viertel dieser Jugendlichen mit Ausbildungsplatz absolviert eine Fachprak-
tikerausbildung, die überwiegende Mehrheit ist aber in einem regulären Ausbil-
dungsberuf. Auch zu diesem Zeitpunkt geben immerhin 67,8 Prozent der För-
derschülerinnen und -schüler (Hauptschülerinnen und -schüler 92,4 Prozent), 
die eine Ausbildung absolvieren und Angaben zu ihrem Ausbildungsvertrag ma-
chen, an, diesen mit einem regulären Betrieb abgeschlossen zu haben.46 Einem 
substantiellen Anteil der Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz finden, ge-
lingt damit offenbar mindestens für den betrieblichen Teil der Ausbildung das 
Verlassen des Systems der sonderpädagogischen Förderung und der Sprung in 
den allgemeinen Ausbildungsmarkt.

Die Hauptschülerinnen und -schüler bauen ihren Vorsprung im Vergleich 
zum Vorjahr jedoch noch weiter aus. Von ihnen absolviert ein Jahr nach Verlas-
sen der Schule über die Hälfte eine Berufsausbildung. Sowohl Fachpraktiker- als 
auch zweijährige Ausbildungen spielen in dieser Gruppe zudem nur eine stark 
untergeordnete Rolle.

Gleichzeitig hat sich jedoch der Anteil der Jugendlichen, die sich in Status 
befinden, die nicht der schulischen oder beruflichen Bildung zugerechnet wer-
den können, in beiden Gruppen erhöht. Mit Blick auf die Förderschülerinnen 
und -schüler ist hier besonders der Anstieg derer hervorzuheben, die bereits ein 
Jahr nach Verlassen der Schule berichten, ohne Beschäftigung zu sein. Hierbei 
handelt es sich um einen Anstieg um mehr als 8 Prozentpunkte auf fast 12 Pro-
zent. Vor dem Hintergrund, dass viele der Jugendlichen im Analysesample zu 
diesem Zeitpunkt noch berufsschulpflichtig sind, erscheint es nicht abwegig, 
dass dieser Wert in den darauffolgenden Jahren, wenn die Berufsschulpflicht 
beendet ist, noch weiter ansteigt. Problematisch ist dies insbesondere, da z. B. 
Beicht und Ulrich (2008, S. 7) darauf hinweisen, dass der Austritt aus dem Bil-
dungssystem das Risiko erhöht, auch zu einem späteren Zeitpunkt ausbildung-
slos zu sein.

Positiv hervorzuheben ist, dass sich der Anteil derer, die eine Berufsvorbe-
reitung absolvieren, in beiden Gruppen im Vergleich zum Vorjahr stark redu-
ziert hat: Bei den Förderschülerinnen und -schülern sind es zu diesem Zeitpunkt 
noch 35,5 Prozent. Damit hat sich der Anteil im Vergleich zum Vorjahr mehr 
als halbiert. Auch bei den Hauptschülerinnen und -schülern sind es mit knapp 
einem Viertel der Jugendlichen substantiell weniger als direkt nach Verlassen der 

46	 Angaben konnten nicht imputiert werden. Anzahl der Beobachtungen für Art der Ausbil-
dungsverträge zu t2 bei den Förderschülerinnen und -schülern = 220, bei Hauptschülerin-
nen und -schülern = 810.
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Schule. Hier nicht dargestellte Auswertungen zeigen auf, dass ein Grund dafür 
ist, dass sich der Anteil in letzterer Gruppe nicht ganz so stark reduziert hat wie 
bei den Förderschülerinnen und -schülern, dass die am häufigsten besuchte Be-
rufsvorbereitungsmaßnahme in dieser Gruppe die zweijährige Berufsfachschule 
ist. An dieser haben Jugendliche mit Hauptschulabschluss u. a. die Möglichkeit, 
ihren mittleren Schulabschluss nachzuholen. Weitere 14,1 Prozent der Jugend-
lichen von Hauptschulen gehen in eine BVB. Bei den Förderschülerinnen und 
-schülern hingegen ist die am häufigsten besuchte Art der Berufsvorbereitung 
direkt nach Verlassen der Schule das BVJ, dies absolviert etwa die Hälfte aller 
Jugendlichen von Förderschulen. Ein weiteres Fünftel der Jugendlichen besucht 
eine BVB. Dies gilt auch ein Jahr nach Verlassen der Schule, wenngleich sich der 
Anteil der Förderschülerinnen und -schüler in BVJ im Vergleich zum Vorjahr 
reduziert und der Anteil derer, die eine BVB besucht, auf mehr als ein Drittel 
erhöht hat.

Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, ob Jugendliche von För-
derschulen möglicherweise durch eine Berufsvorbereitung ihre Ausbildungs-
chancen verbessern. Zwar kann diese Frage hier nicht umfassend analysiert wer-
den. Es lohnt sich aber ein Blick auf die Übergänge von Berufsvorbereitungen in 
Ausbildung.

Tabelle 10: Art der besuchten Berufsvorbereitungen direkt nach Verlassen 
der allgemeinbildenden Schule (t1) und ein Jahr später (t2) von Förder- und 
Hauptschülerinnen und -schülern im Vergleich.

Status 

FörderschülerInnen HauptschülerInnen

t1 t2 t1 t2

EQ 0,3 3,9 3,1 0,9

Berufsfachschule 10,0 13,4 36,9 50,4

BVB 21,8 36,0 7,2 14,1

BGJ 2,3 4,2 15,4 4,4

BVJ 49,3 24,8 19,0 3,9

Sonstige BV 16,5 17,7 18,3 26,2

N 496 233 729 428

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1.; N = Anzahl der Beobachtungen; 
Angaben in Prozent und gerundet; Angaben gewichtet für non-response.

Betrachtet man die stark besetzten Berufsvorbereitungen BVJ und BVB, zeigt 
sich, dass von den Förderschülerinnen und -schülern, die diese direkt nach Ver-
lassen der Schule besuchen, immerhin 47 Prozent aus dem BVJ, respektive 27,8 
Prozent aus dem BVB in eine Ausbildung übergehen. Von den insgesamt 34,1 
Prozent der Jugendlichen, die im Anschluss an eine BVB oder ein BVJ eine Aus-
bildung beginnen, gehen 11,4 Prozent in einen Fachpraktiker- und 2,9 Prozent 
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in einen zweijährigen, aber immerhin 19,8 Prozent in einen regulären Ausbil-
dungsberuf. Allerdings befinden sich 42,1 Prozent derer, die direkt nach Ver-
lassen der Schule ein BVJ absolvieren, sowie 41,6 Prozent aus einer BVB auch 
ein Jahr später in einer weiteren Berufsvorbereitung. Bei den Hauptschülerinnen 
und -schülern wiederum gehen von den Jugendlichen aus dem BVJ 45,4 Pro-
zent und von denen aus dem BVB 49,6 Prozent in eine Ausbildung über. Fach-
praktikerausbildungen spielen hier nur eine untergeordnete Rolle mit 5 Prozent. 
Etwas größer ist der Anteil von 8,7 Prozent der Hauptschülerinnen und -schüler, 
die im Anschluss an eine BVB oder ein BVJ eine zweijährige Ausbildung an-
fangen. Der weitaus größte Anteil geht jedoch auch in dieser Gruppe in einen 
regulären Ausbildungsberuf. Gleichzeitig geht ein beträchtlicher Anteil von 29,1 
Prozent aus dem BVJ sowie 29,6 Prozent aus einer BVB in eine weitere Berufs-
vorbereitungsmaßnahme über. Die Befunde ergeben also ein gemischtes Bild: 
Positiv hervorzuheben ist der durchaus substantielle Anteil an Jugendlichen, die 
in einen (regulären) Ausbildungsberuf übergehen. Für einen weiteren beträcht-
lichen Anteil der Jugendlichen beider Schulformen bedeutet der Besuch einer 
Berufsvorbereitung allerdings nicht den anschließenden Übergang in ein Aus-
bildungsverhältnis. Vielmehr zeichnen sich für einen Teil dieser Jugendlichen 
möglicherweise bereits zu diesem Zeitpunkt die häufig diskutierten und kriti-
sierten „Maßnahmeschleifen“ ab (also das Absolvieren mehrerer Maßnahmen 
hintereinander, siehe Abschnitt 2.2).

7.4 � Der globale Effekt des Förderschulbesuchs auf die 
Ausbildungschancen

Die vorherigen Analysen haben zum einen gezeigt, dass Jugendliche von Förder-
schulen im Vergleich zu solchen von Hauptschulen bei Verlassen der Schule in 
fast allen untersuchten Dimensionen eine eingeschränktere Agency und geringe-
re Ressourcenausstattung aufweisen. Darüber hinaus wurden die Übergänge der 
Jugendlichen beschrieben, wobei sich zeigte, dass Jugendliche von Förderschulen 
sowohl direkt nach Verlassen der Schule als auch ein Jahr später seltener einen 
Ausbildungsplatz bekommen als Hauptschülerinnen und -schüler. In diesem Ab-
schnitt soll nun getestet werden, ob es – unabhängig von der familiären Benach-
teiligung der Jugendlichen – einen kausalen Effekt des Besuchs der Förderschule 
auf die Chance gibt, direkt nach Verlassen der Schule einen Ausbildungsplatz zu 
finden. Konkret wird die eingangs eingeführte schulische Behinderungshypo-
these getestet. Hierfür wird basierend auf einem gematchten Sample der Förder- 
und Hauptschülerinnen und -schüler eine logistische Regression der Schulform 
auf die Chance einen Ausbildungsplatz zu finden gerechnet. Kontrolliert werden 
die Ergebnisse für alle in das Matching einbezogenen, nicht vergröberten und 
damit für die Förderschulzuweisung relevanten Merkmale.

123



7.4.1  Analysestrategie

Um die schulische Behinderungshypothese zu untersuchen und herauszu-
finden, wie Übergänge unabhängig vom familiären Hintergrund durch den 
Besuch der Förderschule beeinflusst werden, bedarf es einer Analysestrate-
gie, die es erlaubt, den Effekt des Förderschulbesuchs auf die Ausbildungs-
chancen von anderen Einflüssen getrennt zu ermitteln. Methodisch eignen 
sich hierfür statistische Ansätze, die auf dem Konzept kontrafaktischer Kau-
salität basieren (vgl. Rubin 1974; siehe auch Gangl/DiPrete 2004). Grundla-
ge dieses Kausalitätsverständnisses ist die Idee, dass der kausale Effekt eines 
sogenannten Treatments T angibt, inwiefern dieses dafür entscheidend ist, 
dass ein Ereignis Y realisiert wird: Y=1, oder nicht: Y=0. Übertragen auf die 
angestrebte Untersuchung wäre hier also die Frage, inwiefern das Treatment 
„Besuch der Förderschule“ dafür entscheidend ist, ob ein Jugendlicher oder 
eine Jugendliche einen Ausbildungsplatz findet oder nicht. Der sogenannte 
Treatment-Effekt (TE) stellt dann die Differenz zwischen dem Ereignis dar, 
das bei einem Individuum mit Treatment eintritt, und dem Ereignis, das bei 
diesem Individuum eintritt, wenn kein Treatment vorliegt (vgl. Ehlert 2016, 
S. 83 ff.):

TEi = (Yi|Ti = 1) – (Yi|Ti = 0)

Das grundlegende Problem der Kontrafaktizität besteht allerdings darin, dass 
eine Person nicht gleichzeitig dabei beobachtet werden kann, ein Treatment zu 
erhalten und es nicht zu erhalten. Konkret heißt das: Ein Jugendlicher oder eine 
Jugendliche kann nicht zugleich die Förderschule besuchen und sie nicht besu-
chen. Die „was wäre wenn…“-Frage47 kann in diesem Fall also nicht ohne Weite-
res beantwortet werden. Eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, ist, 
den durchschnittlichen kausalen Effekt von T auf Y – den average treatment effect 
(ATE) – in einer Population zu schätzen. Dieser beinhaltet den durchschnittli-
chen Treatment-Effekt sowohl auf die Individuen, welche dem Treatment aus-
gesetzt sind, als auch die, die dem Treatment nicht ausgesetzt sind.

Für die Untersuchung der Bedeutung eines Treatments wie dem Förder-
schulbesuch ist jedoch weniger interessant, welchen Einfluss dieses auf Personen 
hat, die dem Treatment nicht ausgesetzt sind (hier wären das alle Schülerinnen 
und Schüler, die keine Förderschule besucht haben). Interessanter ist vielmehr, 
welchen Einfluss das Treatment „Förderschulbesuch“ auf die Förderschülerin-

47	 Übertragen auf die Untersuchung: „Was wäre, wenn der oder die Jugendliche nicht die 
Förderschule besucht hätte? Hätte er oder sie dann einen Ausbildungsplatz gefunden?“.
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nen und -schüler hat. Hierfür errechnet man den durchschnittlichen Effekt des 
Treatments auf die Treatment-Gruppe, den average treatment effect on the treated 
(ATT), also den ATE unter der Bedingung, dass T=1. Dies wird umgesetzt, in-
dem hypothetische Fälle, bei denen das Treatment nicht vorlag, mit tatsächlichen 
Fällen verglichen werden, bei denen das Treatment vorlag. Empirisch geschieht 
dies basierend auf dem Vergleich einer Treatment- mit einer Kontrollgruppe 
(vgl. Gangl/DiPrete 2004).

Allerdings lässt sich der ATT so nur ermitteln, wenn die Zuweisung zur 
Treatment- und Kontrollgruppe  – wie in randomisierten Experimenten 
üblich – rein zufällig erfolgt. Ist die Zuweisung zu den Gruppen nicht zufällig, 
sondern hängt von weiteren Faktoren ab, besteht ein Selektionsproblem. Da 
diese weiteren Faktoren nicht nur die Zuweisung zur Treatmentgruppe, son-
dern möglicherweise auch das Ergebnis Y beeinflussen, kann der ATT nicht 
geschätzt werden (vgl. Gangl/DiPrete 2004, S. 404 f.). Anhand von Beobach-
tungsdaten, in denen die Zuweisung zu den Gruppen nicht gesteuert werden 
kann, kann der ATT daher nur geschätzt werden, wenn die beiden Gruppen in 
ihren für die Zuweisung relevanten Merkmalen X so angeglichen werden, dass 
das Treatment unter Kontrolle der Merkmale X unabhängig vom Auftreten des 
Ereignisses Y ist. Diese Annahme ist auch bekannt als ignorability assumption 
oder conditional independence assumption (CIA) (vgl. Gangl/DiPrete 2004, 
S. 401; Iacus/King/Porro 2012, S. 3).

Förderschülerinnen und -schüler werden in Deutschland überwiegend 
bereits während der Grundschulzeit an diese überwiesen (vgl. Friedemann/
Schroeder 2000, S. 35; Hänsel 2003, S. 594; Kottmann 2006, S. 209). In allen 
Bundesländern muss die Feststellung eines Förderbedarfs entweder von der 
Schule oder den Eltern beantragt werden. Daran anschließend wird dann ein 
offizielles Feststellungsverfahren eingeleitet, in dessen Rahmen Sonderpädago-
ginnen oder -pädagogen ein Gutachten erstellen, in dem sie den Förderbedarf 
festschreiben.

In einigen Bundesländern werden zudem Intelligenztests beim Feststel-
lungsverfahren herangezogen. Gleichwohl zeigte sich in der Forschung, dass 
Intelligenzwerte – sofern sie überhaupt erhoben werden – nicht als ausschlag-
gebend für die Eingangsselektion in die Förderschule „Lernen“ betrachtet wer-
den können, wenngleich sie nicht vollständig zu vernachlässigen sind. So zeig-
te Kottmann (2006, S. 300 f.), dass Intelligenzdiagnostik zur Legitimation von 
Überweisungen in die Förderschule genutzt wird, wenn die Intelligenzleistun-
gen niedrig sind. Sind sie dies jedoch nicht, werden sie im Feststellungsverfah-
ren kaum berücksichtigt und ein Förderbedarf trotzdem festgestellt. Bei knapp 
90 Prozent der Schülerinnen und Schüler in ihrer Untersuchung, bei denen ein 
Verfahren zur Feststellung eines Förderbedarfs eröffnet wurde, wurde dieser 
im Endeffekt auch festgestellt (vgl. ebd., S. 196). Zentral für die Überweisung 
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ist vielmehr (zweimaliges) Sitzenbleiben in der Schule (vgl. z. B. ebd., S. 262; 
Gaupp/Prein 2007, S. 18).

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen zusätzlich zu den oben in Tabelle 7 dar-
gestellten Mittelwerten die Verteilung der kognitiven Grundfähigkeiten von  
Jugendlichen beider hier betrachteter Schulformen. Da die kognitiven Grundfä-
higkeiten in der neunten Klasse gemessen wurden ist zwar unklar, inwiefern die 
dargestellten Unterschiede bereits vor Besuch der jeweiligen Schulform bestan-
den und ob insbesondere der Besuch der Förderschule zu einer Verringerung 
oder – wie die Untersuchung von Wocken (2000) nahelegt – zu einer Vergröße-
rung der Unterschiede beigetragen hat.

Abbildung 2: Verteilung der kognitiven Grundfähigkeiten von Haupt- und 
Förderschülerinnen und -schülern im Bereich „Wahrnehmungsgeschwindigkeit“ in der 
neunten Klasse
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1., N = 2331, MW FS = Mittelwert 
Förderschülerinnen und -schüler, MW HS = Mittelwert Hauptschülerinnen und -schüler.

Dass es in allen Bereichen der Verteilung Überschneidungen zwischen den bei-
den Gruppen gibt, ist jedoch als weiterer starker Beleg dafür zu betrachten, 
dass die kognitive Leistungsfähigkeit nicht als ausschlaggebender Faktor für 
die Feststellung einer „Lernbehinderung“ im schulischen Bereich und die da-
mit noch weitgehend verknüpfte Überweisung an eine Förderschule betrachtet 
werden kann.
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Abbildung 3: Verteilung der kognitiven Grundfähigkeiten von Haupt- und 
Förderschülerinnen und -schülern im Bereich „logisch-schlussfolgerndes Denken“ in 
der neunten Klasse
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1., N = 2331, MW FS = Mittelwert 
Förderschülerinnen und -schüler, MW HS = Mittelwert Hauptschülerinnen und -schüler.

Ferner spielt der Ausbau und Umfang des Förderschulsystems in einem Bundes-
land und damit das dort verfügbare Platzangebot eine Rolle für die Zuweisung 
zur Förderschule. Nicht zuletzt verweisen die in den Bundesländern seit Jahren 
stabilen Förderschulquoten trotz Ausbau der Möglichkeiten für integrative/in-
klusive Beschulung darauf, dass das Platzangebot an Förderschulen für die Selek-
tion in diese nicht zu vernachlässigen ist. Zudem zeigte sich, dass Schülerinnen 
und Schüler aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status, mit Mig-
rationshintergrund und Jungen überrepräsentiert sind. Ebenso wie solche, die 
nicht mit beiden Elternteilen zusammenleben (vgl. z. B. Wagner 2005, S. 178 f.). 
In diesem Zusammenhang ist wiederum der Befund von Kottmann (2006) in-
teressant, die zeigt, dass Kinder mit gut gebildeten Eltern, für die ein Verfah-
ren zur Feststellung einer Lernbehinderung eingeleitet wurde, als Ergebnis am 
Ende eben nicht den Förderbedarf „Lernen“, sondern „Sprache“ erhielten.48  

48	 Ein Förderbedarf „Sprache“ ist vergleichsweise vorteilhaft gegenüber dem Bedarf „Lernen“, 
da die Schülerinnen und Schüler nicht nach reduzierten Lehrplänen unterrichtet werden 
und so bessere Chancen auf eine Rückschulung an die allgemeine Schule haben.

127



Gleichzeitig können mindestens der sozioökonomische Hintergrund, das Ge-
schlecht und ein Migrationshintergrund die Ausbildungschancen von Jugend-
lichen beeinflussen (vgl. Abschnitt 9.3). Aber auch für die anderen Merkmale ist 
dies nicht ausgeschlossen. Der Effekt des „Förderschulbesuchs“ auf die Ausbil-
dungschancen von Förderschülerinnen und -schülern kann deshalb nur unter-
sucht werden, wenn für diese eine Kontrollgruppe gebildet werden kann, die mit 
den Förderschülerinnen und -schülern in den für die Selektion entscheidenden 
Merkmalen übereinstimmt.49

Um die Frage nach dem Effekt der Förderschule zu untersuchen, würden 
sich insbesondere zwei Verfahren anbieten: Zum einen Längsschnittanalysen, 
bei denen die gleichen Personen und das interessierende Ereignis Y sowohl vor 
als auch nach einem Treatment beobachtet werden. Zum anderen Verfahren, bei 
denen unterschiedliche Personen zum gleichen Zeitpunkt mit Blick auf den Ef-
fekt des Treatments verglichen werden (vgl. Ehlert 2016, S. 86 ff.).

Längsschnittanalysen würden es ermöglichen, den differenziellen Effekt der 
Förderschule auf die einzelnen Ressourcen- und Agency-Dimensionen sowie die 
Ausbildungschancen der Jugendlichen zu untersuchen. Hierfür müssten Jugend-
liche von Förderschulen „Lernen“ in ihren für den Übergang relevanten Merk-
malen (Stigma und Cooling-Out, Sozialkapital, Humankapital und Signale), die 
durch das Treatment beeinflusst werden, sowohl vor als auch nach dem Besuch 
der Förderschule beobachtet werden. Oder sie müssten in ihren Ausbildungs-
chancen vor und nach dem Förderschulbesuch beobachtet werden. Dies ist je-
doch zum einen aufgrund der Datenlage derzeit nicht möglich, da keine Daten 
vorliegen, in denen Förderschülerinnen und -schüler über einen ausreichend 
langen Zeitraum beobachtet werden. Zum anderen ist dieses Vorgehen inhalt-
lich für die hier zu beantwortende Frage nicht unbedingt zielführend. Schließ-
lich lassen sich weder die Ausbildungschancen noch konkrete Ausprägungen 
der für diese relevanten theoretischen Konstrukte zu allen Zeitpunkten in einem 
Lebensverlauf beobachten. Wird ein Schüler oder eine Schülerin beispielsweise 
bereits während der Grundschulzeit auf die Förderschule überwiesen, lässt sich 
das Bewerbungsverhalten – als Ausdruck des Ausmaßes der Stigmatisierung und 
des Cooling-Out  – nicht vor, sondern nur zu einem späteren Zeitpunkt beim 
oder nach dem Besuch der Förderschule beobachten.

49	 Darüber hinaus muss für die Ermittlung des ATT die sogenannte stable unit treatment 
values assumption (SUTVA) erfüllt sein. Diese besagt, dass die Effekte des Treatments in 
der Experimentalgruppe unbeeinflusst von Prozessen in der Kontrollgruppe sein müssen 
(vgl. Gangl/DiPrete 2004, S. 402). Ein Beispiel hierfür wäre, dass sich Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler besonders stark in der Schule engagieren, um auszugleichen, dass sie we-
niger Lehrerwochenstunden pro Schüler erhalten als Jugendliche an Förderschulen. Dies 
erscheint kein realistisches Szenario, weshalb die SUTVA hier als erfüllt betrachtet werden 
kann.
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Aus diesem Grund wird hier die zweite Möglichkeit angewandt: Um den glo-
balen Effekt eines Treatments auf unterschiedliche Personen zum gleichen Zeit-
punkt untersuchen zu können und gleichzeitig nicht die CIA zu verletzen, ist 
es  – wie oben ausgeführt  – notwendig, die Personengruppen in ihren für die 
Zuweisung zur Treatment- und Kontrollgruppe relevanten Merkmalen X anzu-
gleichen und so eine Situation zu erzeugen, in der kontrafaktische Annahmen 
überprüft werden können. Hierfür besonders geeignet sind statistische Mat-
ching-Verfahren. Sie haben den Vorteil, dass sie zu den nicht-parametrischen 
Verfahren gehören und so auf weitreichende Modellannahmen verzichten. Fer-
ner ist ihre konzeptionelle Klarheit mit Blick auf das Prüfen kontrafaktischer 
Annahmen hervorzuheben (vgl. Gangl/DiPrete 2004, S. 405 ff.).

Die Grundidee aller Matching-Verfahren ist, dass für jede Beobachtung 
entlang der Merkmale X in der Treatment-Gruppe ein statistischer Zwilling  – 
exakter Match  – in der Kontrollgruppe gesucht wird. Darauf aufbauend wird 
dann der Treatmenteffekt ermittelt, z. B. anhand der Differenz der Mittelwerte 
beider Gruppen. Aufgrund von Selektionsprozessen in die Treatmentgruppe ist 
ein solches exaktes Matching jedoch selten praktikabel, da es kaum ausreichend 
Fälle gibt, die in ihren Merkmalskombinationen vollständig übereinstimmen. 
Ziel von statistischen Matching-Verfahren ist es daher, nicht die einzelnen Fälle 
miteinander zu vergleichen, sondern vielmehr die Verteilungen der relevanten 
Kovariaten anhand einer Gewichtung so anzupassen, dass Treatment- und Kon-
trollgruppe in diesen vergleichbar – also ausbalanciert – werden. Darauf basie-
rend kann dann der Sample Average Treatment Effect on the Treated (SATT) be-
rechnet werden. Aussagen zu kausalen Effekten gestatten Matching-Verfahren 
allerdings nur im Bereich des Common-Support, in dem sich die Kovariaten X 
zwischen der Treatment- und Kontrollgruppe überlappen. Ist dies nicht für alle 
Ausprägungen in der Treatment-Gruppe der Fall, kann wiederum nur der fea-
sible SATT (fSATT) ermittelt werden (King et al. 2011, S. 3). In das Matching 
einbezogen werden müssen alle Variablen, die sowohl die Selektion in die Treat-
ment-Gruppe als auch das Auftreten von Ereignis Y beeinflussen könnten, je-
doch nicht selbst von Treatment T beeinflusst werden (vgl. Gangl/DiPrete 2004).

Für die Konstruktion der Gewichte können unterschiedliche Verfahren he-
rangezogen werden.50 Für diese Untersuchung wurde das Verfahren Coarsened 
Exact Matching (CEM) ausgewählt (vgl. Iacus/King/Porro 2012; Blackwell et al. 
2009). Dies läuft folgendermaßen ab: Zunächst werden die in das Matching ein-
bezogenen Variablen so vergröbert, dass inhaltlich gleiche Ausprägungen zu-
sammengruppiert werden („coarsening“). Ein klassisches Beispiel hierfür sind  

50	 Besonders weit verbreitet ist das Propensity Score Matching. Dieses hat jedoch u. a. in sei-
ner praktischen Handhabung einige Nachteile, welche von Iacus/King/Porro (2012) aus-
führlich diskutiert werden, und soll hier nicht weiter ausgeführt werden.
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Schulbesuchsjahre, die entsprechend der in ihnen erworbenen Abschlüsse 
gruppiert werden (vgl. Blackwell et al. 2009, S. 533). Anschließend werden die 
Beobachtungen entlang der vergröberten Variablen eingruppiert und es wird 
nach exakten Matches gesucht. Merkmalskombinationen mit den gleichen 
Ausprägungen werden Strata genannt. Im Prozess des Matchings werden nur 
solche Strata behalten, in welchen mindestens eine Beobachtung der Treat-
ment- und eine der Kontrollgruppe enthalten sind. Darauf aufbauend werden 
dann Gewichte gebildet, die den Beobachtungen zugeordnet werden. Dies ge-
schieht, indem die Anzahl der Fälle einer Kontrollgruppe in jedem Stratum 
so gewichtet wird, dass sie der Anzahl der Fälle aus der Treatmentgruppe ent-
spricht. Dieser Faktor wird wiederum mit dem proportionalen Anteil multi-
pliziert, den die Kontrollgruppe pro Stratum ausmacht (vgl. Iacus/King/Por-
ro 2012, S. 8; siehe auch Ehlert 2016, S. 90). Um die Güte des Matchings zu 
beurteilen wird schließlich analysiert, wie der Bereich des Common Support 
aussieht, also welche Gruppen der Treatmentgruppe im Zuge des Matchings 
z. B. vollständig ausgefallen sind und so nicht mehr durch die Ergebnisse re-
präsentiert werden. Um den fSATT zu ermitteln, können im Anschluss sowohl 
Mittelwertsunterschiede berechnet als auch andere statistische Verfahren an-
gewandt werden.

CEM hat verschiedene Vorzüge, die hier kurz ausgeführt werden sollen: Zu-
nächst einmal wird der Grad der Imbalance vor Durchführung des Matchings 
durch den Nutzer festgelegt, indem die Vergröberung der Variablenausprägun-
gen vorgenommen wird. Die Vergröberung orientiert sich dabei an inhaltlichen 
Kriterien, die die Grundlage für das Matching sind, wobei gröbere Kategorien 
mit einem größeren Sample einhergehen, aber auch eine größere Imbalance zwi-
schen der Treatment- und Kontrollgruppe erzeugen. Darüber hinaus wird durch 
die Suche nach exakten Matches zum einen die Interaktion zwischen den in das 
Matching einbezogenen Variablen berücksichtigt. Dadurch kann es nicht pas-
sieren, dass die Reduzierung der Imbalance auf einer Variablen zu einer Vergrö-
ßerung der Imbalance auf einer anderen führt. Zum anderen wird die Analyse 
automatisch auf den Bereich des Common-Support von Treatment- und Kont-
rollgruppe beschränkt.

Für die Analyse des Effekts der Förderschule auf die Ausbildungschancen 
wurden die beiden Substichproben einem CEM unterzogen, wobei Haupt- mit 
Förderschülerinnen und -schülern gematcht wurden. Dafür wurden die folgen-
den Merkmale herangezogen: Geschlecht, Alter (als Annäherung für Klassenwie-
derholungen), Migrationshintergrund, der höchste Schulabschluss der Eltern, 
die Erwerbstätigkeit der Eltern und ob sie in einer qualifizierten Beschäftigung 
tätig sind (als Indikatoren für den sozialen Hintergrund), ob die Jugendlichen 
mit beiden Eltern zusammenleben, sowie die bundeslandspezifische Förder-
schulquote des Jahres 2010 (zur Operationalisierung siehe Abschnitt 7.2.4 und 
Abschnitt 13.2.2 im Online-Anhang) sowie die kognitiven Grundfähigkeiten der 
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Jugendlichen.51 Da einige der Variablen zugunsten der multiplen Imputation be-
reits vergröbert waren, wurde eine zusätzliche Vergröberung nur für das Alter, 
die kognitiven Grundfähigkeiten und die Förderschulquoten vorgenommen. 
Beim Alter wurden die Kategorien „13 und 14“ sowie „15 und 16“ und „17 und 
älter“ gebildet. Die Bundesländer wurden in zwei Gruppen zusammengefasst, 
wobei die eine überdurchschnittliche und die andere unterdurchschnittliche 
Förderschulquoten repräsentierte. Da die kognitiven Fähigkeiten von Förder-
schülerinnen und -schülern in der öffentlichen Debatte immer wieder als zen-
tral betrachtet werden, wurde auf diese bei der Angleichung ein besonderes 
Augenmerkt gelegt: Die Maße für die kognitiven Grundfähigkeiten wurden so 
vergröbert, dass die Jugendlichen entlang der Skala jeweils in acht Gruppen ein-
geteilt wurden.52 Diese Vergröberung erlaubte es zum einen, die Werte stark an-
zugleichen (siehe weiter unten in diesem Abschnitt), gleichzeitig aber auch noch 
ausreichend Fälle für die Analysen zu behalten.

Der fSATT der Förderschule auf die Ausbildungschancen wird im Folgenden 
zunächst anhand einer binären logistischen Regression der Schulformenvariable 
auf die Wahrscheinlichkeit berechnet, direkt nach Verlassen der Schule einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen. Diese wird wie oben beschrieben gewichtet. Im 
Anschluss wird ein weiteres Modell berechnet, in dem zusätzlich die Schulab-
schlüsse in das Matching einbezogen werden. Ziel dieses Analyseschrittes ist es 
herauszufinden, ob der Effekt der Förderschule insbesondere darauf zurückge-
führt werden kann, dass die Jugendlichen an beiden Schulformen unterschied-
liche Chancen des Zertifikatserwerbs haben und unter den Hauptschülerinnen 
und -schülern wesentlich mehr sind, die den Hauptschulabschluss erwerben und 
dadurch bessere Ausbildungschancen haben.53

51	 Die Förderschulquote dient – wie erwähnt – dazu, sich der Überweisungswahrscheinlich-
keit an die Förderschule zu nähern, die sich je nach Ausbau des Förderschulsystems eines 
Bundeslands unterscheiden kann. Da die Förderschulbesuchsquoten in fast allen Bundes-
ländern recht stabil sind und waren, ist es gerechtfertigt, hier nur einen Jahreswert zu ver-
wenden, ohne konkret zu berücksichtigen, dass die Jugendlichen möglicherweise zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten an die Förderschule überwiesen wurden.

52	 Alternativ wurde die Variable so vergröbert, dass die Jugendlichen in fünf Gruppen basierend 
auf dem Mittelwert und der Standardabweichung der Kompetenzwerte eingeteilt wurden. 
Diese Lösung führte jedoch zu einer geringeren Anzahl von Förderschülerinnen und -schü-
lern sowie einer etwas schlechteren Balance der kognitiven Grundfähigkeiten im gematchten 
Sample. Aus diesem Grund wurde die Variante mit den acht Gruppen bevorzugt.

53	 In einem dritten Analyseschritt sollte der Effekt des Förderschulbesuchs für Jugendliche 
mit und ohne Abschluss des Weiteren getrennt ermittelt werden. Dadurch hätte eruiert 
werden können, ob sich der Förderschulbesuch auf diese beiden Gruppen beim Ausbil-
dungszugang unterschiedlich auswirkt. Aufgrund der im Zuge des Matchings mit den 
Hauptschülerinnen und -schülern stark reduzierten Fallzahlen von Förderschülerinnen 
und -schülern ohne Abschluss bzw. nur mit Förderschulabschluss konnten jedoch keine 
getrennten Analysen für diese beiden Gruppen berechnet werden, um den differentiellen 
Effekt des Förderschulbesuchs je nach Schulabschluss zu ermitteln.
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Die Beschränkung auf die Analyse des Effekts des Förderschulbesuchs auf 
den direkten Übergang ergibt sich daraus, dass nur zu diesem Zeitpunkt der Ef-
fekt der Schulform bestimmt werden kann, ohne dass dieser z. B. durch den an-
schließenden Besuch einer Berufsvorbereitung verzerrt wird. Entsprechend der 
Empfehlung von Iacus, King und Porro (2012, S. 22) werden alle für das Mat-
ching vergröberten Merkmale in ihrer ursprünglichen Form ohne Vergröberung 
in der Regression kontrolliert.

Die Ergebnisse der logistischen Regression werden als Average Marginal Ef-
fects (AMEs) ausgegeben.

„Sie geben an, um wie viele Prozentpunkte sich die Wahrscheinlichkeit des interes-
sierenden Ereignisses im Mittel aller (gruppenspezifischen) Beobachtungen verändert, 
wenn sich die betreffende erklärende Variable um eine Einheit (marginal) erhöht.“ 
(Auspurg/Hinz 2011, S. 66; Hervorh. i. O.)

Der Grund für die Ausgabe der AMEs ist, dass die Größe von Regressions-
koeffizienten, ausgegeben als Log Odds und Odds Ratios, bei logistischen Re-
gressionen nicht zwischen Gruppen (oder auch verschachtelten Modellen) 
verglichen werden kann. Dies liegt daran, dass Effektgrößen von der unbe-
obachteten Heterogenität der Modelle beeinflusst werden, welche zwischen 
Gruppen und Modellen variieren kann, auch wenn die „wahre“ Beziehung 
zwischen einer abhängigen und einer unabhängigen Variable davon unbeein-
flusst bleibt. AMEs bieten eine Möglichkeit, Effekte zwischen Gruppen und 
Modellen zu vergleichen, da ihre Größe nicht von unbeobachteter Hetero-
genität verzerrt wird (für eine ausführliche Diskussion siehe Mood 2009; Aus-
purg/Hinz 2011; Best/Wolf 2012). Die Ergebnisse des Matchings werden im 
Folgenden vorgestellt.

7.4.2  Ergebnisse

Tabelle 11 gibt einen Überblick über die Verteilung der in das Matching ein-
bezogenen Merkmale in der Treatmentgruppe der Förderschülerinnen und 
-schüler sowie der Kontroll-Hauptschulgruppe, ebenso wie in der Gruppe der 
nicht-gematchten Jugendlichen, die durch das Matching nicht repräsentiert 
werden.

Insgesamt konnten von 670 Förder- und 1661 Hauptschülerinnen und 
-schülern 245 Förder- und 336 Hauptschülerinnen und -schüler in das ge-
matchte Sample einbezogen werden. Tabelle 11 macht deutlich, dass es beim 
Matching in der Treatmentgruppe der Förderschülerinnen und -schüler hin-
sichtlich des familiären Hintergrunds zu einer Positivselektion gekommen ist: 
Häufiger wurden Matches unter den Hauptschülerinnen und -schülern gefun-
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den, wenn Förderschülerinnen und -schüler mit beiden Elternteilen zusam-
menleben, mindestens ein Elternteil erwerbstätig und ein Elternteil in quali-
fizierter Beschäftigung ist. Darüber hinaus sind Mädchen und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund im gemachten Sample weniger häufig vertreten als im 
Ausgangssample. Offensichtlich gibt es weniger Jugendliche an Hauptschu-
len, die in ihren Merkmalen mit diesen beiden Gruppen übereinstimmen. Mit 
Blick auf die tatsächlichen Übergänge in Ausbildung (nicht Teil des Matchings) 
sowie das Merkmal logisch-schlussfolgerndes Denken ist es zu einer sehr ge-
ringen Positivselektion aus der Gruppe der Förderschülerinnen und -schüler 
gekommen, die jedoch so minimal ist, dass sie substantiell nicht als bedeutsam 
betrachtet wird.

Tabelle 11 zeigt zudem, dass die Mittelwerte bzw. prozentualen Anteile vieler 
Merkmale zwischen den gematchten Förder- und Hauptschülerinnen und -schü-
lern stark angeglichen sind.

Tabelle 11: Matching-Lösung I: Vergleich des gematchten Samples mit nicht-
gematchten Förder- sowie Hauptschülerinnen und -schülern in ausgewählten 
Merkmalen.

FörderschülerInnen HauptschülerInnen

Merkmale Gematcht Nicht gematcht Gematcht Nicht gematcht

Weiblich ( %) 37,6 48,7 31,8 43,2

Alter in der 9. Klasse in Jahren (Ø) 14,9 14,9 14,9 14,8

Migrationshintergrund ( %) 16,4 34,5 11,3 43,2

Wahrnehmungsgeschwindigkeit (Ø) 48,4 49,5 49,2 58,0

Schlussfolgern (Ø) 5,7 4,4 6,5 7,0

Lebt mit beiden Elternteilen ( %) 61,9 45,8 62,7 55,0

Max. Schulabschluss Eltern ( %)

…kein Abschluss 4,6 13,1 2,2 7,3

…Hauptschulabschluss 40,5 43,2 39,3 37,1

…Realschulabschluss 49,3 34,9 54,5 37,8

…(Fach-)Abitur 5,6 8,8 4,0 17,8

Mind. ein Elternteil erwerbst. ( %) 96,6 77,8 98,3 93,4

Mind. ein Elternteil qual. Tätigkeit ( %) 95,2 75,5 97,1 87,7

Anteil FörderschülerInnen pro 
Bundesland 2010 (Ø)

4,8 4,8 4,2 4,1

Hauptschulabschluss* 36,6 37,0 97,6 96,9

Übergang in Ausbildung* 18,4 17,6 49,7 49,1

N 245 425 336 1325

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1.; Ø = Mittelwert; % = Prozentangaben; 
Angaben gerundet; N = Anzahl der Beobachtungen; * hier nicht ins Matching einbezogen.
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Abbildung 4: Verteilung der kognitiven Grundfähigkeiten von Haupt- und 
Förderschülerinnen und -schülern im Bereich „Wahrnehmungsgeschwindigkeit“  
in der neunten Klasse – Matching-Lösung I
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1., N = 581, MW FS = Mittelwert 
Förderschülerinnen und -schüler, MW HS = Mittelwert Hauptschülerinnen und -schüler.

Abbildung 5: Verteilung der kognitiven Grundfähigkeiten von Haupt- und 
Förderschülerinnen und -schülern im Bereich „logisch-schlussfolgerndes Denken“  
in der neunten Klasse – Matching-Lösung I
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1., N = 581, MW FS = Mittelwert 
Förderschülerinnen und -schüler, MW HS = Mittelwert Hauptschülerinnen und -schüler.
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Besonders hervorgehoben werden soll hier noch einmal die Angleichung der ko-
gnitiven Grundfähigkeiten zwischen Haupt- und Förderschülerinnen und -schü-
lern für das Matching in den Bereichen „logisch-schlussfolgerndes Denken“ 
und „Wahrnehmungsgeschwindigkeit“, die in den Abbildungen 4 und 5 gezeigt 
wird. Da es durch die hier vorgenommene Angleichung der kognitiven Grund-
fähigkeiten zu einer nennenswerten Reduktion der Fallzahlen kam, wurden die 
Ergebnisse anhand eines Matchings mit einer gröberen Einteilung der kogniti-
ven Grundfähigkeiten (4 Gruppen) und dadurch größeren Fallzahlen auf ihre 
Robustheit überprüft. Auch mit dieser alternativen Matching-Strategie zeigten 
sich jedoch keine substantiell anderen Ergebnisse bei der Ermittlung des Förder-
schuleffekts (vgl. Tabelle 26 im Online-Anhang).

Weil der kognitiven Leistungsfähigkeit von Förderschülerinnen und -schü-
lern in öffentlichen Debatten eine außerordentliche Bedeutung beigemessen 
wird, wurde hier entschieden, den Effekt des Förderschulbesuchs unter der Be-
dingung einer möglichst starken Angleichung der kognitiven Grundfähigkeiten 
zu ermitteln.

Für die gematchten Jugendlichen wurde anschließend der fSATT ermittelt. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 dargestellt. Die Analyse zeigt, dass es einen 
statistisch hochsignifikanten Zusammenhang zwischen dem Besuch der Förder-
schule und den Ausbildungschancen gibt.

Tabelle 12: Feasible Sample Average Treatment Effect on the Treated (fSATT) des 
Besuchs der Förderschule auf den Übergang in Ausbildung direkt nach Verlassen der 
Schule.

Förderschule (Ref.: Hauptschule) -0.284* ** 
[-0,363; -0,206]

Anzahl der Beobachtungen 581

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf NEPS, SC 4, S.U.F 9.1.1.; Average Marginal Effects; unter 
Kontrolle der vergröberten Merkmale: Alter in der 9. Klasse in Jahren; kognitive Grundfähigkeiten; 
Anteil Förderschülerinnen und -schüler an allen Schülerinnen und -schülern pro Bundesland 2010; 
Signifikanzniveau: + p <.10, * p <.05, ** p <.01, *** p <.001; 95 %-Konfidenzintervall in eckigen 
Klammern.

Die kontrafaktische Interpretation der Ergebnisse lautet, dass Förderschülerin-
nen und -schüler, die Hauptschülerinnen und -schülern in den in das Matching 
einbezogenen Merkmalen ähnlich sind, eine um 28,4 Prozentpunkte gesteigerte 
Chance gehabt hätten, einen Ausbildungsplatz zu finden, wenn sie statt der För-
der- eine Hauptschule besucht hätten. Die schulische Behinderungshypothese 
kann damit angenommen werden. Gleichzeitig muss  – wie bereits erwähnt  – 
bei der Betrachtung dieser Ergebnisse berücksichtig werden, dass Förderschü-
lerinnen und -schüler die Schule wesentlich häufiger ohne Schulabschluss ver-
lassen als Jugendliche von Hauptschulen. Daher schließt die Frage an, ob der 
negative Effekt der Förderschule insbesondere auf die geringen Abschlüsse der 

135



Jugendlichen zurückgeführt werden kann. Hierfür wurde ein zweites Matching 
unter Einbezug des Schulabschlusses durchgeführt.

Tabelle 13: Matching-Lösung II: Vergleich des gematchten Samples mit nicht-
gematchten Förder- sowie Hauptschülerinnen und -schüler in ausgewählten 
Merkmalen unter Berücksichtigung des Schulabschlusses.

FörderschülerInnen HauptschülerInnen

Merkmale Gematcht Nicht gematcht Gematcht Nicht gematcht

Weiblich ( %) 39,2 45,5 28,9 42,3

Alter in der 9. Klasse in Jahren (Ø) 15,0 14,9 15,0 14,8

Migrationshintergrund ( %) 20,7 29,1 13,3 39,5

Wahrnehmungsgeschwindigkeit (Ø) 50,1 49,0 49,6 57,0

Schlussfolgern (Ø) 6,3 4,6 7,0 6,9

Lebt mit beiden Elternteilen ( %) 64,0 49,5 64,0 55,7

Max. Schulabschluss Eltern ( %)

…kein Abschluss 5,7 10,7 2,1 6,7

…Hauptschulabschluss 33,5 43,7 33,7 38,0

…Realschulabschluss 54,4 37,8 59,8 39,0

…(Fach-)Abitur 6,4 7,8 4,4 16,3

Mind. ein Elternteil erwerbst. ( %) 98,4 82,4 99,2 93,8

Mind. ein Elternteil qual. Tätigkeit ( %) 95,8 80,5 98,0 89,6

Anteil FörderschülerInnen pro 
Bundesland 2010 (Ø)

4,6 4,8 4,1 4,1

Hauptschulschulabschluss 90,7 27,7 95,9 97,1

Übergang in Ausbildung* 27,8 16,2 49,7 49,1

N 97 573 173 1488

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1.; Ø = Mittelwert; % = Prozentangaben; 
Angaben gerundet; N = Anzahl der Beobachtungen. * nicht ins Matching einbezogen

Tabelle 13 gibt einen Überblick über die Verteilung der Merkmale in dieser 
zweiten Matching-Lösung. Im Verhältnis zur ersten zeigt sich, dass die Positiv-
selektion der Förderschülerinnen und -schüler in den berücksichtigten Merk-
malen hier noch stärker ausfällt. Insbesondere führte der Einbezug des Schul-
abschlusses dazu, dass nur noch sehr wenige Jugendliche ohne Schulabschluss 
im gematchten Sample der Förderschulabgängerinnen und -abgänger vertreten 
sind. Dies liegt daran, dass es unter den Jugendlichen von Hauptschulen nur we-
nige gibt, die diese ohne Abschluss verlassen und es insbesondere für diese Grup-
pe offenbar noch schwerer ist, passende Matches unter den Förderschülerinnen 
und -schülern zu finden. Der in Tabelle 14 dargestellte fSATT repräsentiert also 
vor allem die Jugendlichen mit besonders guten Ausgangsbedingungen für das 
Finden eines Ausbildungsplatzes.
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Tabelle 14: Feasible Sample Average Treatment Effect on the Treated (fSATT) des 
Besuchs der Förderschule auf den Übergang in Ausbildung direkt nach Verlassen  
der Schule.

Förderschule (Ref.: Hauptschule) -0,214* **
[-0,338; -0,091]

Anzahl der Beobachtungen 270

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf NEPS, SC 4, S.U.F 9.1.1.; Average Marginal Effects; unter 
Kontrolle der vergröberten Merkmale: Alter in der 9. Klasse in Jahren; kognitive Grundfähigkeiten; 
Anteil Förderschülerinnen und -schüler an allen Schülerinnen und -schülern pro Bundesland 2010; 
Signifikanzniveau: + p <.10, * p <.05, ** p <.01, *** p <.001; 95 %-Konfidenzintervall in eckigen Klammern.

Tatsächlich zeigt sich, dass der Effekt des Förderschulbesuchs unter Einbezug 
des Schulabschlusses etwas geringer ausfällt. Somit wird ein Teil der geringen 
Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern durch die Ab-
schlüsse erklärt. Gleichzeitig muss auch ein negativer Effekt von 21,4 Pro-
zentpunkten weiter als substantiell betrachtet werden und würde nicht ein-
fach durch erweiterte Möglichkeiten des Erwerbs des Hauptschulabschlusses 
aufgehoben.

Darüber hinaus verdeutlicht der Vergleich der beiden Matching-Lösungen 
folgendes: Jugendliche mit schlechteren Startchancen werden in beiden Mo-
dellen durch den fSATT nicht so stark repräsentiert, wie sie im ungematchten 
Sample vertreten sind. Für stark benachteiligte Jugendlichen kann keine Aussage 
über die Bedeutung des Förderschulbesuchs für die Ausbildungschancen getrof-
fen werden. Hinsichtlich des Effekts des Förderschulbesuchs auf diese Gruppe 
wären folgende Szenarien denkbar: Erstens wäre möglich, dass diese Gruppe 
so schlechte Ausgangsbedingungen hat, dass der Förderschulbesuch nicht zu 
einer Verschlechterung ihrer Chancen beiträgt, da diese sowieso kaum vorhan-
den sind. Das Ergebnis des zweiten Matchings spricht aber eher für eine andere 
Interpretation: Dass der Effekt des Förderschulbesuchs unter Berücksichtigung 
des Schulabschlusses und einer noch stärkeren Positivselektion der Förderschü-
lerinnen und -schüler geringer ausfällt, kann auch als Hinweis darauf gewer-
tet werden, dass sich der Förderschulbesuch insbesondere auf Jugendliche mit 
schlechteren Ressourcen noch stärker negativ auswirkt. Jugendliche mit mehr 
Ressourcen haben schließlich die Möglichkeit, ihre schulische Behinderung z. B. 
durch familiäre Ressourcen (etwas) zu kompensieren. Stärker benachteiligte Ju-
gendliche würden entsprechend mehr von den besseren Bedingungen an einer 
Regelschule – hier: Hauptschule – im Vergleich zu einer Förderschule profitie-
ren. Darüber hinaus wäre denkbar, dass der Effekt der Förderschule noch stärker 
ausfallen würde, hätte unterschieden werden können, ob die Jugendlichen eine 
Fachpraktiker- oder vollqualifizierende Ausbildung absolvieren, dies gestatten 
jedoch die Fallzahlen nicht. Es muss also festgehalten werden, dass es sich bei 
den präsentierten Effekten des Förderschulbesuchs um konservative Schätzun-
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gen handelt, und zwar sowohl hinsichtlich der Gruppenzusammensetzung und 
der kognitiven Grundfähigkeiten als auch mit Blick auf die Art der absolvierten 
Ausbildung.

Die in der deskriptiven Analyse hervorgehobene mögliche kompensatorische 
Wirkung des Besuchs der Förderschule aufgrund der als etwas besser wahrge-
nommenen Unterstützung und Vorbereitung der Jugendlichen von Seiten der 
Schule scheint seine negativen Effekte damit nicht auszugleichen. Dies ist zum 
Nachteil der Jugendlichen, für die das Absolvieren einer Berufsausbildung für 
spätere Arbeits- und Lebenschancen zentral sein kann. Die Ergebnisse dieses Ka-
pitels werden im Folgenden noch einmal zusammengefasst und ein erstes Zwi-
schenfazit gezogen.

7.5  Zwischenfazit I

Die Untersuchungen in diesem Kapitel haben folgende Erkenntnisse gebracht: 
Wie vor dem Hintergrund des Forschungsstandes und der theoretischen Aus-
führungen erwartet, zeigten die deskriptiven Analysen, dass Jugendliche von 
Förderschulen im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern mit maximal 
Hauptschulabschluss bei Verlassen der Schule in fast allen der hier gemessenen 
Merkmale eine eingeschränktere Agency sowie geringere Ressourcenausstattung 
haben. Tabelle 15 fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen.

Darüber hinaus wurde deutlich  – auch dies deckt sich mit den Erwartun-
gen –, dass Förderschülerinnen und -schüler auch im Vergleich zu Hauptschüle-
rinnen und -schülern geringere Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu fin-
den und somit von der zweiten Chance zur Teilhabe zu profitieren. Die Anzahl 
derer, die einen Ausbildungsplatz findet, erhöht sich aber ein Jahr nach Verlassen 
der Schule im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig steigt jedoch auch schon ein 
Jahr nach Verlassen der Schule die Zahl derer, die ohne Beschäftigung und damit 
weder in schulische noch berufliche Ausbildung eingebunden sind. Für diese Ju-
gendlichen bedeutet das Verlassen der Schule gleichzeitig auch das Verlassen des 
Bildungs- und Erwerbssystems (wobei hier natürlich offenbleibt, wie dauerhaft 
dieser Zustand ist).

Positiv hervorzuheben ist, dass – wenn der Übergang in eine Ausbildung ge-
lingt – der Anteil an Jugendlichen substantiell ist, die einen regulären Ausbil-
dungsberuf erlernen und hierzu auch mit einem Betrieb einen Vertrag abgeschlos-
sen haben. Dieser Befund widerspricht bisherigen Untersuchungen, die darauf 
hindeuteten, dass die Jugendlichen überwiegend in Fachpraktikerausbildungen 
unterkommen. Zugleich liefert die Analyse damit den erfreulichen Hinweis, 
dass auch reguläre Ausbildungsbetriebe und nicht nur überbetriebliche Einrich-
tungen bei der beruflichen Ausbildung dieser Jugendlichen eine wichtige Rolle 
spielen.
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Tabelle 15: Empirische Ergebnisse zur Agency und Ressourcenausstattung von 
Förderschülerinnen und -schülern im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern.

Theoretische Erwartung Ergebnis

FörderschülerInnen haben… 

–	 Geringeres Selbstbewusstsein

–	 Geringere Aktivität bei der Ausbildungsplatzsuche

–	 Geringere Aspirationen

–	 nicht bestätigt

–	 bestätigt

–	 bestätigt

–	 �weniger Personen, über die Informationen über 
freie Ausbildungsstellen erlangt werden können

–	 �Geringeres familiäres kulturelles und soziales 
Kapital

–	 �Geringere normative Bedeutung von Bildung in 
der Familie

–	� An Förderschulen mehr Unterstützung 
(kompensatorisch)

–	 bestätigt

–	� nicht bestätigt für Einsatz der Eltern für 
Ausbildungsplatz

–	� bestätigt für höchsten Schulabschluss der 
Eltern, mind. ein Elternteil erwerbstätig, 
mind. ein Elternteil in qualifizierter 
Beschäftigung

–	 bestätigt

–	 nicht bestätigt für Praktika

–	� bestätigt für wahrgenommene 
Unterstützung

–	� Geringeres Humankapital und negativere 
Signale (z. B. Jugendliche erwerben seltener den 
Hauptschulabschluss)

–	 bestätigt für Schulabschluss

–	� nicht bestätigt für Abschlussnote und 
Schulabgangsdatum

–	 bestätigt für kognitive Grundfähigkeiten

Quelle: Eigene Darstellung.

Gemischt sind die Befunde hinsichtlich der Berufsvorbereitungen: Für viele 
Jugendliche bedeutet das Absolvieren einer solchen nicht den anschließenden, 
erfolgreichen Einstieg in eine Berufsausbildung, sondern den Übergang in eine 
weitere Maßnahme des Übergangssystems und damit möglicherweise den Be-
ginn einer sogenannten „Maßnahmeschleife“. Gleichzeitig beginnt aber auch 
fast die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen von Förderschulen im An-
schluss an ein BVJ oder eine BVB eine Berufsausbildung, so dass hier durch die 
Maßnahme mindestens eine Überbrückung der Zeit der Ausbildungslosigkeit 
gelingt, möglicherweise für diese Gruppe sogar – dies müsste an anderer Stelle 
weiter untersucht werden – das Erhöhen von Ausbildungschancen.

Darüber hinaus wurde die schulische Behinderungshypothese im Rahmen 
eines CEM getestet und darauf basierend angenommen. Sie besagt, dass die 
Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schüler auch im Vergleich zu 
Hauptschülerinnen und -schülern schlechter sind, die hinsichtlich ihrer familiären 
Ressourcen, kognitiven Grundfähigkeiten und sozialstrukturellen Merkma-
le vergleichbar sind. Der Besuch der Förderschule hat damit einen negativen 
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globalen Effekt auf die Ausbildungschancen von Jugendlichen. Moderiert wird  
dieser Effekt nur teilweise über die reduzierten Möglichkeiten des Erwerbs eines 
Hauptschulabschlusses. Dieses Ergebnis steht im Kontrast zum Anspruch der 
Förderschulen, die Benachteiligung ihrer Schülerschaft auszugleichen und so zu 
einer gelingenden Integration in den Arbeitsmarkt beizutragen (vgl. Kapitel 1). 
Die Benachteiligung der Jugendlichen im Schulsystem setzt sich damit auch nach 
Verlassen dieser fort. Der Förderschulbesuch führt zu einer Fortsetzung der Be-
nachteiligung auch über den Schulbesuch hinaus.

Die anschließenden empirischen Untersuchungen bauen auf diesen Ergeb-
nissen folgendermaßen auf. Mit Blick auf den Effekt der Förderschule musste – 
bis auf den Schulabschluss – offenbleiben, auf welche der Agency- und Ressour-
cendimensionen die Benachteiligung der Jugendlichen konkret zurückgeführt 
werden kann. Es konnten also keine differenziellen Effekte der Förderschule er-
mittelt werden. Dies wird in Kapitel 9 aufgegriffen, in dem erklärt werden soll, 
welchen Beitrag Agency und Ressourcenausstattung leisten, um zu erklären, 
warum es einem Teil der Förderschülerinnen und -schüler trotz ihrer erschwer-
ten Bedingungen gelingt, einen Ausbildungsplatz zu finden und von der zweiten 
Chance zu profitieren. Vorher wird jedoch zunächst untersucht, inwiefern die 
Übergänge der Jugendlichen auch durch die Klassifizierungs- und Zuweisungs-
prozesse in der Berufsberatung hervorgebracht werden und damit, inwiefern 
diese dazu beiträgt, die geringe Agency und Ressourcenausstattung der Jugendli-
chen zu kompensieren – oder ihre Benachteiligung fortzusetzen bzw. möglicher-
weise sogar zu verstärken.

140



Kapitel 8 
Empirische Analyse II 
Lernbehindert und ausbildungsreif? Die 
Bedeutung der „Institution Berufsberatung“ 
für die Ausbildungschancen von 
Förderschülerinnen und -schülern

Basierend auf Kapitel 3 lässt sich festhalten, dass die für die Übergänge von För-
derschülerinnen und -schülern relevanten Prozesse in der Berufsberatung fol-
gende umfassen: 1. die Klassifizierung von Jugendlichen als förderungsbedürftig 
oder lernbehindert sowie 2. von Eignung und 3. die darauf basierende Zuwei-
sungen von Hilfen und Maßnahmen. In Kapitel 5 wurde ferner theoretisch 
herausgearbeitet, wie die Berufsberatung auf die Übergänge von Förderschüle-
rinnen und -schülern wirken kann. Also welche Kompensationsmöglichkeiten 
aber auch Gefahren der Fortsetzung der Benachteiligung dieser Schülergruppe 
durch die Berufsberatung bestehen. Tabelle 16 fasst diese Ergebnisse noch ein-
mal zusammen.

Tabelle 16: Übersicht der Faktoren familiärer Benachteiligung und schulischer 
Behinderung sowie Kompensationsmöglichkeiten und Gefahren der Fortsetzung durch 
die Berufsberatung.

Faktoren familiärer 
Benachteiligung und 
schulischer Behinderung

Kompensationsmöglichkeiten 
der Berufsberatung

Gefahren der Fortsetzung durch 
die Berufsberatung

Geringe Agency aufgrund von 
beschädigten Identitäten durch 
Labeling, Stigmatisierung und 
Cooling-Out

Zu Bewerbungen ermutigen

Eignungstests helfen, sich über 
die eigenen Stärken bewusst zu 
werden. 

Cooling-Out mit Blick auf 
Ausbildungschancen/Abraten 
von Bewerbungen

Eignungstests fokussieren auf 
Defizite

Fortgesetzte Stigmatisierung 
durch erneute Etikettierung als 
„behindert“ nach SGB

Zuweisung zu speziellen 
Maßnahmen für „(Lern-)
Behinderte“

Geringes Sozialkapital aufgrund 
von familiärer Benachteiligung 
und schulischer Segregation

Klassifizierung als geeignet 
und Information über freie 
Ausbildungsstellen

Klassifizierung als nicht-
geeignet und Ausschluss vom 
Bewerberpool
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Faktoren familiärer 
Benachteiligung und 
schulischer Behinderung

Kompensationsmöglichkeiten 
der Berufsberatung

Gefahren der Fortsetzung durch 
die Berufsberatung

Geringes Humankapital und 
negative Signale als Hindernisse 
in den Auswahlprozessen durch 
Arbeitgeberinnen und -geber

Finanzierung von 
außerbetrieblichen 
Ausbildungsstellen

Bereitstellen von 
Unterstützungsleistungen 
für das Absolvieren der 
Berufsausbildung

Zuweisung zu Maßnahmen mit 
reduzierten Lernmöglichkeiten 
nach der Schule, insbes. 
Fachpraktikerausbildungen

Klassifizierung als nicht-geeignet 
und keine Förderung der 
Berufsausbildung

Quelle: Eigene Darstellung.

Kapitel 3 machte deutlich, dass im Prozess der Berufsberatung Entscheidungs-
spielräume bei den o. g. Klassifizierungs- und Zuweisungsprozessen bestehen 
und Kapitel 6, dass die tatsächlichen Entscheidungsspielräume sowie ihre Nut-
zung dadurch begrenzt und strukturiert wird, wie Anforderungen zum Um-
gang mit und Deutungsangebote zu Förderschülerinnen und -schülern aus der 
Umwelt der Agenturen für Arbeit in diesen verarbeitet und in einer Institution 
Berufsberufsberatung manifestiert werden. Die Untersuchungsfrage, die in die-
sem Abschnitt beantwortet werden soll, lautet vor diesem Hintergrund, wie die 
handlungsleitende „Institution Berufsberatung“ aussieht, in welche Ressourcen sie 
eingebettet ist und was sie für die Kompensation oder Fortsetzung der Benach-
teiligung von Förderschülerinnen und -schülern beim Übergang nach der Schule 
bedeutet.

Die Institution umfasst Handlungspraktiken und -regeln, welche in Be-
deutungsstrukturen und Ressourcen eingebettet sind. Dem Säulenmodell von 
Scott (1995) folgend sind die Handlungspraktiken und -regeln sowie Bedeu-
tungsstrukturen entlang von formalen und non-formalen Regeln, Werten und 
Normen, sozialen Rollen sowie kulturell-kognitiven Vorstellungen und Routi-
nen zu identifizieren.

Bevor vorgestellt wird, wie die „Institution Berufsberatung“ empirisch aus-
sieht und wie sie wirkt, sollen die theoretischen Perspektiven aus den Kapiteln 5 
und 6 im Folgenden zunächst verbunden und dargestellt werden, welche An-
forderungen und Deutungsangebote es in der Umwelt der Agenturen für Arbeit 
von den zentralen Akteuren aus ihrem organisationalen Feld geben könnte, die 
von diesen verarbeitet werden und die Entscheidungsspielräume in der Berufs-
beratung einschränken können. Dies wird zu den formalen Vorgaben aus Ka-
pitel 3 in Beziehung gesetzt sowie Erwartungen über den Zusammenhang der 
Deutungsangebote mit den Möglichkeiten der Kompensation und Gefahren der 
Fortsetzung der Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern formu-
liert. Die Diskussion dient der Vorbereitung der empirischen Analyse. Im An-
schluss wird die Analysestrategie vorgestellt sowie die Datenbasis beschrieben. 
Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich wiederum an den drei zentralen 
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Prozessen in der Berufsberatung: Zunächst wird diskutiert, wie die Klassifizie-
rung von Förderungsbedürftigkeit und Behinderung sowie von Eignung abläuft 
und legitimiert wird. Darauf aufbauend wird ausgeführt, welche Praktiken und 
Legitimationsmuster es bei den Zuweisungsprozessen von Hilfen und zu Maß-
nahmen gibt und in welche Ressourcen diese eingebettet sind. Im abschließen-
den Zwischenfazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und es wird eine 
Antwort auf die Ausgangsfrage formuliert.

8.1  Theoretische Erwartungen

In Kapitel 6 wurde herausgearbeitet, dass zu den zentralen Akteuren im orga-
nisationalen Feld der Agenturen für Arbeit Betriebe, Maßnahmeträger, Schulen 
sowie der Staat mit seiner Sozialgesetzgebung, die Bundesagentur für Arbeit und 
andere Agenturen ebenso wie supranationale Organisationen gehören. Ziel die-
ses Abschnitts ist es herauszuarbeiten, welche Anforderungen und Deutungs-
angebote von ihrer Seite an die Berufsberatung herangetragen werden und in 
welchem Zusammenhang diese mit der Kompensation oder Fortsetzung der Be-
nachteiligung von Förderschülerinnen stehen könnten. Die Anforderungen des 
Staates und der Bundesagentur für Arbeit wurden bereits in Kapitel 3 herausge-
arbeitet. Zu denen der Maßnahmeträger sowie anderer Agenturen ist nichts be-
kannt. Aus diesem Grund konzentriert sich die folgende Darstellung vorrangig 
auf Anforderungen und Deutungsangebote aus dem schulischen Bereich sowie 
von Betrieben. Mit Blick auf die Schulen können Anforderungen und Deutungs-
angebote insbesondere von Seiten der Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
kommen, welche an Förderschulen hauptsächlich für die Unterrichtung zustän-
dig sind. Als pädagogische Profession hat diese eine besondere Macht, auf die 
Abläufe in Organisationen einzuwirken (vgl. Hasse/Krücken 2005, S. 26). Aber 
auch von Schülerinnen und -schülern bzw. ihren Eltern, können Anforderun-
gen an die Berufsberatung herangetragen werden. Schließlich ist diese darauf 
angewiesen, dass ihre Beratungsangebote wahrgenommen werden (vgl. Osten-
dorf 2005; Dressel 2012).

8.1.1  Klassifizierung von Förderungsbedürftigkeit und Behinderung

Formal ist festgelegt, dass im Berufsberatungsprozess die Förderungsbedürftig-
keit und Behinderung von Jugendlichen beurteilt werden soll. Die Klassifikation 
von (Lern-)Behinderung soll nicht einfach aus dem schulischen Bereich über-
nommen, sondern erneut festgestellt und mit Gutachten belegt werden. Für die 
Unterscheidung von Behinderung und Förderungsbedürftigkeit zeigte sich im 
Forschungsstand die zwischen Lernbehinderung und Lernbeeinträchtigung als 
zentral (vgl. Abschnitt 4.2). Was genau jedoch unter einer Lernbeeinträchtigung 
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bzw. Lernbehinderung zu verstehen ist, bleibt formal weitgehend offen (vgl. Ab-
schnitt 3.1). Bei Lernbehinderung handelt es sich um ein vorrangig schulisch 
institutionalisiertes Konstrukt. Damit rücken für die Feststellung von Lernbe-
einträchtigung und -behinderung in der Berufsberatung insbesondere kulturell-
kognitive Vorstellungen und Feststellungspraktiken von Lernbehinderung aus 
dem schulischen Bereich in den Fokus.

Der schulische Lernbehinderungsbegriff hat sich seit Einführung der Lern-
behindertenschule (bis in die 1960 er Jahre „Hilfsschule“ genannt) zu Beginn des 
20. Jahrhunderts mehrfach gewandelt (vgl. Pfahl 2011). Aktuell ist der sonder-
pädagogische Förderbedarf der „schulisch institutionalisierte Behinderungs-
begriff “ (Cloerkes/Felkendorff 2007, S. 70). Historisch spielen insbesondere 
medizinische und soziale Vorstellungen von Lernbehinderung eine Rolle. Im 
Folgenden soll deshalb vorgestellt werden, was aktuell unter einem sonderpä-
dagogischen Förderbedarf verstanden sowie unter medizinischen und sozialen 
Lernbehinderungsmodellen zusammengefasst wird.54

Damit Schülerinnen und Schüler einer Förderschule „Lernen“ zugewiesen 
werden können, muss zunächst ein sogenannter „sonderpädagogischer Förder-
bedarf “ im Bereich „Lernen“ offiziell und entsprechend eines formalen Ver-
fahrens festgestellt werden. In allen Bundesländern muss die Feststellung eines 
Förderbedarfs entweder von der Schule oder den Eltern beantragt werden. Da-
ran anschließend wird dann ein offizielles Feststellungsverfahren eingeleitet, in 
dessen Rahmen Sonderpädagoginnen oder -pädagogen ein Gutachten erstellen, 
in dem sie den Förderbedarf festschreiben. In einigen Bundesländern werden 
hierbei Intelligenztests herangezogen (siehe auch Abschnitt 7.4.1). Sonderpäd-
agogischer Förderbedarf allgemein ist von der Kultusministerkonferenz (KMK 
1994, S. 5) folgendermaßen definiert:

„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen anzunehmen, 
die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, 
daß sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstüt-
zung nicht hinreichend gefördert werden können.“

Mit Blick auf diese Definition sollen hier zwei Aspekte hervorgehoben werden: 
Erstens ist die Diagnose eines sonderpädagogischen Förderbedarfs an die einer 
Beeinträchtigung gekoppelt. Beeinträchtigungen werden dabei auf der körperli-

54	 Ziel dieses Abschnitts ist es nicht, eine vollständige Darstellung der Begriffsgeschichte von 
Lernbehinderung oder eine Beschreibung aller Behinderungsbegriffe zu geben, sondern 
die im schulischen Bereich zentralen Modelle in ihren Grundzügen darzustellen. Dabei ist 
auch wichtig, zu berücksichtigen, dass medizinische und soziale Lernbehinderungskon-
zeptionen sich nicht etwa historisch abgelöst haben, sondern parallel verhandelt wurden. 
Insbesondere der medizinische Lernbehinderungsbegriff ist bis heute in Deutschland in 
der öffentlichen Wahrnehmung dominierend.
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chen Ebene verortet, z. B. von der WHO (2002, S. 10) als Krankheiten, Störungen 
oder Verletzungen. Der Befund einer Beeinträchtigung geht immer mit der Fest-
stellung einer negativen Abweichung von einer sozial konstruierten Normali-
tät einher (vgl. Cloerkes 2007, S. 7 ff.). Der sonderpädagogische Förderbedarf ist 
damit die

„[…] [entscheidende, J. M. B.] Kategorie der Abweichung oder Nicht-Normalität im 
schulischen Kontext“ (Powell 2003, S. 109).

Zweitens handelt es sich um eine tautologische Definition, die maximalen Inter-
pretationsspielraum bei der Feststellung eines Förderbedarfs zulässt: Sonderpäd-
agogischer Förderbedarf wird über den Bedarf, sonderpädagogisch gefördert zu 
werden, begründet und nicht über ein externes Kriterium. Konkret sonderpäd-
agogischer Förderbedarf oder auch eine Beeinträchtigung im Bereich „Lernen“ – 
ist definiert als negative Abweichung der schulischen Leistungen bzw. des Lern-
verhaltens vom Durchschnitt der Schülerschaft (vgl. Kanter 2006, S. 149). Die 
Relationalität dieser Definition führt dazu, dass es historisch immer eine Gruppe 
gibt, die als „lernbehindert“ klassifiziert werden kann (vgl. Pfahl 2011, S. 121). 
Zwar gibt die KMK (1999) für die Feststellung einer Lernbehinderung zusätzlich 
ein externes Kriterium an – das nicht Erreichen der Lernziele der allgemeinen 
Schule –, auch dies ist jedoch nicht eindeutig. So bleibt offen, ab wann davon ge-
sprochen werden kann, dass die Lernziele der allgemeinen Schule nicht erreicht 
werden können. Entsprechend umstritten ist das Konzept (vgl. Eberwein 1996; 
Werning/Lütje-Klose 2003).

Erste Definitionsversuche von Lernbehinderung (damals Hilfsschulbedürf-
tigkeit) zu Beginn des 20. Jahrhunderts basierten vor allem auf medizinisch-psy-
chiatrischen Diskursen (vgl. Moser 2000, S. 181). Zentral für die medizinischen 
Modelle von Behinderung ist, dass Lernbehinderung mit körperlichen Schädi-
gungen und Beeinträchtigungen gleichgesetzt wird, die individuell bewältigt und 
medizinisch-therapeutisch behandelt werden müssen (vgl. Waldschmidt 2006, 
S. 27). Grundlegend für das Verständnis von sonderpädagogischem Förderbe-
darf waren zunächst Vorstellungen davon, dass ein Zurückbleiben in der Volks-
schule auf dauerhafte, umfängliche somatische Schädigungen (z. B. Schwachsinn, 
Psychopathologie, Degeneration) zurückzuführen seien, die eine Erbkrankheit 
darstellten (vgl. Moser 2000; Hänsel 2003; Hänsel 2005). Bis heute spielen medi-
zinische Konstruktionen von Lernbehinderung eine wichtige Rolle, wenngleich 
Vorstellungen dieser als „Schwachsinn“ und „Psychopathologie“ durch pädago-
gische, intelligenzbasierte Definitionen ersetzt wurden: Die Anhänger medizi-
nischer Modelle gehen davon aus, dass eine Lernbehinderung vorliegt, wenn 
Kinder und Jugendliche eine niedrig ausgeprägte Intelligenz haben z. B. auf-
grund hirnorganischer Störungen (vgl. Bleidick 1968; siehe auch Hofsäss 1993, 
S. 198 f.). Dies manifestiere sich in einer schwerwiegenden umfänglichen und 

145



langandauernden Beeinträchtigung des Lernens (Kanter 1977, S. 34; Eber-
wein 1996, S. 41). Konkret äußere sich dies darin, dass Kinder und Jugendliche 
langsamer und weniger lernten und ihre Merkfähigkeit bzw. Gedächtnisleistung 
gering sei. Bleidick (1995, S. 113) schreibt ferner:

„[…] anschaulich-konkrete, motorische und bedürfnismotivierte Sachverhalte sind 
eher zugänglich als abstraktes Begriffslernen; die Übertragung des Gelernten, der 
Transfer auf neue und nicht eingefahrene kognitive Inhalte bereitet Schwierigkeiten.“

Lernbehinderungen waren in dieser Sichtweise jedoch zu unterscheiden von 
Lernstörungen:

„[…] Störungen im Gegensatz zu Behinderungen [sind] vorübergehende, behebbare 
oder begrenztere Beeinträchtigungen, die pädagogische Maßnahmen ‚ganz besonde-
rer Art‘ erforderlich machen. Zu dem betreffenden Personenkreis zählt er vor allem 
sozio-kulturell benachteiligte Schüler.“ (Eberwein 1996, S. 44 nach Bach 1969)

Die fortgesetzte Bedeutung medizinischer Modelle bis in die heutige Zeit lässt 
sich unschwer an zwei Punkten verdeutlichen: Erstens fanden die genannten 
Konzepte über Jahrzehnte Eingang in diverse Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz (vgl. Eberwein 1996; KMK 1999). Darüber hinaus spielt die 
Intelligenzdiagnostik bis heute in vielen Bundesländern bei der Feststellung 
einer Lernbehinderung eine Rolle (vgl. Hofsäss 1993, Kapitel 6; Werning/Lütje- 
Klose 2003, S. 44; Kottmann 2006, S. 128).

Gleichzeitig waren medizinische Lernbehinderungskonzeptionen immer 
wieder Gegenstand kritischer Beiträge. Die Kritik betraf vor allem folgende 
Punkte: Zunächst die unklare Definition des Intelligenzquotienten, welcher 
Lernbehinderungen definiert:

„Der Wertbereich, angegeben als Intelligenzquotient, der Lernbehinderungen umfas-
sen soll, ist nicht eindeutig definiert. Angaben zur unteren Grenze schwanken zwi-
schen einem IQ 50 und einem IQ 65 und Angaben zu einer oberen Grenze liegen 
zwischen IQ 70 und IQ 85.“ (Werning/Lütje-Klose 2003, S. 44)

Sowie die überholte Vorstellung von Lernbehinderung als dauerhaftes Intelli-
genzdefizit, welche vor dem Hintergrund des dynamischen Begabungsbegriffs 
nicht mehr als individuelles, unveränderliches Personenmerkmal betrachtet 
werden kann. Nach dem dynamischen Begabungsbegriff handelt es sich bei In-
telligenz um ein wandelbares Phänomen, welches das Ergebnis einer Wechsel-
wirkung zwischen Umwelt und Anlage ist (vgl. Werning/Lütje-Klose 2003, S. 45; 
Kottmann 2006, S. 121). Ferner erzeugte die Auffassung, dass sich Schülerinnen 
und Schüler, die während der Schulzeit als lernbehindert etikettiert werden, tat-
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sächlich aufgrund ihrer IQ-Werte von nicht-etikettierten unterscheiden, viel-
fachen Widerspruch. Ausschlaggebend hierfür war unter anderem, dass gezeigt 
wurde, dass es einen Überschneidungsbereich zwischen den IQ-Werten der 
Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit denen an Grund- bzw. Haupt-
schulen gab (vgl. Thimm/Funke 1980, S. 589 ff.; siehe dazu auch die Ergebnisse 
in Kapitel 7). Des Weiteren wurde betont, dass Intelligenztests individuumszen-
triert und defektorientiert seien und nicht neutral gegenüber der sozialen Her-
kunft (vgl. Eberwein 1996, S. 43; Kottmann 2006, S. 123).

Als Reaktion auf die Kritik an medizinischen Lernbehinderungskonzep-
tionen und ausgehend von der Feststellung, dass nicht alle sozialen Gruppen 
gleichermaßen mit dem Risiko konfrontiert sind, als förderbedürftig etiket-
tiert zu werden, wurden soziale Lernbehinderungsmodelle entworfen (vgl. 
Waldschmidt 2006). Diese basieren auf der Grundidee, dass Behinderung nicht 
das Ergebnis physischer Beeinträchtigungen ist, sondern gesellschaftlich hervor-
gebracht wird:

„Sie entsteht durch systematische Ausgrenzungsmuster, die dem sozialen Gefüge in-
härent sind. Menschen werden nicht auf Grund gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
behindert, sondern durch das soziale System, das Barrieren gegen ihre Partizipation 
errichtet. Dieses Modell geht von sozialer Benachteiligung als der allein entscheiden-
den Ebene aus.“ (Waldschmidt 2006, S. 28)

Behinderungsmodelle stellen somit die Grundlage für Klassifizierungsprozesse, 
die in Bildungsorganisationen für soziale Grenzziehungen genutzt werden. Bei 
der Feststellung einer Beeinträchtigung bestehen schließlich erhebliche (soziale) 
„Bewertungsspielräume“ (Cloerkes 2007, S. 7). Zentral für diese Ansätze sind ins-
besondere interaktionistische Erklärungsmuster von Lernbehinderung. Es wird 
davon ausgegangen, dass Lernbehinderungen aufgrund von Vorurteilen und 
Kommunikationsstrukturen in Schulen entstehen, die Schülerinnen und Schüler 
aus armen Familien benachteiligen (vgl. Eberwein 1996, S. 39; Marquardt 1977, 
S. 25; Werning/Lütje-Klose 2003, S. 60 ff.). Diese können z. B. auf eine man-
gelnde Passung zwischen den Erwartungshaltungen in Schulen und der Le-
benswelt bestimmter Schülergruppen zurückgeführt werden (Begemann 2002; 
Thimm 1977/2006). Folglich werden benachteiligte Jugendliche aufgrund be-
stimmter Eigenschaften, die in Schulen als nicht wünschenswert betrachtet 
werden, sowie negativer sozialer Zuschreibungen, Stigmatisierungsprozessen 
ausgesetzt und eher als beeinträchtigt etikettiert (vgl. Thimm 1977/2006, S. 114; 
Cicourel/Kitsuse 1963):

„Unterschicht-Kinder laufen Gefahr, dass ihre sozialen Herkunftsmerkmale An-
lässe liefern für die Zuschreibung einer ganzen Kette negativer Eigenschaften […].“ 
(Thimm 1977, S. 113; siehe auch Werning/Lütje-Klose 2003, S. 56 f.)
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Gomolla und Radtke (2002) zeigten beispielsweise, dass Schülerinnen und Schü-
ler mit Migrationshintergrund im Rahmen institutioneller Diskriminierungs-
prozesse als förderbedürftig etikettiert werden. In diesem Zusammenhang ist 
auch der bereits erwähnte Befund von Kottmann (2006) interessant, die zeigt, 
dass bei Kindern mit gut gebildeten Eltern, für die ein Verfahren zur Feststel-
lung einer Lernbehinderung eingeleitet wurde, als Ergebnis am Ende eben nicht 
der Förderbedarf „Lernen“, sondern „Sprache“ festgestellt wurde. Mit Blick auf 
den Umgang mit Lernbehinderung fokussieren soziale Modelle im Gegensatz 
zu medizinischen daher auf die Beseitigung von Diskriminierung und behin-
dernder Barrieren in der Umwelt, weniger auf die medizinisch-psychologi-
sche Behandlung bzw. das Erlernen des Umgangs mit Beeinträchtigungen (vgl. 
Waldschmidt 2006, S. 28 f.).

Soziale Modelle schließen allerdings nicht grundsätzlich aus, dass es einen 
Zusammenhang zwischen soziokulturellen Bedingungen und genetischen Fak-
toren gibt, die zur Überrepräsentanz sozial benachteiligter Jugendlicher an För-
derschulen führen (vgl. Eberwein 1996, S. 36; Begemann 2002). In dieser Spielart 
stellen soziale Modelle keinen Widerspruch zu medizinischen Konzeptionen von 
Lernbehinderung dar, sondern vielmehr eine Erweiterung. Dies zeigt sich auch 
daran, dass die o. g. Vertreter der medizinischen Modelle soziale Faktoren in ihre 
Definitionsansätze von Lernbehinderung integrierten und fortan von einer mul-
tifaktoriellen Verursachung dieser ausgingen. Eine solche verlange sowohl indi-
viduelle als auch soziale Lösungsmodelle und pädagogische Interventionen (vgl. 
Kanter 2006, S. 148).

Die in Abschnitt 3.1 vorgestellten Definitionen von Behinderung im Sinne 
des SGB, welche auf Beeinträchtigungen fokussieren, sowie die Hegemonie me-
dizinischer Lernbehinderungsmodelle machen deutlich, dass diese einen beson-
deren Stellenwert für die Feststellung einer Behinderung im Berufsberatungspro-
zess haben könnten. Dies würde die Entscheidungsspielräume und -praktiken 
beeinflussen, denn sie machen die erneute Feststellung einer Behinderung bei 
Förderschülerinnen und -schülern in doppelter Hinsicht wahrscheinlicher: Da 
medizinische Modelle von einer biologisch fundierten Nicht-Aufhebbarkeit die-
ser ausgehen, würde aus ihrer Verwendung im Berufsberatungsprozess auch eine 
Feststellung von Behinderung folgen. Darüber hinaus führen psychologische 
Testungen und Intelligenzdiagnostik, welche mit diesen eng verknüpft sind, zu 
einer stärkeren Identifizierung von Problemlagen und damit auch zur Klassifi-
zierung von mehr Jugendlichen als problematisch oder negativ abweichend (vgl. 
Cicourel/Kitsuse 1963, S. 17).

Hätten in der Berufsberatung dagegen soziale Modelle von Behinderung eine 
größere Relevanz, wäre denkbar, dass auch die Klassifizierung als „nur“ förde-
rungsbedürftig infrage kommt, bzw. verstärkt geprüft wird, dass die Feststellung 
des Förderbedarfs im schulischen Bereich nicht auf Diskriminierungsprozessen 
beruht. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn in der Berufsberatung wahr-
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genommen würde, dass Jungen, Jugendliche mit Migrationshintergrund und 
solche aus sozial benachteiligten Familien in dieser Gruppe überrepräsentiert 
sind (vgl. Kapitel 1).

Für die Kompensation und Fortsetzung der Benachteiligung der Förderschü-
lerinnen und -schüler würden institutionalisierte medizinische Lernbehinde-
rungskonzeptionen damit bedeuten, dass sich die Eignungstests vor allem an den 
Defiziten der Jugendlichen orientieren und die auf der Etikettierung basierende 
Stigmatisierung nicht aufgehoben wird. Soziale Behinderungsmodelle würden 
hingegen darauf abzielen, den Lernbehinderungsstatus aus der Schule möglichst 
nicht zu übernehmen und Testungen wären so konzipiert, den Jugendlichen zu 
helfen, sich ihrer Stärken bewusst zu werden.

8.1.2  Klassifizierung von Eignung

Formal ist vorgegeben, dass bei der Klassifizierung von Eignung die Ausbil-
dungsreife, Berufseignung und Vermittelbarkeit von Jugendlichen berück-
sichtigt werden soll. Was das konkret bedeutet und in welchem Verhältnis die 
Begriffe zueinanderstehen, bleibt weitgehend offen (siehe dazu Abschnitt 3.2). 
Die Vermittelbarkeit von Jugendlichen in Ausbildung ist maßgeblich von den 
Auswahlprozessen der Betriebe abhängig. Auf Basis des Forschungsstandes kann 
erwartet werden, dass die Zuerkennung der Eignung im Berufsberatungsprozess 
insbesondere von dieser beeinflusst wird, da sie wiederum beeinflusst, ob Ver-
mittlungsquoten erreicht werden können. Für die Klassifizierung von Eignung 
spielt damit vermutlich insbesondere eine Rolle, welche Chancen Förderschüle-
rinnen und -schüler haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Hierfür spielen 
Vorstellungen von Eignung, bzw. Ausbildungsreife und Berufseignung der Be-
triebe eine Rolle.

Grundsätzlich lässt sich hinsichtlich der Vermittelbarkeit festhalten, dass 
Ausbildungschancen von Jugendlichen stark von ihren Schulabschlüssen sowie 
Noten abhängen (siehe z. B. Abschnitt 4.3 sowie 5.3). So sind bereits Jugendliche 
mit Hauptschulabschluss in den Auswahlprozessen von Betrieben benachteiligt 
(vgl. Protsch 2014). Ferner zeigte sich in der bisherigen Forschung, dass Jugend-
liche ohne Abschluss noch geringere Chancen haben, einen Ausbildungsplatz 
zu finden, als solche mit Hauptschulabschluss (vgl. Solga 2004, S. 61; Beicht/
Ulrich 2008, S. 4; Skrobanek 2009, S. 26; Beicht/Granato 2009, S. 23). Imdorf 
(2007, S. 166) fand zudem basierend auf Experteninterviews mit Betrieben he-
raus, dass diese Jugendliche, bei denen in der Schule ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf festgestellt wurde, als Auszubildende grundsätzlich ablehnen und 
aus der Bewerberschlange ausschließen. Ausschlaggebend dafür ist aus Sicht der 
Betriebe, dass diese Jugendlichen den Anforderungen in der Berufsschule nicht 
gewachsen seien und somit keine Ausbildung erfolgreich absolvieren könnten 
(siehe auch Imdorf 2009). Vor diesem Hintergrund können Förderschülerinnen 
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und -schüler aus Sicht von Arbeitgeberinnen und -gebern als kaum vermittelbar 
betrachtet werden.

Ferner ist Ausbildungsreife ein unter Experten und auch Arbeitgeberinnen 
und -gebern umstrittenes Konzept. Einig sind sich diese lediglich darin, dass da-
runter Fähigkeiten und Tugenden verstanden werden sollten, die für alle Ausbil-
dungsberufe benötigt und bereits vor Aufnahme dieser vorhanden sein sollten. 
Hierunter fallen:

„Zuverlässigkeit, die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft, Leistung zu zeigen, Ver-
antwortungsbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Beherr-
schung der Grundrechenarten, einfaches Kopfrechnen, Sorgfalt, Rücksichtnahme, 
Höflichkeit, Toleranz, die Fähigkeit zur Selbstkritik, Konfliktfähigkeit, Anpassungs-
fähigkeit und zu guter Letzt die Bereitschaft, sich in die betriebliche Hierarchie einzu-
ordnen […]“ (Ehrenthal/Eberhard/Ulrich 2005, S. 2).

Enggruber und Rützel (2014) zeigten in diesem Zusammenhang anhand von Be-
triebsbefragungen, dass Jugendliche mit Behinderung aus Sicht der Betriebe für 
das erfolgreiche Abschließen einer Berufsausbildung jedoch keine

„[…] ausreichenden personalen und sozialen Kompetenzen wie Selbstvertrauen und 
Leistungsbereitschaft sowie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Flexibilität“

mitbringen und ihnen somit wichtige Tugenden zur Ausbildungsreife fehlen.
Berufseignung wird des Weiteren als die Fähigkeiten verstanden, die für spe-

zifische Berufe benötigt werden (vgl. Eberhardt 2006; siehe auch Abschnitt 3.2). 
Darüber, welche Vorstellungen Betriebe von der Berufseignung von Förderschü-
lerinnen und -schülern haben, ist nichts bekannt. Der Forschungsstand gibt Hin-
weise darauf, dass die Jugendlichen vor allem in Fachpraktikerberufe einmünden 
(siehe Abschnitt 4.1), die Ergebnisse in Kapitel 7 hingegen zeigen, dass die Ju-
gendlichen – sofern ihnen der Übergang in Ausbildung gelingt – überwiegend in 
reguläre Ausbildungsberufe einmünden. Vor diesem Hintergrund bleibt fraglich, 
welche Vorstellungen Betriebe grundsätzlich von der Berufseignung von Förder-
schülerinnen und -schülern haben.

Haben die Vermittelbarkeit sowie die Vorstellungen von Betrieben von der 
Ausbildungsreife von Förderschülerinnen und -schülern in der Berufsberatung 
Geltung, könnte dies in zweierlei Hinsicht Auswirkungen auf die Eignungsklas-
sifizierung haben: Entweder Jugendliche werden basierend auf ihren Schulab-
schlüssen als geeignet oder nicht-geeignet klassifiziert. Fehlende Schulabschlüsse 
würden dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, als nicht-geeignet klassifiziert 
zu werden. Oder aber Förderschülerinnen und -schüler werden grundsätzlich 
nicht als vermittelbar und ausbildungsreif bzw. für (reguläre) Ausbildungen ge-
eignet betrachtet und daher weder außerbetriebliche Ausbildungen noch Hilfen 

150



für reguläre Ausbildungen finanziert. Letzteres hinge vermutlich auch damit zu-
sammen, ob die Förderschülerinnen und -schüler als „lernbehindert“ oder nicht 
wahrgenommen werden. Schließlich verweisen die Aussagen der Betriebe zur 
mangelnden Ausbildungsreife insbesondere auf Jugendliche mit Behinderung.

In beiden Fällen würde die Berufsberatung nicht zu einer Kompensation, 
sondern Fortsetzung der Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schü-
lern beitragen. Im Falle der Klassifizierung von Eignung basierend auf Schul-
abschlüssen jedoch in geringerem Maße. Immerhin bestünde so für einen Teil 
der Jugendlichen die Möglichkeit, dass ihnen Informationen über freie Ausbil-
dungsstellen vermittelt, Hilfen für diese bzw. außerbetriebliche Ausbildungen 
finanziert würden. Ferner könnte diese Betrachtung der Eignung von Förder-
schülerinnen und -schülern beeinflussen, inwiefern die Berufsberaterinnen und 
-berater zum Cooling-Out der Jugendlichen beitragen. Halten sie Förderschü-
lerinnen und -schüler grundsätzlich nicht für reguläre, betriebliche Ausbildun-
gen geeignet, werden sie ihnen wahrscheinlich auch von Bewerbungen in diesen 
abraten.

8.1.3  Zuweisung von Hilfen und zu Maßnahmen

Formal ist festgelegt, dass Maßnahmen und Leistungen individuell und unter 
Berücksichtigung der Arbeitsmarktsituation ausgewählt werden sollen (vgl. Nie-
haus et al. 2012, S. 44; siehe auch § 33 Abs. 4 SGB IX). Was das konkret bedeu-
tet, ist nur insofern spezifiziert, als dass gilt, dass Maßnahmen und Hilfen in 
der Berufsberatung nach dem Prinzip „So normal wie möglich – so speziell wie 
erforderlich“ (Bundesanstalt für Arbeit 2002, S. 305) zugewiesen werden sollen. 
Dabei haben betriebliche Ausbildungen, allgemeine und wohnortnahe Maßnah-
men Vorrang vor besonderen rehaspezifischen. Ferner sollen reguläre gegenüber 
Fachpraktikerausbildungen bevorzugt werden (vgl. ebd.; ausführlich siehe Ab-
schnitt 3.3).

Auch in Zusammenhang mit den Zuweisungsprozessen ist davon auszuge-
hen, dass Anforderungen und Deutungsangebote aus dem schulischen Bereich 
zentral sein können. Dort ist die Klassifizierung von Lernbehinderung eng mit 
der Gründung der Hilfsschulen verknüpft, den Vorgängern der Förderschulen 
(vgl. Werning/Lütje-Klose 2003, S. 21). Diese wurde maßgeblich von der son-
derpädagogischen Profession – der damaligen Hilfsschullehrerschaft – gesteu-
ert, die als zentrale, mächtige Akteursgruppe die Expansion und Ausdifferen-
zierung des Hilfsschulsystems vorantrieb. Um Förderschulen als eigenständige 
Schulformen zu etablieren und ihre Zuständigkeit für eine Schülergruppe über 
eine „Klientenzuschreibung (‚Behinderte‘)“ (Moser 2000, S. 176) zu legitimieren 
(vgl. Hänsel 2003; Hänsel 2005; Pfahl 2008; Powell 2011). Dafür berief sie sich 
auf ihre moralische und fachliche Überlegenheit im Umgang mit Jugendlichen 
mit Behinderung, die eine Zuweisung zur Förderschule notwendig machte (vgl. 
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Hänsel 2003, S. 596; siehe auch Moser 2000, S. 188). Basierend auf dieser sowie 
der Vorstellung, die Anwesenheit von „schwachbegabten“ Schülerinnen und 
Schülern würde die Entwicklung der Begabteren in der Volksschule behindern, 
wurde die dauerhafte Beschulung dieser Gruppe auf der Hilfsschule gefordert 
(vgl. Moser 2000; Hänsel 2003; Hänsel 2005). Somit kann bei der Feststellung 
eines Förderbedarfs „Lernen“ von einer „Selektionsdiagnostik“ (Eberwein 2009, 
S. 313)55 gesprochen werden:

„Es kann festgestellt werden, dass der Begriff Lernbehinderung vorranging dazu ent-
wickelt wurde, um Schüler, die in der allgemeinen Schule aus welchen Gründen auch 
immer im Leistungsbereich versagten, einer anderen Schulform, der Sonderschule für 
Lernbehinderte bzw. Lernhilfe, zuzuführen. Wenn es um die Förderung spezifischer 
Kinder und Jugendlicher geht, ist dieser Begriff überflüssig. Weder kann er spezifische 
Syndrome bezeichnen, die ein spezifisches Erscheinungsbild umfassen, noch kann er 
Hinweise für eine pädagogische/sonderpädagogische Förderung geben.“ (Werning/
Lütje-Klose 2003, S. 19 f.)

Gleichzeitig gibt es seit den 1970 er Jahren – insbesondere vorangetrieben durch 
Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung – auch im schulischen 
Bereich Bestrebungen, die Feststellung einer Behinderung von der Zuweisung 
zu Förderschulen abzukoppeln (vgl. Schnell 2003). So soll das sogenannte „Eti-
kettierungs-Ressourcen-Dilemma“ (Füssel/Kretschmann 1993, S. 49) aufgelöst 
werden. Es besagt, dass die eigentlich als positiv hervorzuhebenden zusätzlichen 
Ressourcen für die Förderung der Schülerinnen und Schüler an Förderschulen 
zugleich mit der Zuweisung in diese stigmatisierende Einrichtung verbunden ist. 
Dieses Problem soll gelöst werden, indem Unterstützungsressourcen auch an Re-
gelschulen zur Verfügung gestellt werden können. Supranationale Organisatio-
nen wie die OECD (2007), die UNESCO (1994, 2008) oder auch die Europäische 
Kommission (EADSNE) setzen sich seit langer Zeit für den Ausbau inklusiver 
Bildung ein (vgl. Powell/Edelstein/Blanck 2016, S. 228). Darüber hinaus basieren 
Integrations- bzw. Inklusionsbestrebungen von Schülerinnen und -schülern im 
schulischen Bereich auf sozialen Behinderungsmodellen, die darauf fokussieren, 
behindernde Umweltbedingungen in Regelschulen zu beseitigen. Diese Perspek-
tive wird verstärkt durch die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte 
von behinderten Menschen (vgl. UN 2006). Wenngleich inklusive Bildung in der 
öffentlichen Debatte umstritten ist, wird durch den menschenrechtlichen An-
spruch die Zuweisung zu Förderschulen zumindest stark infrage gestellt, wenn 
nicht vollständig delegitimiert (vgl. Blanck/Edelstein/Powell 2013).

Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Behinderungsklassifikation als Se-
lektionsinstrument ist zu erwarten, dass die Feststellung einer Behinderung in 

55	 Im Gegensatz zur Förderdiagnostik (vgl. Eberwein 2009).
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der Berufsberatung grundsätzlich eher dazu führt, dass Jugendliche mit „Lern-
behinderung“ in segregierte Maßnahmen überwiesen werden – also in einen der 
Förderschule äquivalenten vermeintlichen „Schonraum“ – wie z. B. die WfbM, 
Reha-BVB oder Fachpraktikerausbildungen (in Rehabilitationseinrichtungen). 
Befördert werden könnte dies durch Rollenvorstellungen – ähnlich der aus dem 
schulischen Bereich – die eine besondere Zuständigkeit der Reha-Beratung für 
Jugendliche von Förderschulen vorsehen, welche aufrechterhalten werden muss. 
Hätten dagegen menschenrechtliche Ansprüche auf inklusive Bildung Geltung, 
würden wahrscheinlich auch verstärkt reguläre (betriebliche oder außerbetrieb-
liche) Ausbildungen mit geeigneten Hilfsmitteln in Betracht gezogen, die besse-
re Verwertungschancen auf dem Arbeitsmarkt bieten. Insbesondere, wenn diese 
mit sozialen Behinderungsvorstellungen einhergehen, die auf die Beseitigung 
behindernder Faktoren in der Umwelt abzielen. Dies wäre auch in Einklang mit 
der o. g. formalen Vorgabe für die Zuweisungsprozesse. Während die Zuweisung 
zu segregierten Maßnahmen – insbesondere zu Fachpraktikerausbildungen – zu 
einer Fortsetzung der Benachteiligung der Jugendlichen führen würde, würde 
die Förderung regulärer Maßnahmen und insbesondere Ausbildungen die Be-
nachteiligung der Jugendlichen kompensieren.

Nachdem in diesem Abschnitt vorgestellt wurde, welche z. T. konfligierenden 
Anforderungen und Deutungsangebote es in der Umwelt der Agenturen an die 
Klassifizierungs- und die Zuweisungsprozesse geben kann, soll nun empirisch 
rekonstruiert werden, wie die „Institution Berufsberatung“ tatsächlich aussieht. 
Zu diesem Zweck werden zunächst die Analysestrategie und anschließend die 
Daten sowie die Fallauswahl vorgestellt.

8.2  Analysestrategie

Um herauszufinden, wie die „Institution Berufsberatung“ empirisch aussieht, wird 
hier ein rekonstruktives Verfahren gewählt. Ziel eines solchen ist nicht das Auf-
stellen allgemeiner Gesetze, sondern das Aufzeigen von Mechanismen, also davon,

„[…] wie bestimmte Elemente ineinandergreifen und so zu einem spezifischen Resul-
tat führen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009, S. 318).

Solche lassen sich nicht statistisch beschreiben, sondern müssen auf Basis von 
Fallstudien rekonstruiert werden (vgl. Gomolla/Radtke 2002, S. 84). Das hier 
gewählte Vorgehen basiert auf der Analyse von Experteninterviews als offene 
Leitfadeninterviews, welche mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und 
Laudel (2010) ausgewertet wurden.

Experteninterviews als offene Leitfadeninterviews sind für das Unter-
suchungsziel aus verschiedenen Gründen besonders geeignet (vgl. Gläser/
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Laudel 2010): Zunächst zeichnen sich Expertinnen und Experten dadurch aus, 
dass sie über ein Spezialwissen verfügen, welches nicht allen Personen gleicher-
maßen zur Verfügung steht (vgl. ebd., S. 12; siehe auch Meuser/Nagel 2009, S. 37, 
47; Bogner/Menz 2009, S. 73). Bei diesem Spezialwissen handelt es sich um eine 
Wissenskonfiguration, die sowohl technisches als auch Prozess- und Deutungs-
wissen enthält. Technisches Wissen umfasst z. B. besonderes Fachwissen, wäh-
rend Prozesswissen solches über bestimmte Handlungsabläufe und Routinen 
beinhaltet. Deutungswissen wiederum bezieht sich auf Sichtweisen, Ideen und 
Interpretationen (vgl. Bogner/Menz 2009, S. 70 ff.). Vor dem Hintergrund der 
theoretischen Ausführungen wird deutlich, dass alle drei Wissensformen für 
die Rekonstruktion der „Institution Berufsberatung“ relevant sind, da sie Wis-
sen über die drei Säulen einer Institution enthalten. Wer konkret als Experte/
Expertin betrachtet werden kann, hängt vom jeweiligen Forschungsinteresse ab, 
ist aber nicht beliebig: Expertinnen und Experten zeichnen sich in Abgrenzung 
zu Laien dadurch aus, dass ihr Wissen praxiswirksam ist, da es die Bedingungen, 
unter denen andere Akteure handeln, mit strukturiert (vgl. Meuser/Nagel 2009, 
S. 37 f.; Bogner/Menz 2009, S. 73 f.). Darüber hinaus sind Experteninterviews 
auch deshalb besonders geeignet, da sie laut Meuser und Nagel (2009, S. 47) in-
stitutionelle Grenzen der Handlungsmöglichkeiten von Funktionsträgerinnen 
und -trägern fokussieren. Im Fall der Berufsberatung verfügen – wie oben be-
schrieben – sowohl die U25- und Reha-Beraterinnen und -Berater als auch die 
Berufspsychologinnen und -psychologen über das genannte Spezialwissen sowie 
die Praxiswirksamkeit, da sie maßgeblich am Berufsberatungsprozess beteiligt 
sind. Deshalb wurde eine Auswahl dieser Gruppen interviewt.

Da es sich bei der hier vorliegenden Untersuchung um eine theoriegeleitete 
Rekonstruktion der „Institution Berufsberatung“ handelt, wurde basierend auf 
der oben dargestellten Theorie ein Leitfaden für die Experteninterviews entwi-
ckelt. Im Interview diente er als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen, 
um sicherzustellen, dass relevante Themengebiete abgedeckt wurden (vgl. Ab-
schnitt 13.3.1 im Online-Anhang).56 Um den Einstieg in das Gespräch zu er-
leichtern und eine erste Vorstellung vom (professionellen) Hintergrund der Be-
fragten zu erhalten, wurden alle Interviewpartnerinnen und -partner zunächst 
danach gefragt, wann und wie sie zur Agentur für Arbeit gekommen waren. Da-
nach wurde – sofern die Befragten einverstanden waren – ein Aufnahmegerät 
eingeschaltet. Bei der Konstruktion des Leitfadens musste bedacht werden, dass 
insbesondere Prozess- und Deutungswissen nicht ohne weiteres expliziert wer-
den kann, da dieses nicht oder nur teilweise reflexiv verfügbar ist (vgl. Meuser/
Nagel 2009; Froschauer/Lueger 2009). Zudem ist es aufgrund des Bestrebens, 

56	 Der Leitfaden wurde flexibel gehandhabt und je nach Befragungsgruppe etwas angepasst, 
da nicht alle Themenkomplexe für alle Gespräche (differenziert nach Funktion und hierar-
chischer Stellung des oder der Befragten) gleichermaßen relevant waren.
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sozial erwünschte Antworten zu geben, unwahrscheinlich, dass Gatekeeper zu-
geben würden, sollten ihre Handlungen bestimmte Gruppen benachteiligen (vgl. 
Wells 2013, S. 8). Um dennoch auf Prozess- und Deutungswissen zugreifen so-
wie implizite Handlungsstrategien und Entscheidungskriterien rekonstruieren 
zu können, sollten deshalb Beispielerzählungen angeregt werden (vgl. Meuser/
Nagel 2009, S. 50 ff.; siehe auch Froschauer/Lueger 2009, S. 246 f.). Zu diesem 
Zweck, wurden die Befragten schon zu Beginn des Interviews gebeten, sich an 
die letzte Jugendliche oder den letzten Jugendlichen zu erinnern, mit der oder 
dem sie eine Beratung durchgeführt hatten, und – natürlich ohne Nennung eines 
Namens o. ä. – zu beschreiben, wie der Beratungsprozess oder Begutachtungs-
prozess abgelaufen war.57

Für die Auswertung der Experteninterviews wurde schließlich die Methode 
der theoriegeleiteten qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010, 
S. 13) gewählt. Diese bietet den Vorteil, dass die Analyse zunächst aufgrund von 
theoretisch explizierten Kategorien vorgenommen wird. Gleichzeitig aber eine 
grundsätzliche Offenheit besteht, diese während des Prozesses der Auswertung 
induktiv zu erweitern. Die qualitative Inhaltsanalyse gliedert sich laut Gläser und 
Laudel (ebd., S. 202 ff.) in vier Schritte: 1. Die Vorbereitung der Extraktion, 2. 
die Extraktion und darauf aufbauend dann 3. die Aufbereitung und 4. Auswer-
tung der Daten. Zur Vorbereitung der Extraktion gehören u. a. die Entwicklung 
eines theoretisch hergeleiteten Auswertungsrasters (siehe Abschnitt 13.3.2 im 
Online-Anhang) sowie die Transkription der Interviews. Anschließend folgt die 
Extraktion. Bei dieser kann das Kategoriensystem während des gesamten Aus-
wertungsprozesses angepasst und erweitert werden.58 Ferner stehen die Merk-
malsausprägungen der Variablen nicht von vornherein fest, sondern werden 
erst im Verlauf der Auswertung generiert. Dies geschieht durch deren verbale 
Beschreibung. Bei der Extraktion wird das gesamte Material berücksichtigt und 
gleichbehandelt (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 204). Im Anschluss werden die ex-
trahierten Inhalte dort zusammengefasst, wo es inhaltlich möglich ist.

In dieser Untersuchung wurde basierend auf den oben explizierten theo-
retischen Erwartungen ein Analyseraster für die Auswertung entwickelt (vgl. 
Abschnitt 13.3.2 im Online-Anhang) und die Interviews transkribiert. Darauf 
basierend wurde die Extraktion folgendermaßen umgesetzt: Die in den Inter-
views genannten Textpassagen wurden zunächst verbal beschrieben und dann 

57	 Interessanterweise wurde diese Frage von den Interviewpartnern und -partnerinnen zu-
nächst fast nie konkret mit Bezug auf einen Fall beantwortet, sondern es folgten häufig 
Erzählungen darüber, wie der Beratungsprozess typischerweise abläuft bevor Beispielerzäh-
lungen zu einzelnen Jugendlichen gebracht wurden. Dies gibt einen ersten Hinweis auf eine 
starke Institutionalisierung.

58	 Um eine einheitliche Auswertungsstrategie zu gewährleisten, wurden zudem sogenannte 
Extraktionsregeln aufgestellt, an denen sich die an der Auswertung beteiligten Personen 
orientieren können (vgl. Gläser/Laudel 2010).
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entlang der von Scott (1995) differenzierten drei Säulen bzw. in Abschnitt 8.1 
herausgearbeiteten Inhalte kategorisiert und – sofern es direkte Hinweise dazu 
gab – auch bezüglich ihrer Legitimität aus Sicht der Befragten. Dabei zeigte sich, 
dass das Analyseraster für die Auswertung gut geeignet war, da es einerseits aus-
reichende Anhaltspunkte bot, nach welchen Inhalten in den transkribierten 
Interviewtexten gesucht werden konnte, andererseits ermöglichte es aufgrund 
seiner Offenheit auch unerwartete Inhalte zu fassen. Anschließend wurden die 
Extrakte nach inhaltlicher Ähnlichkeit zusammengefasst. In einem weiteren 
Schritt wurden diese dann entlang der Entscheidungsprozesse geordnet und hin-
sichtlich ihres Geltungsbereichs (siehe weiter unten in diesem Abschnitt) sowie 
der Handlungsspielräume und Wirkung auf die Kompensation und Fortsetzung 
der Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern interpretiert (siehe 
Ergebnisse).

Die Zusammenfassungen der Inhalte sind als idealtypisch zu verstehen, da 
sie auf Gemeinsamkeiten fokussieren und die Aussagen nicht in all ihren Fa-
cetten abbilden. Dies hilft, Strukturen zu entdecken, die für die hier interes-
sierenden Entscheidungsprozesse relevant sind (siehe auch Przyborski/Wohl-
rab-Sahr 2009, S. 331). An dieser Stelle soll auch noch mal darauf hingewiesen 
werden, dass die Rekonstruktion der „Institution Berufsberatung“ und mit die-
ser verknüpften Prozesse keine Rekonstruktion konkreter Entscheidungsprozes-
se darstellt. Identifiziert wurde, wie die Regeln, Vorstellungen u. ä. aussehen, vor 
deren Hintergrund die konkreten Entscheidungsprozesse ablaufen (vgl. Gomol-
la/Radtke 2002, S. 146). Um den Lesefluss bei der Ergebnisdarstellung nicht zu 
stören, werden als Textbelege im Folgenden lediglich die Nummern angegeben, 
die für die Zusammenfassung mehrerer Extrakte vergeben wurden (z. B. E3 für 
die Zusammenfassung Nummer 3). Aussagen von einzelnen Interviewten wer-
den nur gelegentlich als vereinzelte Textbelege herangezogen, die der Illustration 
oder Darstellung von Details dienen, die nur in einzelnen Interviews genannt 
wurden. Diese werden explizit als solche ausgewiesen. Sie sind daran erkenn-
bar, dass die Quellenangabe z. B. folgendermaßen aussieht: Reha02_AG02_38. 
Die Angabe bedeutet, dass es sich um das zweite Interview mit einem oder einer 
Reha-BeraterIn in der zweiten der besuchten drei Agenturen handelt und das 
Text-Extrakt mit der Nummer 38 handelt. Das Kürzel „RehaTL“ zu Beginn der 
Quellenangabe bedeutet, dass es sich um einen Teamleiter oder eine Teamleiterin 
des Teams Reha handelt, RD steht für die Regionaldirektion und BPS für den 
Berufspsychologischen Service (zur Fallauswahl s. u.).

Darüber hinaus wurden verschiedene Maßnahmen der Gütesicherung er-
griffen. Flick (2007, Kapitel 28) betont, dass die Diskussion der Güte einer 
Untersuchung wichtig ist, damit Leserinnen und Leser ihre Glaubwürdigkeit 
beurteilen können. Die Gütekriterien quantitativer statistischer Verfahren sind 
gemeinhin als Reliabilität und Validität bekannt und anerkannt. Mit Blick auf 
Qualitätskriterien für qualitative Untersuchungen kann die Frage nach Güte-
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kriterien nicht so eindeutig beantwortet werden. Generell werden drei unter-
schiedliche Standpunkte vertreten: Der erste besagt, dass quantitative Quali-
tätskriterien auf qualitative Untersuchungen übertragen werden sollten. Dies 
scheint jedoch aufgrund der Vielfalt qualitativer Methoden sowie des zugrun-
deliegenden interpretativen Paradigmas, das nicht von objektiven Messungen, 
sondern der Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit ausgeht, nicht angemessen. 
Eine zweite Herangehensweise lehnt Qualitätskriterien für qualitative Unter-
suchungen vollständig ab. Auch dieser Standpunkt wird hier nicht geteilt, da 
Glaubwürdigkeit für die Legitimität von Forschungsergebnissen zentral ist. Ein 
dritter Standpunkt besagt, dass qualitative Methoden eigener Gütekriterien be-
dürfen, die ihren wissenschaftstheoretischen und methodologischen Ausgangs-
punkten angemessen sind. Als besonders wichtig wird hier die intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit hervorgehoben: Durch die umfassende Dokumentation des 
Forschungsprozesses wird der Leser oder die Leserin in die Lage versetzt, sich 
ein eigenständiges Bild davon zu machen, wie der Forscher oder die Forscherin 
zu den präsentierten Ergebnissen gelangt ist und wie vertrauenswürdig sie sind 
(vgl. Steinke 2000).

Letzteres wird hier angestrebt: Nachdem der Erhebungsprozess und das Aus-
wertungsverfahren bereits vorgestellt sowie auf den Interviewleitfaden und das 
Analyseraster im Online-Anhang verwiesen wurde, wird im nächsten Abschnitt 
die Fallauswahl beschrieben. Darüber hinaus verweist Steinke (2000, S. 324 ff.) 
auf die Bedeutung der Interpretation in Gruppen, um die Qualität einer Untersu-
chung zu gewährleisten. In dieser Untersuchung wurde entsprechend eine zweite 
Person an der Auswertung beteiligt, die zunächst ein Interview insgesamt sowie 
ausgewählte Passagen weiterer Interviews extrahierte.59 Die Ergebnisse dieser 
beiden voneinander unabhängigen Extraktionen wurden anschließend vergli-
chen und gemeinsam diskutiert, wobei sich eine weitgehende Übereinstimmung 
der Extraktionen und ihrer Zuordnungen zeigte.

8.3  Daten

Im Folgenden wird vorgestellt, wie die Expertinnen und Experten ausgewählt 
wurden, mit denen die Interviews durchgeführt wurden. Während standardi-
sierte statistische Verfahren oftmals das Ziel verfolgen, von einer Stichprobe auf 
eine Population zu schließen, besteht dieser Anspruch bei sogenannten qua-
litativen Verfahren nicht. Dennoch zielen auch diese darauf ab, Ergebnisse zu 
produzieren, die bis zu einem gewissen Grad generalisiert werden können. Ent-
scheidend dafür, dass dies trotz der sehr kleinen Fallzahlen möglich ist, ist die 

59	 Ich danke Johannes Wagner, welcher mich bei der Auswertung der Interviews im oben be-
schriebenen Sinne unterstützt hat.
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Fallauswahl. Diese soll so erfolgen, dass eine Gruppe von Fällen repräsentiert 
wird, für die der herausgearbeitete Mechanismus gilt. Dies beinhaltet Aussagen 
dazu, in welchem Kontext die beschriebenen Mechanismen identifiziert wur-
den, damit in welchem Verhältnis die untersuchten zu den nicht-untersuchten 
Fällen stehen und inwiefern von einer über den Fall hinausgehenden Bedeutung 
des Mechanismus auszugehen ist (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009, Kapi-
tel 4 und 6).

Bei der Fallauswahl mussten vor diesem Hintergrund verschiedene Dinge be-
rücksichtigt werden: Bei der hier angestrebten Rekonstruktion der „Institution 
Berufsberatung“ muss reflektiert werden, welche Reichweite ihre Elemente ha-
ben, also inwiefern sie agenturspezifisch oder agenturübergreifend institutiona-
lisiert sind. Bereits der Forschungsstand verweist auf die Bedeutung regionaler 
Gegebenheiten im Umfeld der Agenturen für Arbeiten, die die Zuweisungsprak-
tiken beeinflussen können. Diese können mit unterschiedlichen Anforderungen 
aus dem organisationalen Feld einhergehen und unterschiedlich verarbeitet wer-
den, was in divergierenden Institutionen resultiert. Wenngleich Institutionali-
sierungsprozesse, die der Institution vorgelagert sind, in diesem Beitrag nicht 
im Fokus stehen, ist ein Verständnis dieser dennoch wichtig, um zu verstehen, 
welche Reichweite eine Institution haben kann, die sich auf der Ebene einer Or-
ganisation herausbildet. Daher soll dies kurz dargestellt werden.60

Theoretisch sind aus neo-institutionalistischer Sicht sowohl Unterschiede als 
auch Gemeinsamkeiten in den Strukturen und Abläufen der Berufsberatung zwi-
schen verschiedenen Agenturen für Arbeit möglich. Erstere entstehen im Rah-
men isomorpher Prozesse durch Mimetik, normativen Druck oder Zwang (vgl. 
DiMaggio/Powell 1991).61 Zu mimetischen Angleichungsprozessen tendieren 
Organisationen insbesondere dann, wenn ihre Ziele bzw. Verfahren wie sie diese 
erreichen können, unklar sind. Vor dem Hintergrund der bisherigen Darstellung 
ist davon auszugehen, dass die Agenturen sich in ihren Prozessen und den dazu 
zur Verfügung stehenden Legitimationsstrukturen angeglichen haben. Ferner 
beeinflussen sich möglicherweise die verschiedenen Agenturen gegenseitig. Da 
sie die gleichen Dienstleistungen und Güter zur Verfügung stellen sollen, wer-
den auch ihre Ergebnisse und Abläufe vergleichbar. Ausgangspunkt solcher Iso-
morphien könnten bei den Agenturen für Arbeit beispielsweise agenturübergrei-
fende Dienstbesprechungen sein, von denen Ostendorf (2005, S. 285) berichtet, 
oder die standardisierte Ausbildung der Berater und Beraterinnen. Ferner könn-
te der o. g. normative Druck durch die pädagogischen Professionen zu agentur-

60	 Ostendorf (2005, S. 370 f.) stellte fest, dass die von ihr untersuchten Berufsberatungen trotz 
zentraler einheitlicher Vorgaben unterschiedliche Organisationsstrukturen und Verfah-
rensweisen hatten.

61	 Die Angleichung dient dabei der Reduktion von Unsicherheit (Meyer/Rowan 1977; Jan-
sen 2008, S. 111 f.).
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übergreifend institutionalisierten Regeln führen – schließlich gibt es nach wie 
vor in allen Bundesländern ein Förderschulsystem und Professionsverbände, die 
u. a. für die gesonderte Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit „Lern-
behinderung“ eintreten (vgl. Pfahl 2011; Blanck/Edelstein/Powell 2013).

Gleichzeitig sind aber auch systematische regionale oder Bundesländer-
Unterschiede in der konkreten Ausgestaltung der „Institution Berufsberatung“ 
denkbar: Möglicherweise beeinflussen die Situation auf dem regionalen Lehr-
stellenmarkt ebenso wie die Rekrutierungspraktiken von Betrieben die Hand-
lungsmöglichkeiten der Berufsberatung. Mit dieser Überlegung stehen auch die 
Erkenntnisse in Einklang, dass die Zuweisungsprozesse von Jugendlichen zu 
Maßnahmen aufgrund von Unterschieden im regionalen Angebot an Maßnah-
meplätzen sowie dem Angebot an Ausbildungsplätzen differieren könnten (sie-
he Abschnitt 4.2). Da die Ausgestaltung des (Förder-)Schulsystems in Deutsch-
land föderal organisiert ist, könnten Unterschiede zwischen Agenturen auch auf 
unterschiedliche Strategien und normativen Druck der sonderpädagogischen 
Profession und der Ausgestaltung der Beschulung von Jugendlichen mit son-
derpädagogischem Förderbedarf zurückzuführen sein (vgl. Blanck/Edelstein/
Powell 2013; Blanck 2014). Dies muss bei der Fallauswahl und bei der Rekonst-
ruktion der „Institution Berufsberatung“ berücksichtig werden.

Um die „Institution Berufsberatung“ rekonstruieren zu können, wurden 
qualitative Experteninterviews in einer Regionaldirektion sowie drei Agenturen 
geführt, über die agenturspezifische aber auch agenturübergreifende Bestand-
teile der Institution abgebildet werden können. Insgesamt wurden Interviews  
mit 16 ExpertInnen geführt.62 (Da sich in den Aussagen der Befragten keine sys-
tematischen Geschlechterunterschiede ausmachen ließen, wird im Folgenden 
immer von „BeraterIn“ bzw. „BeraterInnen“ oder „PsychologIn“ bzw. „Psycholo-
gInnen“ ohne weitere geschlechtliche Differenzierung gesprochen, um eine wei-
testgehende Anonymität der Befragten zu garantieren.) Die konkrete Auswahl 
und Befragung von BeraterInnen und PsychologInnen erfolgte in mehreren 
Schritten: Um den Interviewleitfaden auf seine Angemessenheit für die Unter-
suchung zu überprüfen und sicherzustellen, dass die praxiswirksamen „Exper-
tInnen“ richtig identifiziert wurden, wurden im ersten Schritt zwei Interviews 
mit einem/einer BerufspsychologIn sowie einem/einer Reha-BeraterIn einer 
städtischen Agentur in einem deutschen Stadtstaat geführt. Die Auswahl der 
Agentur hatte pragmatische Gründe: Es konnte auf unkomplizierte Weise ein 
Kontakt zur Agenturleitung und darüber zu den beiden InterviewpartnerInnen 
hergestellt werden. Sowohl die Gestaltung des Interviewleitfadens als auch die 

62	 Kein Zugriff bestand auf interne Diensterlasse, da diese  – wie von Seiten mehrerer In-
terviewpartnerInnen auf Nachfrage erwähnt – nicht weitergegeben werden dürfen. Laut 
Ostendorf (2005, S. 284) sind diese jedoch auch von sekundärem Interesse, da die formale 
Organisation von der Bundesagentur vorgegeben ist.
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Identifikation der ExpertInnen erwiesen sich während der Interviews als dem 
Untersuchungsgegenstand angemessen.

Im zweiten Schritt folgte dann die Befragung von BeraterInnen sowie Be-
rufspsychologInnen in zwei Agenturen eines süddeutschen Bundeslands sowie 
der zuständigen Regionaldirektion. Die Auswahl des Bundeslands folgte ver-
schiedenen Überlegungen: Agenturspezifische Regeln werden aus theoretischer 
Sicht insbesondere dann erwartet, wenn sich diese in Bundesländern mit un-
terschiedlich ausgestalteten Förderschulsystemen befinden, oder wenn es zwi-
schen Agenturen systematische Unterschiede in der regionalen Ausbildungs-
marktsituation gibt. Inwiefern die Ausgestaltung des Förderschulsystems mit 
der „Institution Berufsberatung“ zusammenhängt, konnte vorab nicht eruiert 
werden. Der Stadtstaat, in dem die ersten beiden Interviews geführt wurden, 
zeichnet sich durch eine lange Geschichte schulischer Integration aus. In den 
meisten Bundesländern gibt es jedoch bis heute ein stabiles Förderschulsystem, 
so dass die Mehrheit der Bundesländer eher durch den Einbezug eines solchen 
repräsentiert wird. Zudem zeigen sich deutliche Unterschiede im Angebot an 
Ausbildungsstellen zwischen Bundesländern und Agenturbezirken (BIBB 2014, 
S. 68). Da es denkbar wäre, dass die Möglichkeiten der Berufsberatung, Förder-
schülerinnen und -schüler auf betriebliche Ausbildungsplätze zu vermitteln, in 
solchen Regionen besser ist, in denen mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung 
stehen, wurde ein Bundesland mit vergleichsweise vielen offenen Ausbildungs-
plätzen pro gemeldetem Bewerber oder gemeldeter Bewerberin ausgewählt. 
Über den Einbezug von Agenturen in Regionen mit gutem Ausbildungsstellen-
angebot kann gewissermaßen „kontrolliert“ werden, dass z. B. eine Überwei-
sung von Förderschülerinnen und -schülern in das Übergangssystem nicht ein-
zig darauf zurückzuführen ist, dass es in der regionalen Umwelt der Agenturen 
keine freien betrieblichen Ausbildungsstellen gibt. Beides war in dem Bundes-
land gegeben. Rekrutierungspraktiken von Betrieben unterscheiden sich zudem 
zwischen Stadt und Land, wobei Jugendliche auf dem Land bessere Chancen ha-
ben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen (vgl. z. B. Beicht/Ulrich 2008, S. 7). 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde entschieden, Interviews in 
einer städtischen und einer ländlichen Agentur durchzuführen, um so ggf. Un-
terschiede zwischen den Agenturen abbilden zu können.

In den beiden Agenturen wurden insgesamt 11 Personen befragt: zwei Te-
amleiterInnen der Teams Reha/SB und ein/e LeiterIn eines U25-Teams, sechs 
BeraterInnen aus den Teams Reha/SB sowie zwei BerufspsychologInnen. Da der 
Berufspsychologische Service in der ländlichen Agentur am Tag der Interviews 
nicht erreichbar war, wurde die Befragung einige Zeit später nachträglich am 
Telefon geführt.63 Darüber hinaus wurde noch ein weiteres Interview mit zwei 

63	 Dabei wurde der Kontakt allerdings zu einer/einem BerufspsychologIn vermittelt, der/die 
nicht direkt in der ländlichen Agentur arbeitete, sondern der/die stellvertretende LeiterIn 

160



MitarbeiterInnen des Teams Reha/SB der zuständigen Regionaldirektion ge-
führt. Hierdurch konnten wertvolle Einblicke in agenturübergreifende Vorgaben 
für die Entscheidungsprozesse gewonnen werden. Zwei Interviews – eines mit 
Reha-BeraterInnen und das bei der Regionaldirektion – wurden mit jeweils zwei 
Personen gleichzeitig geführt. Da nach der Auswertung der Interviews einige 
Unklarheiten im Hinblick auf die im Berufspsychologischen Service eingesetzten 
Testverfahren deutlich wurden, wurde nachträglich ein weiteres telefonisches 
Interview mit einem/einer Berufspsychologin/en einer übergeordneten Stelle 
geführt, um offene Fragen dazu klären. Dieses wird im Folgenden als BPS04 ge-
kennzeichnet.64

Bei allen Befragten handelte es sich um erfahrene MitarbeiterInnen der je-
weiligen Agenturen für Arbeit. Der generelle Fokus bei der Auswahl der Inter-
viewpartnerInnen auf Reha- und nicht U25-BeraterInnen, ergab sich daraus, 
dass sich bereits im Forschungsstand sowie bei den beiden Vorgesprächen ab-
zeichnete, dass diese vorrangig mit der Beratung von Förderschülerinnen und 
-schülern betraut sind. Darüber hinaus hatten viele der Reha-BeraterInnen zu-
nächst in den Teams U25 als BeraterIn gearbeitet und konnten daher auch über 
deren Aufgaben und die Rollenverteilung zwischen Reha und U25 Auskunft 
geben.

Bei der oben beschriebenen Zusammenfassung von Extrakten wurde der 
Geltungsbereich bestimmter Inhalte überprüft und ggf. angepasst: Wenngleich 
die Häufigkeit der Nennungen bestimmter Inhalte in der qualitativen Inhalts-
analyse nach Gläser und Laudel (2010) bei der Interpretation der Interviews 
keine Rolle spielt, wurde diese hier insofern berücksichtigt, dass für die Zusam-
menfassung einzelner Extrakte bei der Festlegung des Geltungsbereichs darauf 
geachtet wurde, ob die Aussagen von mehr als einer Person und ob sie von Per-
sonen in mindestens zwei der drei Agenturen gemacht wurden. Wurden Inhalte 
von Personen verschiedener Agenturen geäußert, wurde der Geltungsbereich 
auf „agenturübergreifend“ festgelegt. Wurden sie nur in einer Agentur, aber von 
mehreren Personen geäußert, wurde der Geltungsbereich auf „agenturspezi-
fisch“ festgelegt. Da im Stadtstaat lediglich zwei Interviews geführt wurden, ist 
unklar, welchen Geltungsbereich die Aussagen der beiden Befragten mit Blick 
auf ihre Agentur oder auch den Agenturbezirk haben. Sie werden daher in der 
Ergebnisdarstellung nur dann berücksichtigt, wenn sich Übereinstimmungen 

des Berufspsychologischen Services im Agenturverbund war, zu dem die ländliche Agentur 
gehörte. Dass diese/r Psychologe/Psychologin nicht direkt zu der ausgewählten Agentur 
gehörte, erschien aber nicht von Nachteil, da er/sie auch im ländlichen Raum tätig war 
und zudem durch die stellvertretende Leitung im Agenturverbund über besonderes Wissen 
über agenturübergreifende Regeln verfügen konnte.

64	 Da es sich lediglich um ein kurzes Protokoll des Gesprächs handelt, wurden keine eigenen 
Extraktnummern vergeben.
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mit den Aussagen der Befragten aus dem anderen Bundesland ergaben und so 
zum Geltungsbereich „agenturübergreifend“ beitrugen.

In den folgenden Abschnitten sollen nun die Ergebnisse der Untersuchung 
vorgestellt werden. Dabei werden hauptsächlich agenturübergreifende Inhalte 
berichtet, da sich keine für die hier präsentierten Entscheidungsprozesse rele-
vanten agenturspezifischen Regelungen herauskristallisierten. Es handelt sich 
dabei wiederum um eine idealtypische Darstellung: Weber (1922/1982, S. 191) 
schreibt bezüglich der Bildung des Idealtypus:

„Er wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte 
und durch Zusammenschluß einer Fülle von Einzelerscheinungen, die sich jenen ein-
seitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Ge-
dankenbilde.“

Einzelfallentscheidungen der BeraterInnen und BerufspsychologInnen können 
entsprechend selbstverständlich von dem hier dargestellten idealtypischen Ab-
lauf und den Legitimationsmustern abweichen. Sie müssen jedoch im Verhältnis 
zur Institution getroffen werden, so dass diese auch für Einzelfallentscheidungen 
relevant ist.

8.4  Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse vorgestellt. Die Abschnitte 
sind so aufgebaut, dass sie zunächst erläutern, wie die Praxis der Klassifizierung 
bzw. Zuweisung abläuft und legitimiert wird. Abschließend wird diskutiert, wel-
che Entscheidungsspielräume vor dem Hintergrund der dargestellten Prozesse 
verbleiben und was sich daraus für die Fortsetzung oder Kompensation der Be-
nachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern ergibt.

Als ein allgemeines Ziel der Beratung betrachten es die Befragten, dass sich 
der Beratungsprozess an den Wünschen und Zielen des oder der Einzelnen ori-
entiert (E10) und die Wünsche und Neigungen der Jugendlichen berücksichtigt 
werden sollen, um gute Anschlussmöglichkeiten zu entwickeln (E15). Die „In-
stitution Berufsberatung“ schränkt die formal gegebenen Entscheidungsspiel-
räume in der Berufsberatung jedoch erheblich ein und führt zu einer starken 
Strukturierung und damit Standardisierung der Entscheidungsprozesse, welche 
viele agenturübergreifend institutionalisierte Elemente enthält. Die Klassifizie-
rungs- und Zuweisungsprozesse laufen dabei nicht unabhängig voneinander ab 
und sind stark von der Feststellung einer Behinderung abhängig. Die Prozesse, 
sowie die damit verknüpften Regeln, Vorstellungen und Legitimationsmuster 
sollen hier dennoch zunächst getrennt dargestellt werden, um ein besseres Ver-
ständnis dieser zu ermöglichen.
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8.4.1  Klassifizierung von Förderbedürftigkeit und Behinderung

Im Folgenden wird dargestellt, wie die Klassifizierung von Behinderung bei För-
derschülerinnen und -schülern im Berufsberatungsprozess abläuft. Die Auswer-
tung der Interviews machte deutlich, dass Schülerinnen und Schüler, die eine 
Förderschule besucht haben, auch in der Berufsberatung überwiegend als lernbe-
hindert klassifiziert werden. Die Kategorie „Lernbehinderung“ wird damit weit-
gehend aus der Schule übernommen – entgegen der formalen Vorgabe, dass dies 
nicht geschehen soll. Legitimiert wird das Vorgehen insbesondere durch medi-
zinische Lernbehinderungsmodelle, die eine große Übereinstimmung mit denen 
aus dem schulischen Bereich haben, die Rollenverteilung von Reha- und U25-
Beratung, Gutachten von Förderschullehrerinnen und -lehrern sowie die psy-
chologische, intelligenzbasierte Diagnostik des Berufspsychologischen Service.

Der Klassifizierungsprozess von Lernbehinderung beginnt bereits während 
der Schulzeit mit der Berufsorientierung. Die BeraterInnen sind hierfür festen 
Schulen zugeordnet, für die sie zuständig sind (E83). Die Reha-BeraterInnen 
führen dabei routinemäßig die Berufsorientierung an den Förderschulen durch 
und sind die AnsprechpartnerInnen für deren Schülerschaft bei den Agenturen 
für Arbeit (E5a). Die U25-BeraterInnen sind dagegen für Regelschulen zustän-
dig (E86). Es hat sich damit eine Rollenverteilung wie die im Schulsystem zwi-
schen Regel- und Sonderpädagoginnen und -pädagogen herausgebildet. Dies 
ist bedeutsam, da theoretisch erwartet wurde, dass die Zuständigkeit der Reha-
Beratung für die Förderschulen die Zuweisung zu segregierenden Maßnahmen 
wahrscheinlicher macht (siehe Abschnitt 8.1.3). Tatsächlich entfaltet die Rol-
lenverteilung ihre Wirkung bereits bei der Klassifizierung einer Behinderung. 
Hintergrund der Arbeitsteilung ist die Annahme, dass sich die Gruppe der in 
der Schule als lernbehindert etikettierten Schülerinnen und Schüler mit derjeni-
gen überschneidet, die eine Behinderung im Sinne der Sozialgesetzgebung auf-
weisen: Die Vermutung, dass eine Lernbehinderung vorliegt, besteht aus Sicht 
der Befragten immer dann, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche eine 
Förderschule „Lernen“ besucht hat (E55). Aufgrund ihrer Spezialisierung in der 
Beratung von Jugendlichen mit Lernbehinderung müssten Förderschülerinnen 
und -schüler daher durch die Reha-BeraterInnen betreut werden (E86). Schü-
lerinnen und Schüler von Regelschulen werden nur dann auf eine Lernbehin-
derung hin überprüft, wenn „etwas kritisch sein könnte“. Dies ist aus Sicht der 
BeraterInnen z. B. der Fall, wenn es Hinweise darauf gibt, dass sie einen son-
derpädagogischen Förderbedarf haben (weil die Jugendlichen, ihre Eltern oder 
Lehrer darauf hinweisen), sie sehr schlechte Schulnoten haben (insbesondere 
in Mathe und Deutsch), sie bereits mehrfach Klassenstufen wiederholt haben 
oder sie schwer in eine reguläre Ausbildung vermittelt werden könnten (Hin-
weis wären hier z. B. negative Rückmeldungen aus Praktika in einfachen Be-
rufen) (E51).
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Gerechtfertigt wird die Gleichsetzung des Förderschulbesuchs (aber auch ei-
nes sonderpädagogischen Förderbedarfs) mit dem Vorliegen einer Behinderung 
im Sinne des SGB unter Rückgriff auf Vorstellungen von Lernbehinderung, die 
große Übereinstimmung mit den medizinischen Modellen aus dem schulischen 
Bereich aufweisen: So wird angenommen, dass Jugendliche mit Lernbehinderung 
eine für ihr Alter unterdurchschnittliche kognitive Leistungsfähigkeit aufweisen 
(E26), welche einem Entwicklungsrückstand von zwei bis vier Jahren entspräche 
(E22). Diese äußere sich darin, dass sie sich Dinge nicht gut merken könnten und 
ihnen diese mehrfach erklärt werden müssten, weshalb sie länger zum Lernen 
bräuchten (E28). Ferner würden sie sich schwertun, komplexe Zusammenhänge 
zu begreifen und seien nicht oder kaum zu Transferleistungen und selbstständi-
gem Arbeiten, Planen und Anwenden von Gelerntem in der Lage (E31; E62). Die 
genannten Schwierigkeiten und Einschränkungen werden zudem als dauerhaft 
betrachtet (E20). Der Entwicklungsrückstand sei nicht aufzuholen, bestehe ein 
Leben lang und vergrößere sich im Lebensverlauf möglicherweise sogar (E22). 
Soziale Faktoren wirkten zwar mit diesen Einschränkungen zusammen, seien 
aber nicht ursächlich für eine Lernbehinderung (E18). Die Bedeutung von me-
dizinischen Modellen verdeutlicht auch die Sichtweise, Lernbehinderung sei das 
Ergebnis der Vererbung von (geringer) Intelligenz (E18). Als Beleg hierfür wird 
z. B. angeführt, dass bei manchen der Förderschülerinnen und -schülern, schon 
die Eltern „in der Förderung drin“ waren, und diese auch weiterhin Schwierig-
keiten mit komplexen Planungen wie dem Finden von Ausbildungsstellen hätten 
(Reha02_AG02_101). Wenngleich erwähnt wird, dass Förderschülerinnen und 
-schüler überwiegend aus sozialbenachteiligten Familien kommen (E65), wird 
dies aber nicht weiter mit Blick auf Diskriminierungsprozesse thematisiert.

Zwar wird nicht grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Besuch der För-
derschule vollständig mit dem Vorliegen einer Lernhinderung gleichgesetzt wer-
den kann. Auch an Förderschulen könne es Jugendliche geben, die nur lernbeein-
trächtigt seien (E56). Der konkrete Anteil der tatsächlich Lernbehinderten – im 
Gegensatz zu Lernbeeinträchtigten  – an Förderschulen sei durch die jeweilige 
Schulpolitik sowie die einzelne Schule und ihr Umfeld beeinflusst (E56) Ferner 
gebe es auch an anderen Schulformen Jugendliche mit Lernbehinderung (E30). 
Dass Förderschülerinnen und -schüler nicht lernbehindert seien, sei aber nur bei 
einem geringen Prozentsatz der Jugendlichen der Fall (E55). Schließlich könnten 
Lernbehinderungen und Lernbeeinträchtigungen nicht immer klar auseinander-
gehalten werden. Es handele es sich vielmehr um abgestufte Phänomene. Lern-
beeinträchtigungen seien leichte Ausprägungen von Lernbehinderungen und 
leichte Lernbehinderungen könnten daher schwer von starken Lernbeeinträch-
tigungen unterschieden werden (E23).65 Die begriffliche Differenzierung delegi-

65	 Entsprechend wird bei Förderschülerinnen und -schülern zwischen „schwachen“ auf der 
einen und „pfiffigen“ bzw. „starken“ auf der anderen Seite unterschieden (E63).
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timiert jedoch nicht die weitgehende Gleichsetzung des Förderschulbesuchs mit 
einer Behinderung im Sinne des SGB. Wenngleich an Förderschulen aus Sicht 
der Befragten eigentlich ausschließlich Lernbehinderte unterrichtet werden soll-
ten, würden auch Lernbeeinträchtigte aus gutem Grund an diese überwiesen, 
z. B. weil sie psychisch beeinträchtigt oder verhaltensauffällig seien, ein schwieri-
ges familiäres Umfeld hätten und deshalb an Hauptschulen nicht zu halten seien 
(E57). Die Feststellung einer Behinderung sei auch für Lernbeeinträchtigte an 
Förderschulen notwendig, wenn diese Schwierigkeiten im Verhalten, psychische 
Belastungen oder familiäre Probleme hätten (E29), weil auch solche Jugendli-
chen die Hilfen der Reha-Beratung bräuchten: Nur mit diesen könnten spätere 
Ausbildungs- und Maßnahmeabbrüche verhindert werden (E12).

Durch die Vorstellungen von Lernbeeinträchtigten an Förderschulen sowie 
die für diese notwendigen Hilfen wird explizit die Möglichkeit eröffnet, alle Ju-
gendlichen an Förderschulen als lernbehindert zu etikettieren. Die besondere 
Zuständigkeit der Reha-Beratung für Förderschülerinnen und -schüler insge-
samt wird damit des Weiteren unter Bezugnahme auf die Notwendigkeit ihrer 
Hilfen legitimiert. Hier findet sich eine weitere Parallele zum schulischen Be-
reich, in dem das Vorliegen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs durch die 
Notwendigkeit begründet wird, sonderpädagogisch gefördert zu werden.

Wenngleich Förderschülerinnen und -schüler überwiegend als deckungs-
gleich mit Lernbehinderten betrachtet werden, gibt es formal die Vorgabe, dass 
eine Behinderung im Sinne des SGB durch Gutachten hinreichend belegt wer-
den muss (s. Abschnitt 3.1). Eine entscheidende Rolle hierfür spielen in der Be-
rufsberatung zum einen die „sonderpädagogischen Gutachten“ von Lehrkräften 
(E36), da vorgegeben ist, dass die BeraterInnen eng mit diesen zusammenarbei-
ten und ihre Entscheidungen abstimmen sollen (E88). Die Einschätzungen der 
Lehrerinnen und Lehrer gelten zudem als legitim, da sie „Langzeitbeobachtun-
gen“ darstellten. In diesen geben die Lehrkräfte eine Einschätzung dazu ab, ob 
bei einem oder einer Jugendlichen eine Lernbehinderung oder -beeinträchtigung 
vorliegt (RD_28; Reha02_AG03_99). Ferner geben sie Informationen über den 
sozialen Hintergrund und das Arbeitsverhalten der Jugendlichen (E32). Vor 
dem Hintergrund des Wissens, dass die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler 
bereits vorher an Förderschulen unterrichtet haben und hierfür die schulische 
Feststellung einer Lernbehinderung notwendig war, wird durch den Einbezug 
ihrer Einschätzungen wiederum die Fortsetzung der Behinderungsklassifikation 
wahrscheinlich.

Zusätzlich zu den Gutachten der Lehrerinnen und Lehrer greifen die Berate-
rInnen auf solche des Berufspsychologischen Service zurück. Obwohl die Bera-
terInnen formal die Entscheidung über das Vorliegen einer Behinderung treffen 
(E84), ist die Einschätzung des Berufspsychologischen Services das Hauptkri-
terium für die Feststellung einer Lernbehinderung (E35). Legitimiert wird dies 
dadurch, dass die Einschätzung der PsychologInnen aus Sicht der BeraterInnen 
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durch objektive, psychologische Testverfahren fundiert und daher kaum anzu-
zweifeln ist (E99). Der Berufspsychologische Service wird routinemäßig direkt 
beim ersten individuellen Beratungsgespräch eingeschaltet, um die Jugendli-
chen zu begutachten (E48). Ihrem Rollenverständnis nach sehen sich die Beruf-
spsychologInnen als EinzelfallbetrachterInnen, die die Möglichkeit haben, für 
die Jugendlichen neue Weichen zu stellen. Insbesondere weil sie die Entwick-
lung von Jugendlichen, die bisher in ihren Fähigkeiten unterschätzt wurden 
und fälschlicherweise auf der Förderschule waren, positiv beeinflussen könn-
ten (E116). Ihre Aufgabe sehen sie entsprechend in der Ursachenforschung für 
Schulversagen (E101). Hierfür wollen sie die Stärken und Schwächen der Ju-
gendlichen analysieren (E100) und feststellen, was diese brauchen und wo ihre 
Probleme liegen (E117).

Konterkariert wird dieses Selbstverständnis jedoch durch das eigentliche, 
standardisierte und defizitorientierte Vorgehen: Die psychologische Begutach-
tung umfasst ein Vor- und Nachgespräch zwischen dem oder der PsychologIn 
und dem oder der Jugendlichen wobei ersteres etwa eine Viertelstunde dauert 
(E38). Anschließend folgt die psychologische Testung, bei der viele der Testver-
fahren standardmäßig angewandt werden (E46). Zu diesen gehört insbesondere 
der Berufswahltest der Bundesagentur für Arbeit, welcher auf dem Berliner In-
telligenzstrukturmodell basiert. Er erfasst das räumliche, sprachliche, logische 
und rechnerische Vermögen der Jugendlichen (E45). Bei dem Test handelt es 
sich um einen reinen „Fähigkeitstest“, in dem keine erlernten Kompetenzen oder 
Wissen erfasst werden. Er wurde normiert an Jugendlichen der Altersgruppe 14 
bis 16 die in einem Bildungsgang waren, der zum Hauptschul- oder mittleren 
Schulabschluss führt. Der Test ist nicht an Förderschülerinnen und -schülern 
normiert. Aus diesem Grund sind einige der Fragen für diese nicht geeignet und 
sollen nur bei „besseren“ Förderschülerinnen und -schülern angewandt werden 
(BPS04). Inwiefern dies erfolgt, bleibt unklar.

Die standardisierte psychologische Testung dauert mehrere Stunden (E40) 
und wird nicht von den BerufspsychologInnen selbst, sondern psychologisch-
technischen AssistentInnen durchgeführt und beaufsichtigt (E39). Die Ergeb-
nisse werden schließlich in einem Gutachten zusammengetragen. Ein solches ist 
in der Regel eine oder maximal zwei Seiten lang und umfasst einen Teil zur be-
ruflichen Orientierung und dem Berufswahlprozess des oder der Jugendlichen, 
ggf. einen Teil zu negativen Auffälligkeiten im Sozial- und Arbeitsverhalten bei 
der Testung (z. B. „Müssen die Sachen mehrmals erklärt werden?“, „Konzentrie-
ren sich die Jugendlichen?“) sowie zum intellektuellen Leistungsvermögen, ggf. 
der psychischen Situation sowie Schlussfolgerungen (BPS01_35). Das Gutachten 
wird den BeraterInnen schließlich übermittelt und soll ihnen gemeinsam mit 
den anderen Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung helfen (E99). Das 
ausschlaggebende Kriterium für die Feststellung einer Lernbehinderung durch 
die BerufspsychologInnen ist, wie die Jugendlichen bei dem Fähigkeitstest ab-
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schneiden: Ihre Testergebnisse werden mit den Werten verglichen, die durch-
schnittlich von Hauptschülerinnen und -schülern erreicht werden (E44). Eine 
Lernbehinderung zeichnet sich dann als unterdurchschnittliches Abschneiden 
im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern aus (E27). Neben den Tester-
gebnissen beziehen die PsychologInnen in ihr Gutachten zudem die Unterlagen 
ein, die die BeraterInnen während ihrer Gespräche gesammelt haben (E33).66 
Der Einbezug dieser weiteren Informationsquellen ist aus Sicht der Psycholo-
gInnen wichtig, weil die Testergebnisse durch andere Informationen abgesichert 
werden müssen (E34). Eine herausgehobene Bedeutung haben hier wiederum 
die Aussagen der Lehrkräfte. Es wird berichtet, dass die Gutachten der Psycho-
logInnen des berufspsychologischen Service sowie das „Schulgutachten“ fast im-
mer darin übereinstimmen, dass eine Lernbehinderung vorliege (E52).

Was bedeutet dies für die Nutzung der Entscheidungsspielräume in der Be-
rufsberatung? Theoretisch wurde erwartet, dass insbesondere medizinische 
Lernbehinderungskonzeptionen dazu führen, dass eine Lernbehinderung im 
Berufsberatungsprozess erneut festgestellt wird. Dies hat sich hier bestätigt. Bei 
der Betrachtung des Ablaufs der psychologischen Begutachtung wird deutlich, 
dass auch diese dazu beiträgt, dass als Ergebnis festgestellt wird, dass Förder-
schülerinnen und -schüler auch im Sinne des SGB (lern-)behindert sind: Neben 
der umfassenden, stark standardisierten und defizitorientierten Intelligenztes-
tung wird dies zusätzlich durch den erneuten Einbezug der Einschätzungen der 
Lehrkräfte befördert.

Wirkliche Entscheidungsspielräume für die Reha-BeraterInnen bei der Klas-
sifizierung von Lernbehinderung bei Förderschülerinnen und -schülern bleiben 
insbesondere vor dem Hintergrund der medizinischen Vorstellung von Lern-
behinderung sowie des psychologischen und sonderpädagogischen Gutachtens 
nur in den als selten bezeichneten Fällen bestehen, in denen die Urteile der 
BerufspsychologInnen und der Lehrkräfte zum Vorliegen einer Lernbehinde-
rung nicht übereinstimmen oder die Aussagen im psychologischen Gutach-
ten nicht eindeutig sind. Kommt das vor – so wird berichtet – versuchten die 
Reha-BeraterInnen Rücksprache mit dem Berufspsychologischen Service zu 
halten und die Einschätzungen abzustimmen. Darüber hinaus wird in solchen 
Entscheidungssituationen von den Reha-BeraterInnen die Feststellung der Be-
hinderung normativ begründet: So berichten mehrere Reha-BeraterInnen, dass 
sie sich im Zweifel immer dafür entscheiden würden, einen Reha-Status fest-
zustellen, da dieser vorteilhaft für die Jugendlichen sei (E53). Und auch man-

66	 Zu den dort zugänglichen Dokumenten gehören neben den Zeugnissen auch die Gutach-
ten der Lehrkräfte. Des Weiteren liegen Praktikumsberichte und Rückmeldungen zu Prak-
tika von Arbeitgeberinnen und -gebern, Erzählungen von Eltern, Betreuerinnen und Be-
treuern bzw. Erzieherinnen, Erziehern sowie Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und 
Schüler vor (E32).

167



che Eltern, Jugendliche oder Lehrkräfte wünschten sich, dass Jugendlichen der 
Reha-Status zuerkannt wird (E103). Fordern Eltern dagegen, dass ihr Kind kei-
nen Reha-Status erhält, wird dies darauf zurückgeführt, dass die Eltern nicht ak-
zeptieren könnten, dass ihr Kind eine Behinderung hat und damit delegitimiert 
(E102).

Für die Wirkung der Berufsberatung auf die Benachteiligung von Förder-
schülerinnen und -schülern bedeutet die erneute Feststellung einer Behinderung 
zugleich die Fortsetzung und -schreibung der stigmatisierenden Etikettierung im 
nachschulischen Bereich.

8.4.2  Klassifizierung von Eignung

Parallel zur Feststellung von (Lern-)Behinderung findet die Feststellung der 
Eignung statt. Für den Zugang zur „Integrationsberatung“ und damit die Ver-
mittlung von freien Ausbildungsstellen ist formal vorgegeben, dass Jugendliche 
einen Vermittlungswunsch haben und geeignet sind (vgl. Abschnitt 3.2). Nach 
Auskunft der BeraterInnen wollen fast alle Jugendlichen, die zur Beratung kom-
men, eine Ausbildung machen (E90). Aus diesem Grund müssen die BeraterIn-
nen die Eignung der Jugendlichen feststellen. Wie theoretisch erwartet, werden 
Jugendliche von Förderschulen jedoch nur in Ausnahmefällen nach Verlassen 
der Schule als geeignet klassifiziert und ihnen Ausbildungsstellen vermittelt. Er-
zeugt und legitimiert wird dies durch kulturell-kognitive Vorstellungen, welche 
mit den Kategorien (mangelnde) Ausbildungsreife und Berufswahlreife (statt: 
Berufseignung) von Förderschülerinnen und -schülern zusammenhängen sowie 
insbesondere durch Feststellungspraktiken von Eignung durch den Berufspsy-
chologischen Service. Da Förderschülerinnen und -schüler – wie im vorherigen 
Abschnitt deutlich wurde – auch überwiegend als lernbehindert betrachtet wer-
den, erfolgt die Feststellung der Eignung für diese Gruppe nicht unabhängig von 
Vorstellungen von Lernbehinderung. Dies wird im Folgenden ausgeführt.

Förderschülerinnen und -schüler werden in der Berufsberatung grundsätz-
lich als schwer bis nicht vermittelbar betrachtet (E143).67 Da für Förderschülerin-
nen und -schüler jedoch nur außerbetriebliche Ausbildungen in Betracht gezogen 
werden, beeinflusst dies die Eignungsfeststellung nicht (E142, ausführlich dazu 
Abschnitt 8.4.3). Entscheidend sind dagegen Vorstellungen ihrer Ausbildungs-
reife. In weitgehender Übereinstimmung mit den o. g. Vorstellungen von Betrie-
ben wird sie als das angesehen, was Jugendliche benötigen, um eine Ausbildung 
schaffen zu können und nicht abzubrechen. Sie macht sich aus Sicht der Befrag-
ten daran fest, dass Jugendliche bestimmte Tugenden (Pünktlichkeit, gutes So-

67	 Auch aus diesem Grund kommt keine Betreuung der Jugendlichen durch die U25-Bera-
tung in Betracht. In dieser steht nämlich nach Aussage der Befragten die Ausbildungsstel-
lenvermittlung im Vordergrund (E58).

168



zialverhalten, Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen) sowie schulische 
Kenntnisse (hier insbesondere ausreichende Mathe- und Deutschkenntnisse) 
hätten. Letztere seien die Voraussetzung dafür, dass diese dem „theoretischen“ 
Unterricht in der Berufsschule folgen könnten (E75). Aus Sicht der Befragten 
sind Förderschülerinnen und -schüler bzw. Jugendliche mit Lernbehinderung 
direkt nach der Schule jedoch fast nie ausbildungsreif (E59; E76). Ihnen fehlten 
dazu insbesondere entscheidende Kulturtechniken, Frustrationstoleranz, soziale 
Kompetenzen, schulisches Wissen und kognitives Leistungsvermögen (E60). Des 
Weiteren zeigt sich bei den Vorstellungen von Eignung ein deutlicher Bezug zu 
solchen von Lernbehinderung als Entwicklungsrückstand. Förderschülerinnen 
und -schüler sind demnach auch deshalb nicht ausbildungsreif, weil sie bei Ver-
lassen der Schule häufig insgesamt unreif seien und noch mindestens ein Jahr 
benötigten, um reifer zu werden (E80).

Berufswahlreife ist aus Sicht der Befragten gegeben, wenn Jugendliche einen 
realistischen Berufswunsch haben, der zu ihnen passt und dessen Anforderun-
gen sie erfüllen können (E73). Die BeraterInnen sehen es dabei als ihre Aufgabe 
und ein Ziel des Beratungsprozesses, Jugendliche bei der Entwicklung eines rea-
listischen Berufswunsches zu unterstützen (E8). Dazu gehört auch, diese darüber 
zu informieren, welche Berufe sie nicht lernen sollten bzw. welche für sie nicht 
infrage kommen (E9). Was als ein realistischer Berufswunsch betrachtet wird, ist 
aus ihrer Perspektive und wie theoretisch erwartet zum einen an Schulabschlüsse 
sowie zum anderen die Feststellung einer Behinderung gebunden: Bei einem re-
alistischen Berufswunsch handele es sich um einen, der mit dem Schulabschluss 
eines Jugendlichen erreichbar ist (E93). Da Förderschülerinnen und -schüler ma-
ximal den Hauptschulabschluss erwerben können, kommen damit auch maximal 
Berufe in Betracht, die aus Sicht der BeraterInnen mit einem solchen erreicht 
werden können. Bei diesen handele es sich um solche in „einfachen Vollberufen“, 
wie Koch, Bäcker oder Metallbauer, die beispielhaft genannt werden. Den Aus-
sagen der Befragten folgend kommen für Jugendliche mit Lernbehinderung, als 
die Förderschülerinnen und -schüler ja überwiegend klassifiziert werden, jedoch 
vor allem Fachpraktikerausbildungen infrage. Begründet wird dies – wiederum 
unter Rückgriff auf medizinische Lernbehinderungsmodelle  – mit den kogni-
tiven Einschränkungen der Jugendlichen (E142). Aus Sicht der Befragten sind 
die wenigsten Förderschülerinnen und -schüler jedoch direkt im Anschluss an 
die Schule berufswahlreif und benötigen noch mehr Berufsorientierung (E61). 
Hierfür werden zwei Punkte als ursächlich betrachtet: Entweder die Jugendli-
chen haben keine oder aus Sicht der Befragten unrealistische Berufswünsche, wie 
z. B. Industriemechaniker oder -mechanikerin, KFZ-Mechatroniker oder -me-
chatronikerin oder Erzieher bzw. Erzieherin (E93). Letzteres träfe insbesondere 
auf Jugendliche mit Migrationshintergrund zu (E94).

Für die Klassifizierung von Eignung sind damit die Vorstellungen von man-
gelnder Ausbildungsreife sowie Berufswahlreife bei Förderschülerinnen und 
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-schülern bzw. Lernbehinderten zentral, die sich mit denen der Betriebe de-
cken, die in Abschnitt 8.1.2 herausgearbeitet wurden. Illegitim sind dagegen 
die Einschätzungen der Betriebe, wenn sie von diesen Vorstellungen abwei-
chen: Zwar gehen die BeraterInnen davon aus, dass die einzige Möglichkeit für 
Förderschülerinnen und -schüler, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, über 
ein Praktikum oder private Kontakte sei (E143). Zudem geben sie im Einklang 
mit regulativen Vorgaben an, auch Praktikumszeugnisse bei der Beurteilung 
der Eignung von Förderschülerinnen und -schülern heranzuziehen. Schließ-
lich gäben diese wichtige Hinweise zum Arbeitsverhalten (E81). Gleichzeitig 
gehen sie aber davon aus, dass Praktika eigentlich nicht aussagekräftig dafür 
sind, ob ein Jugendlicher eine Ausbildung bestehen kann. Schließlich werde 
der „theoretische Teil“ einer Ausbildung in Praktika nicht berücksichtigt (E78). 
In Übereinstimmung mit den medizinischen Vorstellungen von Lernbehin-
derung sowie den in Abschnitt 8.1.2 genannten Vorstellungen der Betriebe ist 
dies insbesondere der Teil einer Ausbildung, mit dem Förderschülerinnen und 
-schüler besondere Schwierigkeiten haben. Arbeitgeberinnen und -geber sowie 
Jugendliche könnten daher bei einem guten Praktikumsverlauf fälschlicher-
weise davon ausgehen, dass ein Jugendlicher eine Ausbildung in einem Beruf 
schaffen könne, für den er oder sie aufgrund der dort gestellten theoretischen 
Anforderungen tatsächlich nicht geeignet sei (E78). Gelegentlich gebe es zu-
dem Betriebe, die Förderschülerinnen oder -schülern einen Ausbildungsplatz 
gäben. Die Jugendlichen sind dann also aus Sicht des jeweiligen Betriebs ein-
deutig ausbildungsreif, berufsgeeignet und auch vermittelbar. Die Einschätzung 
durch den Betrieb wird von den BeraterInnen jedoch kritisch gesehen. Sie ge-
hen davon aus, dass die Förderschülerinnen und -schüler direkt nach der Schule 
in einer Ausbildung überfordert seien und die Ausbildung daher mit großer 
Wahrscheinlichkeit entweder abbrechen oder ohne Abschluss beenden würden 
(E74). Deshalb werden die Jugendlichen trotz der positiven Einschätzung durch 
den Betrieb nicht als geeignet klassifiziert. Begründet wird dies damit, dass die 
Eignungsfeststellung schließlich unabhängig davon sei, ob jemand auf dem 
Ausbildungsmarkt vermittelbar sei (E79).

Da auch bei der Eignungsfeststellung die Notwendigkeit besteht, dass die 
BeraterInnen ihre Entscheidungen belegen, ziehen sie wiederum die Gutach-
ten der Lehrkräfte sowie psychologische Gutachten heran (E81). Die Lehrkräf-
te geben in ihren Gutachten Stellungnahmen zum Arbeitsverhalten und zur 
Ausbildungsreife der Jugendlichen ab (E81). Allerdings bleibt offen, worauf sie 
diese basieren. Die Einschätzungen der PsychologInnen zur Eignung beruhen 
wiederum auf dem o. g. Berufswahltest. Für die Eignungsfeststellung werden die 
Testergebnisse der Jugendlichen in den vier Domänen räumliches, sprachliches, 
logisches und rechnerisches Vermögen mit einer Datenbank abgeglichen. Diese 
basiert darauf, dass Jugendliche in Bildungsgängen, die zum Haupt- oder mittle-
ren Schulabschluss führen, in diesen Fähigkeiten getestet und anschließend acht 
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Jahre später wieder kontaktiert und gefragt wurden, in welchem Beruf sie tätig 
und ob sie zufrieden sind. Anschließend wurden die ursprünglich gemessenen 
Fähigkeiten zu den Berufen in Beziehung gesetzt und so ermittelt, welches Fähig-
keitsniveau notwendig ist. In seltenen Berufen wurden zudem „berufskundliche“ 
Erkenntnisse von Experten hinzugezogen. Fachpraktikerausbildungen sind da-
bei empirisch nicht ausreichend erfasst, so dass für diese kein Fähigkeitsniveau 
angegeben wird (BPS04). Schneidet ein Jugendlicher im Vergleich zu den Test-
ergebnissen von Hauptschülerinnen und -schülern in einem bestimmten Beruf 
unterdurchschnittlich ab, ist er für diesen nicht geeignet (E1). Ferner werden 
vom Berufspsychologischen Service Hinweise zum Arbeitsverhalten sowie den 
schulischen Kenntnissen in die Beurteilung der Eignung einbezogen (E75). Die 
Hinweise zum Arbeitsverhalten kommen von den psychologisch-technischen 
AssistentInnen, welche die Testung durchführen (E39) und Auskunft dazu ge-
ben, ob sich die Jugendlichen anstrengen und konzentriert arbeiten (E34). Dabei 
gibt es Hinweise in den Interviews, dass auch hier insbesondere auf negative Auf-
fälligkeiten fokussiert wird, wie, ob Aufgaben mehrfach erklärt werden müssen 
(BPS01_AG01_35).

Auch was die Entscheidungsspielräume bei der Klassifizierung von Eignung 
angeht zeigt sich, dass den BeraterInnen vor dem Hintergrund der „Institution 
Berufsberufsberatung“ kaum Möglichkeiten bleiben, diese anders zu nutzen als 
die mangelnde Eignung der Jugendlichen festzustellen. Ausschlaggebend hier-
für sind zum einen die Vorstellungen von (mangelnder) Ausbildungsreife und 
Berufseignung bzw. -wahlreife von Förderschülerinnen und -schülern. Nicht 
zentral ist dagegen – wie theoretisch erwartet wurde – die Vermittelbarkeit, da 
diese bei Förderschülerinnen und -schülern grundsätzlich nicht angenommen 
wird. Zum anderen ist wiederum die auf negative Abweichungen fokussier-
te Begutachtung durch den Berufspsychologischen Service entscheidend. Die 
Datenbank bildet schließlich ab, in welchen Berufen Hauptschülerinnen und 
-schüler Fuß fassen konnten und zufrieden sind. Daraus kann jedoch nicht da-
rauf geschlossen werden, welche Fähigkeiten absolut für die Ausübung dieses 
Berufs notwendig sind, sondern nur zu welchen sie aufgrund betrieblicher Aus-
wahlprozesse Zugang haben. Damit bleibt unklar, ob Jugendliche von Förder-
schulen, selbst wenn sie geringere Fähigkeiten haben, in diesen Berufen nicht 
auch zufrieden sind oder wären, da sie bei der Erstellung der Datenbank nicht 
berücksichtigt wurden. Dass Förderschülerinnen und -schüler tatsächlich im 
Mittel geringere kognitive Grundfähigkeiten haben als Hauptschülerinnen und 
-schüler zeigten die Analysen in Kapitel 7 zu den beiden Fähigkeitsdomänen 
„Wahrnehmungsgeschwindigkeiten“ „logisch-schlussfolgerndes Denken (siehe 
dort auch die ausführliche Diskussion zur Verteilung der kognitiven Grund-
fähigkeiten und dem Effekt des Förderschulbesuchs). Wenn sie also in der Tes-
tung schlechter abschneiden als Hauptschülerinnen und -schüler und Fach-
praktikerberufe die einzigen sind, für die kein Mindestanforderungsniveau 

171



angegeben wird, dann kommen der Feststellungslogik nach für diese Schüle-
rinnen und Schüler nur solche infrage. (Berufs-)Eignung kann dann nur fest-
gestellt werden, wenn sich Jugendliche Fachpraktikerausbildungen wünschen. 
Dies ist aber offenbar nicht der Fall (s. weiter oben in diesem Abschnitt, siehe 
auch Tabelle 26).

Wenn Betriebe Jugendlichen Ausbildungsplätze anbieten oder gute Prakti-
kumszeugnisse ausstellen, könnte dies zu einer Erweiterung der Entscheidungs-
spielräume beitragen und ermöglichen, dass Förderschülerinnen und -schüler 
als geeignet klassifiziert werden. Dennoch scheint es vielmehr so zu sein, dass 
die Klassifizierung von Eignung in der Berufsberatung weniger durchlässig für 
Förderschülerinnen und -schüler ist, als die der Betriebe selbst. Praktikums-
zeugnisse sowie der Wille, Jugendliche mit Lernbehinderung einzustellen, gelten 
nicht als legitime Indikatoren für Eignung. Gestützt wird dies zusätzlich durch 
die formale Vorgabe, dass die Feststellung von Eignung unabhängig von der Ver-
mittlungsfähigkeit sein sollte. Eignung sollte demnach auch zuerkannt werden, 
wenn die Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt ist. Dieses Prin-
zip wird hier so umgedeutet, dass es die Klassifizierung der mangelnden Eignung 
von Förderschülerinnen und -schüler in der Berufsberatung legitimiert, selbst 
wenn sie aus Sicht von Betrieben geeignet sind.

Was bedeutet dies für die Fortsetzung oder Kompensation der Benachteili-
gung von Förderschülerinnen und -schülern beim Übergang nach der Schule? 
Die Feststellung der Eignung von Förderschülerinnen und -schülern ist zumin-
dest direkt nach Verlassen der Schule in der Berufsberatung sehr unwahrschein-
lich. Förderschülerinnen und -schülern werden damit weder Informationen 
über freie Ausbildungsstellen vermittelt noch außerbetriebliche Ausbildungen 
finanziert (s. dazu den nächsten Abschnitt). Ferner wurde angenommen, dass die 
Betrachtung der Eignung von Förderschülerinnen und -schülern beeinflusst, in-
wiefern die Berufsberaterinnen und -berater zum Cooling-Out der Jugendlichen 
beitragen. Halten sie reguläre, betriebliche Ausbildungen grundsätzlich nicht für 
realistische Anschlussmöglichkeiten für Förderschülerinnen und -schüler, wer-
den sie ihnen wahrscheinlich auch von Bewerbungen in diesen abraten. Ob die 
BeraterInnen das Cooling-Out der Jugendlichen verstärken, indem sie dies tun, 
kann hier nicht durch Aussagen direkt be- oder widerlegt werden. Es gibt jedoch 
Hinweise darauf, dass dies durchaus der Fall sein könnte. Schließlich raten sie 
ihnen von Berufswünschen ab, die ihrer Meinung nach nicht realistisch sind und 
als realistisch gelten vor allem Fachpraktikerausbildungen.

8.4.3  Zuweisung von Hilfen und zu Maßnahmen

Im Anschluss an die Klassifizierung von Behinderung und Eignung können die 
Jugendlichen Maßnahmen zugewiesen oder ihnen Hilfen zum Bestehen einer 
Ausbildung zugewiesen werden. Hinsichtlich der Nutzung der Entscheidungs-
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spielräume zeigt sich, dass für Jugendliche mit Lernbehinderung vor allem be-
sondere Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in Betracht gezogen wer-
den. Dazu gehören sowohl der Besuch von Förderberufsschulen sowie spezielle 
Reha-Maßnahmen. Hervorgebracht und legitimiert wird dies zum einen durch 
regulative Vorgaben, welche mit der Finanzierung und Planung von Maßnah-
men in Verbindungen stehen, sowie durch normative Anforderungen an die an-
gemessene Beschulung von Jugendlichen mit Lernbehinderung. Da sich einige 
der regulativen und normativen Vorgaben auf die Zuweisungsprozesse insge-
samt beziehen, sollen sie zuerst vorgestellt werden. Darüber hinaus werden Ju-
gendliche von Förderschulen zunächst vor allem Berufsvorbereitungen zugewie-
sen. Wird ihre Eignung (zu einem späteren Zeitpunkt als direkt nach der Schule) 
festgestellt, werden ihnen insbesondere außerbetriebliche Fachpraktikeraus-
bildungen finanziert. Wie dies abläuft und legitimiert wird, wird anschließend 
vorgestellt.

Neben den bereits in Abschnitt 3.3 vorgestellten formalen Vorgaben zur Zu-
weisung von Hilfen und zu Maßnahmen gibt es auf der Ebene der Agenturen 
zusätzliche regulative Vorschriften, die den Spielraum bei der Zuweisung zu 
Maßnahmen beschränken: So werden die Möglichkeiten der BeraterInnen  – 
wie theoretisch und basierend auf dem Forschungsstand vermutet – durch die 
Verfügbarkeit von Plätzen und deren Kosten sowie finanzielle Ressourcen be-
schränkt. Konkret durch das Budget für den Einkauf von Maßnahmen.

Grundsätzlich wird in den Agenturen zwischen „ausgeschriebenen“ und 
„preisverhandelten“ Maßnahmen unterschieden. Bei ersteren bewerben sich 
Träger auf eine Ausschreibung. Mit den „wirtschaftlichsten“68 Anbietern wer-
den dann Verträge abgeschlossen, bei denen ein festes Platzkontingent einge-
kauft wird oder sogenannte „Rahmenverträge“ abgeschlossen werden. Letzte-
re unterscheiden sich von ersteren dadurch, dass kein festes Platzkontingent, 
sondern eine Mindestabnahme an Plätzen vereinbart wird. Diese kann ggf. 
erhöht (oder reduziert) werden. Bei preisverhandelten Maßnahmen werden 
die Preise dagegen mit den Trägern  – wie z. B. den  Berufsbildungswerken  – 
ausgehandelt. Zudem werden nur die Plätze bezahlt, die auch wirklich benötigt 
werden, da diese erst dann eingekauft werden, wenn sich herausstellt, dass eine 
Jugendliche oder ein Jugendlicher einen solchen Platz braucht. Diese preisver-
handelten Maßnahmen gibt es allerdings nur im Bereich der beruflichen Re-
habilitation. Im Team U25 stehen lediglich ausgeschriebene Maßnahmen zur 
Verfügung (E131).

Darüber hinaus unterscheiden sich die Maßnahmen darin, was sie kosten, 
und der Einkauf dieser ist durch das pro Jahr zur Verfügung stehende Bud-

68	 „Wirtschaftlichkeit“ wird vom regionalen Einkaufszentrum der Agenturen ermittelt. Sie er-
gibt sich aus den Kosten „vermischt“ mit der fachlichen Beurteilung der Maßnahme durch 
die Reha-TeamleiterInnen (RehaTL_AG03_79).
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get beschränkt. Alle über die Agentur finanzierten Maßnahmen werden in drei 
Kategorien eingeteilt: Die Kategorie I und damit die günstigsten Maßnahmen 
sind die allgemeinen Maßnahmen, welche durch die U25-Beratung vergeben 
werden. Bei der Kategorie II hingegen handelt es sich um rehaspezifische Maß-
nahmen, wie z. B. Reha-BVBs, die mehr Unterstützungsangebote beinhalten als 
die der Kategorie I. Die zusätzliche Unterstützung beinhaltet z. B. psychologi-
sche Betreuung (Reha01_AG02_70). Zur Kategorie III gehören Plätze in Maß-
nahmen wie der WfbM oder den Berufsbildungswerken. Bei der Kategorie III 
handelt es sich zugleich immer um preisverhandelte und auch die teuersten 
Maßnahmen (E133). Ganz allgemein sind die BeraterInnen dazu angehalten, 
günstigeren bzw. „wirtschaftlicheren“ Maßnahmen den Vorzug vor teureren zu 
geben (E132).

Bei der Zuweisung zu den von den Agenturen finanzierten Maßnahmen 
muss zudem sowohl das vorhandene Platzangebot als auch das zur Verfügung 
stehende Budget beachtet werden: Die Agenturen sind für die Finanzierung von 
Hilfen und Maßnahmen mit einem Budget ausgestattet, das sie jeweils im Vo-
raus eines Jahres bei ihrer zuständigen Regionaldirektion beantragen müssen. 
Darüber hinaus können sie zu einem späteren Zeitpunkt Gelder nachfordern, 
wenn sie dies plausibel begründen können. Für solche Nachforderungen ste-
hen jedoch nur in begrenztem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung (E125). 
Aus Sicht der Regionaldirektion gilt hier, dass vergleichbare Agenturen ein ver-
gleichbares Budget benötigen sollten (RD_44). Dies könnte ähnliche Agenturen 
dazu zwingen, ähnliche Maßnahmen einzukaufen und zur agenturübergreifen-
den Institutionalisierung beitragen. Darüber hinaus müssen die Maßnahmen 
überwiegend bereits ein halbes Jahr vor ihrem Beginn eingekauft werden (Re-
haTL_AG03_76). Die TeamleiterInnen betrachten dies als schwierig, da zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht klar ist, welche Maßnahmen bzw. Berufe tatsächlich 
benötigt bzw. von den Jugendlichen gewünscht werden. Daher ist es möglich, 
dass Plätze zu einem späteren Zeitpunkt frei bleiben (E139). Sind ausgeschrie-
bene Maßnahmen durch die Agenturen aber erst mal eingekauft, soll verhindert 
werden, dass Plätze nicht besetzt werden (E134). Bleiben zu viele Plätze leer, gilt 
das als schlechte Planung. Als Sanktion für unnötige Leerstände müssen sich 
die TeamleiterInnen dann z. B. vor der Controlling-Abteilung ihrer Agentur 
rechtfertigen (RD_59). Daher erzeugt der Einkauf von nicht-preisverhandelten 
Maßnahmen der Kategorie I und II Unsicherheiten hinsichtlich der benötigten 
Plätze. Insbesondere preisverhandelte Maßnahmen ermöglichen es jedoch die-
se zu reduzieren. Schließlich werden sie nur nach Bedarf eingekauft. So ist es 
möglich, den Einkauf auf den Zeitpunkt zu verschieben, wenn die Maßnahmen 
benötigt werden.

Bei der Zuweisung bestehen damit widersprüchliche Anforderungen: Ers-
tens sollen die Kosten geringgehalten und Jugendliche eher günstigeren Maß-
nahmen zugewiesen werden. Formal besteht damit ein Anreiz, Jugendliche vor 
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allem in schulische Berufsvorbereitungen oder betriebliche Ausbildungen zu 
vermitteln, welche nicht über die Agenturen finanziert werden (E133). Darü-
ber hinaus sind Maßnahmen der Kategorie I solchen der Kategorie II und III 
vorzuziehen. Zweitens soll Leerstand in den eingekauften Maßnahmen vermie-
den werden. Deshalb kann es notwendig sein, Jugendliche in Maßnahmen zu 
überweisen, weil es in diesen gerade freie Plätze gibt (E134). Leerstand kann 
zudem am besten verhindert werden, wenn Jugendliche – im Rahmen des ver-
fügbaren Budgets – in preisverhandelte und damit die teuersten Maßnahmen 
(Kategorie III) überwiesen werden. Anders herum erzeugt die Begrenzung des 
Budgets den Druck, Jugendlichen zu raten, in ein BVJ überzugehen oder sich 
eine betriebliche Ausbildung zu suchen, wenn keine Plätze mehr in agentur-
finanzierten Maßnahmen zur Verfügung stehen. Normativ besteht drittens 
allerdings zugleich der Anspruch, dass Jugendlichen Maßnahmen nur dann 
zugewiesen werden, wenn diese auch für sie selbst sinnvoll sind (E134). Jeder 
Jugendliche oder jede Jugendliche sollte zwar – wenn möglich – die günstigste, 
aber vor allem diejenige Maßnahme erhalten, die er oder sie braucht (E138). 
Darüber hinaus würde eine Zuweisung der Jugendlichen in die günstigsten 
Maßnahmen der Kategorie I viertens infrage stellen, dass tatsächlich eine Lern-
behinderung vorliegt. Schließlich werden diese von der U25 vergeben und nicht 
der Reha-Beratung, welche für Menschen mit Behinderung zuständig ist (siehe 
Abschnitt 8.4.1). Dadurch wird Druck erzeugt, Förderschülerinnen und -schü-
ler vor allem in besondere Maßnahmen für Menschen mit Behinderung (Maß-
nahmekategorien II und III) zu überweisen. Wie wird in der Berufsberatung mit 
dieser Widersprüchlichkeit umgegangen?

Um die Unsicherheit beim Einkauf hinsichtlich der zu besetzenden Plätze in 
Maßnahmen zu reduzieren, orientieren sich die TeamleiterInnen zunächst an 
den Bedarfen der vergangenen Jahre (E139). Dies erzeugt allerdings die Not-
wendigkeit einer Stabilität in den Zuweisungspraktiken von Hilfen und zu Maß-
nahmen (konkret dazu s. u.).

Darüber hinaus werden die widersprüchlichen Anforderungen hinsicht-
lich der Auswahl der Maßnahmekategorien, sinnvoller Maßnahmen sowie der 
Zuständigkeit der Reha-Beratung durch eine Redefinition des Kostenbegriffs 
sowie den Rückgriff auf die BerufspsychologInnen als „professional experts“ 
aufgelöst: Ob eine Maßnahme tatsächlich günstig ist, bemisst sich aus Sicht 
der Befragten nicht allein daran, was sie monetär kostet, sondern an der Wahr-
scheinlichkeit, mit der ein Jugendlicher oder eine Jugendliche diese erfolgreich 
abschließen kann. So sei eine günstigere Maßnahme im Zweifel sogar teurer, 
wenn sie abgebrochen wird und dadurch weitere Maßnahmen notwendig wer-
den. In so einem Fall kann es aus Sicht der Befragten billiger für die Agentur sein, 
gleich eine teurere Maßnahme auszuwählen, so die Abbruchwahrscheinlichkeit 
zu minimieren und sich anschließende Maßnahmen zu sparen (E138). Diese 
Perspektive eröffnet die Möglichkeit, Jugendliche in Reha- und insbesondere 
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preisverhandelte Maßnahmen zu überweisen, auch wenn diese nicht die güns-
tigsten sind. Gestützt wird dies wiederum durch den Einbezug des Berufspsy-
chologischen Service: Maßnahmen sollen darauf basierend ausgewählt werden, 
welche Hilfen der Berufspsychologische Service in seinen Gutachten als not-
wendig und damit sinnvoll beschreibt (E43). Die Einschätzungen der Psycholo-
gInnen ergeben sich jedoch nicht etwa logisch aus ihren Testergebnissen. Viel-
mehr sind diese Aussagen als in der Berufsberatung geteilte normative Urteile 
darüber zu betrachten, welche Lernbedingungen Jugendliche mit Lernbehin-
derung benötigen. Hierzu gehört zunächst die Annahme, dass nur mit den von 
der Reha-Beratung vergebenen Hilfen und Maßnahmen der Kategorien II und 
III bei Jugendlichen mit Lernbehinderung Ausbildungs- und Maßnahmeab-
brüche verhindert werden können (E12). Dies liegt daran, dass Maßnahmen 
für Lernbehinderte idealerweise so gestaltet sein sollten wie Förderschulen. Sie 
sollten sonderpädagogische Beschulung und Unterstützung in kleinen Klassen 
umfassen, da Lehrer und Lehrerinnen in solchem Rahmen mehr Zeit haben und 
Inhalte häufiger wiederholen können. Des Weiteren sollten sie psychologische 
und sozialpädagogische Betreuung umfassen (E153; E43). Zudem gibt es in der 
Berufsberatung die Vorstellung, dass Lernbehinderte in homogenen Gruppen 
mit anderen Lernbehinderten unterrichtet werden sollten (E162). Begründet 
wird dies unter Rückgriff auf medizinische Vorstellungen von Behinderung: 
Häufige Wiederholungen seien z. B. wichtig, weil Jugendliche mit Lernbehin-
derung sich auch einfachste Dinge nicht gut merken könnten und länger zum 
Lernen bräuchten (E28). Neben der Beschreibung der Bedingungen an Förder-
schulen, orientieren sich die normativen Einschätzungen wie Maßnahmen für 
Jugendliche mit Lernbehinderung gestaltet sein müssten, damit an solchen die 
im Reha-Bereich zur Verfügung stehen. So ist die (Leistungs-)Homogenität von 
Lerngruppen sowie die Kombination aus psychologischer und sozialpädago-
gischer Betreuung eine Kombination, die z. B. in  Berufsbildungswerken oder 
ähnlichen Einrichtungen zu finden ist, bei denen sowohl Berufsvorbereitungen 
als auch außerbetriebliche Ausbildungen angeboten werden. Unter anderem 
werden die Hilfen, die Jugendliche mit Lernbehinderung benötigen, sogar ex-
plizit mit Blick auf bestimmte Maßnahmen oder Träger beschrieben (E146). Vor 
diesem Hintergrund ist nicht verwunderlich, dass es in den Interviews wider-
sprüchliche Aussagen dazu gibt, ob die BerufspsychologInnen nur Hilfen oder 
auch konkrete Maßnahmen empfehlen (E43).

Forderungen z. B. von Eltern nach inklusiver Unterrichtung außerhalb be-
hinderungsspezifischer Maßnahmen gelten sowohl für den schulischen als auch 
den beruflichen Bereich als illegitim.69 Die Befragten berichten, dass Eltern sich 

69	 Die Bedeutung, die der Mangel an Legitimität für inklusive Maßnahmen für die Entschei-
dungen der BeraterInnen hat, wird daran deutlich, dass Vorbehalte gegenüber und Kritik 
an dieser von den BeraterInnen in den Interviews meist selbstständig zur Sprache gebracht 
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wünschten, dass ihre Kinder allgemeine Schulen besuchten, um diese vor Stig-
matisierung zu schützen. Sowohl Eltern als auch die Förderschülerinnen und 
-schüler wollten zudem, dass die Jugendlichen eine betriebliche Ausbildung 
machten. Die Entscheidung für inklusive Beschulung wird jedoch als nicht vor-
teilhaft und z. B. der Wunsch nach einer betrieblichen Ausbildung ebenfalls als 
unrealistisch betrachtet (E97; E98; siehe auch Abschnitt 8.4.3.2). Begründet 
wird dies wiederum unter Rückgriff auf normative Vorstellungen der angemes-
senen Beschulung von Jugendlichen mit Lernbehinderung, die auf den Bereich 
der beruflichen Bildung übertragen werden. Die Befragten gehen davon aus, 
dass Jugendliche mit Lernbehinderung an Regelschulen überfordert und Druck 
ausgesetzt seien, der ihrer Entwicklung schade. An Förderschulen hingegen sei-
en sie besser aufgehoben. Dort befänden sie sich in einem geschützten Rahmen, 
hätten mehr Erfolgserlebnisse, weil sie nicht immer „die schlechtesten“ seien. 
Darüber hinaus würden sie dort optimal gefördert und könnten ihr Potential 
entfalten. An Regelschulen seien sie dagegen oft Außenseiter oder Außensei-
terinnen und würden von den anderen Schülern und Schülerinnen gehänselt 
(E162). Für den beruflichen Bereich folgern die Befragten daraus, dass Jugend-
liche mit Lernbehinderung, z. B. um eine Ausbildung zu schaffen, unbedingt 
eine Förderberufsschule besuchen müssten, welche sich durch eben jene klei-
neren Klassen, spezialisierte Lehrkräfte, individuelle und intensive Betreuung 
sowie häufige Wiederholungen auszeichne (E154). An Regelberufsschulen seien 
Jugendliche mit Lernbehinderungen aufgrund der Klassengröße und der Unter-
richtsanforderungen überfordert und es gebe keine ausreichende Ausstattung 
für die Förderung (E145; E155).

Die dargestellten Vorstellungen der angemessenen Beschulung von Förder-
schülerinnen und -schülern haben auch Auswirkungen auf die konkreten Zuwei-
sungsprozesse zu Maßnahmen. Diese werden im Anschluss vorgestellt.

Zuweisung zu Berufsvorbereitungen

Was die konkreten Zuweisungsprozesse betrifft, ergibt sich folgendes Bild: Da 
die überwiegende Anzahl der Jugendlichen als nicht-geeignet klassifiziert wird, 
kommt für diese im Anschluss an die Schule nur das Absolvieren einer Berufs-
vorbereitung infrage (E152). Es wird aber nicht für alle Jugendlichen die Finan-
zierung von Maßnahmen der Agenturen in Betracht gezogen, sondern für vie-
le zunächst der Besuch eines BVJ als angemessen betrachtet. Ein BVJ sei dabei 

wurden. Insbesondere am Ende der Interviews, wenn gefragt wurde, ob es noch etwas 
Wichtiges gäbe, was aus Sicht der Befragten noch nicht (ausreichend) thematisiert worden 
wäre, nutzten diese die Gelegenheit, auf Probleme inklusiver Bildung hinzuweisen oder 
diese als dysfunktional zu beschreiben.
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vor allem zum Ausgleich schulischer Defizite geeignet. Eine BVB dagegen für 
diejenigen, die nicht mehr zur Schule gehen wollen. Letztere sei praktischer aus-
gerichtet und man könne verschiedene Berufszweige ausprobieren (E148). Ent-
sprechend der oben dargestellten Vorstellungen der angemessenen Beschulung 
und Förderung von Jugendlichen mit Lernbehinderung sollte ein BVJ zudem 
an einer Förderberufsschule angesiedelt sein, bei den BVB sollten die Jugend-
lichen Reha-BVB absolvieren. Ob die Jugendlichen in ein BVJ oder eine BVB ge-
hen, entscheiden die BeraterInnen gemeinsam mit den Förderschullehrkräften. 
Sowohl im sonderpädagogischen Gutachten, das der Agentur über die Schule 
vermittelt wird, als auch im psychologischen Gutachten werden Empfehlungen 
abgegeben, ob ein Schüler oder eine Schülerin besser ein BVJ oder eine BVB ma-
chen sollte (E88; E151a). Worauf die Empfehlungen basieren bleibt offen. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass die konkrete Zuweisung nicht zuletzt durch die 
verfügbaren Plätze bestimmt wird.

Grundsätzlich ist die Teilnahme an Berufsvorbereitungen aus Sicht der Be-
raterInnen unter Rückgriff auf folgende Argumentationsmuster legitim: Sie 
gehen davon aus, dass diese die „Handlungsbedarfe“ bei den Jugendlichen aus-
gleichen (E137) und die ehemaligen Förderschülerinnen und -schüler während 
der Berufsvorbereitung reifer und erwachsener werden, sich steigern und ent-
wickeln (E151). Eine Begründung, die in enger Verbindung zu Vorstellungen 
eines Entwicklungsrückstandes bei Förderschülerinnen und -schülern steht. 
Sind Jugendliche nach einer Berufsvorbereitung nicht ausbildungsreif, stellt das 
jedoch nicht die Legitimität der Zuweisung zu einer Berufsvorbereitung infrage. 
Vielmehr liege das dann daran, dass die Jugendlichen in der Berufsvorberei-
tung nicht gut mitgearbeitet hätten, sie abbrechen, oder kognitiv grundsätzlich 
nicht in der Lage seien, eine Ausbildung zu machen (E150). Jugendliche, die 
Berufsvorbereitungen abbrechen, seien zudem unvernünftig, motivationslos, 
fänden es nicht wichtig, eine Ausbildung zu machen, hätten kein Durchhalte-
vermögen und keine ausreichende Leistungsfähigkeit. Belegt wird dies aus Sicht 
der Befragten dadurch, dass viele Jugendliche im Alter von über 20 wieder zur 
Beratung kämen, wenn sie „vernünftig geworden“ seien (E160). Ein negativer 
Verlauf der Maßnahmen wird damit auf individuelle Gründe zurückgeführt, 
die bei den Jugendlichen zu finden sind, nicht auf Probleme der (Zuweisung 
zu) Berufsvorbereitungen. Diese Sichtweise wird auch dann nicht erschüttert, 
wenn Jugendliche an einer Berufsvorbereitung bis zum Ende teilnehmen und 
weiterhin nicht ausbildungsreif sind. Dann wird eine zweite Berufsvorberei-
tungsmaßnahme als notwendig erachtet. Zwar gilt der normative Anspruch, zu 
vermeiden, dass mehrere Berufsvorbereitungen nacheinander absolviert wer-
den. Gleichzeitig ist dies legitim, weil es als Ausdruck des individuellen Bedarfs 
des oder der Jugendlichen betrachtet wird (E136). In vielen Fällen werden nach 
Aussage der Befragten deshalb auch mehrere berufsvorbereitende Maßnahmen 
nacheinander finanziert (E159).
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Förderung von Berufsausbildungen

Normativ verfolgen die BeraterInnen das Ziel, Jugendliche in Ausbildung zu 
bringen (E7). Für die Förderung von Ausbildungen stehen formal verschiedene 
Hilfen zur Verfügung, wobei betriebliche Ausbildungen vor außerbetrieblichen 
Vorrang haben sollen (siehe Abschnitt 3.3).

Tatsächlich gelingt es nur einem kleinen Teil der Jugendlichen von Förder-
schulen direkt nach der Schule oder zu einem späteren Zeitpunkt einen (regu-
lären) betrieblichen Ausbildungsplatz zu erlangen (E152). Aufgrund der oben 
diskutierten Vorstellungen von Lernbehinderung halten die BeraterInnen die 
Jugendlichen jedoch nicht für geeignet, eine reguläre Berufsausbildung zu ab-
solvieren. Sie gehen davon aus, diese würden ihre Ausbildungen abbrechen, da 
die Betriebe unterschätzten, wie schwer die Ausbildung von Förderschülerinnen 
und -schülern ist oder die Jugendlichen überfordert seien. Nehmen Jugendli-
che mit Lernbehinderung einen betrieblichen Ausbildungsplatz an, tun sie dies 
deshalb gegen den Rat der BeraterInnen (E142a), denn Ausbildungen schaffen 
könnten Jugendliche mit Lernbehinderung nur in außerbetrieblichen Einrich-
tungen (E142). Für die Förderung betrieblicher Ausbildungen kommen aus Sicht 
der Befragten vor allem abH, Ausbildungszuschüsse sowie der Besuch von För-
derberufsschulen infrage (E144). AbH und Ausbildungszuschüsse seien wichtig, 
da den Betrieben eine Kompensation dafür angeboten werden müsse, wenn sie 
Schülerinnen oder Schüler von Förderschulen ausbilden. Schließlich bestehe für 
sie kaum ein Anreiz dies zu tun (E106). Ob insbesondere abH tatsächlich geneh-
migt werden, ist jedoch unsicher – dieses Ergebnis deckt sich auch mit dem Be-
fund von Pfahl (2004, S. 19): Aus Sicht der BeraterInnen müsste hierfür schließ-
lich zunächst die Eignung der Jugendlichen festgestellt werden (E126), was 
frühestens nach dem Absolvieren mindestens einer Berufsvorbereitung möglich 
ist (s. Abschnitt 8.4.2). Darüber hinaus gehen sie aufgrund der o. g. Vorstellungen 
über angemessene Beschulung und Förderung von Jugendlichen mit Lernbehin-
derung davon aus, dass abH nicht ausreichten, um den Erfolg bei der Ausbildung 
sicherzustellen (E144). Da sie normativ den Anspruch haben, Jugendliche vor 
Misserfolgserlebnissen wie Ausbildungsabbrüchen oder davor zu bewahren, kei-
nen Ausbildungsplatz zu bekommen, sollten Jugendliche reguläre Ausbildungen, 
die sie nicht bestehen könnten, lieber gar nicht erst anfangen (E13). Wenn sie es 
doch tun, sehen die BeraterInnen es als ihre Aufgabe an, die Betriebe über die 
Lernbehinderung des oder der Jugendlichen aufzuklären, damit diese um mög-
liche Schwierigkeiten bei der Ausbildung wissen (E17).

Auch die Spielräume bei der Förderung von außerbetrieblichen Ausbildun-
gen sind jedoch begrenzt: auf der regulativen Ebene durch die Integrationsquo-
te. Im Gegensatz zur Vermittlungsquote, welche der zentrale Erfolgsindikator 
der U25-Beratung ist, ist diese die Zielgröße des Reha-Bereichs. Sie bildet ab, 
wie viele Personen sechs Monate nach Beenden einer „Hauptmaßnahme“ in 
den Arbeitsmarkt integriert sind und muss bei mindestens 50 Prozent liegen 
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(E5). Zu den Hauptmaßnahmen gehören z. B. außerbetriebliche Ausbildun-
gen, nicht jedoch Berufsvorbereitungen (RD_96). In der Integrationsquote 
werden Ausbildungsabbrüche mitgezählt, so dass die Arbeitsmarktintegra-
tion von den Personen, die ihre Maßnahmen auch beenden, prozentual über 
den geforderten 50 Prozent liegen muss, um rechnerisch das Soll erfüllen zu 
können (RehaTL_AG03_73). Wenngleich die Legitimität der Quote begrenzt 
ist  – beispielsweise wird sie als „Controlling-Spielchen“ (Reha01_AG03_79) 
bezeichnet –, bedeutet diese doch, dass es für die BeraterInnen risikohaft ist, 
jemanden in eine außerbetriebliche Ausbildung zu vermitteln, wenn davon 
ausgegangen wird, dass er oder sie diese abbrechen könnte. Aus Sicht der 
Befragten ist ein geringes Abbruchsrisiko jedoch nur in Fachpraktikeraus-
bildungen mit der Unterstützung durch Förderberufsschulen oder Berufsbil-
dungswerke gegeben. Entsprechend werden Jugendliche vor allem diesen zu-
gewiesen. Fachpraktikerausbildungen gelten auch deshalb als legitim, weil sie 
aus Sicht der BeraterInnen gute Chancen für die Jugendlichen bieten, später in 
den Arbeitsmarkt integriert zu werden (E140). Die Jugendlichen dauerhaft in 
eine Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren ist ein weiteres Ziel 
des Beratungsprozesses (E6). Die Legitimität von Fachpraktikerausbildungen 
wird auch nicht dadurch infrage gestellt, dass einige Befragte anmerken, dass 
diese auf dem Arbeitsmarkt nicht als Ausbildungen anerkannt, Fachpraktiker 
tarifvertraglich nur als Helferinnen oder Helfer eingestuft werden und so kein 
Einkommen beziehen können, das ihren Lebensunterhalt absichern könnte 
(E140). Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass andere Ausbildungen auf-
grund kognitiver Einschränkungen von Jugendlichen mit Lernbehinderung 
nicht infrage kämen (E142).

Zuweisung zu Maßnahmen außerhalb der beruflichen Qualifizierung

Darüber hinaus betonen die Befragten, dass es auch immer wieder Förder-
schülerinnen und -schüler gebe, die aufgrund ihrer kognitiven Leistungsfä-
higkeit gar nicht in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Für 
diese käme nur eine unterstützte Beschäftigung oder die Arbeit in einer WfbM 
infrage (E160; E164). Bei letzteren handele es sich um geschützte Bereiche 
außerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes, die für Personen geeignet seien, 
die keine Fachpraktikerausbildung schaffen könnten. Um dies herauszufin-
den, sollten die Jugendlichen zunächst eine Berufsvorbereitung absolvieren. 
So könne geprüft werden, ob eine Fachpraktikerausbildung doch möglich sei 
(E164). Darüber hinaus wird betont, dass bei Jugendlichen, die Berufsvorbe-
reitungsmaßnahmen abbrechen, das Reha-Verfahren eingestellt würde, sofern 
der Abbruch nicht auf kognitive Einschränkungen zurückzuführen sei (E160). 
Diese Jugendlichen, ebenso wie jene, die die Maßnahmen der Reha-Abteilung 
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nicht wahrnehmen wollten, würden dann in den SGB-II-Bezug und damit die 
Zuständigkeit der Jobcenter übergehen (E80; BPS_AG01_39).

Was bedeuten diese Befunde für die Entscheidungsspielräume in der Be-
rufsberatung: Durch regulative Vorgaben zur Budgetplanung, den Einkauf von 
Maßnahmen in Zusammenhang mit kulturell-kognitiven Vorstellungen von 
Lernbehinderung und Abbruchswahrscheinlichkeiten von Ausbildungen so-
wie normativen Anforderungen an die Beschulung von Jugendlichen und die 
Rollenverteilung der U25- und Reha-Beratung findet eine starke Einengung 
der formal zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Ausbildungsförderung 
in der Berufsberatung statt. In der Folge werden für Jugendliche mit Lernbe-
hinderung fast ausschließlich spezielle Reha-BVBs sowie BVJ an Förderberufs-
schulen und – nach dem Absolvieren von Berufsvorbereitungen – vor allem 
Fachpraktikerausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen (und damit 
ein begrenztes Berufsspektrum) in Betracht gezogen. Beim Finden von regu-
lären betrieblichen Ausbildungen sind die Jugendlichen weitgehend auf sich 
selbst und ihre privaten Ressourcen angewiesen. Diese Aussage wird schließ-
lich auch durch die Befunde aus Kapitel 7 gestützt, die zeigten, dass die Ju-
gendlichen, die es direkt nach Verlassen der Schule oder ein Jahr später in eine 
Ausbildung schaffen, nur zu einem geringen Prozentsatz in eine Fachprakti-
kerausbildung übergehen. Stattdessen fängt die Mehrheit dieser Jugendlichen 
offenbar Ausbildungen in regulären Berufen und Betrieben an. Die Auswer-
tung in Kapitel 7 musste dabei offenlassen, inwiefern es finanzielle staatliche 
(Ausbildungs-)Hilfen für diese gibt. Die hier vorliegende Analyse macht in 
diesem Zusammenhang jedoch ferner deutlich, dass – sofern der Übergang in 
eine reguläre Ausbildung gelingt – weiterhin unklar ist, ob die Jugendlichen 
wenigstens abH erhalten. Brechen Jugendliche Maßnahmen ab, bleibt für sie – 
sofern sie nicht mehr berufsschulpflichtig sind – die Tätigkeit als Ungelernte 
oder die Beschäftigungslosigkeit.

In Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen zeigte sich da-
mit, dass die Klassifizierung einer Behinderung, welche bei Förderschüle-
rinnen und -schülern wahrscheinlich ist, in der Berufsberatung dazu führt, 
dass Jugendliche auch in segregierte Maßnahmen überwiesen werden – also 
in einen der Förderschule äquivalenten vermeintlichen „Schonraum“  – wie 
z. B. die WfbM, Reha-BVB oder Fachpraktikerausbildungen (in Rehabilitati-
onseinrichtungen). Dies ist auch ein Resultat der Arbeitsteilung zwischen der 
U25- und Reha-Abteilung, welche ähnlich derjenigen aus dem schulischen 
Bereich zwischen Sonder- und Regelpädagogen ist und eine besondere Zu-
ständigkeit der Reha-Beratung für Jugendliche von Förderschulen vorsieht. 
Diese geht einher mit der ausschließlichen Verfügbarkeit bestimmter Hilfen 
und Maßnahmen in dieser. Ansprüche an inklusive Bildung gelten hingegen 
als illegitim. Die Zuweisung zu segregierten Maßnahmen und insbesondere 
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zu Fachpraktikerausbildungen führt damit wiederum zu einer Fortsetzung 
der Benachteiligung der Jugendlichen von Förderschulen beim Übergang in 
Ausbildung und Arbeitsmarkt.

8.5  Zwischenfazit II

Die Untersuchungsfrage, die in diesem Abschnitt beantwortet werden sollte, 
lautete, wie die handlungsleitende „Institution Berufsberatung“ aussieht, in wel-
che Ressourcen sie eingebettet ist und was sie für die Kompensation oder Fort-
setzung der Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern beim Über-
gang nach der Schule bedeutet. Ausgangspunkt war die Feststellung, dass die 
formalen Vorgaben zum Berufsberatungsprozess bedeutende Spielräume für 
die Entscheidungsprozesse in der Berufsberatung offenlassen. Gleichzeitig wur-
de herausgearbeitet, dass die Berufsberatung als wohlfahrtsstaatlicher Gatekee-
per für Hilfen und Unterstützungsleistungen entscheidende Möglichkeiten hat, 
die Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern beim Übergang in 
Ausbildung zu kompensieren – oder fortzusetzen. Unter Berücksichtigung der 
neo-institutionalistischen Theorie wurde davon ausgegangen, dass die Nutzung 
der Entscheidungsspielräume nicht das Ergebnis individueller Einzelfallent-
scheidungen der am Prozess der Berufsberatung beteiligten Akteure ist, sondern 
maßgeblich durch eine „Institution Berufsberatung“ strukturiert wird, die sich 
in den Agenturen für Arbeit herausgebildet hat. Vor diesem Hintergrund ver-
folgte die präsentierte Analyse das Ziel, empirisch zu rekonstruieren, wie diese 
aussieht. Es wurde angenommen, dass die Institution Handlungspraktiken und 
-regeln umfasst, welche in Bedeutungsstrukturen zur Klassifizierung und Zu-
weisung von Förderschülerinnen und -schülern und Ressourcen eingebettet 
sind. Dem Säulenmodell von Scott (1995) folgend sind diese entlang von for-
malen und non-formalen Regeln, Werten und Normen, sozialen Rollen sowie 
kulturell-kognitiven Vorstellungen und Routinen zu identifizieren. Theoretisch 
wurde ferner erwartet, dass diese das Ergebnis der Verarbeitung von Umweltan-
forderungen aus dem organisationalen Feld der Agenturen für Arbeit ist. Daher 
wurde zunächst herausgearbeitet, welche Anforderungen und Deutungsangebo-
te insbesondere aus dem schulischen Bereich sowie von Betrieben an die Be-
rufsberatung herangetragen werden könnten und wie dies auf die Klassifizierung 
von Förderungsbedürftigkeit und Behinderung sowie die Zuweisung von Hilfen 
und zu Maßnahmen wirken könnte. Darüber hinaus wurden Erwartungen da-
rüber formuliert, was dies konkret für die Kompensation oder Fortsetzung der 
Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern am Übergang in Aus-
bildung bedeuten könnte.

Die Untersuchung zeigte, dass die Institution die Entscheidungsspielräu-
me in der Berufsberatung erheblich beschränkt. Auf der theoretischen Ebe-
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ne zeigte sich, dass insbesondere kulturell-kognitive und normative Vorgaben 
aus dem schulischen Bereich herangezogen werden, um die Interpretations-
spielräume zu füllen und Widersprüche in den Vorgaben aufzulösen. Zudem 
verdeutlichten die Ergebnisse, die Bedeutung der Macht der sonderpädago-
gischen, aber auch psychologischen Profession bei der Konstruktion von Be-
hinderung im organisationalen Kontext. Letztere sind dabei auch im Bereich 
der Berufsberatung stark mit der statistischen Feststellung von negativen Ab-
weichungen verknüpft.

In Tabelle 2 in Abschnitt 3.4 wurde für die Klassifizierungsprozesse heraus-
gearbeitet, dass es formal sechs unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten 
der Kategorien Eignung, Lernbehinderung und Förderungsbedürftigkeit gibt, 
entlang derer Jugendliche klassifiziert werden können. Bei der Analyse der 
Interviews wurde hingegen deutlich, dass die Zuerkennung von Eignung und 
Lernbehinderung nicht vollständig unabhängig voneinander und eng verknüpft 
mit dem Besuch der Förderschule erfolgt. Basierend auf zur „Institution Be-
rufsberatung“ gehörenden medizinischen Lernbehinderungsmodellen und der 
Arbeitsteilung zwischen der Reha- und U25-Beratung, Vorstellungen von man-
gelnder Ausbildungs- und Berufswahlreife und der Vermittelbarkeit von Förder-
schülerinnen und -schülern wird bei der Klassifizierung der Jugendlichen direkt 
nach Verlassen der Schule fast ausschließlich die Kombination „a“ gewählt (vgl. 
Tabelle 17).

Tabelle 17: Idealtypische Klassifizierung Jugendlicher von Förderschulen in der 
Berufsberatung.

Förderungsbedürftig  
und lernbehindert

Förderungsbedürftig,  
aber nicht lernbehindert

Weder lernbehindert noch 
förderungsbedürftig

Nicht-Geeignet a a c

Geeignet d e f

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Experteninterviews, idealtypisch ausgewählte Kategorie in 
schwarz, nicht ausgewählte in grau.

Darüber hinaus zeigte sich, dass die Jugendlichen direkt nach Verlassen der 
Schule mindestens eine Berufsvorbereitung absolvieren müssen, bis die Mög-
lichkeit in Betracht gezogen wird, diese als geeignet zu klassifizieren und dar-
auf basierend eine Ausbildung zu fördern. Für die Förderung von Ausbildungen 
werden von den Befragten zudem fast ausschließlich Fachpraktikerausbildungen 
(insbesondere an Berufsbildungswerken) mit dem zusätzlichen Besuch einer 
Förderberufsschule in Betracht gezogen (vgl. Tabelle 18). Dies unterstützt die 
im Forschungsstand dargestellten Ergebnisse von Ginnold (2008), die bereits für 
Berlin berichtete, dass auch hier für die Jugendlichen lediglich Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation in Betracht gezogen wurden.
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Tabelle 18: Idealtypische Zuweisungsprozesse von Hilfen und zu Maßnahmen 
der Agenturen für Arbeit basierend auf der Klassifizierung von Eignung, 
Förderungsbedürftigkeit und Lernbehinderung.

Förderungsbedürftig und (lern-)
behindert

Förderungsbedürftig, aber nicht 
(lern-)behindert

Nicht-geeignet/kein Ausbildungsplatz

	y Reguläre BVB

	y Reha-BVB

	y �(Berufsbildungsbereich) 
WfbM

	y Unterstützte Beschäftigung

	y Reguläre BVB

Geeignet

mögliche Art der Ausbildung 	y �Vermittlung in betriebliche 
Ausbildung

	y Außerbetriebliche Ausbildung

	y Fachpraktikerausbildung 

	y �Vermittlung in betriebliche 
Ausbildung

	y �Außerbetriebliche Ausbildung

mögliche Hilfen, wenn 
betrieblicher Ausbildungsplatz

	y abH

	y Integrationsfachdienste

	y �Finanzielle Zahlungen an 
Betriebe

	y abH

Quelle: Eigene Darstellung, idealtypisch ausgewählte Hilfen und Maßnahmen in schwarz, nicht 
ausgewählte in grau.

Gerechtfertigt und reproduziert wird dies insbesondere durch Vorstellungen der 
richtigen Beschulung von Jugendlichen mit Lernbehinderung in gesonderten 
Maßnahmen sowie wiederum die Arbeitsteilung zwischen der Reha- und U25-
Beratung. Eingebettet sind die Zuweisungsprozesse in das einer Agentur pro 
Jahr zur Verfügung stehende Budget und eingekaufte Maßnahmeplätze. Um die 
Legitimität der Klassifizierungs- und Zuweisungsprozesse sicherzustellen, basie-
ren die BeraterInnen ihre Entscheidungen zudem stark auf den Gutachten von 
„professional experts“ wie BerufspsychologInnen und Lehrkräften von Förder-
schulen.

Wenngleich sowohl die BeraterInnen als auch BerufspsychologInnen das 
Ziel verfolgen, Jugendliche individuell zu beraten und fördern, muss vor dem 
Hintergrund der Analysen festgestellt werden, dass die Möglichkeiten hierfür 
in der Berufsberatung als begrenzt betrachtet werden müssen. Die „Institu-
tion Berufsberatung“ schränkt die Entscheidungsspielräume der BeraterInnen 
stark ein und führt damit zu einer ausgeprägten Strukturierung der Klassifizie-
rungs- und Zuweisungsprozesse. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 
in welchem Umfang tatsächlich aktive Entscheidungen im Prozess der Berufs-
beratung getroffen werden können, die von der hier herausgearbeiteten idealty-
pischen Darstellung abweichen. Oder ob die Jugendlichen im Berufsberatungs-
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prozess nicht vor allem „prozessiert“ statt individuell beraten und gefördert 
werden (vgl. Hasenfeld 1972). Relativierend muss in diesem Zusammenhang 
eingebracht werden, dass der Fokus hier auf überindividuelle Regelungen ge-
legt und Unterschiede zwischen Befragten folglich nicht thematisiert wurden. 
Inwiefern Einzelfallentscheidungen vor dem Hintergrund der eingeschränkten 
Entscheidungsspielräume variieren, müsste im Rahmen einer quantitativen 
Analyse überprüft werden, in welcher die tatsächlichen Entscheidungen kon-
kret abgebildet werden.

Was bedeuten diese Befunde für die Kompensation oder Fortsetzung der Be-
nachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern? Theoretisch wurde her-
geleitet, dass die Berufsberatung positiv auf die Agency der Jugendlichen wirken 
könnte, wenn Eignungstests den Jugendlichen helfen, sich über ihre Stärken und 
Schwächen klarzuwerden. Zweitens könnte sie die Stigmatisierung kompensie-
ren, indem sie nicht erneut eine Lernbehinderung feststellt bzw. die Feststellung 
einer solchen nicht einfach aus dem schulischen Bereich übernimmt und die Ju-
gendlichen drittens nicht in segregierte Maßnahmen überweist. Die Ergebnisse 
der Untersuchung machen dagegen deutlich, dass die Berufsberatung nicht dazu 
beiträgt, die Benachteiligung zu kompensieren. Zum einen sind die Tests des Be-
rufspsychologischen Services aufgrund ihrer starken Standardisierung und De-
fizitorientierung so angelegt sind, dass die Möglichkeit, durch sie individuelle 
Potentiale aufzudecken, mindestens als begrenzt betrachtet werden muss. Zum 
anderen wird die Feststellung einer Behinderung weitgehend aus dem schuli-
schen Bereich übernommen, erneut festgeschrieben und die Jugendlichen wer-
den in segregierte Maßnahmen überwiesen.

Ferner wurde angenommen, dass die Berufsberatung die Übergänge fördern 
könnte, wenn sie die Jugendlichen zu Bewerbungen ermuntert. Ob die BeraterIn-
nen das Cooling-Out der Jugendlichen verstärken, indem sie ihnen von Bewer-
bungen abraten, kann nicht durch Aussagen direkt be- oder widerlegt werden. Es 
gibt jedoch Hinweise darauf, dass dies durchaus der Fall sein könnte. Schließlich 
raten sie ihnen von Berufswünschen ab, die ihrer Meinung nach nicht realistisch 
sind (als realistisch gelten vor allem Fachpraktikerausbildungen) und wollen sie 
auch ansonsten vor Misserfolgserlebnissen schützen, welche sie bei regulären 
Ausbildungen für sehr wahrscheinlich halten. Schwerer als das Abraten von Be-
werbungen wiegt in diesem Zusammenhang sogar, dass sie den Jugendlichen, 
die einen betrieblichen Ausbildungsplatz bekommen, davon abzuraten scheinen, 
diesen anzunehmen.

Darüber hinaus wurde diskutiert, dass die Möglichkeit besteht, auf die Be-
nachteiligung der Förderschülerinnen und -schüler hinsichtlich des Sozialkapi-
tals einzuwirken, indem ihnen Informationen über freie Ausbildungsstellen ge-
geben werden. Da die Jugendlichen jedoch nach Verlassen der Schule nur selten 
als geeignet klassifiziert werden, wird auch diese Benachteiligung in der Berufs-
beratung nicht kompensiert.
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Theoretisch wurde diskutiert, dass im Rahmen der Berufsberatung begrenz-
te Möglichkeiten bestehen, auf das Humankapital der Jugendlichen einzuwir-
ken. Diskriminierungs- oder gar Diskreditierungsprozesse durch Arbeitgeber 
und -geberinnen könnten aber abgeschwächt werden, indem den Jugendlichen 
außerbetriebliche Ausbildungen finanziert werden. Die Analysen machen in die-
sem Punkt deutlich, dass die Benachteiligung der Jugendlichen auch diesbezüg-
lich durch die Berufsberatung nur begrenzt kompensiert wird. So werden die 
Jugendlichen zunächst vor allem an spezielle BVJ an Förderberufsschulen ver- 
sowie in Reha-BVBs überwiesen und damit auch in der Berufsberatung hinsicht-
lich ihrer Eignung diskriminiert. Direkt nach Verlassen der Schule kann hier 
sogar von Diskreditierung gesprochen werden, da die Jugendlichen zu diesem 
Zeitpunkt gar nicht als ausbildungsreif und berufsgeeignet betrachtet werden. 
In Kapitel 7 zeigte sich zudem, dass ein nicht zu vernachlässigender Anteil an 
Förderschülerinnen und -schülern zunächst in BVJ und anschließend noch in 
eine BVB einmündet. Vor dem Hintergrund der hier vorgestellten Analysen ist 
davon auszugehen, dass es sich bei diesem Befund auch um ein Ergebnis der 
Zuweisungspraxis in der Berufsberatung handelt. Erst zu einem späteren Zeit-
punkt besteht dann die Möglichkeit, dass Ausbildungsstellen vermittelt werden. 
Besonders die Zuweisung zu Fachpraktikerausbildungen ist aber wiederum eine 
zu einer Maßnahme mit reduzierten Lernmöglichkeiten und damit die Fortset-
zung segregierter Beschulung nach Verlassen des Schulsystems. Diese haben auf 
dem Arbeitsmarkt nur geringe Verwertungschancen. Somit wird die unsichere 
Positionierung der Jugendlichen selbst durch die Ausbildungsstellenvermittlung 
nicht oder nur sehr wenig aufgehoben.

Jugendliche, die eigenständig keine Ausbildung finden können und zugleich 
nicht eine oder mehrere Berufsvorbereitungen absolvieren wollen, können nach 
Verlassen der Schule, sofern sie nicht mehr berufsschulpflichtig sind, nur Helfer- 
und ungelernte Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt annehmen. Finden sie eine 
solche Position nicht, bleibt für viele die Beschäftigungslosigkeit als einzige An-
schlussmöglichkeit. Die Unsicherheit bei der Genehmigung von abH für regulä-
re Ausbildungen verweist zudem auf eine starke Fortsetzung des „Etikettierungs-
Ressourcen-Dilemmas“ (Füssel/Kretschmann 1993, S. 49) im außerschulischen 
Bereich. Schließlich werden den Jugendlichen notwendige Unterstützungsres-
sourcen nur dann gewährt, wenn sie in segregierten Einrichtungen an Berufsvor-
bereitung oder Ausbildungen teilnehmen – obwohl formal die Möglichkeit der 
abH auch außerhalb solcher gegeben ist. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass 
BeraterInnen, die Betriebe, welche Förderschülerinnen oder -schülern einen 
Ausbildungsplatz geben, über „mögliche Schwierigkeiten“ informieren, dazu 
beitragen, dass diese doch noch von der Ausbildung der Jugendlichen absehen.

Die Ergebnisse weisen interessante Unterschiede zu denen der Untersuchung 
von Dressel (2012) zur Eignungsfeststellung bei Hauptschülerinnen und -schü-
lern auf (vgl. Abschnitt 4.2). Dort zeigte sich, dass die Klassifikation der Eignung 
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vor allem basierend auf den Noten erfolgt und die besten Bewerber und Bewer-
berinnen ausgewählt werden. Hauptschülerinnen und -schüler, die keine guten 
Chancen auf dem Ausbildungsmarkt haben, müssen sich laut dieser Analyse 
selbst darum kümmern, weiter von der Berufsberatung betreut und unterstützt 
zu werden. Bei Förderschülerinnen und -schülern scheint dies etwas anders ge-
lagert zu sein: Da davon ausgegangen wird, dass diese grundsätzlich keine nen-
nenswerten Chancen haben, eine reguläre Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, 
wird hier kein „creaming“ durchgeführt. Um Hilfen zu erhalten, wird von den 
Jugendlichen aber verlangt, sich den institutionalisierten Klassifikations- und 
Zuweisungspraktiken zu unterwerfen. Die hier vorliegende Untersuchung ver-
deutlicht in diesem Zusammenhang weiter, dass auch Jugendliche von Haupt-/
Regelschulen daraufhin untersucht werden, ob etwas an ihnen negativ „auffällig“ 
ist und sie einen Förderbedarf haben und, wenn ja, werden auch sie zur psy-
chologischen Testung und Reha-Beratung überwiesen (E51). Ein bedeutender 
Unterschied ist jedoch, dass diese Schülergruppe aufgrund ihrer Schulformenzu-
gehörigkeit nicht von vornherein, sondern nur unter bestimmten Bedingungen 
mit der Feststellung einer Behinderung und den daran anschließenden Segrega-
tionsrisiken konfrontiert wird.
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Kapitel 9 
Empirische Analyse III 
Determinanten der Intragruppenvarianz 
in den Ausbildungschancen von 
Förderschülerinnen und -schülern

In Kapitel 7 wurde aufgezeigt, dass Förderschülerinnen und -schüler auch im 
Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern sowohl familiär als auch schu-
lisch mit Blick auf wichtige Agency-Faktoren und Ressourcenausstattungen be-
nachteiligt sind. Zudem zeigte sich, dass die Förderschule einen eigenständigen, 
negativen Effekt auf die Ausbildungschancen hat: Auch im direkten Vergleich 
zu in zentralen Merkmalen ähnlichen Hauptschülerinnen und -schülern haben 
Jugendliche von Förderschulen eine geringere Chance, einen Ausbildungsplatz 
zu finden. Kapitel 8 zeigte des Weiteren, dass die Übergangsverläufe der Jugend-
lichen auch das Ergebnis von Klassifizierungs- und Zuweisungsprozessen der 
Berufsberatung der Agenturen für Arbeit sind, welche im Ergebnis (zunächst) in 
der Zuweisung zu Maßnahmen des Übergangssystems resultieren. Wurde damit 
bisher vor allem die Strukturierung und auch Behinderung der Übergänge durch 
die besuchte Schulform und die Berufsberatung untersucht, ergänzt die folgen-
de Analyse diese Perspektive, indem untersucht wird, inwiefern die Chancen auf 
das Finden eines Ausbildungsplatzes bei Förderschülerinnen und -schülern das Er-
gebnis divergierender Agency und Ressourcenausstattungen sind. Im Fokus dieses 
Kapitels steht damit die Erklärung der Intragruppenvarianz in den Ausbildungs-
chancen. Dies ergänzt die vorherigen Kapitel, indem geklärt wird, welche mit 
den drei Mechanismenbündeln verbundenen Agency-Faktoren und Ressourcen 
die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern erklären. Dies 
blieb bei der Untersuchung des globalen Effekts der Förderschule weitgehend 
offen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, welche dieser Merkmale 
die Übergänge begünstigen können, d. h. welche Faktoren auf der individuel-
len Ebene den benachteiligenden Effekt des Förderschulbesuchs auszugleichen 
vermögen.

Bei der Beantwortung der Forschungsfrage müssen zwei Sachverhalte be-
rücksichtigt werden: Zum einen gelingt es einem substantiellen Anteil an Ju-
gendlichen nicht direkt nach Verlassen der Schule, einen Ausbildungsplatz zu 
finden – dafür aber später (Tabelle 9). Es ist daher nicht ausreichend, ausschließ-
lich die direkten Übergänge nach Verlassen der Schule zu betrachten. Bezieht 
man jedoch spätere Zeitpunkte in die Analyse der Übergangschancen ein, muss 
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zum anderen bedacht werden, dass sich die Agency und Ressourcenausstattung 
der Jugendlichen über die Zeit verändern kann: Sie können nach Verlassen der 
Schule ihre Agency erhöhen oder neue Ressourcen gewinnen, die ihre vorheri-
ge Benachteiligung kompensieren und so die Ausbildungschancen verbessern. 
Gleichzeitig ist es möglich, dass die Agency und Ressourcen über die Zeit noch 
stärker eingeschränkt werden und die Benachteiligung dadurch verstärkt wird. 
Beides wäre z. B. im Zusammenhang mit Berufsvorbereitungen denkbar, in wel-
che ja immerhin drei Viertel der Förderschülerinnen- und -schüler zunächst ein-
münden (vgl. Tabelle 9).

Der Aufbau dieses Kapitels untergliedert sich in folgende Abschnitte: Zu-
nächst werden basierend auf den theoretischen Überlegungen in Kapitel 5 
Hypothesen hergeleitet, wie die Intragruppenvarianz in den Ausbildungs-
chancen von Förderschülerinnen und -schülern erklärt werden kann. Im 
Anschluss daran werden das methodische Vorgehen sowie die Operationali-
sierung der theoretischen Konstrukte vorgestellt. In Abschnitt 9.4.1 wird zu-
nächst deskriptiv darauf eingegangen, inwiefern sich Unterschiede mit Blick 
auf die Agency und Ressourcenausstattungen innerhalb der Untersuchungs-
gruppe direkt nach Verlassen der Schule und ein Jahr später zeigen, sowie 
kurz erläutert, ob sich Merkmale zwischen dem ersten und zweiten Unter-
suchungszeitpunkt verändern. Anschließend wird anhand logistischer Re-
gressionen geprüft, ob und wenn ja für welche dieser Merkmale sich empi-
risch signifikante und substantielle Effekte auf die Ausbildungschancen von 
Förderschülerinnen und -schülern zeigen. Im anschließenden Fazit werden 
die Ergebnisse zusammengefasst und mit Blick auf die Ausgangsfragestellung 
diskutiert.

9.1  Hypothesen

Basierend auf den theoretischen Ausführungen in Kapitel 5 sollen in diesem Ab-
schnitt Hypothesen hergeleitet werden. Die der Untersuchung zugrundeliegende 
forschungsleitende Annahme lautet, dass Unterschiede in den Ausbildungschan-
cen von Förderschülerinnen und -schülern aus Unterschieden in ihrer Agency 
und Ressourcenausstattung resultieren. Tabelle 19 fasst die Ergebnisse der theo-
retischen Überlegungen noch einmal kurz zusammen.

Diese besagen zunächst, dass divergierende Ausbildungschancen daraus re-
sultieren können, dass Jugendliche durch das Labeling und den Besuch der För-
derschule stigmatisiert und ausgekühlt werden können. Dies äußert sich beim 
Verlassen der Schule in einer geringen Agency, womit hier konkret Aspirationen 
und Bewerbungsaktivitäten gemeint sind. Allerdings können sich das Ausmaß 
der Stigmatisierung und des Cooling-Out und somit die Agency zwischen Ju-
gendlichen unterscheiden.
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Tabelle 19: Erklärungsfaktoren für die Intragruppenvarianz in den Übergängen von 
Förderschülerinnen und -schülern.

Faktoren familiärer Benachteiligung 
und schulischer Behinderung

 Quellen der Heterogenität in den Übergängen

Geringe Agency aufgrund von 
beschädigten Identitäten durch 
Labeling, Stigmatisierung und  
Cooling-Out

Unterschiede im Ausmaß der Stigmatisierung und des  
Cooling-Out 

Geringes Sozialkapital aufgrund 
von familiärer Benachteiligung und 
schulischer Segregation

Unterschiedliche Ausstattung mit familiärem Sozialkapital 
(basierend auf Erwerbs- und Berufstätigkeit der Eltern sowie 
deren kulturellem Kapital)

Unterschiede in der Ausstattung mit nicht-familiärem 
Sozialkapital (auch Unterstützung durch die Schule)

Geringes Humankapital und 
negative Signale als Hindernisse 
in den Auswahlprozessen durch 
ArbeitgeberInnen

Unterschiede in der Humankapitalausstattung

Unterschiede in den Signalen

Quelle: Eigene Darstellung.

Agency-Hypothese (H1): Jugendliche, die über eine höhere Agency verfügen, haben 
höhere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Darüber hinaus können die Jugendlichen in unterschiedlichem Ausmaß mit So-
zialkapital ausgestattet sein. Die grundlegende Annahme in diesem Zusammen-
hang ist, dass Förderschülerinnen und -schüler, die auf mehr soziales Kapital in 
ihren Netzwerken zurückgreifen können, bessere Chancen haben, einen Aus-
bildungsplatz zu finden. Das verfügbare soziale Kapital der Jugendlichen unter-
scheidet sich vermutlich zum einen in der Größe des Netzwerks.

Netzwerkgrößenhypothese (H2): Je größer das Netzwerk, auf das die Jugendlichen im 
Bewerbungsprozess zurückgreifen können, desto höher sind ihre Chancen, einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen.

Zum anderen spielt vermutlich die Art des Sozialkapitals eine Rolle für die Aus-
bildungschancen. Denkbar wäre hier, dass sich die Jugendlichen darin unter-
scheiden, inwiefern sie institutionell beim Übergang begleitet werden. In der 
bisherigen Forschung wurden zum einen Schulen bzw. Lehrkräfte als Unter-
stützungspersonen thematisiert, die kompensatorisch auf die geringen Ausbil-
dungschancen wirken könnten. Darüber hinaus wäre denkbar, dass Förderschü-
lerinnen und -schüler in der Berufsberatung als geeignet klassifiziert und ihnen 
dadurch Ausbildungsstellen vermittelt werden, wenngleich Kapitel 8 verdeut-
lichte, dass die Chancen hierfür nur gering sind.
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Institutionelle Unterstützungshypothese (H3): Jugendliche, die beim Übergang auf ins-
titutionelle Unterstützung zurückgreifen können, haben höhere Chancen, einen Aus-
bildungsplatz zu finden.

Als zentral für den Ausbildungszugang gilt ferner das familiäre Sozialkapital der 
Jugendlichen. Hierzu gehört zum einen der Einsatz der Eltern für den Erhalt ei-
nes Ausbildungsplatzes. Zum anderen bestehen Unterschiede zwischen Familien 
mit Blick darauf, wie viel kulturelles und soziales Kapital in diesen zur Verfügung 
steht und von den Jugendlichen genutzt werden kann. Aus diesen Überlegungen 
ergeben sich zwei Hypothesen (H4a und H4b):

Familiäre Unterstützungshypothese (H4a): Jugendliche, die im Bewerbungsprozess 
von ihren Eltern unterstützt werden, haben höhere Chancen, einen Ausbildungsplatz 
zu finden.

Familiäre Unterstützungshypothese (H4b): Jugendliche, in deren Familien mehr kultu-
relles und soziales Kapital vorhanden ist, haben höhere Chancen, einen Ausbildungs-
platz zu finden.

Des Weiteren wurde diskutiert, dass familiäre Normen eine Form von Sozialka-
pital darstellen und für das Gelingen des Übergangs in Ausbildung eine wichtige 
Bedeutung haben.

Familiäre Normenhypothese (H5): Jugendliche, in deren Familie Bildung als wichtig 
betrachtet wird, haben höhere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Entscheidend im Bewerbungsprozess sind ferner die Auswahlprozesse der Arbeit-
geberinnen und -geber sowie Berufsberaterinnen und -berater. Für beide Arten 
von Auswahlprozessen durch Gatekeeper sind das Humankapital sowie die Signale 
der Jugendlichen entscheidend. In Kapitel 8 zeigte sich beispielsweise, dass Jugend-
liche im Prozess der Berufsberatung eher als geeignet klassifiziert werden, wenn 
sie im Berufseignungstest mindestens so gut abschneiden wie durchschnittliche 
Hauptschülerinnen und -schüler – wenngleich dies möglicherweise erst nach Ab-
solvieren einer Berufsvorbereitung zum Tragen kommt, da die Jugendlichen über-
wiegend zunächst eine Berufsvorbereitung absolvieren müssen, bevor sie für die 
Förderung von außerbetrieblichen Ausbildungen infrage kommen. Für die Aus-
wahlprozesse von Arbeitgeberinnen und -gebern sollten insbesondere beobacht-
bare Fähigkeiten der Jugendlichen eine Rolle spielen. Signale sind zudem zentral 
für die wahrgenommene Lernfähigkeit der Jugendlichen. Empirisch lassen sich be-
obachtbares Humankapital und Signale nur hinsichtlich der kognitiven Fähigkei-
ten trennen. Aus diesem Grund wird hier eine gemeinsame Hypothese aufgestellt.
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Humankapital- und Signalinghypothese (H6): Jugendliche, die mehr Humankapital 
oder bessere Signale haben, haben höhere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen.

Eine konkurrierende Annahme zur Signalinghypothese ist die Diskreditierungs-
these. Nach dieser werden Geringqualifizierte und damit vor allem Jugendliche 
mit maximal Hauptschulabschluss grundsätzlich von der Bewerberschlange 
ausgeschlossen. Eine vollständige Diskreditierung von Förderschülerinnen und 
-schülern kann jedoch allein aufgrund der Tatsache, dass einigen Jugendlichen 
der Übergang in Ausbildung gelingt, nicht angenommen werden. Hinweise hie-
rauf ergeben sich dennoch, wenn weder Unterschiede im Humankapital noch in 
den Signalen der Jugendlichen einen Effekt auf deren Ausbildungschancen ha-
ben. Da sich Diskreditierungsprozesse mit Individualdaten nicht direkt prüfen 
lassen, wird hierzu keine eigene Hypothese aufgestellt, die Ergebnisse jedoch vor 
ihrem Hintergrund interpretiert.

Aus den theoretischen Überlegungen ergeben sich damit insgesamt sieben 
Hypothesen über die Wirkung von Agency und Ressourcenausstattung auf die 
Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern, welche in diesem 
Kapital getestet werden sollen. Bevor auf die Ergebnisse eingegangen wird, wer-
den in den folgenden Abschnitten zunächst die Operationalisierung und die 
Analysestrategie vorgestellt.

9.2  Daten und Operationalisierung

Die abhängige Variable ist in diesem Kapitel die Tatsache, ob die Jugendlichen 
einen Ausbildungsplatz erhalten oder nicht. Die entsprechende Variable ist binär 
kodiert (0 für keine Ausbildung und 1 für Ausbildung) und wurde basierend 
auf der Information zum Status nach Verlassen der Schule gebildet, wie in Ab-
schnitt 7.2.3 beschrieben. Für eine separate Prüfung des Einflusses der entschei-
denden Merkmale für den Zugang zu regulären, zweijährigen oder Fachprakti-
kerausbildungen standen keine ausreichenden Fallzahlen zur Verfügung.

Für die Untersuchung der Bedeutung von Agency und Ressourcenausstat-
tungen auf die Ausbildungschancen direkt nach Verlassen der Schule wird die 
bereits in Abschnitt 7.2.1 vorgestellte Stichprobe von 670 Schulabgängerinnen 
und -abgängern von Förderschulen herangezogen, die basierend auf der SC4 des 
NEPS identifiziert wurden. Bei der Analyse der Übergänge ein Jahr nach Ver-
lassen der Schule wird dann auf die Subgruppe der Jugendlichen aus den 670 
zurückgegriffen, die direkt nach Verlassen der Schule keinen Ausbildungsplatz 
bekommen hat. Dies sind 550 ehemalige Förderschülerinnen und -schüler. Der 
Umgang mit fehlenden Werten erfolgte wie bereits in Abschnitt 7.2.2 beschrie-
ben. Auch die Operationalisierung der theoretischen Konstrukte stimmt in 
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vielen Teilen mit der überein, die in Abschnitt 7.2.4 vorgestellt wurde. Hier soll 
deshalb jeweils nur kurz wiederholt werden, wie die theoretischen Konstrukte 
operationalisiert wurden. Ausführlicher werden nur zusätzliche Operationali-
sierungen vorgestellt, die spezifisch für die Erklärung der Intragruppenvarianz 
herangezogen werden.

Die Agency der Jugendlichen wurde über folgenden Merkmale operationali-
siert: die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen, ob diese einen Berufswunsch an-
geben können, wie ihre idealistischen Pläne für die Zeit nach der Schule ausse-
hen und wie viele Bewerbungen sie verschickt haben.70

Mit Blick auf die Operationalisierung des Sozialkapitals soll Folgendes fest-
gehalten werden: Die Größe des Netzwerks wurde wie in Abschnitt 7.2.4 be-
schrieben über die Anzahl an Personen operationalisiert, die Informationen 
über freie Ausbildungsstellen gegeben haben.71 Die institutionelle Unterstützung 
beim Übergang wurde wiederum darüber erfasst, wie gut die Jugendlichen sich 
von der Schule auf den Übergang vorbereitet fühlten. Darüber hinaus zeigten 
die Analysen in Kapitel 8 die Möglichkeit, dass einige wenige Jugendliche trotz 
Förderschulbesuch direkt im Anschluss an die Schule als geeignet klassifiziert 
und ihnen Ausbildungsstellen vermittelt werden. Die Berufsberater und -bera-
terinnen könnten so die geringen Netzwerkressourcen der Jugendlichen kom-
pensieren. Da es sich bei den Informationen der Agenturen für Arbeit zu Aus-
bildungsplätzen sowohl um freie Stellen als auch solche handelt, in denen die 
Jugendlichen tatsächlich Erfolgsaussicht haben könnten (möglicherweise vor al-
lem, weil es sich um von den Agenturen für Arbeit finanzierte Ausbildungsplätze 
handelt), sollte sich dies positiv auf die Übergänge in Ausbildung auswirken. Aus 
diesem Grund wurde zusätzlich der Indikator aufgenommen, ob sich die Jugend-
lichen bei der Arbeitsagentur, dem Job-Center oder der Stadt bzw. Gemeinde als 
Bewerber oder Bewerberin gemeldet hatten. Aufgrund des zentralen Stellenwerts 
der Berufsberatung für die Jugendlichen ist davon auszugehen, dass insbesonde-
re die Meldung bei der Agentur für Arbeit hier zentral sein sollte. Das familiäre 
Sozialkapital der Jugendlichen wurde wiederum darüber operationalisiert, ob 

70	 Die Operationalisierung über die wahrgenommene Chancenlosigkeit, welche in Kapitel 7 
zudem zur Beschreibung des Cooling-Outs herangezogen wurde, wird hier nicht ver-
wendet, da aus den oben beschriebenen Gründen keine Imputation der entsprechenden 
Variable möglich war. In den theoretischen Überlegungen in Kapitel 5 wurde vermutet, 
dass die Jugendlichen sich durch die Teilnahme am Berufseignungstest der BA über ihre 
Stärken und Schwächen bewusst werden könnten und so ihr Stigma reduziert und ihre 
Agency verbessert wird. Allerdings ist vor dem Hintergrund der in Kapitel 8 gewonnenen 
Erkenntnisse nicht weiter davon auszugehen. Schließlich weisen diese Tests eine Defizit-
orientierung auf und tragen so vermutlich eher zu einer Fortsetzung oder gar Verstärkung 
der Stigmatisierung und Auskühlung der Jugendlichen bei als zur Unterstützung der Über-
gänge. Daher wurde hier kein Indikator dazu aufgenommen.

71	 Da sich die Jugendlichen hinsichtlich des Absolvierens eines Praktikums kaum unterschie-
den, wurde dieser Indikator hier nicht aufgenommen.
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sich die Eltern dafür eingesetzt haben, dass die Jugendlichen einen Ausbildungs-
platz erhalten, welchen höchsten Schulabschluss diese haben, ob sie erwerbstätig 
sind und ob sie aktuell oder zuletzt in einer qualifizierten Beschäftigung tätig 
waren. Die familiären Normen zur Wichtigkeit von Bildung werden dadurch ab-
gebildet, ob die Jugendlichen den Bildungsabschluss mindestens eines Eltern-
teils benennen konnten. Die Operationalisierung des Humankapitals ebenso 
wie von Signaling entlang der Merkmale Schulabgangsdatum, Abschlussnote, 
Schulabschluss und kognitive Grundfähigkeiten erfolgte wie in Abschnitt 7.2.4 
beschrieben.72 Kognitive Grundfähigkeiten sind dabei das einzige Merkmal, das 
sich eindeutig dem Humankapital zuordnen lässt und nicht zusätzlich über eine 
Signaling-Komponente verfügt.

Des Weiteren wäre denkbar, dass sich der Besuch einer Berufsvorbereitung 
positiv auf die Ausbildungschancen auswirkt – sei es, weil die Jugendlichen ihr 
Humankapital dort verbessern oder das Absolvieren einer Berufsvorbereitung 
ein positives Signal an Arbeitgeberinnen und -geber oder Berufsberaterinnen 
und -berater sendet. Die große Bedeutung des Abschließens einer Berufsvor-
bereitung für die Finanzierung einer Ausbildung durch die Agenturen für Arbeit 
wurde in Kapitel 8 herausgearbeitet. Aus diesem Grund wurde als zusätzliche In-
formation aufgenommen, ob die Jugendlichen zum Zeitpunkt ein Jahr nach Ver-
lassen der Schule eine Berufsvorbereitung erfolgreich abgeschlossen haben. Die 
Variable war mit 0 kodiert, wenn die Jugendlichen nicht an einer Berufsvorberei-
tungsmaßnahme teilgenommen hatten, mit einer 1, wenn sie diese abgebrochen 
bzw. vorzeitig beendet und einer 2, wenn sie bis zum Ende teilgenommen hatten 
(vgl. Tabelle 28 im Online-Anhang).

Bei der Erklärung der Varianz in den Übergängen muss zudem berücksich-
tigt werden, dass sich Agency und Ressourcenausstattung über die Zeit verän-
dern können. Da einige Konstrukte im NEPS wiederholt erfasst wurden, liegen 
für diese Längsschnittinformationen vor. Hierbei handelt es sich um folgende: 
Die Anzahl der Bewerbungen, die die Jugendlichen verfasst haben, der Schul-
abschluss und ob sich die Eltern dafür eingesetzt haben, dass die Jugendlichen 
einen Ausbildungsplatz bekommen. Für Jugendliche, die nach der Jahrgangs
stufe 9 respektive 10 abgingen, wurden jeweils die Informationen aus den Wellen 
herangezogen, die den Zeitpunkt direkt nach Verlassen der Schule sowie ein Jahr 
später markierten.

Darüber hinaus zeigte sich in der bisherigen Forschung, dass Ausbildungs-
chancen durch das Geschlecht und einen Migrationshintergrund beeinflusst 

72	 Wiederum musste bei den Schulabschlüssen, die nachträglich erworben wurden, eine Ver-
gröberung zugunsten der Imputation vorgenommen werden. Nachträglich im Anschluss 
an Hauptschulabschlüsse erworbene Realschulabschlüsse mussten mit ersteren zusam-
mengefasst werden. Allerdings handelte es sich lediglich um vier Förderschülerinnen und 
-schüler, auf die dies zutraf.
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werden (vgl. z. B. zum Geschlecht: Haeberlin et al. 2011; Lex/Zimmermann 2011; 
Haeberlin et al. 2005; Imdorf 2005; zum Migrationshintergrund: Lex/Zimmer-
mann 2011; Diehl/Friedrich/Hall 2009; Beicht/Granato 2009). In allen Modellen 
werden die Effekte deshalb für diese Merkmale kontrolliert. Zudem wurde das 
Alter kontrolliert, da dies ebenfalls die Ausbildungschancen beeinflussen könn-
te (vgl. Solga 2004, S. 50). Da das Alter bivariat einen u-förmigen Zusammen-
hang mit der Wahrscheinlichkeit aufwies, eine Ausbildung zu finden, wurde 
ein zusätzlicher, quadrierter Altersterm in die Modelle aufgenommen. Da sich 
Übergänge in regional verschiedenen Ausbildungsmarktstrukturen vollziehen, 
welche die Einordnung der Jugendlichen in die Bewerberschlange und damit 
die Spielräume für ihre Agency und ihre Ressourcen beeinflussen können, wird 
zudem die regionale Arbeitslosigkeitsquote der unter 20-jährigen in alle Mo-
delle einbezogen (zum Einfluss der Arbeitslosenquote siehe Gaupp/Großkurth/
Reißig 2008, S. 399; Lex/Zimmermann 2011, S. 616; Ulrich 2011; Solga/Kohl-
rausch 2013). Der Effekt des Schulabgangsdatums sowie -abschlusses könnte fer-
ner vom Bundesland abhängen, welches vorgibt, wie viele Schuljahre und welche 
Schulabschlüsse an Förderschulen angeboten werden. Deshalb wurde auch für 
die Bundesländer kontrolliert.73 Die Effekte einzelner Bundesländer dürfen auf-
grund der Nutzungsbestimmungen des NEPS jedoch nicht ausgewiesen werden 
und werden demzufolge nicht dargestellt. Eine Übersicht über die Konstruktion 
der Kontrollvariablen befindet sich im Online-Anhang (siehe Abschnitt 13.2.2).

9.3  Analysestrategie

Um zu untersuchen, welche Faktoren beeinflussen, ob Förderschülerinnen und 
-schüler einen Ausbildungsplatz finden, wurden logistische Regressionen für 
beide Untersuchungszeitpunkte getrennt berechnet.74 Wie auch in Abschnitt 7.4 
werden die Effekte der Variablen als AMEs ausgegeben. Die Modelle zur Tes-
tung der Hypothesen sind dabei hierarchisch aufgebaut. Die Variablen, welche 
der Testung der einzelnen Hypothesen dienen, werden also nach und nach 

73	 Aufgrund geringer Zellenbesetzungen mussten folgende Bundesländer zusammengefasst 
werden: Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen wurden zu einer Kategorie zusam-
mengefasst, ferner Berlin und Brandenburg sowie Saarland und Rheinland-Pfalz. Die Ef-
fekte der Variablen unterschieden sich nicht zwischen den Modellen, in denen die Bundes-
länder zusammengefasst und nicht-zusammengefasst waren.

74	 Zunächst wurde angestrebt, Ereignisdatenanalysen für diskrete Zeit zu berechnen. Jedoch 
zeigte sich, dass die für diese grundlegende Proportionalitätsannahme bei mehreren Va-
riablen verletzt wurde. Diese kann nur gelockert werden, wenn Interaktionseffekte der 
betroffenen Variablen mit Zeitvariablen aufgenommen werden (vgl. Singer/Willet 2003). 
Aufgrund von Multikollinearität der Interaktionseffekte mit den einzelnen Variablen führ-
te dieser Versuch jedoch zu Konvergenzproblemen bei der Imputation und konnte nicht 
umgesetzt werden.
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aufgenommen.75 Da es sich bei den hier verwendeten NEPS-Daten um eine 
mehrstufige stratifizierte Klumpenstichprobe handelt, musste ferner davon 
ausgegangen werden, dass die Standardfehler bei der Berechnung statistischer 
Modelle kleiner ausfallen als bei nicht-geclusterten Stichproben. Dies liegt dar-
an, dass sich Schülerinnen und Schüler ähnlicher Schulformen sowie derselben 
Klasse – wie sie im NEPS gezogen wurden – tendenziell ähnlicher sind als solche 
aus unterschiedlichen Schulen und Klassen. In der Konsequenz könnten Ergeb-
nisse fälschlicherweise als statistisch signifikant erscheinen. Aus diesem Grund 
muss das Sampling-Design bei der Berechnung der Standardfehler berücksich-
tigt werden. Technisch wurde dies umgesetzt, indem die Standardfehler mittels 
der Delta-Methode aus den modellbasierten Standardfehlern abgeleitet wurden 
(vgl. Kreuter/Valliant 2007, S. 4 ff.). Die Modelle wurden zudem anhand einzel-
ner imputierter Datensätze mit Hilfe des Variance Inflation Factors (VIF) auf 
Multikollinearität zwischen den unabhängigen Variablen getestet. Hierbei zeig-
ten sich keine problematischen Werte des VIF von über 10.76

9.4  Ergebnisse

In diesem Teil der Untersuchung geht es darum zu erklären, wie es kommt, dass 
es einigen Jugendlichen von Förderschulen trotz der erschwerten Ausgangslage 
gelingt, direkt nach Verlassen der Schule oder ein Jahr später einen Ausbildungs-
platz zu bekommen. Hierfür werden die Jugendlichen zunächst hinsichtlich 
ihrer Intragruppenvarianz in den theoretisch hergeleiteten Dimensionen be-
schrieben.77 Des Weiteren wird kurz diskutiert, wie sich die zeitveränderlichen 
Faktoren zwischen t1 und t2 verändern und ob die Übergänge so nachträglich 
erleichtert werden können. Im zweiten Teil der empirischen Überprüfung wer-
den dann die in Abschnitt 9.1 hergeleiteten Hypothesen getestet.

75	 Es ist aufgrund der multiplen Imputation fehlender Werte nicht möglich, Kriterien der 
Modellgüte wie z. B. Pseudo-R2 (z. B. nach Nagelkerke) zu berechnen und auszugeben. Die-
se lassen sich nicht mit Rubin’s Rules über die multiplen Imputationen poolen (vgl. White 
et al. 2011, S. 389).

76	 Dass hier auf einzelne der imputierten Datensätze zurückgegriffen wurde, liegt daran, dass 
der VIF auf der anhand von R2 gemessenen Varianzaufklärung basiert, welche für multipel 
imputierte Daten nicht berechnet werden kann (vgl. White/Royston/Wood 2011, S. 389).

77	 Die deskriptiven Ergebnisse sind dabei zum Teil eine Wiederholung der Darstellung von 
Tabelle 7 in Kapitel 7. In diesem Kapitel liegt der Fokus aber auf der Varianz innerhalb 
der Gruppe der Förderschülerinnen und -schüler und nicht auf Unterschieden zwischen 
Haupt- und Förderschülerinnen und -schülern.
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9.4.1 � Intragruppenvarianz von Agency und Ressourcen bei 
Förderschülerinnen und -schülern

Tabelle 20 gibt einen Überblick über die Varianz von Agency und Ressourcen-
ausstattung innerhalb der Gruppe der Förderschülerinnen und -schüler. Es wird 
deutlich, dass sich die Jugendlichen, die zu t1 im Sample sind, in ihrer Agency 
und Ressourcenausstattung kaum von denen unterscheiden, die zu t2 im Sample 
sind. Lediglich bezüglich des Schulabgangsdatums und der Schulabschlüsse gibt 
es erwähnenswerte Unterschiede. Dies kann als ein erster Hinweis darauf be-
trachtet werden, dass Jugendliche mit geringerer Humankapitalausstattung und 
schlechteren Signalen seltener direkt nach Verlassen der Schule einen Ausbil-
dungsplatz finden. Dass der Anteil derer mit Hauptschulabschluss zum zweiten 
Zeitpunkt höher liegt als zum ersten, ist dadurch erklärbar, dass einige Jugendli-
che nachträglich einen Schulabschluss erwerben. Schließlich lag der Anteil derer 
mit Hauptschulabschluss bei den 550 Jugendlichen, die zu t2 im Sample sind, zu 
t1 nur bei 23,2 Prozent. Ein Jahr nach Verlassen der Schule haben immerhin 37,7 
Prozent dieser Schülerinnen und Schüler einen Hauptschulabschluss78.

Tabelle 20: Verteilung der untersuchten Agency-Faktoren und Ressourcen von 
Förderschülerinnen und -schülern direkt nach Verlassen der allgemeinbildenden 
Schule (t1) und ein Jahr später (t2).

Dimension t1 t2

Stigma und Cooling-Out

Selbstwirksamkeit (Ø)a 0,3 0,2

…Min -18,9 -18,9

…Max 10,1 10,1

Anzahl der Bewerbungen (Ø) 4,3 3,6

…Min 0 0

…Max 200 200

Berufswunsch liegt vor ( %) 50,0 50,1

Idealistische Pläne für die Zeit nach der 9. Klasse ( %)

… Schule 27,0 27,9

… Ausbildung 36,1 32,3

… Berufsvorbereitung oder etwas anderes 37,0 39,7

78	 Aufgrund der sehr schiefen Verteilung der Variablen konnte in den folgenden Analysen 
nur der zum Untersuchungszeitpunkt t1 bzw. t2 aktuell vorliegende Schulabschluss be-
rücksichtigt werden und nicht, ob sich dieser in dem Jahr nach Verlassen der Schule gewan-
delt hat. Über die Wirkung nachträglich erworbener Schulabschlüsse lässt sich basierend 
auf dieser Untersuchung also nichts aussagen.
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Dimension t1 t2

Sozialkapital

Wie viele Personen informieren über Ausbildungsplätze ( %)

…keiner 18,4 19,1

…1 Person 3,1 3,4

…2 Personen 10,2 9,3

…3 bis 5 Personen 33,3 32,4

…6 bis 10 Personen 16,9 18,3

…11 bis 15 Personen 7,8 7,3

…mehr als 15 Personen 10,3 10,3

Wahrnehmung der Jugendlichen: Schule hat gut auf den Übergang 
vorbereitet ( %)

…stimme gar nicht zu 3,0 2,4

…stimme eher nicht zu 11,1 11,5

…stimme zu 45,8 46,0

…stimme völlig zu 40,1 40,1

Bei der Berufsberatung als BewerberIn gemeldet ( %) 33,5 33,7

Eltern haben sich für Ausbildungsplatz eingesetzt ( %) 49,8 44,9

Höchster Schulabschluss der Eltern ( %)

…kein Abschluss 13,4 14,5

…Hauptschulabschluss 43,7 42,1

…Mittlerer Schulabschluss 35,3 36,2

…(Fach-)Abitur 7,6 7,1

Mindestens ein Elternteil erwerbstätig ( %) 81,8 84,7

Mindestens ein Elternteil in qualifizierter Tätigkeit ( %) 82,0 81,3

Jugendlichen können Bildungsabschluss mind. eines Elternteils 
benennen ( %)

46,1 45,7

Humankapital und Signaling

Abschlussnote (Ø) 2,8 2,8

…Min. 1 1

…Max. 6 6

Abgang nach der 9. Klasse ( %) 54,2 60,2

Hauptschulabschluss ( %) 29,0 37,7

Kognitive Grundfähigkeiten: Schlussfolgern (Ø) 4,8 4,8

…Min. 0 0

…Max. 12 12

Kognitive Grundfähigkeiten: Wahrnehmungsgeschwindigkeit (Ø) 48,5 48,7

…Min. 5 16

…Max. 93 93

Teilnahme an einer Berufsvorbereitung ( %)

… keine Berufsvorbereitung absolviert - 12,7
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Dimension t1 t2

…vorzeitig beendet - 14,9

…bis zum Ende teilgenommen - 72,4

N 670 550

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F. 9.1.1.; Anzahl der Beobachtungen:  
t1 N = 670, t2 N = 550; Ø = Mittelwert; % = Prozentangaben; Angaben gerundet; Angaben gewichtet für 
non-response; aMittelwert u. a. aufgrund von Imputation trotz Zentrierung nicht exakt 0.

Mit Blick auf die anderen zeitveränderlichen Merkmale – Bewerbungsverhalten 
und Einsatz der Eltern – zeigen hier nicht dargestellte Auswertungen, dass die 
Agency und Ressourcen der 550 Jugendlichen, die zu t2 im Sample sind, sich 
kaum verändert haben.

Davon abgesehen zeigt sich für alle beobachteten Merkmale zu beiden Be-
obachtungszeitpunkten eine Streuung der Variablen und damit Heterogenität 
der Förderschülerinnen und -schüler hinsichtlich der gemessenen Agency und 
Ressourcenausstattung. Die Grundlage für eine Erklärung divergierender Aus-
bildungschancen innerhalb dieser Gruppe basierend auf diesen Merkmalen ist 
damit gegeben. Im Folgenden soll ermittelt werden, welche Agency-Faktoren 
und Ressourcen dazu beitragen, die Intragruppenvarianz in den Ausbildungs-
chancen zu erklären.

9.4.2 � Übergänge in Ausbildung als Ergebnis unterschiedlicher 
Agency- und Ressourcenausstattungen

In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse der Hypothesenprüfung vorgestellt 
werden. Die Tabellen 22 und 23 geben einen Überblick über die Effekte von Agen-
cy und Ressourcenausstattungen auf die Ausbildungschancen von Förderschü-
lerinnen und -schülern direkt nach Verlassen der Schule sowie ein Jahr später. 
Hinsichtlich der Agency-Hypothese (H1) zeigt sich, dass die Selbstwirksamkeit 
nur zum ersten Zeitpunkt einen signifikanten Einfluss auf die Ausbildungschan-
cen hat. Der Effekt ist aber sehr gering  – im Mittel führt eine Steigerung der 
Selbstwirksamkeit von einem Punkt nur zu einer Erhöhung der Ausbildungs-
chancen von unter einem Prozentpunkt – und ist nicht mehr signifikant, sobald 
einbezogen wird, ob die Jugendlichen die Schule nach neun oder zehn Jahren 
verlassen haben. Die Bedeutung der Selbstwirksamkeit wird also über das Schul-
abgangsdatum moderiert. Weder die Anzahl der Bewerbungen noch das Vor-
liegen eines Berufswunsches haben direkt nach Verlassen der Schule oder ein 
Jahr später einen Einfluss auf die Ausbildungschancen. Eine Erklärung für das 
Fehlen eines Effektes des Berufswunsches könnte sein, dass die Förderschülerin-
nen und -schüler nicht-realisierbare Berufswünsche entwickeln, weshalb diese 
für einen erfolgreichen Übergang nicht hilfreich sind (zur Realisierbarkeit von 
Berufswünschen siehe Dombrowski 2015). Wenngleich die Frage realisierbarer 
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und nicht-realisierbarer Berufswünsche an dieser Stelle nicht hinreichend ver-
tieft werden kann, soll dennoch festgehalten werden, dass die von den Jugend-
lichen genannten Berufswünsche sich auf solche Tätigkeiten konzentrieren, die 
mit einer Berufsausbildung erreichbar sind (zur Klassifikation der Berufe 2010 
siehe Paulus/Matthes 2013).

Tabelle 21 gibt einen Überblick über die zehn häufigsten genannten Berufs-
wünsche der Abgängerinnen und Abgänger von Förderschulen. Mit Verkaufs-
berufen, Köchen und Köchinnen sowie Berufen für Maler- und Lackierarbeiten 
befinden sich hier unter den ersten drei insbesondere solche Berufe, welche auch 
von den Berufsberaterinnen und -beratern neben Fachpraktikerausbildungen 
für realistische Anschlussmöglichkeiten gehalten werden (siehe Abschnitt 8.4.2). 
Dies gibt zumindest einen Hinweis, dass die Realisierbarkeit der Berufswünsche 
eher nicht ausschlaggebend für den Ausbildungszugang ist.

Tabelle 21: Die zehn am häufigsten genannten Berufswünsche in der neunten Klasse 
von Abgängerinnen und Abgängern von Förderschulen basierend auf der KldB 2010  
(in Prozent).

Berufsbezeichnung Prozent

(1)	 KöchInnen (ohne Spezialisierung) 12,4

(2)	 Berufe im Verkauf (ohne Produktspezialisierung) 11,4

(3)	 Berufe für Maler- und Lackiererarbeiten 7,0

(4)	 Berufe in der Kinderbetreuung und -erziehung 6,0

(5)	 Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik 5,4

(6)	 Berufe im Friseurgewerbe 4,9

(7)	 Berufe in der Tierpflege 3,8

(8)	 Berufe im Gastronomieservice 3,8

(9)	 Berufe im Holz-, Möbel- und Innenausbau 3,2

(10)	 Berufe im Metallbau 3,2

Quelle: Eigene Darstellung. Angaben basierend auf nicht-imputierten Werten. Anzahl der Beobachtungen, 
für die Berufswünsche vorliegen: 185.

Mit Blick auf die Anzahl der Bewerbungen bleibt zu bedenken, dass viele Be-
werbungen nicht gleichbedeutend mit guten Bewerbungen sind. Dies könnte 
erklären, dass Jugendliche mit mehr Bewerbungen keine besseren Ausbildungs-
chancen haben. Mangelnde Effekte beider Variablen können aber auch ein Hin-
weis auf Diskriminierungs- bzw. Diskreditierungsprozesse durch Betriebe und 
Berufsberaterinnen und -berater sein.

Ein signifikanter, substantieller Einfluss zeigt sich dagegen für die Aspira-
tionen der Jugendlichen. Zum einen erhöht der Wunsch, weiterhin zur Schule 
zu gehen, die Ausbildungschancen im Mittel um etwa 8 Prozentpunkte (Mo-
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dell 5). Eine separate Auswertung zeigt aber: Der Effekt verschwindet unter 
Einbezug des Schulabschlusses (Modell 6), da es einen signifikanten positiven 
Effekt des Wunsches, weiter zur Schule zu gehen, auf die Wahrscheinlichkeit, 
einen Hauptschulabschluss zu erwerben, gibt. Der Schulabschluss moderiert 
also den positiven Effekt des Wunsches, im Bildungssystem zu verbleiben, auf 
die Ausbildungschancen. Die Ausbildungschancen direkt nach Verlassen der 
Schule erhöhen sich zudem für Jugendliche, die sich eine Ausbildung wünschen 
um etwa 12,2 Prozentpunkte im Vergleich zu solchen, die eine Berufsvorberei-
tung absolvieren oder etwas anderes machen wollen (Modell 6). Im vorherigen 
Kapitel zeigte sich, dass Jugendliche, die sich direkt nach Verlassen der Schule 
einen Ausbildungsplatz wünschen, hierbei stark auf sich gestellt sind, da sie 
von der Berufsberatung keine oder wenig Unterstützung dabei erhalten. Der 
Wunsch, eine Ausbildung zu absolvieren, führt bei Förderschülerinnen und 
-schülern vermutlich zu einem stärkeren Engagement und einer zielgerichte-
teren Ausbildungsplatzsuche, die in höheren Ausbildungschancen resultiert. 
Möglicherweise werden Jugendliche mit dem Wunsch, eine Ausbildung zu 
machen, aber auch von Arbeitgeberinnen und -gebern bzw. Berufsberaterin-
nen und -beratern anders wahrgenommen und haben dadurch höhere Aus-
bildungschancen. Für Jugendliche, die nicht direkt nach Verlassen der Schule 
einen Ausbildungsplatz bekommen, haben die Ausbildungsaspirationen zu t2 
jedoch keinen Effekt mehr auf die Ausbildungschancen. Konnten die Aspira-
tionen der Jugendlichen also direkt nach Verlassen der Schule ihre Benachtei-
ligung beim Ausbildungszugang nicht kompensieren, hilft ihnen die höhere 
Agency zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr. Für die Agency-Hypothese 
(H1) bedeutet dies, dass sie teilweise angenommen werden kann. Offenbar sind 
es jedoch nicht alle mit Stigmatisierung und Cooling-Out verknüpften Agency-
Faktoren, die den Übergang in Ausbildung bei Förderschülerinnen und -schü-
lern positiv beeinflussen. Substantiell bedeutsam sind den hier präsentierten 
Analysen nach ausschließlich die Aspirationen, und zwar nur zum Zeitpunkt 
direkt nach Verlassen der Schule.

Tabelle 22: Erklärungen für die Intragruppenvarianz in den Ausbildungschancen von 
Förderschülerinnen und -schülern direkt nach Verlassen der Schule (t1).

Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell6

Selbstwirksamkeit 0.008* 0.008* * 0.007* 0.007* 0.007* 0.005
[0.002, 
0.015]

[0.002, 
0.014]

[0.001, 
0.013]

[0.001, 
0.013]

[0.001, 
0.013]

[-0.001, 
0.012]

Berufswunsch liegt vor 
(Ref.: nein)

-0.007 -0.011 -0.011 -0.008 -0.008 0.013
[-0.071, 
0.057]

[-0.077, 
0.054]

[-0.077, 
0.055]

[-0.073, 
0.058]

[-0.073, 
0.057]

[-0.042, 
0.069]

201



Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell6

Idealistische Pläne für 
die Zeit nach der  
9. Klasse (Ref.: BV oder 
etwas anderes)

…Schule 0.097* * 0.090* 0.090* 0.084* 0.082* 0.034
[0.025, 
0.169]

[0.015, 
0.166]

[0.015, 
0.164]

[0.006, 
0.162]

[0.005, 
0.158]

[-0.038, 
0.107]

…Ausbildung 0.141* ** 0.135* ** 0.136* ** 0.138* ** 0.134* ** 0.122* *
[0.067, 
0.215]

[0.060, 
0.209]

[0.062, 
0.211]

[0.064, 
0.212]

[0.060, 
0.208]

[0.049, 
0.195]

Anzahl der Bewerbungen 0.002+ 0.002* 0.002* 0.002* 0.002* 0.001+
[-0.000, 
0.005]

[0.000, 
0.005]

[0.000, 
0.004]

[0.000, 
0.004]

[0.000, 
0.004]

[-0.000, 
0.003]

Anzahl der Personen, die 
über Ausbildungsplätze 
informiert haben  
(Ref.: keiner)

…1 Person -0.001 -0.011 -0.011 -0.008 0.019
[-0.133, 
0.131]

[-0.143, 
0.121]

[-0.151, 
0.128]

[-0.150, 
0.135]

[-0.127, 
0.166]

…2 Personen 0.082 0.078 0.082 0.086 0.124*
[-0.029, 
0.193]

[-0.032, 
0.189]

[-0.030, 
0.194]

[-0.026, 
0.198]

[0.008, 
0.239]

…3 bis 5 Personen 0.043 0.035 0.027 0.029 0.042
[-0.037, 
0.124]

[-0.047, 
0.117]

[-0.056, 
0.111]

[-0.053, 
0.112]

[-0.035, 
0.119]

…6 bis 10 Personen 0.137* * 0.130* * 0.123* 0.123* 0.112*
[0.047, 
0.227]

[0.039, 
0.220]

[0.025, 
0.221]

[0.026, 
0.220]

[0.022, 
0.201]

…11 bis 15 Personen 0.007 -0.008 -0.015 -0.014 0.004
[-0.115, 
0.129]

[-0.129, 
0.114]

[-0.135, 
0.105]

[-0.133, 
0.104]

[-0.112, 
0.119]

…mehr als 15 Personen 0.032 0.021 0.018 0.020 0.043
[-0.064, 
0.129]

[-0.077, 
0.118]

[-0.080, 
0.115]

[-0.078, 
0.118]

[-0.057, 
0.142]

Als BewerberIn gemeldet 
(Ref.: nein)

0.042 0.040 0.040 0.044
[-0.027, 
0.110]

[-0.030, 
0.110]

[-0.030, 
0.109]

[-0.020, 
0.108]

Wahrnehmung der 
Jugendlichen: Schule hat 
gut auf den Übergang 
vorbereitet

0.029 0.026 0.025 0.017
[-0.011, 
0.068]

[-0.013, 
0.064]

[-0.014, 
0.063]

[-0.022, 
0.056]

Eltern haben sich 
für Ausbildungsplatz 
eingesetzt (Ref.: nein)

0.017 0.015 0.010
[-0.060, 
0.094]

[-0.062, 
0.091]

[-0.058, 
0.078]
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Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell6

Höchster Schulabschluss 
Eltern (Ref.: kein 
Abschluss)

…Hauptschulabschluss 0.074 0.077 0.084
[-0.043, 
0.190]

[-0.039, 
0.193]

[-0.027, 
0.196]

…Mittlerer 

Schulabschluss

0.040 0.039 0.053
[-0.077, 
0.156]

[-0.076, 
0.155]

[-0.059, 
0.165]

…Fachabitur/Abitur 0.153+ 0.148+ 0.166*
[-0.017, 
0.323]

[-0.022, 
0.317]

[0.007, 
0.325]

Mindestens ein Elternteil 
erwerbstätig (Ref.: nein)

-0.011 -0.012 -0.034
[-0.112, 
0.089]

[-0.112, 
0.088]

[-0.130, 
0.063]

Mindestens ein Elternteil 
in berufl. qual. Tätigkeit  
(Ref.: nein)

-0.014 -0.015 -0.009
[-0.104, 
0.076]

[-0.104, 
0.075]

[-0.089, 
0.070]

Mind. Schulabschluss  
ein Elternteil bekannt  
(Ref.: nein)

0.029 0.017
[-0.031, 
0.089]

[-0.042, 
0.076]

Abschlussnote -0.011
[-0.061, 
0.039]

Schulabgang nach  
10. Klasse  
(Ref.: 9. Klasse)

0.208* **
[0.130, 
0.285]

Hauptschulabschluss  
(Ref.: kein Abschluss)

0.059
[-0.013, 
0.131]

Kognitive 
Grundfähigkeiten: 
Wahrnehmungs
geschwindigkeit

0.001
[-0.002, 
0.003]

Kognitive 
Grundfähigkeiten: 
logisch-
schlussfolgerndes 
Denken

0.008
[-0.004, 
0.019]

Weiblich (Ref.: männlich) -0.052* -0.053* -0.052* -0.050+ -0.049+ -0.047+
[-0.103, 
-0.002]

[-0.104, 
-0.002]

[-0.104, 
-0.001]

[-0.103, 
0.002]

[-0.100, 
0.003]

[-0.095, 
0.001]

Alter 1.111+ 1.155+ 1.124+ 1.214+ 1.160+ 1.079
[-0.111, 
2.334]

[-0.072, 
2.381]

[-0.083, 
2.330]

[-0.056, 
2.484]

[-0.112, 
2.432]

[-0.325, 
2.483]
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Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell6

Alter (quadriert) -0.037+ -0.038+ -0.037+ -0.040+ -0.039+ -0.036
[-0.078, 
0.004]

[-0.079, 
0.002]

[-0.078, 
0.003]

[-0.083, 
0.002]

[-0.081, 
0.004]

[-0.083, 
0.011]

Migrationshintergrund  
(Ref.: nein)

-0.009 0.001 0.006 0.006 0.007 -0.004
[-0.075, 
0.057]

[-0.063, 
0.064]

[-0.057, 
0.069]

[-0.059, 
0.072]

[-0.058, 
0.072]

[-0.056, 
0.049]

Jugendarbeitslosigkeits
quote

0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001
[-0.005, 
0.009]

[-0.004, 
0.010]

[-0.004, 
0.010]

[-0.004, 
0.010]

[-0.003, 
0.010]

[-0.005, 
0.007]

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf NEPS SC4, S.U.F 9.1.1.; N = 670, Average Marginal Effects 
der binären logistischen Regression, Signifikanzniveau: + p <.10, * p <.05, ** p <.01, *** p <.001; 
95 %-Konfidenzintervall in eckigen Klammern; in allen Modellen wurde das Bundesland kontrolliert, 
Effekte nicht ausgegeben.

Tabelle 23: Erklärungen für die Intragruppenvarianz in den Ausbildungschancen von 
Förderschülerinnen und -schülern ein Jahr nach Verlassen der Schule (t2).

Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell6

Selbstwirksamkeit 0.008* 0.007+ 0.006 0.006 0.006 0.005
[0.000, 
0.016]

[-0.001, 
0.015]

[-0.003, 
0.014]

[-0.003, 
0.014]

[-0.003, 
0.014]

[-0.004, 
0.014]

Berufswunsch liegt vor 
(Ref.: nein)

0.022 0.018 0.016 0.018 0.018 0.025
[-0.055, 
0.098]

[-0.059, 
0.094]

[-0.060, 
0.091]

[-0.057, 
0.093]

[-0.057, 
0.092]

[-0.048, 
0.097]

Idealistische Pläne für die 
Zeit nach der 9. Klasse  
(Ref.: BV oder etwas 
anderes)

…Schule 0.051 0.042 0.040 0.042 0.039 0.029
[-0.060, 
0.162]

[-0.068, 
0.153]

[-0.070, 
0.150]

[-0.069, 
0.153]

[-0.072, 
0.150]

[-0.080, 
0.138]

…Ausbildung 0.047 0.042 0.044 0.040 0.037 0.040
[-0.043, 
0.136]

[-0.047, 
0.131]

[-0.046, 
0.134]

[-0.048, 
0.129]

[-0.052, 
0.126]

[-0.046, 
0.126]

Anzahl der Bewerbungen 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000
[-0.002, 
0.004]

[-0.002, 
0.004]

[-0.002, 
0.004]

[-0.003, 
0.004]

[-0.003, 
0.004]

[-0.003, 
0.004]

Anzahl der Personen, die 
über Ausbildungsplätze 
informiert haben 
(Ref.: keiner)

…1 Person 0.189+ 0.176+ 0.207* 0.209* 0.224*
[-0.011, 
0.390]

[-0.028, 
0.380]

[0.019, 
0.394]

[0.018, 
0.400]

[0.040, 
0.408]
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Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell6

…2 Personen 0.081 0.077 0.084 0.087 0.069
[-0.035, 
0.197]

[-0.039, 
0.194]

[-0.035, 
0.203]

[-0.033, 
0.208]

[-0.053, 
0.191]

…3 bis 5 Personen 0.211* ** 0.202* ** 0.207* ** 0.208* ** 0.193* **
[0.109, 
0.313]

[0.097, 
0.306]

[0.104, 
0.309]

[0.106, 
0.310]

[0.088, 
0.297]

…6 bis 10 Personen 0.129* 0.128* 0.136* 0.135* 0.121*
[0.019, 
0.238]

[0.018, 
0.237]

[0.029, 
0.243]

[0.029, 
0.241]

[0.011, 
0.231]

…11 bis 15 Personen -0.018 -0.024 -0.021 -0.020 -0.028
[-0.159, 
0.123]

[-0.167, 
0.119]

[-0.164, 
0.122]

[-0.163, 
0.122]

[-0.167, 
0.110]

…mehr als 15 Personen 0.165* 0.149* 0.148+ 0.151* 0.123
[0.017, 
0.313]

[0.001, 
0.296]

[-0.004, 
0.299]

[0.000, 
0.301]

[-0.026, 
0.272]

Als BewerberIn gemeldet 
(Ref.: nein)

0.041 0.043 0.043 0.050
[-0.032, 
0.113]

[-0.029, 
0.116]

[-0.030, 
0.115]

[-0.024, 
0.124]

Wahrnehmung der 
Jugendlichen: Schule hat 
gut auf den Übergang 
vorbereitet

0.033 0.031 0.029 0.024
[-0.012, 
0.078]

[-0.014, 
0.075]

[-0.016, 
0.074]

[-0.021, 
0.068]

Eltern haben sich 
für Ausbildungsplatz 
eingesetzt (Ref.: nein)

-0.013 -0.014 -0.028
[-0.083, 
0.058]

[-0.083, 
0.055]

[-0.097, 
0.041]

Höchster Schulabschluss 
Eltern (Ref.: kein 
Abschluss)

…Hauptschulabschluss 0.046 0.052 0.058
[-0.113, 
0.204]

[-0.107, 
0.211]

[-0.098, 
0.214]

…Mittlerer 
Schulabschluss

0.049 0.051 0.052
[-0.123, 
0.221]

[-0.120, 
0.222]

[-0.113, 
0.218]

…Fachabitur/Abitur 0.052 0.052 0.063
[-0.159, 
0.263]

[-0.159, 
0.262]

[-0.140, 
0.266]

Mindestens ein Elternteil 
erwerbstätig (Ref.: nein)

0.086+ 0.083 0.066
[-0.015, 
0.187]

[-0.020, 
0.186]

[-0.035, 
0.167]

Mindestens ein Elternteil 
in berufl. qual. Tätigkeit 
(Ref.: nein)

0.098+ 0.097+ 0.100+
[-0.003, 
0.200]

[-0.007, 
0.200]

[-0.002, 
0.201]

Mind. Schulabschluss  
ein Elternteil bekannt  
(Ref,: nein)

0.035 0.025
[-0.048, 
0.118]

[-0.057, 
0.106]
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Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell6

Abschlussnote -0.034
[-0.098, 
0.030]

Schulabgang nach  
10. Klasse  
(Ref.: 9. Klasse)

-0.054
[-0.175, 
0.067]

Hauptschulabschluss	  
(Ref.: kein Abschluss)

0.120* *
[0.043, 
0.197]

Kognitive 
Grundfähigkeiten: 
Wahrnehmungsge
schwindigkeit

0.002
[-0.001, 
0.004]

Kognitive 
Grundfähigkeiten: logisch 
-schlussfolgerndes 
Denken

0.002
[-0.014, 
0.017]

Berufsvorbereitung 
(Ref.: keine)

…vorzeitig beendet 0.079
[-0.061, 
0.219]

…bis zum Ende 
teilgenommen

0.151* *
[0.046, 
0.256]

Weiblich (Ref.: männlich) -0.105* -0.104* -0.102* -0.102* -0.101* -0.116* *
[-0.184,  
-0.025]

[-0.182,  
-0.025]

[-0.181,  
-0.023]

[-0.180,  
-0.023]

[-0.179,  
-0.023]

[-0.198,  
-0.033]

Alter -0.454 -0.694 -0.754 -0.981 -1.014 -1.087
[-1.749, 
0.842]

[-2.007, 
0.619]

[-2.089, 
0.581]

[-2.374, 
0.413]

[-2.400, 
0.372]

[-2.419, 
0.245]

Alter (quadriert) 0.014 0.022 0.024 0.032 0.033 0.036
[-0.029, 
0.057]

[-0.021, 
0.066]

[-0.020, 
0.069]

[-0.014, 
0.078]

[-0.013, 
0.079]

[-0.008, 
0.080]

Migrationshintergrund 
(Ref.: nein)

-0.025 -0.027 -0.022 -0.010 -0.011 -0.015
[-0.121, 
0.070]

[-0.120, 
0.067]

[-0.116, 
0.072]

[-0.106, 
0.086]

[-0.107, 
0.085]

[-0.112, 
0.081]

Jugendarbeitslosigkeits
quote

-0.006 -0.008+ -0.008+ -0.007 -0.007 -0.006
[-0.015, 
0.002]

[-0.016, 
0.001]

[-0.016, 
0.001]

[-0.015, 
0.002]

[-0.015, 
0.002]

-0.015, 
0.002

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf NEPS, SC4, S.U.F 9.1.1.; N = 550, Average Marginal Effects 
der binären logistischen Regression, Signifikanzniveau: + p <.10, * p <.05, ** p <.01, *** p <.001; 
95 %-Konfidenzintervall in eckigen Klammern; in allen Modellen wurde für das Bundesland kontrolliert, 
Effekte nicht ausgegeben.
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Dass die Agency der Jugendlichen offenbar nur bedingt zur Erklärung ihrer Aus-
bildungschancen beiträgt, verdeutlicht wiederum, dass der Zugang zur Ausbil-
dung von Förderschülerinnen und -schülern nicht nur das Ergebnis von Selbst-, 
sondern vorrangig auch Fremdselektionsprozessen ist (vgl. Solga 2004, S. 55).

Darüber hinaus sollte geklärt werden, inwiefern Unterschiede in der Sozial-
kapitalausstattung der Jugendlichen die Heterogenität in den Ausbildungschan-
cen erklären können. Mit Blick auf die Netzwerkgrößenhypothese (H2) zeigt 
sich, dass die Größe des Netzwerks für die Ausbildungschancen der Jugendli-
chen entscheidend ist. Für den direkten Übergang zeigen sich unter Kontrolle al-
ler Merkmale positive Effekte von im Mittel 12,4 Prozentpunkten der Kategorie 
„2 Personen“ sowie konstant über alle Modelle signifikante Effekte für die Grup-
pe der Jugendlichen mit 6 bis 10 Personen, die ihnen Informationen gegeben ha-
ben. Unter Kontrolle aller weiteren Merkmale erhöhen sich die Chancen, einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen, in dieser Gruppe um etwa 11 Prozentpunkte. 
Wieso ausgerechnet diese Kategorien die Ausbildungschancen positiv beeinflus-
sen, ist unklar.79 Bei der Gruppe von 6 bis 10 Personen wäre denkbar, dass es 
sich um eine Anzahl an Informationsgeberinnen und -gebern handelt, die im 
Vergleich zu keinem Hinweisgeber hinreichend groß genug ist, um ausreichend 
Informationen bereitzustellen. Mehr genannte Personen könnten dagegen auf 
eine gewisse Beliebigkeit der Kontakte hindeuten. Zum zweiten Messzeitpunkt 
nach Verlassen der Schule zeigen sich dagegen signifikante und substantielle 
positive Effekte für fast alle Personenanzahlen (bis auf die Kategorien „2 Per-
sonen“ und für mehr als 11 Personen). Soziale Netzwerke spielen also offenbar 
in besonderem Maße für die Erklärung verspäteter Übergänge eine Rolle. Die 
Netzwerkgrößenhypothese kann vor diesem Hintergrund in der aktuellen Form 
dennoch nicht angenommen werden. Schließlich zeigte sich, dass die Annahme, 
dass sich die Ausbildungschancen erhöhen, je mehr Personen über Ausbildungen 
informieren, nicht aufrechterhalten werden kann. Gleichzeitig verdeutlichen die 
Befunde die Relevanz von Netzwerken für die Ausbildungschancen. Wie genau 
sich die Größe des Netzwerks auf den Zugang zu Ausbildungsstellen auswirkt, 
kann hier nicht abschließend geklärt werden und bedarf weiterführender Unter-
suchungen.

Hinsichtlich der institutionellen Unterstützung zeigen die Berechnungen 
folgende Ergebnisse: Ob sich die Jugendlichen als Bewerber oder Bewerberin ge-
meldet haben, zeigt zu beiden Zeitpunkten keinen signifikanten Effekt auf die 
Ausbildungschancen. Dies liegt möglicherweise daran, dass der gewählte Indika-
tor nicht geeignet ist abzubilden, wer tatsächlich als Bewerber oder Bewerberin 
aufgenommen wurde. In Anbetracht der Ergebnisse des vorherigen Kapitels er-
scheinen die in Tabelle 20 angegebenen etwa 33 Prozent der Förderschülerinnen 

79	 Es wurde sichergestellt, dass dieser Effekt nicht durch einflussreiche Fälle hervorgebracht 
wird.
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und -schüler, die als Bewerber oder Bewerberin angenommen wurden, sehr hoch. 
Womöglich ist der Indikator damit vor allem geeignet, eine positive Anbindung 
der Jugendlichen an die Berufsberatung abzubilden, nicht jedoch, eine wirkliche 
Vermittlung von Ausbildungsstellen. Alternativ wurde deshalb geprüft, ob eine 
positive Antwort der Jugendlichen auf die Frage „Der Berufsberater oder die Be-
rufsberaterin hat mich über interessante freie Ausbildungsstellen informiert“ (zu 
dieser Variable vgl. Tabelle 28 im Online-Anhang) einen Einfluss auf die Ausbil-
dungschancen hat. Auch hier zeigte sich kein Effekt. Dies könnte ein Hinweis auf 
einen Selektionseffekt sein, wie ihn Ulrich (2011, S. 13) vermutet. Wenn diese 
Annahme stimmen würde, würde sich nur eine Gruppe von negativ selektierten 
Jugendlichen an die Berufsberatung wenden und um die Vermittlung von Aus-
bildungsstellen bitten. Tatsächlich zeigt sich jedoch, dass nur ein sehr kleiner 
Anteil der Förderschülerinnen und -schüler, nämlich knapp 3,2 Prozent, angibt, 
die Berufsberatung nicht in Anspruch genommen zu haben. Vor dem Hinter-
grund der Analyse in Kapitel 8 kann daher eher vermutet werden, dass ein posi-
tiver Effekt der Vermittlungstätigkeit durch die Berufsberatung möglicherweise 
überhaupt erst nach etwa zwei Jahren einsetzen könnte, wenn die Jugendlichen 
sowohl an einem BVJ als auch an einer BVB-Maßnahme teilgenommen haben.

Keinen eindeutigen Effekt zeigt auch die Wahrnehmung der Vorbereitung 
auf den Übergang durch die Schule. Wahrgenommene Unterschiede in der 
Qualität der schulischen Vorbereitung sind damit nicht entscheidend für die 
Übergangschancen. Die institutionelle Unterstützungshypothese (H3) muss vor 
diesem Hintergrund für die hier vorliegende Untersuchung abgelehnt werden. 
Dies schließt selbstverständlich nicht aus, dass es Unterschiede zwischen Schulen 
geben kann, die die Ausbildungschancen beeinflussen. Möglicherweise müsste 
hierfür das tatsächliche Angebot an Vorbereitungsmaßnahmen konkreter in den 
Blick genommen werden.

Die Hypothesen H4a, H4b und H5 betreffen den Einfluss des familiären 
Sozialkapitals der Jugendlichen auf die Ausbildungschancen. H4a muss jedoch 
abgelehnt werden, da sich kein Effekt der elterlichen Unterstützung auf die Aus-
bildungschancen zeigt. Mit Blick auf H4b zeigt sich, dass das Bildungsniveau 
der Eltern direkt nach Verlassen der Schule unter zwei Bedingungen zum Tra-
gen kommt: zum einen müssen die Eltern selbst mindestens das (Fach-)Abitur 
erworben haben, damit sich die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen 
und -schülern erhöhen. Zum anderen wird der Effekt erst eindeutig, wenn der 
Schulabschluss der Jugendlichen kontrolliert wird. Dies liegt daran, dass sich der 
Effekt nur für Jugendliche zeigt, die den Hauptschulabschluss erworben haben. 
Es bedarf also eines vergleichsweise sehr hohen Sozialkapitals auf Seiten der El-
tern und zudem mindestens eines Hauptschulabschlusses auf Seiten der Jugend-
lichen, um höhere Ausbildungschancen zu haben. Ein Jahr später hingegen hat 
das elterliche Bildungsniveau keinen Einfluss mehr auf die Ausbildungschancen 
ebenso wie der Beschäftigungsstatus und die Art der beruflichen Tätigkeit, wel-
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che zu keinem der beiden Untersuchungszeitpunkte einen signifikanten bzw. 
eindeutig von Null verschiedenen Einfluss auf die Ausbildungschancen haben. 
Unter dem Mechanismenbündel Sozialkapital wurde ferner der Einfluss fami-
liärer Normen (H5) diskutiert. Auch für dieses Merkmal zeigt sich kein Effekt 
auf die Ausbildungschancen, so dass auch die familiäre Normenhypothese ver-
worfen werden muss. Dass sich für das familiäre Sozialkapital nur bei einem 
Merkmal ein Effekt findet, könnte auch ein Ergebnis der vergröberten Messung 
sein. Möglicherweise finden sich positive, kompensatorische Effekte wie bei den 
elterlichen Bildungsabschlüssen erst dann, wenn zum Beispiel beide Eltern er-
werbstätig sind.80

Basierend auf den theoretischen Vorüberlegungen wurde zudem erwartet, 
dass das Humankapital und die Signale der Jugendlichen deren Übergänge be-
einflussen. Der Einbezug der Merkmale in die Modelle zeigt interessante Effekte: 
Zunächst haben die Abschlussnoten keinen Einfluss auf die Ausbildungschan-
cen.81 Eine mögliche Erklärung für diesen Befund ist, dass die Jugendlichen von 
Gatekeepern vor allem als geringqualifiziert wahrgenommen und diskreditiert 
werden, so dass Unterschiede in den schulischen Leistungen gar nicht zum Tra-
gen kommen. Denkbar wäre auch, dass es daran liegt, bei welchen Unternehmen 
die Jugendlichen unterkommen. So zeigte sich für die Schweiz, dass Schulnoten 
eher bei großen Unternehmen eine Rolle spielen (vgl. Imdorf 2009, S. 395). För-
derschülerinnen und -schüler kommen jedoch möglicherweise eher bei kleine-
ren Handwerksbetrieben unter (Marquardt 1977, S. 69; Willand/Verbeck 1994, 
S. 439). Unterschiede im Humankapital und in den Signalen scheinen für den 
Ausbildungszugang aber alles andere als irrelevant zu sein. So zeigt sich, dass 
für direkte Übergänge in Ausbildung das Abgangsdatum der Jugendlichen einen 
signifikanten und substantiellen Effekt auf die Ausbildungschancen hat. Im Mit-
tel erhöhen sich die Chancen auf einen Ausbildungsplatz um 20,8 Prozentpunk-
te, wenn Jugendliche die Förderschule nach zehn statt nach neun Schuljahren 
verlassen. Dies ist der größte Effekt auf die Ausbildungschancen, welcher bis-
her identifiziert wurde. Das Schulabgangsdatum hat jedoch ein Jahr später kei-
nen Effekt mehr auf die Ausbildungschancen. Dafür erhöht das Vorliegen eines 
Hauptschulabschlusses, welcher zu t1 keinen Einfluss hatte, zu diesem Zeitpunkt 
die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, im Mittel um 12 Prozent-
punkte. Da das Abgangsdatum und die Schulabschlüsse nicht vollständig un-
abhängig voneinander sind (vgl. Tabelle 8), wurde zusätzlich geprüft, ob sich 
Effekte des Schulabschlusses zu t1 zeigen, wenn das Abgangsdatum nicht in die 
Modelle einbezogen wird sowie, ob das Abgangsdatum einen signifikanten Effekt 

80	 Dies kann hier leider anhand der imputierten Daten nicht überprüft werden.
81	 Dieser Effekt bleibt zu beiden Messzeitpunkten so auch bestehen, wenn das Abschlusszeug-

nis – welches in einigen Bundesländern basierend auf dem Notendurchschnitt zuerkannt 
wird – nicht in die Analyse einbezogen wird.
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zu t2 hat, wenn der Abschluss nicht einbezogen wird. Dabei zeigte sich, dass der 
Schulabschluss auch zu t1 die Ausbildungschancen im Mittel um 13,2 Prozent-
punkte signifikant steigert, wenn das Abgangsdatum nicht einbezogen wird (vgl. 
Tabelle 27 im Online-Anhang). Der Effekt des Verlassens der Schule nach der 
10. Klasse zu t1 ist also teilweise darauf zurückzuführen, dass diese Jugendlichen 
häufiger den Hauptschulabschluss erwerben. Das Abgangsdatum der Jugendli-
chen ist hingegen zu t2 auch dann nicht signifikant, wenn der Schulabschluss 
nicht berücksichtigt wird. Dies weist auf einen Selektionseffekt hinsichtlich der 
Signalwirkung des Abgangsdatums hin: Sowohl mit Blick auf Arbeitgeberinnen 
und -geber als auch Berufsberaterinnen und -berater wäre denkbar, dass Jugend-
liche, welche die Schule nach der 10. Klasse verlassen, als reifer betrachtet wer-
den, wodurch sich ihre Ausbildungschancen erhöhen. Jugendliche, die trotz des 
längeren Schulbesuchs nicht als reifer wahrgenommen werden, können auch 
ein Jahr später nicht von diesem Signal profitieren. Jugendliche, die die Schule 
nach nur neun Jahren und ohne Hauptschulabschluss verlassen, sind damit stark 
benachteiligt.

Wie bereits vorangegangene Untersuchungen vermuten ließen, spielen die 
kognitiven Grundfähigkeiten auch bei Förderschülerinnen und -schülern keine 
signifikante oder substantielle Rolle für deren Ausbildungschancen. Es bedarf 
also einer Signalkomponente von Humankapital, das dieses beobachtbar macht 
und im Bewerbungsprozess relevant werden lässt.

Ein Jahr nach Verlassen der Schule hat zudem das erfolgreiche Abschließen 
einer Berufsvorbereitung einen signifikanten und substantiellen positiven Effekt 
auf die Ausbildungschancen von im Mittel 15,1 Prozentpunkten. Auch hier-
von scheint eine positive Signalwirkung für die Betriebe und Berufsberaterin-
nen und -berater auszugehen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 
sich der Effekt einer abgeschlossenen Berufsvorbereitungsmaßnahme vor allem 
für Jugendliche zeigt, die die Schule nach der neunten Klasse verlassen haben, 
und die Berufsvorbereitung für diese Jugendlichen die Funktion einer zehnten 
Jahrgangsstufe erfüllt. Diese Vermutung bestätigt sich jedoch nicht, da sich der 
Effekt der Berufsvorbereitung nur zeigt, wenn alle Jugendlichen in die Analyse 
einbezogen werden. Auch hier gibt es also weiteren Forschungsbedarf hinsicht-
lich der konkreten Bedeutung von Berufsvorbereitungen.82

Mit Blick auf die Humankapital- und Signalinghypothese bedeuten diese 
Befunde, dass diese wiederum teilweise bestätigt wird. Schließlich zeigen sich 
signifikante Effekte des Schulabschlusses und des Abgangsdatums differenziert 
nach Zeitpunkt sowie des erfolgreichen Absolvierens einer Berufsvorbereitung. 

82	 Gewinnbringend wären hier sicherlich Untersuchungen, die Effekte unterschiedlicher 
Maßnahmearten zu differenzieren erlauben.
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Schulische Leistungen der Jugendlichen und kognitive Grundfähigkeiten spielen 
jedoch offenbar keine Rolle beim Finden eines Ausbildungsplatzes.

9.5  Zwischenfazit III

Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse sollen im Folgenden noch 
einmal kurz zusammengefasst und mit Blick auf die Ausgangsfragestellung 
diskutiert werden. Die zentrale Frage, die hier geklärt werden sollte, war, in-
wiefern die Chancen auf das Finden eines Ausbildungsplatzes bei Förderschüle-
rinnen und -schülern das Ergebnis divergierender Agency und Ressourcenaus-
stattungen sind.

Die Analysen zeigten, dass Agency und Ressourcen nur begrenzte Möglich-
keiten bieten, die Benachteiligung durch den Förderschulbesuch zu kompen-
sieren und auf Seiten der Jugendlichen eher geringe Spielräume bestehen, ihrer 
schulischen Behinderung etwas entgegenzusetzen und ihre „zweite Chance“ der 
Teilhabe beim Übergang von der Schule in das System der Berufsausbildung 
wahrzunehmen. Sie verdeutlichen aber auch, dass es unter bestimmten Bedin-
gungen durchaus gelingen kann, die Ausbildungschancen zu verbessern. Drei 
Arten der hier untersuchten Agency-Faktoren bzw. Ressourcen hatten erklären-
de Kraft für die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern: 
Was die Agency betrifft, sind es insbesondere Aspirationen, die dazu beitragen, 
dass Jugendliche den Übergang erfolgreich meistern und einen Ausbildungsplatz 
finden. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Ergebnisse des vorherigen Ka-
pitels noch kritischer, in dem gezeigt wurde, dass die Jugendlichen im Berufs-
beratungsprozess offenbar weiter ausgekühlt werden. Statt diese mit dem Hin-
weis auf die fehlende Realisierbarkeit ihrer Aspirationen von Anstrengungen, 
einen Ausbildungsplatz zu finden, abzubringen, sollten sie in diesem Vorhaben 
vielmehr bestärkt und unterstützt werden. Darüber hinaus wirkte es sich positiv 
auf die Ausbildungschancen aus, wenn die Eltern einen vergleichsweise hohen 
Bildungsabschluss erworben hatten und die Jugendlichen selbst mindestens über 
den Hauptschulabschluss verfügten.

Tabelle 24: Ergebnisse der Hypothesentestung zur Erklärung der Intragruppenvarianz 
in den Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern.

Hypothese Ergebnis

Agencyhypothese (H1) Bestätigt für Aspirationen zu t1

Netzwerkgrößenhypothese (H2) Nicht bestätigt

Institutionelle Unterstützungshypothese (H3) Nicht bestätigt

Familiäre Unterstützungshypothese (H4 a) Nicht bestätigt
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Hypothese Ergebnis

Familiäre Unterstützungshypothese (H4 b) Bestätigt für den Bildungsabschluss der Eltern 
zu t1

Familiäre Normenhypothese (H5) Nicht bestätigt

Humankapital- und Signalinghypothese (H6)

Bestätigt für Schulabschluss

Bestätigt für Schulabgangsdatum zu t1

Bestätigt für Abschließen einer Berufsvorbereitung 
zu t2

Quelle: Eigene Darstellung.

Es wurde deutlich, dass die Schulabschlüsse und das Schulabgangsdatum der Ju-
gendlichen sowie ein Jahr nach Verlassen der Schule das erfolgreiche Abschließen 
einer Berufsvorbereitung zentrale Erklärungsfaktoren für die Ausbildungschan-
cen von Förderschülerinnen und -schülern. Bei den beiden ersteren Merkmalen 
handelt es sich um solche, welche durch die Bildungspolitik im jeweiligen Bun-
desland beeinflusst werden. Jugendliche können die Opportunitäten, die ihnen 
diesbezüglich geboten werden, lediglich mehr oder weniger nutzen. Der Befund 
verweist damit auf politische Interventionsmöglichkeiten, um die Ausbildungs-
chancen von Förderschülerinnen und -schülern positiv zu beeinflussen (siehe 
Abschnitt 10.3).

Gleichzeitig machten die Analysen deutlich, dass es weiterer Untersuchun-
gen zu den Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern bedarf, 
die jenseits des hier Leistbaren liegen. Diese sollten folgende Punkte adressieren: 
Unklar blieb zum einen, wie konkret die Netzwerkgröße die Ausbildungschan-
cen beeinflusst. Zum anderen wäre es denkbar, dass sich weitere positive Effekte 
familiären Sozialkapitals nur bei sehr hohem Sozialkapital zeigen. Darüber hi-
naus sollte vertiefend analysiert werden, worin genau die positive Wirkung der 
Berufsvorbereitungen besteht und was beeinflusst, ob die Jugendlichen z. B. in 
eine Fachpraktiker- oder reguläre Ausbildung übergehen. Diesbezüglich könn-
te sich die Bedeutung von Agency und Ressourcen auch danach unterscheiden, 
ob die Jugendlichen in eine betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung ein-
münden (vgl. Eberhardt 2012).
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Kapitel 10 
Fazit

10.1  Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieser Untersuchung war zum einen der Hinweis, dass die duale 
Ausbildung in Deutschland für bildungsbenachteiligte Jugendliche eine zweite 
Chance für die erfolgreiche Teilhabe am Bildungssystem bedeuten kann. Zum 
anderen die Feststellung, dass Jugendliche mit maximal Hauptschulabschluss 
heute nur noch geringe Chancen haben, einen betrieblichen Ausbildungs-
platz zu finden und diese zweite Chance wahrzunehmen. Schülerinnen und 
-schüler von Förderschulen „Lernen“ stellen einen beträchtlichen Anteil dieser 
zertifikatsarmen Gruppe. Gleichzeitig handelt es sich um eine sozial stark be-
nachteiligte Gruppe, die zudem in der niedrigsten Schulform des deutschen 
hierarchisch gegliederten Schulsystems unterrichtet wird. Förderschulen stellen 
dabei „ambivalente Institutionen“ (Powell 2011, S. 174) dar: Einerseits erhalten 
die Schülerinnen und Schüler an diesen zusätzliche Unterstützung, die ihnen er-
folgreiches Lernen und darauf aufbauend die spätere Teilhabe am Arbeitsmarkt 
ermöglichen sollen (vgl. Hänsel 2003, S. 593; Werning/Lütje-Klose 2003, S. 26). 
Andererseits haben Untersuchungen der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass Förder-
schulen die Benachteiligung der Jugendlichen eher nicht ausgleichen, sondern 
stattdessen sogar manifestieren und verstärken können (vgl. z. B. Wocken 2000). 
Den Übergängen von Förderschülerinnen und -schülern nach der Schule wurde 
in der bisherigen Forschung jedoch wenig Beachtung geschenkt. Die wenigen 
Studien zu den Ausbildungschancen dieser Gruppe gaben eindeutige Hinweise, 
dass diese eine eingeschränkte Agency und wenige Ressourcen haben, die wich-
tig für den Übergang in Ausbildung sind. Zudem wurden ihre niedrigen Chan-
cen dargestellt, einen Ausbildungsplatz zu finden (vgl. Abschnitt 4.1). Gleich-
zeitig müssen die bisherigen Untersuchungen in ihrer Aussagekraft als begrenzt 
betrachtet werden. Dies liegt daran, dass sie überwiegend qualitativ angelegt und 
regional begrenzt sind sowie auf kleinen, selektiven Stichproben beruhen. Daher 
war unklar, welche Möglichkeiten überregional für diese sowohl familiär als auch 
schulisch benachteiligte Gruppe bestehen, an beruflicher Ausbildung teilzuha-
ben. Aussagen über den Effekt des Förderschulbesuchs auf Ausbildungschancen 
in Deutschland basierten bislang zudem auf Analysen, die entweder ohne Ver-
gleichsgruppe auskamen oder rein deskriptiv waren. Damit war offen, inwiefern 
der Förderschulbesuch an sich ausschlaggebend für die geringen Ausbildungs-
chancen ist, oder ob diese nicht eher auf die Zusammensetzung der Gruppe zu-
rückgeführt werden können.

213



In dieser Arbeit wurde daher anhand einer deutschlandweiten Stichprobe 
von Förderschülerinnen und -schülern zunächst beschrieben, wie die Agency 
und Ressourcenausstattung ebenso wie die Übergänge nach der Schule von För-
derschülerinnen und -schülern im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schü-
lern aussehen. Ermöglicht wurde dies zum ersten Mal durch die Nutzung der 
Daten des NEPS. Zudem wurde anhand von statistischem Matching analysiert, 
welchen Effekt der Förderschulbesuch auf die Ausbildungschancen von Jugend-
lichen hat und hierfür Förderschülerinnen und -schüler mit Jugendlichen von 
Hauptschulen verglichen.

Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit immer wieder die Berufsbe-
ratung als wichtige Unterstützungsinstanz beim Ausbildungszugang benach-
teiligter Jugendlicher thematisiert. Als wohlfahrtsstaatlicher Akteur hat sie die 
Möglichkeit, die Benachteiligung von Förderschülerinnen und -schülern beim 
Zugang zu kompensieren, indem sie fehlende Ressourcen ausgleicht und z. B. 
Informationen über freie Ausbildungsstellen zur Verfügung stellt sowie Hilfen 
oder außerbetriebliche Ausbildungen finanziert. Welche dieser Unterstützungs-
leistungen die Jugendlichen erhalten, hängt jedoch davon ab, wie diese entlang 
der Kategorien Förderungsbedürftigkeit, (Lern-)Behinderung und Eignung 
klassifiziert werden. Die Darstellung der formalen Vorgaben zum Berufsbera-
tungsprozess machte deutlich, dass für die in den Agenturen daran beteiligten 
Akteure  – insbesondere Reha-Berater und -Beraterinnen und Berufspsycho-
logen und -psychologinnen  – erhebliche Entscheidungsspielräume sowohl bei 
den Klassifizierungs- als auch Zuweisungsprozessen bestehen. Bis dato gab es 
jedoch keine Studie, die sich konkret mit den Entscheidungsprozessen bzw. der 
Nutzung der formalen Entscheidungsspielräume sowie darauf aufbauend der 
Bedeutung der Berufsberatung für die Übergänge von Förderschülerinnen und 
-schülern nach der Schule beschäftigte. Diese Arbeit machte es sich daher zur 
Aufgabe, zum Füllen dieser Forschungslücke beizutragen. Hierfür wurden ins-
gesamt 16 Experteninterviews mit U25- und Reha-Beraterinnen und -Beratern 
sowie Berufspsychologinnen und -psychologen in drei Agenturen für Arbeit so-
wie einer Regionaldirektion geführt.

Darüber hinaus zeigten bisherige Studien, dass es in den Ausbildungschancen 
von Förderschülerinnen und -schülern durchaus eine Heterogenität gibt. Man-
chen Jugendlichen gelingt es trotz ihrer Benachteiligung, einen Ausbildungsplatz 
zu finden und ihre zweite Chance zu nutzen. Bis dato gab es jedoch keine Unter-
suchung, die anhand einer hinreichend großen Gruppe von Förderschülerinnen 
und -schülern multivariat untersuchte, wie dies erklärt werden kann. Vor diesem 
Hintergrund wurde hier analysiert, inwiefern divergierende Agency und Res-
sourcenausstattungen der Jugendlichen als Erklärungen für die Intragruppen-
varianz der Ausbildungschancen fungieren.

Übergänge wurden in dieser Arbeit theoretisch als Ergebnis eines engen Zu-
sammenspiels von Institutionen, Ressourcen und Agency betrachtet. Um dieses 
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abzubilden, wurde einerseits die Bedeutung der Institution Förderschule für 
die Ausbildungschancen sowie die Agency und Ressourcenausstattung in den 
Blick genommen. Darüber hinaus wurde untersucht, wie die „Institution Be-
rufsberatung“ sowie divergierende Agency- und Ressourcenausstattungen auf 
die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern wirken. Das 
Zusammenspiel des Förderschulbesuchs mit der familiären Ressourcenausstat-
tung und ihre Bedeutung für die Ausbildungschancen wurde entlang von drei 
Mechanismenbündeln herausgearbeitet: 1. geringe Agency aufgrund von Stig-
matisierung und Cooling-Out, 2. geringes Sozialkapital aufgrund von familiärer 
Benachteiligung und schulischer Segregation sowie 3. geringes Humankapital 
und negative Signale als Hindernisse in den Auswahlprozessen von Arbeitge-
berinnen und -gebern. Dadurch wurden sowohl Erklärungen für Selbst- als 
auch Fremdselektionsprozesse beim Ausbildungszugang in den Fokus genom-
men. Darauf aufbauend wurde erläutert, wieso anzunehmen ist, dass die auf 
der Agency und den Ressourcen basierenden Ausbildungschancen von För-
derschülerinnen und -schülern auch im Vergleich zu Jugendlichen von Haupt-
schulen noch geringer sind. Als ausschlaggebend hierfür wurden die an Förder-
schulen vorherrschenden Strukturen sowie die mit der Förderschulzuweisung 
verbundenen Etikettierungs- und Segregationsprozesse betrachtet, welche sich 
nachteilig auf die Ressourcenausstattung und die Agency auswirken können. 
Ferner wurde eruiert, inwiefern die Berufsberatung die Möglichkeit hat, auf 
diese Benachteiligungsfaktoren am Übergang einzuwirken und sie (zumindest 
teilweise) zu kompensieren, indem sie den Jugendlichen fehlende Ressourcen 
bereitstellt, aber auch, welche Gefahren bestehen, dass die Benachteiligung der 
Schülergruppe im Rahmen der Berufsberatung fortgesetzt wird. Zudem wurde 
aufgezeigt, wie die Heterogenität in den Übergängen erklärt werden könnte. Als 
ausschlaggebend zeigten sich aus theoretischer Sicht divergierende Agency so-
wie Ressourcenausstattungen der Jugendlichen. Ferner wurde diskutiert, dass 
es den Jugendlichen möglicherweise in unterschiedlichem Maße gelingt, nach 
Verlassen der Schule benachteiligende Faktoren aufzuheben und z. B. nachträg-
lich Schulabschlüsse zu erwerben.

Um zu erklären, wie die Berufsberatung auf die Ausbildungschancen von 
Förderschülerinnen und -schülern wirkt, wurde zudem eine weitere theoretische 
Perspektive eingeführt: Unter Rückgriff auf den Neo-Institutionalismus wurde 
erläutert, warum nicht davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei der 
Nutzung der Entscheidungsspielräume im Berufsberatungsprozess um individu-
elle Einzelfallentscheidungen von Einzelakteuren handelt. Vielmehr wurde aus-
geführt, warum die tatsächlichen Entscheidungsspielräume maßgeblich durch 
eine „Institution Berufsberatung“ begrenzt und die Entscheidungen der betei-
ligten Akteure dadurch strukturiert werden. Die „Institution Berufsberatung“ 
wurde als das Ergebnis der Verarbeitung von Anforderungen und Deutungsan-
geboten aus der organisationalen Umwelt der Agenturen für Arbeit betrachtet. 
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Sie strukturiert, wie die Entscheidungsspielräume im Berufsberatungsprozess 
genutzt werden. Da Akteure in Organisationen ihr Handeln an institutionellen 
Regeln ausrichten und so legitimieren, erfolgte die Rekonstruktion der Institu-
tion „Berufsberatung“ anhand einer Analyse dessen, wie Entscheidungen in den 
Agenturen für Arbeit gerechtfertigt und damit legitimiert werden. Die Entschei-
dungen wurden jedoch nicht als durch die Institution determiniert betrachtet, 
sondern als „choices within constraints“ (Nee 2001, S. 8) verstanden. Ziel einer 
Untersuchung der „Institution Berufsberatung“ war es damit nicht, individuel-
le Einzelfallentscheidungen vorherzusagen, sondern zu beschreiben, auf welche 
institutionellen Vorgaben sich die Akteure bei ihren Entscheidungsprozessen be-
ziehen und beziehen müssen, und welche Entscheidungen dadurch wahrschein-
licher werden und warum. Die Verknüpfung der theoretischen Perspektive des 
Neo-Institutionalismus mit den Stigma-, Sozialkapital und arbeitsmarktöko-
nomischen Theorien ermöglichte zum einen zu analysieren, wie die Entschei-
dungsspielräume in Organisationen wie den Agenturen für Arbeit genutzt und 
legitimiert werden und zum anderen, dies ins Verhältnis zu den Ausbildungs-
chancen von Förderschülerinnen und -schülern zu setzen.

Die hier vorgestellten deskriptiven Analysen zeigen, dass Jugendliche von 
Förderschulen im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schülern mit maximal 
Hauptschulabschluss bei Verlassen der Schule in vielen der beschriebenen Merk-
male eine eingeschränktere Agency und niedrigere Ressourcenausstattung sowie 
geringere Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Anzahl derer, 
die einen Ausbildungsplatz findet, erhöht sich ein Jahr nach Verlassen der Schule 
im Vergleich zum Vorjahr auf immerhin über ein Drittel, bleibt aber weiterhin 
stark hinter dem Anteil an Hauptschülerinnen und -schülern zurück, die eine 
Ausbildung aufnehmen. Positiv hervorzuheben ist, dass reguläre Berufsausbil-
dungen einen Großteil der Ausbildungsverhältnisse von Förderschülerinnen 
und -schülern auszumachen scheinen. Gleichzeitig steigt aber auch schon ein 
Jahr nach Verlassen der Schule die Zahl derer, die ohne Beschäftigung und damit 
weder in schulische noch berufliche Ausbildung eingebunden sind. Ebenso be-
deutet das Absolvieren einer Berufsvorbereitung für viele Jugendliche nicht den 
anschließenden erfolgreichen Einstieg in Ausbildung, sondern den Übergang in 
eine weitere Maßnahme des Übergangssystems und damit möglicherweise den 
Beginn einer sogenannten „Maßnahmekarriere“.

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass die Ausbildungschancen von Förder-
schülerinnen und -schülern auch im Vergleich zu Hauptschülerinnen und -schü-
lern schlechter sind, die hinsichtlich ihrer familiären Ressourcen, kognitiven 
Grundfähigkeiten und sozialstrukturellen Merkmale vergleichbar sind. Der Be-
such der Förderschule hat damit einen negativen globalen Effekt auf die Ausbil-
dungschancen von Jugendlichen, der nur zum Teil auf die geringeren Möglich-
keiten zum Erwerb eines Hauptschulabschlusses zurückgeführt werden kann. 
Dies steht im Kontrast zum Anspruch der Förderschulen, die Benachteiligung 
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ihrer Schülerschaft auszugleichen und so zu einer gelingenden Integration in den 
Arbeitsmarkt beizutragen.

Anhand der Analyse von Experteninterviews konnte zudem eine „Institution 
Berufsberatung“ rekonstruiert werden. Sie führt dazu, dass Förderschülerin-
nen und -schüler im Prozess der Berufsberatung überwiegend als lernbehindert 
und nicht-geeignet klassifiziert und darauf basierend in Berufsvorbereitungen 
überwiesen werden. Werden Berufsausbildungen unterstützt, dann vor allem 
außerbetriebliche Fachpraktikerausbildungen. Diese bieten jedoch sehr un-
sichere Verwertungschancen auf dem späteren Arbeitsmarkt. Jugendliche, die 
sich direkt nach Verlassen der Schule eine (betriebliche) Ausbildung wünschen 
oder einen anderen als einen Fachpraktikerberuf erlernen wollen, werden mit 
diesem Wunsch allein gelassen. Diese Aussage wird auch durch den Befund aus 
Kapitel 7 unterstützt, der zeigt, dass die Jugendlichen, die es direkt nach Ver-
lassen der Schule oder ein Jahr später in eine Ausbildung schaffen, nur zu einem 
geringen Prozentsatz in eine Fachpraktikerausbildung übergehen. Aber selbst, 
wenn Förderschülerinnen und -schüler es schaffen, sich einen betrieblichen Aus-
bildungsplatz zu suchen, ist unsicher, inwiefern sie von den Beraterinnen und 
Beratern anschließend tatsächlich unterstützt werden. Vor dem Hintergrund 
der Analyse der Klassifikations- und Zuweisungsprozesse in der Berufsberatung 
wurde geschlussfolgert, dass die Benachteiligung von Förderschülerinnen und 
-schülern im Berufsberatungsprozess nicht kompensiert, sondern fortgesetzt 
wird. Zentral für die Legitimation der Klassifizierungs- und Zuweisungsprozesse 
sind insbesondere in der Berufsberatung institutionalisierte medizinische Lern-
behinderungsmodelle, die Arbeitsteilung zwischen der Reha- und U25-Bera-
tung, Vorstellungen von mangelnder Ausbildungs- und Berufswahlreife und der 
Vermittelbarkeit von Förderschülerinnen und -schülern sowie Vorstellungen der 
richtigen Beschulung von Jugendlichen mit Lernbehinderung, die aus dem schu-
lischen Bereich übernommen wurden. Die Strukturierung der Klassifizierungs- 
und Zuweisungsprozesse unterläuft sowohl die formale als auch normative 
Vorgabe, Hilfen individuell zuzuweisen als auch den Übergang in reguläre Aus-
bildungen zu fördern. Um ihre Prozesse abzusichern, basieren die Beraterinnen 
und Berater ihre Entscheidungen zudem stark auf Gutachten von „professional 
Experts“ wie Berufspsychologinnen und -psychologen. Durch den Einbezug von 
Berufspsychologinnen, -psychologen und Lehrkräften, die die Schüler bereits 
zuvor basierend auf der Kategorie „Lernbehinderung“ an segregierten Förder-
schulen unterrichteten, wird die medizinische Perspektive auf Lernbehinderung 
und somit die erneute Klassifizierung der Jugendlichen als lernbehindert sowie 
Überweisung in segregierte Maßnahmen legitimiert.

Hinsichtlich der Intragruppenvarianz in den Ausbildungschancen zeig-
te sich, dass folgende Arten der hier untersuchten Agency-Faktoren bzw. Res-
sourcen Unterschiede in den Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und 
-schülern zu erklären vermögen: Was die Agency betrifft, sind es insbesondere 
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Ausbildungsaspirationen, die dazu beitragen, dass Jugendliche den Übergang di-
rekt nach der Schule erfolgreich meistern und einen Ausbildungsplatz finden. 
Vor diesem Hintergrund erscheinen die Ergebnisse der Analyse zur Berufsbera-
tung noch kritischer, die zeigte, dass die Jugendlichen im Berufsberatungspro-
zess weiter ausgekühlt werden und ihnen die Beraterinnen und Berater von be-
trieblichen Ausbildungen abraten. Statt diese mit dem Hinweis auf die fehlende 
Realisierbarkeit ihrer Aspirationen von Anstrengungen abzubringen, einen Aus-
bildungsplatz zu suchen, sollten sie sie in diesem Vorhaben vielmehr bestärken 
und unterstützten. Des Weiteren wurde deutlich, dass die Bildungsabschlüsse 
der Eltern eine Rolle für den direkten Übergang in Ausbildung spielen – aller-
dings nur, wenn diese vergleichsweise hoch sind und auch die Jugendlichen über 
mindestens einen Hauptschulabschluss verfügen. Ferner sind die Schulabschlüs-
se und das Schulabgangsdatum der Jugendlichen zentrale Erklärungsfaktoren für 
ihre Ausbildungschancen. Damit stehen für den Ausbildungszugang der Jugend-
lichen insbesondere Fremdselektionsprozesse im Fokus, in deren Rahmen Ar-
beitgeberinnen und -geber sowie Berufsberaterinnen und -berater Jugendliche 
anhand ihres Humankapitals sowie ihrer Signale auswählen. Beide Merkmale 
werden zudem durch die Bildungspolitik im jeweiligen Bundesland beeinflusst. 
Jugendliche können die Opportunitäten, die ihnen diesbezüglich geboten wer-
den, lediglich mehr oder weniger nutzen. Der Befund verweist damit auf politi-
sche Interventionsmöglichkeiten, um die Ausbildungschancen von Förderschü-
lerinnen und -schülern positiv zu beeinflussen (s. Abschnitt 10.3).

10.2  Beitrag und mögliche Erweiterungen der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, zum Wissen über die Ausbildungschancen 
von Förderschülerinnen beizutragen. Dabei ging es zum einen darum, die Über-
gänge erstmals anhand einer deutschlandweiten Stichprobe zu beschreiben, aber 
auch zu untersuchen, wie die Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und 
-schülern erklärt werden können. Zu diesem Zweck wurden sowohl selbst- als 
auch fremdselektive Prozesse in den Blick genommen und für die Untersuchung 
der Entscheidungsprozesse in der Berufsberatung mit der neo-institutionalisti-
schen Theorie des Handelns auf der Meso-Ebene von Organisationen verbun-
den. Für die Analysen wurde zudem auf unterschiedliche Daten zurückgegriffen. 
Zum einen auf Sekundärdaten des NEPS sowie zum anderen auf Expertenin-
terviews. Die Arbeit folgte einem mixed methods Ansatz: Auf der quantitativen 
Ebene wurden deskriptive Analysen, statistisches Matching, multiple Imputation 
sowie logistische Regression genutzt. Die Experteninterviews wurden mittels der 
qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Insbesondere mit der Verbindung von Matching und regressionsbasier-
ten Verfahren wurden zwei unterschiedliche Arten von Kausalität in den Blick 
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genommen: Kausale Effekte sowohl im Sinne von „effects of causes“ als auch 
„causes of effects“ (vgl. Goldthorpe 2001). Erstere wurden durch die Analyse des 
Effekts des Förderschulbesuchs auf die Ausbildungschancen einbezogen. Damit 
blieb aber weitgehend offen, warum Förderschülerinnen und -schüler geringe 
Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Gründe für divergieren-
de Ausbildungschancen und damit die „causes of effects“ wurden dann mit Blick 
auf die Intragruppenvarianz analysiert. Die Verbindung dieser beiden Perspek-
tiven ermöglicht unterschiedliche Erkenntnisse darüber, mit welchen bildungs- 
und sozialpolitischen Strategien die Benachteiligung von Förderschülerinnen 
und -schülern reduziert oder aufgehoben werden könnten (siehe Abschnitt 10.3).

Durch die Anwendung unterschiedlicher Methoden und theoretischer An-
sätze konnten zudem nicht nur Bildungschancen analysiert werden, sondern 
auch welche Effekte Bildungs- und wohlfahrtsstaatliche Prozesse für Individuen 
und ihre Lebensverläufe haben. Zugleich wurde untersucht, wie Selektionspro-
zesse ablaufen und in welchem Verhältnis Individuen bzw. individuelles Han-
deln sowie gesellschaftliche Strukturen und Institutionen stehen (vgl. Solga/
Becker 2012). Die Untersuchung führt vor diesem Hintergrund zu fünf weiter-
führenden Schlussfolgerungen, die im Folgenden vorgestellt werden.

10.2.1 � Die Institutionalisierung des Lebensverlaufs von Menschen 
mit Behinderung

Vor dem Hintergrund einer Lebensverlaufsperspektive wurde untersucht, wie 
sich Bildungsarmut auf berufliche Chancen auswirkt. Zentrale Konzepte der 
Lebensverlaufsforschung sind in diesem Zusammenhang das Verhältnis von 
Individuum und Sozialstruktur bzw. Institutionen sowie die Kumulation von 
Teilhabechancen und Benachteiligungen (vgl. Mayer/Müller 1989; Mayer 2004). 
Vor diesem Hintergrund konnte gezeigt werden, wie die Etikettierung sozial Be-
nachteiligter als negativ abweichend, welche mit einer segregierten Beschulung 
einhergeht, auch nach Verlassen der Schule benachteiligend auf Ausbildungs- 
und Teilhabechancen wirkt. Die Kumulation der Benachteiligung konnte zum 
einen auf den Besuch der Schulform selbst zurückgeführt werden. Zum anderen 
wurde gezeigt, wie das stigmatisierende Etikett der Lernbehinderung in den ins-
titutionalisierten Prozessen und Wissensbeständen einer anschließenden Orga-
nisation – der Berufsberatung – aufgegriffen wird und dort zur Reproduktion 
und Legitimation der fortgesetzten Benachteiligung führt.

Die Untersuchung der Berufsberatung verdeutlichte zudem die Bedeutung 
von institutionellen Gatekeeping-Prozessen für die Bildungschancen sozial Be-
nachteiligter: Dass Jugendliche mit Lernbehinderung nach Verlassen der Schu-
le überwiegend in Berufsvorbereitungen einmünden, ist auch als Ergebnis der 
Klassifizierungs- und Zuweisungsprozesse in der Berufsberatung zu verstehen. 
Die Ergebnisse zur Agency und Ressourcenausstattung zeigen, dass es für die 
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Jugendlichen zwar möglich ist, diesen institutionalisierten Ausgrenzungspro-
zessen etwas entgegenzusetzen. Die Effekte von Schulabschlüssen und Schulab-
gangsdatum und die Bedeutung, die diese auch für die Entscheidungen der Ga-
tekeeper haben, zeigt aber zugleich, wie stark der Wirkungsgrad von Ressourcen 
und Agency wiederum von institutionellen Gelegenheitsstrukturen abhängen. 
Die Institutionen des Bildungssystems erzeugen damit die Verstetigung sozialer 
Ungleichheit im Lebensverlauf, indem sie aufeinander aufbauend Differenz in 
ungleiche soziale Positionen übersetzen und so Lebensverläufe und zukünftige 
Bildungsentscheidungen strukturieren (vgl. Solga/Becker 2012, S. 22). Damit 
steigt auch die Gefahr eines ständigen, wiederholten Scheiterns an der Normal-
biografie, das den Status der Bildungsarmut schließlich in den eines „Mastersta-
tus“ erheben kann (Solga 2004, S. 114).

Über diese allgemeinen Schlussfolgerungen hinaus weist die Verbindung der 
Perspektiven der Lebensverlaufsforschung, der konkreten Betrachtung von Über-
gängen und der Disability Studies darauf hin, dass diese Prozesse für Menschen 
mit Behinderung noch zusätzlich verstärkt sind. In modernen Wohlfahrtsstaa-
ten basiert die Sozialpolitik traditionell auf Vorstellungen der Normalbiografie 
eines weißen, heterosexuellen, nicht-behinderten Mannes, der ein selbstständiges 
Leben im mittleren Erwachsenenalter führt. Dies ist verknüpft mit Ideen einer 
individualistischen Gesellschaft, in der Lebensverläufe von individuellen Ent-
scheidungen, Verläufen und Ergebnissen geprägt sind. In der Sozialgesetzgebung 
verankerte Vorstellungen von Behinderung als individuellem Phänomen, welche 
sich in der Festschreibung des medizinischen Modells manifestieren, sind damit 
Ausdruck allgemeiner gesellschaftlicher Normsetzungen, die Grundlage für die 
Konstruktion von Normalität und Abweichung an Übergängen sind. Damit be-
einflussen sie maßgeblich den Verlauf und das Timing der Übergangsprozesse 
von Menschen mit Behinderungen (vgl. Priestley 2000; siehe auch Powell 2003).

Da Jugendliche bzw. Menschen mit Behinderung auf bestimmte Unterstüt-
zungsangebote angewiesen sind, scheitern sie nicht nur an diesen Vorstellungen 
der Normalbiografie beim Eintritt in den Arbeitsmarkt und das Erwachsenen-
alter, sondern die Gatekeeper in ihren Lebensverläufen sind zudem noch mäch-
tiger als bei solchen Personen, die nicht auf zusätzliche Leistungen angewiesen 
sind. Die Bildungsprozesse von Menschen mit Behinderung und damit auch ihre 
Lebensverläufe sind – wie hinreichend ausgeführt wurde – sehr stark durch die 
Institution Sonderschule, die dort reduzierten Möglichkeiten zur Aneignung 
von Humankapital und Zertifikaten und das mit der Schulform verbundene, 
stigmatisierende Etikett der Lernbehinderung strukturiert. Die Untersuchung 
konnte zeigen, dass sich die Benachteiligung im Rahmen der organisationalen 
Übersetzungsprozesse über den Bereich der Schule hinaus fortsetzt und auch 
im Anschluss zu einer Überweisung in Sondermaßnahmen sowie einem erhöh-
ten Risiko für den Bezug von anschließenden Sozialleistungen führt. Die Le-
bens- und Bildungsverläufe von Menschen mit Behinderung sind damit stärker 
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wohlfahrtsstaatlich institutionalisiert als die von Menschen, die nicht bereits im 
Kindes- oder Jugendalter als behindert etikettiert werden.

10.2.2 � Die Bedeutung von Lernbehinderung in einer ableistischen 
Wissensgesellschaft

Fragen der Unterscheidung zwischen dem Normalen und der Abweichung ge-
hören zu den Kernthemen der Soziologie (z. B. Durkheim 1983; Merton 1968/ 
2016). Die Grenzen dessen, was unter Normalität und Abweichung verstanden 
wird, sind dabei nicht unveränderlich, sondern Ergebnis und Gegenstand sozialer 
Konstruktionsprozesse. Eine Untersuchung der Abweichung ist damit auch im-
mer eine Analyse dessen, was in einer Gesellschaft an Normalitätsvorstellungen 
dominiert und welche Konsequenzen dies für die Mitglieder einer Gesellschaft hat.

Das deutsche Wirtschaftssystem wird im Allgemeinen als wissensbasiert wahr-
genommen bzw. Deutschland sogar als „Wissensgesellschaft“ bezeichnet, in dem 
das Bildungssystem einen großen Stellenwert für die Zuteilung von Lebenschan-
cen hat (Bittlingmayer 2001, S. 17). Damit einher gehen Vorstellungen davon, 
über welche Fähigkeiten Personen verfügen müssen, um legitimerweise an dieser 
Gesellschaft und ihren Teilsystemen wie dem Arbeitsmarkt zu partizipieren (Ab-
leismus) (Buchner/Pfahl/Traue 2015). Die hier vorgelegte Analyse zeigte, wie Per-
sonen u. a. unter Rückgriff auf statistisch konstruierte Normalitätsvorstellungen 
von kognitiven Fähigkeiten ausgegrenzt werden, wenn sie von diesen in einem 
sozial festgelegten Rahmen nach unten abweichen. Die psychologisch-medizi-
nisch dominierte Feststellung von Fähigkeiten bzw. Lernbehinderung in der Be-
rufsberatung, bei der Jugendliche von Förderschulen mit Hauptschülerinnen und 
-schülern verglichen werden, zeigt exemplarisch wie die Konstruktion von Behin-
derung und Normalität mit statistischen Methoden zusammenhängt und darauf 
aufbauend individualisiert wird. Die Kontrastierung mit der alternativen Betrach-
tungsweise eines sozialen Modells von Behinderung in Abschnitt 8.1.1 zeigte zu-
dem auf, wie stark die taken-for-grantedness medizinischer Behinderungsmodelle 
bei den zentralen Gatekeepern des Übergangs ist, und wie sie in Kombination mit 
Vorstellungen von Eignung, Ausbildungsreife und der notwendigen Ausgestal-
tung von Hilfen und Maßnahmen zu einem Wissenssystem über die Fähigkeiten 
von Förderschülerinnen und -schülern werden, welches reale (negative) Folgen 
für die Jugendlichen hat. Da es sich bei Jugendlichen mit Lernbehinderung zu-
gleich überproportional häufig um solche mit Migrationshintergrund sowie so-
zial Benachteiligte handelt, wird ferner sichtbar, dass und wie insbesondere diese 
Gruppen im Bildungssystem unter Rückgriff auf ableistische Vorstellungen sowie 
das Label „Behinderung“ von der Teilhabe an Regelsystemen dauerhaft ausge-
grenzt werden. Die Bedeutung des Bildungssystems für die Legitimation der Un-
gleichheitsordnung, die auf dem Mythos der Meritokratie basiert, wird dadurch 
deutlich erkennbar (vgl. Bourdieu/Passeron 1971; Solga 2005).
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10.2.3 � Die Ambivalenz exkludierender Inklusion im System der 
Berufsausbildung

Der gemeinsame Blick auf die Schule und auf den Ausbildungsmarkt verdeut-
licht des Weiteren die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Schulsystems und des 
Wohlfahrtsstaats in Bezug auf die Garantie von Teilhabemöglichkeiten im (spä-
teren) Lebensverlauf:

Insbesondere vor dem Hintergrund der UN-BRK steht Deutschland unter 
Druck, nicht nur das schulische Bildungssystem, sondern auch die Berufsaus-
bildung und den Arbeitsmarkt inklusiv zu gestalten. Der deutsche Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt ist jedoch marktförmig organisiert und folgt damit einer 
selektierenden, nicht-inklusiven Logik (Tschanz/Powell 2020). Sowohl die Be-
rufsberatung als wohlfahrtsstaatliche Organisationseinheit als auch die Jugendli-
chen sind damit mit widersprüchlichen Logiken konfrontiert, die nicht durch sie 
aufgelöst werden können: So waren die Handlungsmöglichkeiten der Berufsbe-
ratung schon immer dadurch begrenzt, dass Betriebe freie Ausbildungsstellen an 
diese meldeten. Würde die Berufsberatung nun vollständig auf ihre Selektions-
mechanismen verzichten und Informationen über freie Ausbildungsstellen für 
alle Jugendlichen zur Verfügung stellen, würden die Betriebe, welche ebenfalls 
als Gatekeeper mit ableistischen Vorstellungen agieren, vermutlich weniger freie 
Stellen an die Agenturen für Arbeit melden und stattdessen versuchen, diese ei-
genständig zu besetzen. Dies würde die Legitimation der Organisation Berufsbe-
ratung wiederum schwer erschüttern und zugleich nicht zu einer Verbesserung 
der Ausbildungschancen von Förderschülerinnen und -schülern beitragen, wie 
die Analyse verdeutlicht hat und auch andere Untersuchungen zu betrieblichen 
Auswahlprozessen gezeigt haben (vgl. Imdorf 2007; Protsch 2014).

Dieser Zwiespalt zwischen globalen und nationalen Inklusionsanforderun-
gen auf der einen und Exklusionslogiken des Arbeitsmarktes auf der anderen 
Seite führt damit dazu, dass die Zuweisung zu außerbetrieblichen Maßnahmen 
und – im besten Fall – außerbetrieblichen Ausbildungen wohlfahrtsstaatlich als 
einzige Möglichkeit erscheint, um dieses Dilemma aufzulösen. Vor dem Hin-
tergrund der zuvor diskutierten ableistischen Vorstellungen in Zusammenhang 
mit (Lern-)Behinderung sowie der Verfügbarkeit von Ressourcen der Agenturen 
mündet dies schließlich in der Zuweisung zu Reha-Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen und ggf. Fachpraktikerausbildungen durch die Berufsberatung.

Die Praktik ist jedoch ambivalent: Einerseits handelt es sich bei außerbe-
trieblichen Maßnahmen um die für derzeitige auf den Ausbildungsmarkt kom-
menden Kohorten von Förderschulabsolventinnen und -absolventen offensicht-
lichste Lösung um für diejenigen, die keinen regulären Ausbildungsplatz finden, 
zumindest vorübergehend eine weitere Anbindung an das (Aus-)Bildungssys-
tem zu gewährleisten und somit wenigstens für einen Teil die Chance zu er-
halten, z. B. ihre schulischen Abschlüsse zu verbessern. Immerhin scheint das 
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Abschließen einer Berufsvorbereitung (in dieser Untersuchung konnte nicht 
zwischen regulären und Reha-Maßnahmen unterschieden werden) die Chan-
cen auf einen Ausbildungsplatz zu erhöhen. Gleichzeitig sind insbesondere Son-
dermaßnahmen – zu denen auch Reha-Maßnahmen und Fachpraktikerausbil-
dungen gehören – auf unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems Teil der 
Problemursache hinsichtlich der Garantie von Teilhabemöglichkeiten, da sie 
eben mit nicht-intendierten Nebenwirkungen verknüpft sind: Wenngleich das 
wohlfahrtsstaatliche Ziel die Integration in das Bildungssystem, den Arbeits-
markt und damit in die Gesellschaft ist, führt die Zuweisung von Leistungen, wie 
sie derzeit erfolgt, zum Gegenteil, nämlich einer Exklusion aus diesen zentralen 
Gesellschaftsbereichen, die sich über den Lebensverlauf verstetigt (vgl. Wan-
sing 2007, S. 291). Dies machte die Analyse zum Effekt des Förderschulbesuchs 
eindrücklich deutlich und die (mangelnde) Anerkennung von Fachpraktiker-
ausbildungen lässt darauf schließen, dass sich diese Problematik an der zweiten 
Schwelle fortsetzt. Bei der Zuweisung von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen für 
Jugendliche mit Lernbehinderung beim Verlassen der Schule in ihrer jetzigen 
Form handelt es sich damit um ein Beispiel für ein Etikettierungs-Ressourcen-
Dilemma par excellence. Der Übergang von Förderschülerinnen und -schülern in 
Reha-Maßnahmen muss vor diesem Hintergrund als ambivalente exkludierende 
Inklusion bezeichnet werden, da sie einerseits eine weitere Bildungsbeteiligung 
bedeuten, aber mit starken Risiken hinsichtlich zukünftiger Lebenschancen ver-
knüpft sind.

Am vielversprechendsten für die Auflösung dieser Ambivalenz erscheint 
eine Veränderung der Ressourcenzuteilung: Die über ein Drittel der Absolven-
ten und Absolventinnen von Förderschulen „Lernen“, die es ein Jahr nach Ver-
lassen der Schule geschafft haben, einen Ausbildungsplatz zu erlangen, weisen 
darauf hin, dass – entgegen der derzeitig institutionalisierten Vorstellungen und 
Praktiken – eine Ausbildungsmarktintegration dieser Gruppe durchaus möglich 
ist. Das erweckt die Hoffnung, dass eine Umsteuerung der Zuweisungsprozesse 
von Hilfen in der Berufsberatung hin zu einer stärkeren Unterstützung des Fin-
dens und Absolvierens von regulären Maßnahmen bzw. regulären betrieblichen 
oder auch außerbetrieblichen Ausbildungen tatsächlich auch zu einer Steigerung 
der Ausbildungs- und im Anschluss Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen mit 
„Lernbehinderung“ führen würde.

10.2.4 � Die Bedeutung von Bildungsarmut in einem beruflich 
strukturierten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Deutschland wird international als ein Übergangssystem wahrgenommen, in 
dem aufgrund der starken Strukturierung relativ reibungslose Übergänge mög-
lich sind. Dies liegt daran, dass internationale Vergleiche immer auf der Be-
trachtung idealtypischer, durchschnittlicher Übergänge beruhen. Der Blick in 
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das deutsche System mit seinem stark stratifizierten Schulwesen und beruflich 
strukturierten Ausbildungssystem, in dem schulische Zertifikate von großer 
Bedeutung sind, und der spezifischen Betrachtung von leistungsschwachen Ju-
gendlichen verweist jedoch auch auf vorhandene Schattenseiten eines solchen 
Übergangsregimes: Für Personen, die an den Normalisierungspflichten des 
Schulsystems sowie denen für den Eintritt in das System der beruflichen Aus-
bildung scheitern, entstehen durch die starke Strukturierung auch langfristig ne-
gative Verläufe, die von weiteren Unsicherheiten geprägt sind (vgl. Brzinsky-Fay/
Solga 2016).

10.2.5 � Die Bedeutung der normativen und kulturell-kognitiven Säule, 
Macht und institutionelle Trägheit

In Abschnitt 6.2 wurde eingeführt, dass Institutionen auf drei Säulen basieren, 
dass das Verhältnis dieser Säulen und die Bedeutung, die sie für Handlungen 
haben, jedoch variieren können. Des Weiteren wurde ausgeführt, dass bei der 
Rekonstruktion einer Institution auf der Ebene einer Organisation berücksich-
tigt werden muss, wie Akteure mit widersprüchlichen institutionellen Anforde-
rungen umgehen, und dass formale Strukturen einer Organisation von ihren tat-
sächlichen Praktiken abgekoppelt werden können.

Die Untersuchung zeigte hier eindrücklich, wie widersprüchliche oder auch 
interpretationsoffene Vorgaben auf der regulativen Ebene vor dem Hintergrund 
von im organisationalen Feld der Agenturen institutionalisierten normativen 
und kulturell-kognitiven Vorstellungen interpretiert und anschließend in ein zu-
sammenhängendes Wissens- und Praxissystem integriert wurden. Die kulturell-
kognitive und normative Säule sind damit von entscheidender Bedeutung für die 
handlungsleitende Wirkung von Institutionen.

Wenngleich zudem im organisationalen Feld auf unterschiedlichen Ebenen 
konkurrierende Deutungsangebote von Behinderung und angemessener Beschu-
lung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung für die Organisation ver-
fügbar waren, erwiesen sich die medizinischen und sonderpädagogischen Model-
le und Vorstellungen als hegemonial. Dies sind zum einen die Modelle, die von 
mächtigen Professionen getragen werden. Zum anderen aber auch die Modelle, 
die langfristig in Deutschland institutionalisiert wurden. Das bedeutet erstens, 
dass die Analyse dessen, welche institutionellen Elemente in eine Organisation 
inkorporiert werden, nicht ohne die Berücksichtigung von bestehenden Macht-
verhältnissen auskommt. Zweitens wird die Beobachtung unterstützt, dass supra-
nationale Bildungsnormen wie die Forderung nach inklusiver Bildung, die global 
auf diskursiver Ebene verankert sind, nur unter bestimmten Voraussetzungen in 
nationale Bildungssysteme diffundieren, da sie dort mit Mechanismen institutio-
neller Reproduktion konfrontiert sind, die nur schwer außer Kraft gesetzt werden 
können (vgl. Blanck/Edelstein/Powell 2013; Powell/Edelstein/Blanck 2016).
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10.2.6  Grenzen und Erweiterungen

Darüber hinaus unterliegt die Untersuchung natürlich Grenzen und gibt Hin-
weise auf mögliche Erweiterungen. Hinsichtlich der Beschreibung der Über-
gänge ist sehr bedauerlich, dass anhand der vorliegenden Daten nicht dar-
gestellt werden konnte, wieviele der Jugendlichen in eine WfbM übergehen 
und wovon dies abhängt. Darüber hinaus wurde bei der Untersuchung der 
Intragruppenvarianz in den Ausbildungschancen nicht berücksichtigt, ob Ju-
gendliche in eine betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung einmünden. 
Möglicherweise finden sich Unterschiede in der Wirkung von Agency und Res-
sourcen je nachdem, ob Betriebe oder die Berufsberatung als Gatekeeper fun-
gieren (vgl. Eberhardt 2012). Beide Fragen sollten in zukünftiger Forschung 
adressiert werden.

Die Analyse der Intragruppenvarianz verdeutlichte des Weiteren, dass es 
Klärungsbedarf gibt, wie konkret die Netzwerkgröße die Ausbildungschancen 
beeinflusst und ob sich kompensatorische Effekte des familiären Sozialkapitals 
zeigen, wenn die genutzten Indikatoren stärker zwischen hohem und niedrigem 
Sozialkapital differenzieren. Einen kompensatorischen Effekt gibt es möglicher-
weise erst, wenn z. B. beide Elternteile in qualifizierten Tätigkeiten vollzeiter-
werbstätig sind.

Mit Blick auf die Berufsberatung wäre es spannend, die Analyse um Befra-
gungen in einem Bundesland zu erweitern, in dem Förderschulen „Lernen“ ak-
tuell aufgelöst werden. In den Interviews gab es mehrfach Hinweise darauf, dass 
schulische Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf die institutionalisierte Arbeitsweise der Berufsberatung infrage 
stellen kann: Die auf der Schulformenzugehörigkeit beruhende Identifikation 
von „Lernbehinderten“ wird durch inklusive Unterrichtung an Regelschulen 
schließlich erschwert und die Arbeitsteilung zwischen U25- und Reha-Beratung 
infrage gestellt, die u. a. darauf basiert, dass Reha-Beraterinnen und -Berater För-
derschulen und U25-Beraterinnen und -Berater Regelschulen betreuen (E96). 
Inklusive Bildung könnte damit zum institutionellen Wandel der Handlungs-
praktiken führen. Da sich zeigte, dass Deutungsangebote aus dem schulischen 
Bereich in der Berufsberatung gelten, könnte der Ausbau inklusiver Beschulung 
möglicherweise sogar zu einem Wandel der Legitimation der Zuweisung zu se-
gregierenden Maßnahmen führen. Da institutionelle Stabilität und Wandel ein 
zentrales Thema neo-institutionalistischer Forschung ist, könnte dies sowohl 
inhaltlich als auch theoretisch neue Erkenntnisse bringen (zum institutionellen 
Wandel siehe z. B. Thelen 2004). Des Weiteren wäre es spannend, Agenturen zu 
kontrastieren, welche mehr oder weniger erfolgreich darin sind, Förderschüle-
rinnen und -schüler in reguläre Ausbildungen zu vermitteln und so institutionel-
le Gelingensbedingungen der Integration in Ausbildung zu identifizieren (vgl. 
Ostendorf 2005).
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Ferner stellt sich die Frage, wie es zu späteren Zeitpunkten für die Jugend-
lichen weitergeht. Beispielsweise ist zentral für die Untersuchung der weiteren 
Verstetigung sozialer Ungleichheit im Lebensverlauf, ob und inwiefern der An-
teil an Jugendlichen steigt, die sich weder in Bildung noch in Beschäftigung 
befinden. Ebenfalls sollte geklärt werden, ob Jugendliche, denen es gelingt, in 
eine reguläre Berufsausbildung einzumünden, diese auch erfolgreich absolvie-
ren bzw. welche Unterstützung sie dabei bräuchten. Die Forschung verweist hier 
auf ein erhöhtes Abbruchsrisiko sowie Schwierigkeiten sowohl im betrieblichen 
als auch schulischen Teil der Ausbildung, die durch den vorherigen Besuch der 
Förderschule mitverursacht sein können (vgl. Marquardt 1977; Pfahl 2004; Hof-
mann-Lun 2011). Ferner stellt sich die Frage der Verwertbarkeit insbesondere 
von (segregierten) Berufsvorbereitungen für Jugendliche mit Behinderung sowie 
Fachpraktikerausbildungen. Für erstere zeigte sich, dass das erfolgreiche Been-
den einer Berufsvorbereitung tatsächlich zu besseren Ausbildungschancen bei-
trägt. Wodurch dieser positive Effekt zustande kommt und für wen er konkret 
gilt, muss aber noch genauer untersucht werden. Bei Letzteren gibt es Anlass zu 
der Vermutung, dass sie das Problem der beruflichen Integration von der ers-
ten an die zweite Schwelle verlagern, aber auch hierzu müssen weitere Analysen 
durchgeführt werden.83

10.3  Bildungs- und sozialpolitische Implikationen

Die hier vorliegende Arbeit hat bildungs- und sozialpolitische Implikationen. 
Die verschiedenen Analysen gaben unterschiedliche Hinweise auf mögliche 
institutionelle Gelingensbedingungen der Übergänge in Ausbildung (zu Gelin-
gensbedingungen siehe Solga et al. 2013). Zum einen wird die Praxis der Son-
derbeschulung, welche derzeit vor dem Hintergrund der UN-BRK und dem 
menschenrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem inklusiven Bildungssys-
tem öffentlich scharf verhandelt wird, durch die hier vorliegenden Ergebnisse 
weiter infrage gestellt. Wie bereits eingangs dargestellt, verfolgt die Förderschu-
le das Ziel, die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen im Schulsystem 
zu kompensieren und ihnen zu ermöglichen einen Beruf zu erlernen und ihren 
eigenen Lebensunterhalt zu verdienen (vgl. Werning/Lütje-Klose 2003, S. 26). 

83	 Methodisch erwies sich das Verfahren der multiplen Imputation in dieser Untersuchung 
als ambivalent. Einerseits ermöglichte es Analysen, die sowohl mit Blick auf die realisierten 
Fallzahlen effizient als auch statistisch aussagekräftig waren. Andererseits waren an einigen 
Stellen Vereinfachungen der Variablen notwendig, und aufgrund von Multikollinearität 
im Imputationsmodell konnten keine Interaktionseffekte einbezogen werden. Interessant 
wäre z. B. eine Interaktion des Berufswunsches mit dem Geschlecht gewesen. Vor dem Hin-
tergrund geschlechtsspezifischer Berufsfindungsprozesse hätte dies durchaus interessante 
Erkenntnisse zeigen können.

226



Dass Förderschülerinnen und -schüler geringere Chancen haben, einen Ausbil-
dungsplatz zu erlangen als vergleichbare Jugendliche von Hauptschulen, zeigt, 
dass die Schulform ihrem Anspruch nicht gerecht wird. Um die Ausbildungs-
chancen der benachteiligten Jugendlichen zu verbessern, ist es aber sicherlich 
nicht ausreichend, Förderschulen einfach zu schließen. Der Erfolg inklusiver Bil-
dung hängt davon ab, dass auch an Regelschulen Bedingungen geschaffen wer-
den, die benachteiligten Jugendlichen die erfolgreiche Teilnahme an Bildung er-
möglichen. Vielversprechend sind hier insbesondere Formen der Inklusion, die 
die Verfügbarkeit von unterstützenden Ressourcen von der Notwendigkeit einer 
Etikettierung abkoppeln (vgl. Blanck 2014). In solchen Formen wird zumindest 
die formale Stigmatisierung der Gruppe vermieden und damit die Wahrschein-
lichkeit reduziert, dass sich diese nach Verlassen der Schule fortsetzt.

Die Entkopplung von Fördermitteln und Labeling erscheint auch für die Be-
rufsberatung ein sinnvoller Ansatz. Schließlich geht bei dieser die Klassifizierung 
einer Behinderung mit einer größeren Wahrscheinlichkeit der Zuweisung zu se-
gregierenden und damit potenziell stigmatisierenden Maßnahmen einher. Dies 
läuft konträr zum Anspruch der Berufsberatung, Hilfen individuell zuzuteilen. 
Aus diesem Grund sollte die Förderung unabhängig davon erfolgen, ob Jugend-
liche als behindert klassifiziert werden oder nicht. Zumal das Etikett einer Be-
hinderung auch im nachschulischen Bereich keine Hinweise darauf gibt, welche 
Hilfen für eine Person notwendig sind (vgl. Werning/Lütje-Klose 2003, S. 19 f.). 
Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass Fördermöglichkeiten wie z. B. so-
zialpädagogische Begleitung auch außerhalb von segregierenden Maßnahmen in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Neben diesen strukturellen Maß-
nahmen erscheint aber auch eine Form der Bewusstseinsbildung für die an der 
Berufsberatung beteiligten organisationalen Einheiten der Agenturen für Arbeit 
notwendig, welche zu einem Aufbrechen insbesondere der Hegemonie von me-
dizinischen Behinderungskonzeptionen sowie traditioneller sonderpädagogi-
scher Vorstellungen der Notwendig von segregierter Beschulung führen könnte 
und damit zu einem ein Aufbrechen der taken-for-grantedness institutionalisier-
ter Praktiken und Wissensordnungen, die zu einer Fortsetzung der Benachteili-
gung von Förderschülerinnen und -schülern führen.

Darüber hinaus wäre es wichtig, die Klassifizierungs- und Zuweisungspro-
zesse im Prozess der Berufsberatung auch quantitativ abbilden zu können. Die 
beste Möglichkeit hierfür hätte die Bundesagentur für Arbeit. Diese müsste do-
kumentieren, wie viele Jugendliche von Förderschulen mit welchen Wünschen 
zur Beratung kommen, welche Anschlussmöglichkeiten ihnen vorgeschlagen 
und welche tatsächlich realisiert werden. Nach Auskunft der Abteilung Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit werden „Ratsuchende“ seit der Einführung der 
Software „Verbis“ 2006 jedoch nicht erfasst, so dass schon der erste Schritt nicht 
dargestellt werden kann. Vor diesem Hintergrund bestehen erhebliche Zweifel, 
dass individuelle Entscheidungen in der Berufsberatung aktuell quantitativ auf 
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gewinnbringende Weise kritisch evaluiert werden können. Dies sollte geändert 
werden. Die Limitationen der amtlichen und Berufsbildungsstatistik mit Blick 
auf die Erfassung der Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern wur-
den zudem in Abschnitt 2.3 kurz diskutiert. Auch diese sollte angepasst werden, 
damit jährliche Daten zur Verfügung stehen, anhand derer die Übergänge von 
Jugendlichen von Förderschulen nach der Schule nachvollzogen werden können. 
Diese könnten genutzt werden, um sowohl Wandel als auch Stabilität in den Aus-
bildungschancen dieser Gruppe abzubilden.

Die Analyse der Intragruppenvarianz zeigte weiter auf, wie wichtig es zum 
einen ist, dass Jugendliche Ausbildungsaspirationen ausbilden. Dass ihnen dies 
gelingt, sollte im Prozess der Berufsorientierung unbedingt angestrebt werden. 
Der geringe Anteil an Förderschülerinnen und -schülern, welche nach der 9. 
Klasse eine Ausbildung beginnen möchten, machte deutlich, dass dies derzeit 
nicht in befriedigendem Maße gelingt. Darüber hinaus verdeutlichten die Effekte 
des Schulabgangsdatums sowie der Schulabschlüsse, wie wichtig die Möglich-
keiten des Zertifikatserwerbs und die Ausgestaltung des Förderschulsystems für 
Ausbildungschancen sind. Jugendliche, welche die Förderschule nach nur neun 
Jahren und mit maximal dem Förderschulabschluss verlassen, sind zusätzlich be-
nachteiligt gegenüber Jugendlichen mit Hauptschulabschluss und solchen, die 
zehn Jahre zur Schule gehen. Sowohl die Möglichkeiten des Zertifikatserwerbs zu 
verändern als auch wie viele Schuljahre an Förderschulen angebotenen werden, 
obliegt den Kultusministerien der Länder. Diese sind damit gefragt, die notwen-
digen Voraussetzungen für eine bessere berufliche Integration von Förderschü-
lerinnen und -schülern zu schaffen. Darüber hinaus sind aber auch Betriebe in 
der Pflicht, ihre stark auf Schulabschlüssen beruhenden Selektionspraktiken zu 
überdenken, benachteiligten Jugendlichen die Chance zu geben, ihre Fähigkeiten 
unter Beweis zu stellen und so die gesellschaftlich integrative Funktion des Be-
rufsausbildungssystems zu stärken (vgl. Protsch 2014).
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Abkürzungsverzeichnis
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abH Ausbildungsbegleitende Hilfen

AME Average Marginal Effect

BBiG Berufsbildungsgesetz

BEJ Berufseinstiegsjahr

BIZ Berufsinformationszentrum

BVB Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

BVJ Berufsvorbereitungsjahr

CEM Coarsened Exact Matching

EQ Einstiegsqualifizierung

fSATT feasible Average Treatment Effect

HwO Handwerksordnung

KldB 2010 Klassifikation der Berufe 2010

NEPS Nationales Bildungspanel

OECD Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit

SC4 Startkohorte 4 des Nationalen Bildungspanels

SGB Sozialgesetzbuch

S. U. F. Scientific Use File

UN Vereinte Nationen

UN-BRK UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur

WfbM Werkstatt für behinderte Menschen
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